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Einleitung 
Der vorliegende Leitfaden dient der Operationalisierung und Standardisierung der Prüfungen, 
ob Bauleitpläne oder konkrete Bauvorhaben im Land Berlin den artenschutzrechtlichen Best-
immungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) entsprechen. Ziel des Leitfadens ist 
es dabei, die Rechts- und Verfahrenssicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen.  

Der Leitfaden Artenschutz Berlin wird von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Kli-
maschutz (SenUVK) zur Anwendung empfohlen, weil die frühzeitige und vollständige Berück-
sichtigung der artenschutzrechtlichen Belange Voraussetzung ist, die entsprechenden Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren zügig durchzuführen. Sofern die empfohlenen Qualitätsstan-
dards hinsichtlich der Erfassung und Bewertung sowie der Planung artenschutzrechtlich erfor-
derlicher Maßnahmen berücksichtigt werden, sind die Voraussetzungen für eine zügige Durch-
führung des Verfahrens gegeben. Abweichungen von und Anpassungen der Handlungsemp-
fehlungen des Leitfadens bleiben – im rechtlichen Rahmen - möglich, soweit und solange 
diese begründet sind.  

Der Fokus des Leitfadens liegt auf Plan- und Genehmigungsverfahren nach Baugesetzbuch 
(BauGB); die grundsätzlichen Erläuterungen und Darstellungen sind darüber hinaus auch für 
sonstige Fachplanungen anwendbar. 

In der Berliner Verwaltung werden Artenschutz und Eingriffsregelung behördenübergreifend 
bearbeitet. Der Leitfaden soll dazu beitragen, die Möglichkeiten und Erfordernisse in arten-
schutzrechtlichen Verfahren allgemeinverständlich darzulegen und für die verschiedenen Be-
hörden zu standardisieren. Darüber hinaus werden durch die Darstellung der fachlichen An-
forderungen auch die mit der Erstellung von Artenschutzfachbeiträgen beauftragten Fachgut-
achter unterstützt. 

Der Leitfaden gliedert sich in zwei Teile und einen Anhang. Teil A enthält Handlungsempfeh-
lungen für die Bearbeitung und behördliche Prüfung von artenschutzrechtlichen Fachbeiträ-
gen. Er ist für einen schnellen und zielgerichteten Zugriff aus der Praxis gestaltet.  

Teil B des Leitfadens offeriert dem Nutzer weitergehende Informationen mit detaillierten 
Ausführungen für vertiefte Auseinandersetzungen insbesondere mit rechtlichen Fragen des 
Artenschutzes. Um einen eigenständig lesbaren Teil im Sinne eines Leitfadens beizubehalten, 
ergeben sich teilweise Doppelungen zu den Ausführungen in Teil A.  
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Teil A  Handlungsempfehlungen 

1 Bestimmung des Anwendungsbereiches  

Die Anforderungen an die Prüfung bzw. Erstellung eines Artenschutzfachbeitrages können je 
nach Plan- oder Genehmigungsverfahren unterschiedlich sein. Daher ist zunächst das jewei-
lige Verfahren zu bestimmen. 

• Verfahren zur Bauleitplanung  
         weiter mit Punkt 1.1 

• Genehmigungs-/Zulassungsverfahren 
         weiter mit Punkt 1.2 

1.1 Bauleitplanverfahren 

Bei der Aufstellung und Änderung eines Bebauungsplanes ist regelmäßig eine arten-
schutzrechtliche Prüfung durchzuführen. Zwar erfüllen die Bebauungspläne selbst noch keine 
artenschutzrechtlichen Verbote, jedoch die spätere Realisierung der konkreten Bauvorhaben, 
so dass auch der Bebauungsplan aufgrund rechtlicher Hindernisse nicht vollzugsfähig wäre. 

Umfang und Tiefe der artenschutzrechtlichen Prüfung sind unter Berücksichtigung der Art des 
Plans festzulegen. Die verschiedenen Fallkonstellationen sind in der nachfolgenden Abbildung 
dargestellt. 

So bezieht sich der vorhabenbezogene Bebauungsplan auf ein konkretes Vorhaben, wel-
ches in der Regel innerhalb kurzer Fristen umgesetzt wird. Wegen der Nähe des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans zur eigentlichen Vorhabenrealisierung können und müssen arten-
schutzrechtliche Konflikte daher bereits hier geprüft und bewältigt werden. 

Bei dem reinen Angebotsbebauungsplan (Angebotsbebauungsplan ohne Detailkenntnisse) 
ist hingegen zum Zeitpunkt des Planerlasses nicht bekannt, wer mit konkret welchem Vorha-
ben innerhalb welcher Zeit das durch den Bebauungsplan eröffnete Angebot annehmen wird. 
Dennoch ist es sinnvoll und durch das Abwägungsgebot erforderlich, auch beim reinen Ange-
botsbebauungsplan Grundlagen für eine spätere Konfliktlösung zu schaffen. Hierbei kann auf 
Potenzialabschätzungen bzw. auf worst-case Annahmen zurückgegriffen werden.  

Zudem gibt es Fälle, in denen ein oder mehrere konkrete Vorhaben die Aufstellung eines Be-
bauungsplans begründen (Bebauungsplan mit Detailkenntnissen). Je wahrscheinlicher hier 
eine zeitnahe Umsetzung des Plans ist und umso umfassender über städtebauliche Verträge 
nach § 11 BauGB bereits vorhabenspezifische Konfliktlösungen möglich erscheinen, desto 
näher kommt diese Planung dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 BauGB und 
desto eher muss auch hier eine möglichst weitgehende Konfliktlösung bereits auf der Pla-
nungsebene erfolgen. 
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Keinen Einfluss hat demgegenüber, ob der Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB aufgestellt wird bzw. es sich um einen Bebauungsplan nach § 13a BauGB 
handelt. Auch für diese Bebauungspläne sind die artenschutzrechtlichen Verbote zu prüfen.  

Bei der Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes sind die artenschutzrecht-
lichen Belange ebenfalls regelmäßig zu berücksichtigen. So ist eine Abschätzung der arten-
schutzrechtlichen Verbote vorzunehmen, soweit entsprechende Konflikte auf dieser Ebene 
bereits ersichtlich sind. Eine differenziertere Betrachtung im Sinne einer vollständigen Ermitt-
lung und Bewältigung artenschutzrechtlicher Konflikte ist nur dann erforderlich, wenn z. B. für 
Windenergieanlagen Konzentrationszonen mit Ausschlusswirkung nach außen gemäß § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB dargestellt werden sollen. Die Ausschlusswirkung lässt sich nur recht-
fertigen, wenn sich umgekehrt innerhalb der Konzentrationszone die betreffende Nutzung aller 
Voraussicht nach auch umsetzen lassen wird. Damit sind die Anforderungen an die Realisier-
barkeitsprognose höher als bei der Frage der städtebaulichen Erforderlichkeit nach § 1 Abs. 3 
Satz 1 BauGB. 

Die nachfolgende Abbildung stellt die verschiedenen Fallkonstellationen dar. Je nach 
Fallkonstellation werden nachfolgend für die Durchführung der artenschutzrechtlichen 
Prüfung weitergehende Hinweise gegeben. Zur rechtlichen Vertiefung der Fallkonstel-
lationen vgl. Teil B 2). 
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 weiter mit Punkt 1.1.1  weiter mit Punkt 1.1.1  weiter mit Punkt 1.1.2 

Abbildung A-1: Fallkonstellationen für die Durchführung artenschutzrechtlicher Prüfungen in 
Bauleitplanverfahren 

1.1.1 Artenschutzrechtliche Prüfung in der Bauleitplanung 

Die nachfolgende Abbildung ordnet die für die artenschutzrechtliche Prüfung erforderlichen 
Arbeits- und Abstimmungsschritte den Verfahrensschritten zur Aufstellung eines Bebauungs-
planes zu.  

Im Regelverfahren wird nach § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in deren 
Rahmen die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen in einem Umweltbericht zu 
beschreiben und zu bewerten sind. Die artenschutzrechtlichen Betrachtungen können in den 
Umweltbericht integriert werden oder in einem eigenständigen Fachbeitrag erfolgen. In verein-
fachten Bauleitplanverfahren nach § 13 BauGB sowie in beschleunigten Bauleitplanverfahren 
nach § 13a BauGB, für die keine förmliche Umweltprüfung erforderlich ist, ist eine eigenstän-
dige Dokumentation erforderlich.  

Für die jeweiligen Arbeits- bzw. Abstimmungsschritte werden die heranzuziehenden Checklis-
ten und Arbeitshilfen benannt. 
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Abbildung A-2: Zuordnung der Checklisten und Arbeitshilfen zu artenschutzrechtlich erforder-

lichen Arbeits- und Abstimmungsschritten bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes  
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1.1.2 Potenzialabschätzung/-prüfung in der Bauleitplanung 

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist die Prüfung artenschutzrechtlicher Belange in 
der Regel nur über eine Potenzialabschätzung vorzunehmen, da insbesondere die Maßstabs-
ebene keine konkretere Prüfung zulässt. Nur soweit sich der Flächennutzungsplan in Verbind-
lichkeit und Detailgrad der verbindlichen Bauleitplanung oder sogar der späteren Zulassungs-
entscheidung annähert, können und müssen etwaige artenschutzrechtliche Problemlagen be-
reits auf dieser Planungsebene weitgehend bewältigt werden. Dies ist insbesondere bei der 
Darstellung von Konzentrationszonen mit Ausschlusswirkung nach außen gemäß § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB der Fall (vgl. weitergehend Teil B 2).  

1.2 Genehmigungs-/Zulassungsverfahren 

Soweit im Rahmen von Genehmigungsverfahren Zulassungsvoraussetzung ist, dass dem Vor-
haben keine sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen oder die Zugriffs-
verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG entsprechend gesetzlicher Vorgaben zu beachten sind, ist 
eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen. Ist dies nicht der Fall, hängen das „Ob“ und 
das „Wie“ der artenschutzrechtlichen Prüfung entscheidend davon ab, in welchem verfahrens-
rechtlichen Kontext über die Genehmigung zu entscheiden ist. Die folgenden Fallgruppen, die 
auch in der nachfolgenden Abbildung dargestellt werden, sind zu unterscheiden:  

Fachrechtliche Zulassungen 

Planfeststellungsbedürftige Vorhaben sind im Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsver-
fahren umfassend auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu prüfen. Planfeststellungsbedürftig sind ins-
besondere der Bau und die Änderung von Bahnanlagen (Eisenbahnen des Bundes gem. § 18 
Abs. 1 Satz 1 AEG oder Straßenbahnen gem. § 28 Abs. 1 PBefG) sowie von Bundesfernstra-
ßen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 FStrG), übergeordneten Straßen (§ 22 Abs. 1 BerlStrG) ebenso wie 
Gewässerausbaumaßnahmen nach § 67 Abs. 2 WHG (§ 68 Abs. 1 WHG). Einer umfassenden 
Rechtmäßigkeitsprüfung unterliegen aber auch immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-
verfahren (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG) und die Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse o-
der Bewilligungen (vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG). Hier ist jeweils eine vollständige artenschutz-
rechtliche Prüfung durchzuführen. Entsprechende Unterlagen sind durch den Vorhabenträger 
zu erstellen und die zuständige Naturschutzbehörde ist grundsätzlich zu beteiligen. Zudem 
empfiehlt es sich, die zu verwendenden Datengrundlagen sowie Form und Inhalte der arten-
schutzrechtlichen Prüfung frühzeitig mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Bauordnungsrecht 

Die Bauordnung für Berlin (BauO Bln) regelt in den §§ 59 ff. die Genehmigungsplicht und Ge-
nehmigungsfreiheit von Bauvorhaben sowie den Umfang des jeweiligen Prüfprogramms. Nur 
im Falle der Erteilung einer Baugenehmigung erfolgt zwingend eine behördliche Prüfung des 
Vorhabens, also nur bei Erteilung einer Baugenehmigung für Sonderbauten (§ 64 BauO Bln) 
oder wenn das Vorhaben außerhalb eines qualifizierten Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 
BauGB liegt und nicht verfahrensfrei ist. Weitergehende Prüferfordernisse können sich aus 
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dem Fachrecht ergeben. Näheres dazu ist im „Leitfaden zum Baunebenrecht“ dargestellt 
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauaufsicht/de/leitfaden.shtml). 

Verfahrensfreie Vorhaben 

Handelt es sich um ein nach § 61 BauO Bln verfahrensfreies Bauvorhaben, findet keine bau-
aufsichtliche Prüfung und damit auch keine präventive behördliche naturschutzrechtliche Prü-
fung statt. Dennoch können diese Bauvorhaben artenschutzrechtliche Konflikte nach sich zie-
hen (bspw. der Austausch der Bedachung an einem von Fledermäusen bewohnten Bestands-
gebäude, der zu einer Zerstörung der Ruhestätte führen würde). Hier ist der Bauherr/die Bau-
herrin dafür verantwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften einschließlich der ar-
tenschutzrechtlichen Regelungen eingehalten werden (vgl. z.B. § 2 der Verordnung über Aus-
nahmen von Schutzvorschriften für besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten vom 
03.09.2014, GVBl. 2014 S. 335). Erfolgt ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Best-
immungen, kann die untere Naturschutzbehörde dagegen auf der Grundlage des § 3 Abs. 2 
BNatSchG einschreiten. Zudem ist ein solcher Verstoß mit bußgeld- und strafrechtlichen Kon-
sequenzen verbunden (vgl. §§ 69, 71 und 71a BNatSchG) und kann die Gefahr oder gar den 
Eintritt eines Umweltschadens im Sinne des § 19 BNatSchG bewirken, was wiederum umfang-
reiche Informations-, Vermeidungs- und Sanierungspflichten auslöst (§§ 4, 5 und 6 USchadG). 
Sofern Anhaltspunkten für artenschutzrechtliche Konflikte bestehen, sollten Bauherren/Bau-
herinnen daher bereits vor Maßnahmenumsetzung die Abstimmung mit der Naturschutzbe-
hörde suchen. 

Auch manche Bauvorhaben im Außenbereich sind gemäß § 61 BauO Bln verfahrensfrei1. So-
weit ein solches Bauvorhaben zugleich einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des 
§ 14 Abs. 1 BNatSchG darstellt und nicht von einer Behörde durchgeführt wird, bedarf es hier-
für nach § 17 Abs. 3 BNatSchG der naturschutzbehördlichen Genehmigung. Im Rahmen die-
ses Genehmigungsverfahrens prüft die untere Naturschutzbehörde auch die Beachtung des 
Vermeidungsgebots des § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG und damit mittelbar auch die Beach-
tung der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Vorhaben im Außenbereich 

Bedarf das Vorhaben der Baugenehmigung oder Zustimmung, richtet sich das Prüfprogramm 
nach den §§ 64, 63, 63a oder 77 BauO Bln. In jedem Fall sind bei Genehmigungspflicht die 
bauplanungsrechtlichen Vorschriften der §§ 29 bis 38 BauGB zu prüfen.  

Nach § 35 Abs. 1 bzw. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB dürfen Außenbereichsvorhaben 
u. a. den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht entgegenstehen bzw. 
diese nicht beeinträchtigen. Zu den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

                                                

1 bspw. kleinere Gebäude (höchstens 100 m² Brutto-Grundfläche), die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, 
Fahrgastunterstände, kleinere Masten, diverse ortsfeste Behälter, Aufschüttungen und Abgrabungen mit einer Höhe bzw. 
Tiefe bis zu 2 m und einer Grundfläche bis zu 300 m² sowie die Erneuerung bzw. den Austausch von Bauteilen an Bestands-
gebäuden, insbesondere der Außenwandbekleidung und der Bedachung 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauaufsicht/de/leitfaden.shtml
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im Sinne dieser Vorschrift gehören auch die Zugriffsverbote des besonderen Artenschutz-
rechts (BVerwG, Urteil vom 27.06.2013, Az.: 4 C 1.12, juris, Rn. 6). Damit zählt das besondere 
Artenschutzrecht hier zum obligatorischen Prüfprogramm. Entsprechende Unterlagen sind 
durch den Vorhabenträger zu erstellen. Überdies verlangt § 18 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG, dass 
die zuständige Naturschutzbehörde ins Benehmen zu setzen ist, sie also am Genehmigungs-
verfahren beteiligt werden muss. Zudem empfiehlt es sich, die zu verwendenden Datengrund-
lagen sowie Form und Inhalte der artenschutzrechtlichen Prüfung frühzeitig mit der zuständi-
gen Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Vorhaben im unbeplanten Innenbereich 

Bedarf das Vorhaben der Baugenehmigung oder Zustimmung, richtet sich das Prüfprogramm 
wiederum nach den §§ 64, 63, 63a oder 77 BauO Bln. In jedem Fall sind im Baugenehmi-
gungsverfahren gemäß § 64 Satz 1 Nr. 1 BauO Bln die bauplanungsrechtlichen Vorschriften 
der §§ 29 bis 38 BauGB zu prüfen. 

Eine bauplanungsrechtliche Prüfung im Innenbereich nach § 34 BauGB umfasst hingegen 
nicht die Vorgaben des Naturschutzrechts. 

Auch eine Prüfung des dem Baugenehmigungsverfahrens „aufgedrängten“ Rechts enthält 
keine artenschutzrechtliche Prüfung. Nach § 63 Satz 1 Nr. 3, § 63b Satz 1 Nr. 3, § 64 Satz 1 
Nr. 3 und § 77 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauO Bln. ist die Einhaltung anderer öffentlich-rechtlicher 
Anforderungen – wie die des besonderen Artenschutzrechts – nur zu prüfen, „soweit wegen 
der Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
fällt oder ersetzt wird“. Dies ist hinsichtlich des besonderen Artenschutzrechts nicht der Fall. 
Damit bleibt es insoweit bei der Prüfung allein der bauplanungsrechtlichen Anforderungen, 
wozu im Innenbereich ausweislich § 34 BauGB – anders als im Außenbereich – die Beachtung 
der Vorgaben des Naturschutzrechts nicht gehört.  

Daher spielt bei nach Baurecht genehmigungsbedürftigen Vorhaben im Innenbereich das be-
sondere Artenschutzrecht allenfalls insoweit eine Rolle, als ein Bauantrag im Ausnahmefall 
auch mangels Realisierbarkeit des Bauvorhabens – bspw. aufgrund artenschutzrechtlicher 
Konflikte – abgelehnt werden kann. Im Interesse eines bürgerfreundlichen Agierens der Be-
hörden sollte die Bauaufsichtsbehörde bei Anhaltspunkten für das Vorliegen eines solchen 
Falles, insbesondere bei offensichtlich zu erwartenden artenschutzrechtlichen Problemen, den 
Bauherrn/die Bauherrin unverzüglich auf die Problematik aufmerksam machen und ihm eine 
Abstimmung mit der Naturschutzbehörde nahelegen. Es obliegt dann dem Bauherrn/der Bau-
herrin zu entscheiden, ob und in welchem Umfang er vor diesem Hintergrund eine artenschutz-
rechtliche Prüfung durchführt oder es auf eine Ablehnung des Bauantrags mangels Sachbe-
scheidungsinteresses ankommen lässt. 

Vielfach wird die Bauaufsichtsbehörde jedoch selbst nicht erkennen, ob das beantragte Bau-
vorhaben in Konflikt mit dem besonderen Artenschutzrecht geraten wird. Dies gilt insbeson-
dere bei bloßer Änderung oder Nutzungsänderung bereits bestehender baulicher Anlagen im 
Innenbereich, da hier gemäß §  18 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG kein Erfordernis der Beteiligung 
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der Naturschutzbehörde besteht, die über den entsprechenden Sachverstand verfügt. Das 
Gleiche gilt, wenn es sich um einen Innenbereich kraft Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 
Satz  1 Nr. 3 BauGB handelt (vgl. § 18 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG). Bei der Errichtung neuer 
baulicher Anlagen ist die Naturschutzbehörde hingegen gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG 
zu beteiligen, so dass hier eventuelle artenschutzrechtliche Problemlagen noch eher erkannt 
werden können. Erkennt die Bauaufsichtsbehörde eine solche Problemlage und verstößt das 
Vorhaben gegen den Artenschutz „darf“ sie den Bauantrag versagen, § 71 Abs. 1 Satz 3 
BauO Bln. Daraus resultiert aber in keinem Fall eine Verpflichtung zur entsprechenden Prü-
fung und Versagung. 

Eine artenschutzrechtliche Prüfung findet bei der baurechtlichen Genehmigung von Innenbe-
reichsvorhaben also regelmäßig nicht statt. Anderes gilt grundsätzlich nur, wenn der Bau-
herr/die Bauherrin selbst einen artenschutzrechtlichen Konflikt sieht und diesbezüglich eine 
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG be-
antragt. Dann liegt die Prüfung aber nicht in der Hand der Bauaufsichtsbehörde, sondern es 
ist hierfür neben dem Baugenehmigungsverfahren ein eigenes Verfahren bei der zuständigen 
Naturschutzbehörde durchzuführen. 

Vorhaben im beplanten Bereich 

Soweit Vorhaben innerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans gemäß § 30 BauGB 
oder eines planreifen Bebauungsplanentwurfs gemäß § 33 BauGB der Baugenehmigung be-
dürfen, wird das Planungsrecht geprüft. Dabei sind weder eine artenschutzrechtliche Prüfung 
noch eine Beteiligung der Naturschutzbehörde vorgesehen, § 18 Abs. 2 Satz 2 und § 18 
Abs. 3 Satz 3 BNatSchG. Im Übrigen unterliegen Vorhaben der Genehmigungsfreistellung ge-
mäß § 62 BauO Bln, das eine Art „Anzeigeverfahren“ darstellt. Unter den Voraussetzungen 
des § 62 Abs. 2 BauO Bln kann einen Monat nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen mit 
dem Bau begonnen werden, ohne dass eine Prüfung erfolgt.  

Da es sich lediglich um „anzeigepflichtige“ Vorhaben nach § 62 BauO Bln handelt, muss die 
zuständige Naturschutzbehörde nach § 18 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG generell nicht beteiligt 
werden. Insbesondere für Vorhaben, die innerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungs-
plans liegen, der die artenschutzrechtlichen Belange noch nicht oder nur bis zu einem be-
stimmten Detaillierungsgrad berücksichtigt, empfiehlt es sich für den Bauherren oder die Bau-
herrin, im Zuge der Erstellung von Bauvorlagen gemäß § 62 Abs. 3 Satz 1 BauO Bln eine ar-
tenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, wenn Anhaltspunkte für artenschutzrechtliche 
Konflikte bestehen. Dabei kommt etwaigen Hinweisen im Bebauungsplan auf artenschutz-
rechtliche Problemlagen bzw. Prüferfordernisse eine besondere Bedeutung zu. Auch hier ist 
eine frühzeitige Abstimmung mit der Naturschutzbehörde zu empfehlen, so dass entschieden 
werden kann, ob und in welchem Umfang eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen 
bzw. zu erarbeiten ist. 
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Die nachfolgende Abbildung stellt die verschiedenen Fallkonstellationen dar. Je nach 
Fallkonstellation werden für die Durchführung der artenschutzrechtlichen Prüfung wei-
tergehende Hinweise gegeben (zur rechtlichen Vertiefung der Fallkonstellationen vgl. 
Teil B 2). 
 

 

Abbildung A-3: Fallkonstellationen zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange in Ge-
nehmigungs- und Zulassungsverfahren 
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1.2.1 Artenschutzrechtliche Prüfung im Genehmigungs-/Zulassungsverfahren 
nach Fachrecht sowie im baurechtlichen Außenbereich 

Die nachfolgende Abbildung ordnet die für die artenschutzrechtliche Prüfung erforderlichen 
Arbeits- und Abstimmungsschritte den Verfahrensschritten eines Genehmigungs-/Zulassungs-
verfahrens zu. Für die jeweiligen Arbeits- bzw. Abstimmungsschritte werden die heranzuzie-
henden Checklisten und Arbeitshilfen benannt. 

 

Abbildung A-4: Zuordnung der Checklisten und Arbeitshilfen zu artenschutzrechtlich erforder-
lichen Arbeits- und Abstimmungsschritten bei Genehmigungs- und Zulassungs-
verfahren nach Fach- und Bauordnungsrecht 
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1.2.2 Artenschutzrechtliche Prüfung bei der Anzeige/Genehmigung nach Bau-
recht (beplanter Bereich, Innenbereich) sowie bei verfahrensfreien Vorha-
ben 

Das besondere Artenschutzrecht wird bei Vorhaben im beplanten Bereich und im Innenbe-
reich nicht vorab behördlich geprüft. Unabhängig von der baubehördlichen Prüfung kann der 
Bauherr/die Bauherrin in Bezug auf sein Bauvorhaben aber auch von sich aus daran interes-
siert sein, Sicherheit bezüglich des besonderen Artenschutzes zu gewinnen und daher freiwil-
lig eine artenschutzrechtliche Prüfung durchführen. Dies kann wichtig sein, da bei artenschutz-
rechtlichen Verstößen u. a. bußgeld- oder strafrechtliche Konsequenzen, aber auch z.B. Bau-
einstellungen oder Nutzungsuntersagungen unterschiedlicher Dauer möglich sind. Soweit es 
zu Umweltschäden an geschützten Arten gemäß § 19 BNatSchG gekommen sein sollte oder 
solche Schäden drohen, besteht zudem die Verpflichtung zur umfassenden Information, Ver-
meidung weiterer Gefahren oder Schäden sowie zur Sanierung der bereits eingetretenen 
Schäden (§§ 4, 5 und 6 USchadG). 

Die nachfolgende Abbildung ordnet die für die artenschutzrechtliche Prüfung erforderlichen 
Arbeits- und Abstimmungsschritte den Verfahrensschritten eines Genehmigungsverfahrens zu 
bzw. gibt Hinweise zum Vorgehen bei verfahrensfreien Vorhaben.  
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Abbildung A-5: Zuordnung der Checklisten und Arbeitshilfen zu artenschutzrechtlich erforder-
lichen Arbeits- und Abstimmungsschritten bei Baugenehmigungs- und -anzei-
geverfahren 
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2 Checklisten für die behördliche Prüfung des Artenschutzfachbeitrages 

2.1 C1: Hinweise/Vorgaben zur Erstellung von Artenschutzfachbeiträgen 

Checkliste 1:  
Hinweise/Vorgaben für die Erstellung von Artenschutzfachbeiträgen 

Inhalte Ja   Nein  AH Bemerkung 

Erstellung des Artenschutzfachbeitrages nach den 
Vorgaben des „Leitfadens Artenschutz“   --  
Verwendung der Mustergliederung   1  
Verwendung des Prüfprotokolls   13  
Abgrenzung des Untersuchungsraumes unter Be-
rücksichtigung der Wirkfaktoren des Vorhabens    2, 3  
Berücksichtigung der im Leitfaden beschriebenen 
Bewertungsmaßstäbe   7, 8, 9  
Punkte, die im Laufe des Verfahrens mit der Naturschutzbehörde abzustimmen sind: 

• Auswahl planungsrelevanter Arten   5, 6  
• Durchführung der Bestandserfassungen/Kartie-

rungen   4, 12  
• Wahl der Vermeidungs-, CEF- und ggf. der FCS-

Maßnahmen   10, 11  
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2.2 C2: Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Checkliste 2: Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Inhalte Ja   Nein  AH Bemerkung 

Sind die Wirkungen des Vorhabens getrennt nach 
bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen 
beschrieben? 

  2  

Können die beschriebenen Wirkungen innerhalb 
des Untersuchungsraumes abgebildet werden?   3  
Berücksichtigt die Beschreibung der Wirkungen das 
potenziell vorhandene Artenspektrum und seine 
Empfindlichkeit? 

  2  

Wurden autökologische Aspekte der potenziell be-
troffenen Arten (Aktionsraum, Populationsstruk-
tur) bei der Abgrenzung des Untersuchungsraumes 
berücksichtigt? 

  3, 4 
 

Ist die Abgrenzung des Untersuchungsraumes ins-
gesamt nachvollziehbar begründet?   3  
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2.3 C3: Auswahl planungsrelevanter Arten/Relevanzprüfung 

Checkliste 3: Auswahl planungsrelevanter Arten 

Inhalte Ja   Nein  AH Bemerkung 

Wurde das im Untersuchungsraum potenziell vor-
handene Artenspektrum anhand geeigneter Quel-
len ermittelt? 

  5, 6  

Wurde der Untersuchungsraum korrekt abge-
grenzt?   3  
Wurde eine Gesamtartenliste gemäß Musterta-
belle erstellt?   6  
Wurde der Ausschluss von Arten hinreichend be-
gründet?   5, 6  
Ist eine Differenzierung zwischen art- und gruppen-
bezogen zu prüfenden Arten anhand der vorgege-
benen Kriterien erfolgt? 

  6  

 



 

 

 Seite 17 

2.4 C4: Anforderungen an die Bestandserfassungen und/oder Kartierun-
gen 

Checkliste 4: Anforderungen an die Bestandserfassungen und/oder Kartierungen 

Inhalte Ja   Nein  AH Bemerkung 

Wurden die in Berlin allgemein verfügbaren Daten-
grundlagen zu Tier- und Pflanzenarten ausgewer-
tet? 

  4 
 

Wurden weitere vorhandene Daten (z.B. aus vor-
gelagerten Planungsebenen oder Daten von Moni-
toring-Projekten) ausgewertet? 

  4 
 

Entspricht die Datengrundlage den Anforderungen 
an Plausibilität, Verwendbarkeit und Qualität (z.B. 
nicht älter als 5 Jahre)? 

  4 
 

Wird schlüssig begründet, ob die vorhandenen Da-
ten ausreichen, um potenzielle Verletzungen der 
Verbotstatbestände zu beurteilen? 

  4 
 

Sind weitere Kartierungen vorgesehen?   4  

Sind die Erfassungs- und Bewertungsmethoden do-
kumentiert und im Hinblick auf die jeweils erfass-
ten Arten schlüssig? 

  4, 12 
 

Wurde der Bedarf und der Umfang von Kartierun-
gen für die im Plangebiet potenziell vorkommen-
den Artengruppen mit der Naturschutzbehörde ab-
gestimmt? 

  4 

 

Sind nicht behebbare Datenlücken aufgezeigt und 
ihre Relevanz für das Ergebnis des Artenschutz-
fachbeitrages eingeschätzt worden (in Abhängig-
keit von der jeweiligen Planungsebene)? 

  4 
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2.5 C5: Prüfung der Verbotstatbestände 

Checkliste 5: Prüfung der Verbotstatbestände 

Inhalte Ja   Nein  AH Bemerkung 

Wurden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1, 2 und 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für alle vor-
kommenden bzw. potenziell vorkommenden pla-
nungsrelevanten Arten geprüft? 

  5, 6 

 

Erfolgte die Prüfung der Verbotstatbestände mit 
Hilfe des Prüfprotokolls?   13  

Wurden die Verbotstatbestände für die nicht pla-
nungsrelevanten Arten geprüft?   5, 14  

Tötungsverbot 

Erfolgt die Beurteilung der Tötung in Bezug auf ein-
zelne Individuen?   7  

Wurden wirksame Vermeidungsmaßnahmen bei 
der Beurteilung des Tötungsverbots berücksich-
tigt? 

  7 
 

Ist das Kriterium der Signifikanz bei der Beurteilung 
des Tötungsverbots angewandt worden?   7  

Ist die Beurteilung des Verbotstatbestandes nach-
vollziehbar dargelegt?   7  

Störungsverbot 

Ist die lokale Population nachvollziehbar abge-
grenzt?   8  

Wurde die Erheblichkeit der Störung nachvollzieh-
bar begründet bzw. nachvollziehbar ausgeschlos-
sen? 

  8 
 

Sofern Maßnahmen bei der Beurteilung des Ver-
botstatbestandes vorgesehen wurden: ist die Wirk-
samkeit der Maßnahmen nachvollziehbar darge-
legt? 

  
8, 10, 

11 

 

Verbot der Beschädigung/Zerstörung 

Sind die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nach-
vollziehbar und korrekt abgegrenzt?   9 

 

Sofern Maßnahmen bei der Beurteilung des Ver-
botstatbestandes vorgesehen wurden: ist die Wirk-
samkeit der Maßnahmen nachvollziehbar darge-
legt? 

  
9, 10, 

11 
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Checkliste 5: Prüfung der Verbotstatbestände 

Inhalte Ja   Nein  AH Bemerkung 

Sofern CEF-Maßnahmen bei der Beurteilung des 
Verbotstatbestandes berücksichtigt wurden: sind 
die Anforderungen an die CEF-Maßnahmen (funkti-
onal, räumlich, zeitlich) nachvollziehbar dargelegt? 

  9, 11 
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2.6 C6: Auswahl der Vermeidungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen 

Checkliste 6: Auswahl der Vermeidungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen 

Inhalte Ja   Nein  AH Bemerkung 

Sind in die Beurteilung, ob Verbotstatbestände 
gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind, Maßnah-
men zur Vermeidung einbezogen worden? 

  10 
 

Sind die entwickelten Vermeidungsmaßnahmen je-
weils geeignet und wirksam?   10  

Sind in die Beurteilung, ob Verbotstatbestände 
gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind, vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
einbezogen worden? 

  11 

 

Sind die jeweils entwickelten CEF-Maßnahmen ge-
eignet und angemessen? Erfüllen sie die artspezifi-
schen Habitatanforderungen (allgemeinen, funkti-
onalen und räumlichen Anforderungen)? 

  11, 12 

 

Sind die vorgesehenen Vermeidungs-, CEF- und 
FCS-Maßnahmen vollständig in den Prüfprotokol-
len zur artspezifischen Prüfung enthalten? 

  13 
 

Sind bei einer gruppen- bzw. gildenbezogene Prü-
fung von Vogelarten (ggf. tabellarisch) die vorgese-
henen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen voll-
ständig aufgeführt? 

  14 

 

Sind im Rahmen der Prüfung der Ausnahmevoraus-
setzungen FCS-Maßnahmen entwickelt worden?   15  

Sind die entwickelten FCS-Maßnahmen geeignet 
und angemessen?   

11, 
12, 15 

 

Sind die vorgesehenen Vermeidungs-, CEF- und 
FCS-Maßnahmen ausreichend festgelegt (bspw. 
Festsetzung B-Plan, Nebenbestimmung)? 

  
17, 

18, 19 
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2.7 C7: Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

Checkliste 7: Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

Inhalte Ja   Nein  AH Bemerkung 

Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Wurde dargelegt, dass das Vorhaben vorrangig öf-
fentliche Interessen bzw. Allgemeinwohlbelange 
erfüllt? 

  15 
 

Ist das Vorhaben bzw. das mit dem Vorhaben ver-
folgte Ziel in gesetzlichen und/oder planerischen 
Zielen und/oder verwaltungsinternen Regelungen 
verankert? 

  15 

 

Wurde der langfristige Bedarf des Vorhabens dar-
gelegt?   15  

Wurde eine Gegenüberstellung der artenschutz-
rechtlichen Beeinträchtigungen mit den öffentli-
chen Interessen des Vorhabens vorgenommen?   

  15 
 

Ist eine nachvollziehbare Gewichtung und Abwä-
gung zwischen artenschutzrechtlichen Belangen 
und den Belangen des Vorhabens erfolgt? 

  15 
 

Alternativenprüfung 

Wurden andere Alternativen betrachtet?   15  

Wurde ein Vergleich der Alternativen mit Blick auf 
die artenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen vor-
genommen? 

  15 
 

Wurde die Alternative gewählt, die unter Berück-
sichtigung artenschutzrechtlicher Belange, aber 
auch anderer Belange die günstigste Alternative 
darstellt (Zumutbarkeitsprüfung)? 

  15 

 

Sicherung des Erhaltungszustandes 

Kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der Populationen der betroffenen Art ohne er-
gänzende Maßnahmen ausgeschlossen werden? 

  15 
 

Falls nein, sind fachlich geeignete FCS-Maßnahmen 
geplant/vorgesehen?   11, 15  

Entsprechen die entwickelten FCS-Maßnahmen 
den fachlichen Anforderungen?   11, 15  
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2.8 C8: Bedarf und Anforderungen an ein Monitoring 

Checkliste 8: Bedarf und Anforderungen an ein Monitoring 

Bedarf zur Durchführung eines Monitorings Ja   Nein  AH Bemerkung 

Wurden CEF- oder FCS-Maßnahmen in die Prog-
nose eingestellt, deren Wirksamkeit nicht in ausrei-
chendem Maß belegt ist (kein Eignungsnachweis 
durch Leitfäden, Literatur, etc.)?  

  16 

 

Sofern die Frage mit „Ja“ beantwortet wird, ist ein Monitoring vorzusehen und weitergehend zu 
prüfen.  

Anforderungen an ein Monitoring Ja   Nein 
 AH  

Funktionsnachweis (maßnahmenbezogenes Monitoring) 16  

• Ist die Anzahl der vorgesehenen Kontroll-
gänge ausreichend (Herstellungskontrolle, 
nach der Hälfte sowie am Ende der Entwick-
lungszeit)? 

   

 

• Ist die Überprüfung der wesentlichen, artspe-
zifischen Strukturen vorgesehen (Standort-
qualität, Flächengröße, räumlicher Zusam-
menhang)? 

   

 

• Sofern erforderlich: sind geeignete Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen zum dauerhaf-
ten Erhalt der Maßnahme vorgesehen? 

   
 

• Ist eine Wirksamkeitsbewertung als Beleg des 
Funktionsnachweises vorgesehen?     

Stabilitätsnachweis (populationsbezogenes Monitoring)  

• Ist die Durchführung eines maßnahmenbezo-
genen Monitorings vorgesehen (s. Punkte 
zum Funktionsnachweis/maßnahmenbezoge-
nes Monitoring)? 

   

 

• Wird im Rahmen der ersten artspezifischen 
Bestandserfassung die Erfassung und Bewer-
tung des Vorwertes der Maßnahmenfläche 
vorgesehen? 

   

 

• Wird die zweite Bestandserfassung nach Ab-
schluss des maßnahmenbezogenen Monito-
rings vorgesehen? 
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Checkliste 8: Bedarf und Anforderungen an ein Monitoring 

Bedarf zur Durchführung eines Monitorings Ja   Nein  AH Bemerkung 

• Wenn nicht: Benötigen die zu untersuchen-
den Zielarten eine Eingewöhnungszeit2 und 
ist der vorgesehene Kartierzeitpunkt3 nach-
vollziehbar? 

   

 

• Wird eine dritte artspezifische Bestandserfas-
sung vorgesehen und sind die gewählten Ab-
stände zwischen den Kartierungen nachvoll-
ziehbar? 

   

 

• Ist eine Wirksamkeitsbewertung als Beleg des 
Stabilitätsnachweises vorgesehen?     

• Sind Festlegung des Gegenstands des Moni-
torings und Festlegung des Status der Art auf 
der Maßnahmenfläche nachvollziehbar? 

   
 

 

 

                                                

2 Die für die Zielarten herzustellenden Strukturen stehen vor Beginn der Beeinträchtigung zur Verfügung. In einigen Fällen (z.B. 
Nistkastenmaßnahmen Vögel/Fledermäuse, Winterquartiere Amphibien/Reptilien), Nahrungshabitate (Graureiher/Greifvögel), 
Rasthabitate von Gänsen) besteht trotz hoher Eignung eine Zeitspanne (Eingewöhnungszeit) bis zur Annahme der Habitate. 
Es ist sinnvoll, diese Zeitspanne abzuwarten, bevor die zweite Bestandserfassung durchgeführt wird. 

3 Vorgaben zu Kartierzeiträumen sind art- und maßnahmenspezifisch unterschiedlich. Sie hängen vor allem davon ab, ob eine 
„Selbstbesiedlung“ der Maßnahme stattfindet oder gezielte Umsiedlungsmaßnahmen vorgesehen werden müssen. 
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2.9 C9: Gegebenheiten, die artenschutzrechtliche Probleme erwarten las-
sen (Kriterienkatalog)  

 

Checkliste 9:  
Gegebenheiten, die artenschutzrechtliche Probleme erwarten lassen 

Gegebenheiten Ja   Nein  

Das Bauvorhaben liegt innerhalb oder angrenzend (innerhalb von 300 m) an fol-
gende Bereiche (Angaben abrufbar im Geoportal Berlin (FIS-Broker) unter 
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/): 

  

• Wald (gemäß Alters- und Bestandsstruktur der Wälder - Forstbetriebs-
karte 2014 (Umweltatlas)) 

  
• Gesetzlich geschützte Biotope (Umweltatlas)   
• Lebensraumtypen FFH (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) (Umweltatlas)   
• Grundwasserabhängige Ökosysteme (Umweltatlas)    
• Ehemalige Rieselfelder (Umweltatlas)   
• Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (inklusive Natura 2000)   

Das Bauvorhaben liegt innerhalb oder angrenzend (innerhalb von 300 m) an ein 
Verbreitungsgebiet folgender Anhang IV-Arten 
(Angaben abrufbar im Geoportal Berlin (FIS-Broker), Zielartenverbreitung unter 
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/ ; Auswahl 
der artbezogenen Layer unter „Angaben zur Karte“ > „Kartenstruktur“): 

  

• Biber   
• Knoblauchkröte   
• Moorfrosch   
• Rotbauchunke   
• Zauneidechse   
• Heldbock   

Für das Bauvorhaben liegen konkrete Hinweise auf ein Vorkommen arten-
schutzrechtlich relevanter Arten vor (bspw. Naturschutzverbände, vorhandene 
Kartierungen, etc.) 

  

Konkrete Hinweise vor Ort lassen auf ein Vorkommen bestimmter Arten/Arten-
gruppen schließen (bspw. Kotspuren, Fraßspuren, tote Individuen, Nester, etc.) 

  

Das Bauvorhaben weist folgende Eigenschaften auf:   
• Es handelt sich um ein Gebäude, das älter als fünfzig Jahre ist   
• Spalten in Fassaden, Querfugen, zerstörte oder offene Fenster, etc.   
• Erhöhte Lichtemissionen (insbesondere  Beleuchtungseinrichtungen, 

deren Licht in den Himmel oder in den baurechtlichen Außenbereich 
strahlt oder reflektiert wird) 

  

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/
https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/gisbroker.do;jsessionid=0BE6E96A74F2443C9B66AB93F458538C?cmd=navigationShowResult&mid=K.wmsk_05_04forst2014%40senstadt
https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/gisbroker.do;jsessionid=0BE6E96A74F2443C9B66AB93F458538C?cmd=navigationShowResult&mid=K.wmsk_05_04forst2014%40senstadt
https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/gisbroker.do;jsessionid=0BE6E96A74F2443C9B66AB93F458538C?cmd=navigationShowResult&mid=K.k_fb_p26%40senstadt
https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/gisbroker.do;jsessionid=0BE6E96A74F2443C9B66AB93F458538C?cmd=navigationShowResult&mid=K.k_fb_ffh%40senstadt
https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/gisbroker.do;jsessionid=0BE6E96A74F2443C9B66AB93F458538C?cmd=navigationShowResult&mid=K.gwaOeko%40senstadt
https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/gisbroker.do;jsessionid=0BE6E96A74F2443C9B66AB93F458538C?cmd=navigationShowResult&mid=K.k01_10_rieselfelder1992%40senstadt
https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/gisbroker.do;jsessionid=0BE6E96A74F2443C9B66AB93F458538C?cmd=navigationShowResult&mid=K.nsg_lsg%40senstadt
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/
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Checkliste 9:  
Gegebenheiten, die artenschutzrechtliche Probleme erwarten lassen 

Gegebenheiten Ja   Nein  

• erhöhte Lärmemission (je nach Art oberhalb von 47 dB(A) (Garniel et al. 
2007)) 

  
• potenzielle Tierfallen (Schächte, Rückhaltebecken, Glasscheiben, (Frei-) 

Leitungen) 
  

Das Bauvorhaben überplant folgende Strukturen oder grenzt daran an (300 m):   
• Gehölzbestände (ab. ca. 30 Jahre)   
• Baumbestand mit Höhlen, Spalten oder Horsten   
• dicht gewachsene Hecken und/oder Gebüsche   
• Gewässer   
• Waldränder   
• Bahndämme    
• Brachflächen, Ruderalflächen   
• Kiesgruben oder ähnliches   

 

Können einzelne Gegebenheiten im Zuge eines Bauvorhabens (Neubau, Umbau, Erweiterung 
oder Beseitigung) nicht ausgeschlossen werden, besteht unabhängig von der baurechtlichen 
Genehmigungsbedürftigkeit ein erhebliches Risiko, durch die Errichtung, die Existenz oder den 
Betrieb der geplanten baulichen Anlage artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu erfüllen. 
In diesen Fällen wird eine Abstimmung seitens des Bauherrn/der Bauherrin mit der zuständi-
gen Naturschutzbehörde empfohlen. Dies kann wichtig sein, da bei artenschutzrechtlichen 
Verstößen u.a. ordnungs- oder strafrechtliche Konsequenzen (Bußgeld- und Strafvorschriften 
des BNatSchG §§ 69 ff), aber auch z.B. Baueinstellungen unterschiedlicher Dauer möglich 
sind. Soweit es zu Umweltschäden an geschützten Arten gekommen sein sollte oder solche 
drohen, besteht zudem die Verpflichtung zu bestimmten Maßnahmen (§ 19 BNatSchG). 

Häufig können in Abstimmung zwischen Bauherr/Bauherrin und der zuständigen Naturschutz-
behörde einfache Lösungen zur Vermeidung entsprechender Verbotsrisiken gefunden werden 
(z.B. Bauzeitenregelungen oder Schutzzäune). 
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3 Arbeitshilfen 

3.1 AH1: Mustergliederung Artenschutzfachbeitrag 

Für die Erstellung eines Artenschutzfachbeitrages ist die folgende Mustergliederung zu ver-
wenden. Die kursiv dargestellten Kapitel sind im Einzelfall anzupassen (zu Kapitel 3.2: Ist ein 
konkretes Vorhaben oder ein Plan zu prüfen bzw. zu Kapitel 8: sind Verbotstatbestände erfüllt 
und somit die Voraussetzungen für eine Ausnahme darzulegen). 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

2 Datenquellen und durchgeführte Untersuchungen 

3 Methodisches Vorgehen 

3.1 Relevanzprüfung 

3.2 Übersicht über die relevanten Auswirkungen des Vorhabens/des Plans 

3.3 Prüfung der Verbots- und Ausnahmetatbestände 

4 Relevanzprüfung 

5 Übersicht über die relevanten Wirkungspfade/Wirkfaktoren 

6 Vermeidungsmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen 

6.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

6.2 CEF-Maßnahmen 

7 Prüfung der Verbotstatbestände 

7.1 Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie 

7.2 Vogelarten mit besonderer Planungsrelevanz (artspezifische Prüfung) 

7.3 Weitere Vogelarten mit allgemeiner Planungsrelevanz (gruppenbezogene Prüfung) 

8 Darlegung der Voraussetzungen für eine Ausnahme 

8.1 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

8.2 Zumutbare Alternativen 

8.3 Sicherung des Erhaltungszustandes der Populationen einer Art  

9 Zusammenfassende Darstellung der artenschutzrechtlichen Prüfung 

10 Literatur- und Quellenverzeichnis 
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3.2 AH2: Angaben zum Vorhaben/Wirkfaktoren 

In der artenschutzrechtlichen Prüfung sind die Wirkungen des Vorhabens bzw. der Plandar-
stellungen in Abhängigkeit vom Detailierungsgrad der jeweiligen Planung zusammenzustellen. 
Neben einer Differenzierung in bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind bei der 
Zusammenstellung die direkten Wirkungen, die durch den Bereich des Vorhabens/der Vorha-
benbestandteile bzw. die Festsetzungen des Plans entstehen, zu berücksichtigen. Darüber 
hinaus ist zu beachten, dass bestimmte Wirkfaktoren auch über den eigentlichen Bereich des 
Vorhabens oder Plans hinausgehen können (erweiterter Wirkbereich). So müssen Auswirkun-
gen auf die geschützten Arten durch Lärm oder Licht bspw. auch außerhalb des planerischen 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans beurteilt werden. 

Die Reichweite der Wirkungen ist für jeden der zu betrachtenden Wirkfaktoren im jeweiligen 
Einzelfall zu bestimmen und definiert damit zugleich den zu betrachtenden Untersuchungs-
raum (vgl. AH3). 

Tabelle A-1: Spezifizierung von Wirkfaktoren in Abhängigkeit vom Detaillierungsgrad der Pla-
nung 

Anwendung in Plan- und Genehmigungsverfahren 

Bebauungsplan: Soweit auf Bebauungsplanebene das besondere Artenschutzrecht näher geprüft 
wird bzw. geprüft werden muss, sind die Wirkfaktoren und deren Reichweite und Intensität sind so 
differenziert wie möglich darzustellen, jedoch sind in Abhängigkeit vom Konkretisierungsgrad der 
Planung nicht immer sämtliche Wirkungen absehbar. So stehen bspw. bei einer Angebotsplanung 
für Gewerbegebiete die genauen Vorhaben noch nicht fest, so dass ggf. nicht sämtliche Wirkfakto-
ren berücksichtigt oder Reichweite und Intensität nicht eindeutig bestimmt werden können. Wirk-
faktoren, die noch nicht absehbar sind (bspw. solche die durch den Bauprozess entstehen), sind bei 
der Umsetzung (z. B. in der Ausführungsplanung bei Erschließungsanlagen) im Genehmigungsver-
fahren zu berücksichtigen und ihnen ist hier entsprechend Rechnung zu tragen. Sofern Unklarheiten 
über Reichweite und Intensität der Wirkfaktoren bestehen, ist ggf. mit entsprechenden worst-case-
Betrachtungen zu arbeiten. 

Für Angebotsplanungen ist daher eine einzelfallbezogene Prüfung erforderlich, welche Wirkfakto-
ren im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen sind. 

Für vorhabenbezogene Bebauungspläne oder Bebauungspläne, die bereits einen hohen Konkreti-
sierungsgrad aufweisen, sind regelmäßig sämtliche zu erwartenden Wirkfaktoren differenziert zu 
berücksichtigen. 

Bau- und fachrechtliche Zulassungen: Die Wirkfaktoren sowie die jeweilige Intensität und Reich-
weite sind differenziert darzulegen und der artenschutzrechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen. 
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In der folgenden Übersicht sind die bei der artenschutzrechtlichen Prüfung von Bebauungs-
plänen möglicherweise auftretenden Wirkfaktoren zusammengestellt.  

Tabelle A-2:  Bei der artenschutzrechtlichen Prüfung von Bebauungsplänen möglicherweise 
auftretende Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren Prüfung eines erweiterten 
Wirkbereichs 

Baubedingte Wirkungen 

Inanspruchnahme von Habitat- bzw. Vegetations-/Biotopstruktu-
ren (temporär und dauerhaft) 
bspw. (Teil-)Versiegelung von Lebensräumen, Abbruch von Ge-
bäude(teilen)- oder anderen Baustrukturen 

 

Veränderung von Habitat- bzw. Vegetations-/Biotopstrukturen 
(temporär und dauerhaft) 
bspw. durch Bodenabtrag, -umlagerung, -durchmischung, -ver-
dichtung 

 

Akustische Reize (Schall) x 

Optische Reizauslöser/Bewegung x 

Licht x 

Erschütterungen x 

Stoffeinträge  
bspw. durch Salze, Staub, Schwebstoffe und ggf. Schwermetalle x 

Veränderung der hydrologischen bzw. hydrodynamischen Ver-
hältnisse x 

Barrierewirkung/Zerschneidung x 

Fallenwirkung  

Individuenverluste durch bauliche Aktivitäten  

Anlagebedingte Wirkungen 

Inanspruchnahme von Habitat- bzw. Vegetations-/Biotopstruktu-
ren  
(Überbauung oder Versiegelung von Lebensräumen) 

 

Veränderung von Habitat- bzw. Vegetations-/Biotopstrukturen 
(temporär und dauerhaft) 
bspw. durch Bodenabtrag, -umlagerung, -durchmischung, -ver-
dichtung 

 

Optische Reizauslöser/Kulissenwirkung x 

Veränderung der hydrologischen bzw. hydrodynamischen Ver-
hältnisse x 
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Wirkfaktoren Prüfung eines erweiterten 
Wirkbereichs 

Veränderung der Temperaturverhältnisse x 

Barrierewirkung/Zerschneidung x 

Fallenwirkung/Vogelschlag an Glas  

Betriebsbedingte Wirkungen 

Akustische Reize (Schall)  x 

Optische Reizauslöser/Bewegung x 

Licht x 

Erschütterungen x 

Stoffeinträge  
bspw. Schwermetalle, Salze, Staub und Schwebstoffe x 

Barrierewirkung/Zerschneidung x 

Individuenverluste  
bspw. durch Kollision, Vogelschlag  

Veränderung der hydrologischen bzw. hydrodynamischen Ver-
hältnisse5 x 

Veränderung der Temperaturverhältnisse x 
 

Die in der Tabelle zusammen gestellten Wirkfaktoren resultieren aus den Vorhabentypen, de-
ren Umsetzung durch Bauleitplanung ermöglicht werden kann. Sie treffen darüber hinaus auch 
auf Vorhaben der Fachplanung zu, können dort aber auch variieren bzw. andere Schwer-
punkte aufweisen. Die folgende Übersicht nennt Standardwerke für Fachplanungen, in denen 
Aussagen zu Art und Reichweite von Wirkfaktoren für verschiedene Vorhabentypen zusam-
mengestellt sind. 

 

Tabelle A-3:  Hinweise zu möglicherweise auftretenden Wirkfaktoren bei anderen Vorhabenty-
pen 

Vorhabentyp Quelle/Regelwerk enthaltene Informationen 

Sämtliche  
Vorhaben 
 

BfN 2016  
FFH-VP-Info:  
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/ 
Page.jsp?name=impressum 

Grundsätzliche Informationen zu Projekten 
und Plänen, ihren Wirkfaktoren und deren 
etwaiger Relevanz bezüglich Beeinträchti-
gungen von Lebensräumen und Arten 

Eisenbahn 
 

EBA 2014 
Umwelt-Leitfaden zur eisenbahn-
rechtlichen Planfeststellung und 

Anhang III-2: 
Beispiele für anlage-, bau- und betriebsbe-
dingte Wirkfaktoren und ihre Dimension für 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,2,4
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Vorhabentyp Quelle/Regelwerk enthaltene Informationen 

Plangenehmigung sowie für Mag-
netschwebebahnen 
Teil III: Umweltverträglichkeits-
prüfung Naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung 

verschiedene Vorhabentypen (Neuanlage 
und Ausbau Gleisanlagen, Bahnstromleitun-
gen, Kreuzungsbauwerke, Funkmasten, an-
dere Betriebsanlagen) 

Straße 
 

BMVBS 2011a, BMVBS 2009 
Richtlinien für die landschafts-
pflegerische Begleitplanung im 
Straßenbau (RLBP) (Ausgabe 
2011):  
Gutachten „Eingriffsregelung und 
Artenschutz“ (enthält die Merk-
blätter, auf die in RLBP empfeh-
lend verwiesen wird) 

Merkblatt 9:  
Beispiele für anlage-, bau- und betriebsbe-
dingte Wirkfaktoren und ihre Dimension 
Merkblatt 10:  
Übersicht über die Beeinträchtigungen der 
Habitatfunktion durch anlage-, bau- und be-
triebsbedingte Wirkfaktoren 

Wind  EU-Kommission 2012 
Leitfaden Entwicklung der Wind-
energie und Natura 2000 

Beschreibung der Auswirkungen von Wind-
energieanlagen auf Arten und Lebensräume 
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3.3 AH3: Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Der Untersuchungsraum ist im Einzelfall nach sachlichen Erfordernissen abzugrenzen. Er um-
fasst den Bereich, in dem es zu Beeinträchtigungen der Lebensstätten bzw. lokalen Populati-
onen der relevanten Arten sowie zu Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG kommen kann (MIL 2018). Dabei sind sowohl autökologische Aspekte der potenzi-
ell betroffenen Arten (Aktionsraum, Populationsstruktur) als auch die Reichweiten der relevan-
ten Wirkungen des Vorhabens bzw. der Plandarstellungen zu berücksichtigen. 

Für die innerhalb des Untersuchungsraumes durchzuführende Bestandserfassung ist zu be-
rücksichtigen, dass auf der Grundlage der zu erfassenden Daten eine Beurteilung der Ver-
botstatbestände erfolgen kann.  

Tabelle A-4: Abgrenzung des Untersuchungsraums in Abhängigkeit vom Detaillierungsgrad 
 der Planung 

Anwendung in Plan- und Genehmigungsverfahren 

Bebauungsplan: 

Die Größe des Untersuchungsraumes geht i.d.R. über das Plangebiet hinaus und richtet sich nach 
den von den jeweiligen Vorhaben bzw. Plandarstellungen ausgehenden Wirkungen sowie nach den 
möglichen Beeinträchtigungen der potenziell vorkommenden Arten. 

Sind keine Besonderheiten bekannt (bspw. bei Angebotsplanungen), kann das Untersuchungsgebiet 
in der Regel in Anlehnung an die Störungsempfindlichkeit von Brutvögeln bzw. die maximale „pla-
nerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz“ gemäß GASSNER et al. (2010: 192) abgegrenzt werden, 
da andere Artengruppen im Regelfall nicht empfindlicher sind als Brutvögel. Die Art mit der weites-
ten Fluchtdistanz bestimmt dabei den Untersuchungsraum. 

Liegen bereits genauere Kenntnisse über vorkommende Projektwirkungen vor (bspw. bei vorhaben-
bezogenen Bebauungsplänen), ist ggf. fachlich begründet ein anderer Untersuchungsraum abzu-
grenzen. Dies gilt insbesondere für die Planung von Windenergieanlagen oder Planungen mit beson-
derer Relevanz in Bezug auf stoffliche Emissionen über den Luft- und Wasserpfad (Nähr- und Schad-
stoffe), da in diesem Zusammenhang ggf. weitergehende Untersuchungsgebiete erforderlich wer-
den. 

Bau- und fachrechtliche Zulassungen: 

Da Intensität und Reichweite der Wirkfaktoren bekannt sind, sind diese im Einzelfall bei der Abgren-
zung des Untersuchungsraums zu Grunde zu legen.  

 

Die nachfolgende Tabelle stellt die Fluchtdistanzen nach Gassner et al. (2010) zusammenfas-
send und in alphabetischer Reihenfolge dar: 
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Tabelle A-5: Fluchtdistanzen von Brut- und Rastvögeln (Gassner et al. 2010: 192, modifiziert) 

*B: Balzplätze R: Rastvogel K: Koloniebrüter       fett/kursiv – planungsrelevant 

  
 Art 

Fluchtdistanz (in m) nach Planerisch zu berücksichtigende  
Fluchtdistanzen (m)* FLADE1 Sonstige Quellen 

Alpenkrähe     120 

Alpenschneehuhn     100 

Alpenstrandläufer 30-100 200-400A 
65-75/450C 

250-R 
100 

Amsel   21/11X 
9/15Y 

10 

Auerhuhn   bis>>100M  
1-104N 

400-B 
150 

Austernfischer 10-1008 25-300B 
109-130 / 400C 

250-R 
100 

Bachstelze <5-10 9/8X 10 

Bartmeise  <5-15   15 

Basstölpel <20   20 

Baumfalke >50-200   200 

Baumpieper nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Bekassine 10-40   50 

Beutelmeise <10   10 

Bienenfresser 30-120   120 

Bindenkreuzschnabel nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Birkenzeisig <10   10 

Birkhuhn 200-400 >250L 400-B 
300 

Blässgans   400A 
200-400I 

400-R 

Blaukehlchen 10-30   30 

Blaumeise   5/5X 5 

Blessralle nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Bluthänfling nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Brachpieper <10-30   40 

Brandgans (Synonym für Brand-
ente) 

50-300 200-300B 
206-246/700C 

300-R 
200 

Brandseeschwalbe 20-100 50-70A 200-K 
100 

Braunkelchen 20-40   40 

Bruchwasserläufer 50-100 50-100A 250-R  
100 

Buchfink   9/7X 10 

Buntspecht     20 

Dohle <10-20 18/ 16X 20 

Dorngrasmücke   12/ 9X 10 
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 Art 

Fluchtdistanz (in m) nach Planerisch zu berücksichtigende  
Fluchtdistanzen (m)* FLADE1 Sonstige Quellen 

Dreizehenmöwe <10   10 

Dreizehenspecht     20 

Drosselrohrsänger 10-30   30 

Dunkler Wasserläufer   200B 250-R 

Eichelhäher nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Eiderente >20->100 50-100A 250-R 
120 

Eissturmvogel <20   20 

Eisvogel 20-8012   80 

Elster <20-50 11/ 18Y 5018 

Erlenzeisig nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Feldlerche   15X 20 

Feldschwirl <1-20   20 

Feldsperling <10   10 

Fichtenkreuzschnabel <10-25   25 

Fitis nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Fischadler 200-500 100-200, ggf.           
500E 

500 

Flussregenpfeifer <10-30 38-47/100C 50-R 
30 

Flussseeschwalbe 10-100 75-100A 
<50-500(Kol.)V 
124/250-350P 

200-K 
100 

Flussuferläufer 30-100 20-50A 250-R 
100 

Gänsesäger >100-300 100A 300-R 
200 

Gartenbaumläufer meist <10   10 

Gartengrasmücke nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Gartenrotschwanz 10-20 20A 20 

Gebirgsstelze 15-50   40 

Gelbspötter <10   10 

Gimpel nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Girlitz <10   10 

Goldammer   12X 15 

Goldregenpfeifer (30)-50 60-150A 
117-173/450C 
200/500Q 

250-R 
100 

Grauammer 10-40   40 

Graugans >100->200² 200-400A 
100-300H 

400-R 
20018 

Graureiher <50->15010 150-200A 20018 
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 Art 

Fluchtdistanz (in m) nach Planerisch zu berücksichtigende  
Fluchtdistanzen (m)* FLADE1 Sonstige Quellen 

Grauschnäpper 10-20   20 

Grauspecht 30-60   60 

Großer Brachvogel 70-200 80-150A  
250-500B 
273-326/ 650C 

400-R  
200 

Großtrappe 400-600 oft > 500D 600 

Grünfink   19/ 10X 15 

Grünlaubsänger nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Grünschenkel   200 

80-111/250C 
250-R 

Grünspecht 30-60   60 

Habicht >50-200   200 

Hänfling <10-20   15 

Haselhuhn meist >100   150 

Haubenlerche <10   10 

Haubenmeise <10-20   20 

Haubentaucher 10->80   100 

Hausrotschwanz <10-15   15 

Haussperling <5 12/ 8X 
8/12Y 

5 

Heckenbraunelle <5-10 9/ 6X 10 

Heidelerche <10-20   20 

Heringsmöwe 20-40 40-50A 200-K 
50 

Höckerschwan wild >2009 74/85/166R 300-R 
5018 

Hohltaube 30-100   100 

Jagdfasan nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Kampfläufer 40-80 20-50A 250-R/B 
100 

Karmingimpel <10-20   20 

Kernbeißer  

Kiebitz 30-100 122-165/450C 250-R 
100 

Kiebitzregenpfeifer   50-150B 
119-147/ 400C 

250-R 

Klappergrasmücke nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Kleiber <10   10 

Kleinralle 20-40   40 

Kleinspecht 10-30   30 

Knäkente >100 70-120A 250-R 
120 

Kohlmeise   6/6X 5 
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 Art 

Fluchtdistanz (in m) nach Planerisch zu berücksichtigende  
Fluchtdistanzen (m)* FLADE1 Sonstige Quellen 

Kolbenente >100   250-R 
120 

Kolkrabe 50-5003   200 

Kormoran >100 (bejagt >400) 100A 200 

Kornweihe >100 10-5015,A 200 

Kranich 200-500 500 F                                          
510G 

500-R 
500 

Krickente >100 100-150A 
158-244/ 450C 

250-R  
120 

Kuckuck nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Kurzschnabelgans   300-600H 500-R 

Küstenseeschwalbe 40-80 75-100A  
200 (Kol.)U 

200-K 

Lachmöwe 10-100 98-137/450C 200-K 
10018 

Lachseeschwalbe 50-300   300-K 
300 

Löffelente >100 70-150A 250-R 
120 

Löffler     200 

Mauersegler <10   10 

Mäusebussard   100A 100 

Mehlschwalbe <10-20   2018 

Merlin   17-180/ 76J 200 

Misteldrossel 20-50   40 

Mittelsäger >80 70-100A 100 

Mittelmeermöwe nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Mittelspecht 10-40   40 

Mönchsgrasmücke nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Moorente >80   250-R 
120 

Nachreiher     200 

Nachtigall <10   10 

Nebelkrähe 100-20011   12018 

Neuntöter <10-30 20-30A 30 

Nonnengans   150-400A 400-R 

Ohrentaucher     100 

Ortolan 10-25   40 

Pfeifente > 100 70-100A 
239-303/1000C 

300-R 
120 

Pfuhlschnepfe   150-225B 
142-170/450C 

250-R 

Pirol <20-40   40 
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 Art 

Fluchtdistanz (in m) nach Planerisch zu berücksichtigende  
Fluchtdistanzen (m)* FLADE1 Sonstige Quellen 

Purpurreiher     200 

Rabenkrähe 100-20011 30-75/130T 12018 

Raubseeschwalbe 50-150   200-K 
150 

Raubwürger >50-150   150 

Rauchschwalbe <10   10 

Raufußbussard   55-900/177P 300 

Raufußkauz 30-80   80 

Rebhuhn 50-100   100 

Reiherente wild >507   250-R 
12018 

Ringdrossel 10-30   40 

Ringelgans   400-500A 
265-384/1000C 

500-R 

Ringeltaube   10/18Y 2018 

Rohrammer nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Rohrdommel >5013   80 

Rohrschwirl <10-20   20 

Rohrweihe >100-300 20-1005 A 200 

Rotdrossel   40-50A 40 

Rothalstaucher 50-100   100 

Rotkelchen   7/5X 5 

Rotmilan 100-300 300O 300 

Rotschenkel 20->100 20-50A 
150-300B 
120-158/450C 

250-R 
100 

Saatgans   200-400I 400-R 

Saatkrähe <5-50 60X 50-K 
5018 

Säbelschnäbler 30->100 180-350B  
95-133/ 250C 

250-R 
100 

Sandregenpfeifer 10-30 50A 50-R  
30 

(Wiesen-)Schafstelze <10-30   30 

Schellente 50-100 60A 250-R 
100 

Schilfrohrsänger <10-20   20 

Schlagschwirl 5-20   20 

Schleiereule <8-20   20 

Schnatterente 100-200   250-R  
120 

Schreiadler 200-300   300 

Schwanzmeise <5-15   15 
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 Art 

Fluchtdistanz (in m) nach Planerisch zu berücksichtigende  
Fluchtdistanzen (m)* FLADE1 Sonstige Quellen 

Schwarzhalstaucher 50-100   100 

Schwarzkehlchen 15-30 6A 40 

Schwarzkopfmöwe 20-50   200-K 
50 

Schwarzmilan 100-300   300 

Schwarzspecht     60 

Schwarzstorch 300-500 150A  
500O 

500 

Seeadler 200->500   500 

Seeregenpfeifer 10-30 50A 50-R  
30 

Seggenrohrsänger 10-40   40 

Silbermöwe 10-40   200-K  
4018 

Silberreiher     200 

Singdrossel   16/ 6X 15 

Singschwan   100-200A 
74/85/166R 
197-325/421S 

300-R 
100 

Sommergoldhähnchen <5   5 

Sperber 50-150   150 

Sperbergrasmücke 10-40   40 

Sperlingskauz <3-5   10 

Spießente 200-300 70-120A  
255-338/500C 

300-R 
200 

Sprosser 10-20   20 

Star   17/12X 15 

Steinadler   105-390/ 225J           
200/500K 

400 

Steinkauz 50-100   100 

Steinschmätzer 10-30 20A 30 

Steinwälzer   150-300B 250-R 

Stelzenläufer 30-100   250-R 
100 

Steppenmöwe nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Stieglitz <10-20 12/7X 15 

Stockente nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Sturmmöwe 10-50 90-160/350C 200-K 
50 

Sumpfmeise <10   10 

Sumpfohreule 50-100 25A 100 

Sumpfrohrsänger nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 
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 Art 

Fluchtdistanz (in m) nach Planerisch zu berücksichtigende  
Fluchtdistanzen (m)* FLADE1 Sonstige Quellen 

Tafelente 50-150   250-R  
12018 

Tannenhäher <5-30   30 

Tannenmeise <10   10 

Teichralle 10-4016   40 

Teichrohrsänger <10   10 

Tordalk 20-40   40 

Trauerente     250-R 
120 

Trauerschnäpper <10-20   20 

Trauerseeschwalbe 4-100 40A 200-K   
100 

Triel 200-400   400 

Trottellumme 5-20   20 

Tüpfelralle 30-60   60 

Türkentaube <2-10   10 

Turmfalke 30-100 50-70A 100 

Turteltaube 5-25   2518 

Uferschnepfe 50-80 40-80A  
72-95/500W 

250-R 
100 

Uferschwalbe <10   50-K17 
10 

Uhu 30-60   100 

Wacholderdrossel     30 

Wachtel 30-50   50 

Wachtelkönig 30-50   50 

Waldbaumläufer nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Waldkauz 10-20   20 

Waldlaubsänger <10-15   15 

Waldohreule <5->10   20 

Waldschnepfe 5-30 5-20A 30 

Waldwasserläufer 100-2506 20A 250-R 
250 

Wanderfalke 100-200   200 

Wasseramsel <20->80   80 

Wasserralle 10-30   30 

Weidenmeise <10   10 

Weißbart-Seeschwalbe     200-K  
100 

Weißrückenspecht     30 

Weißstorch <30-100   100 

Wendehals 10-50 10A 50 
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 Art 

Fluchtdistanz (in m) nach Planerisch zu berücksichtigende  
Fluchtdistanzen (m)* FLADE1 Sonstige Quellen 

Wespenbussard 100-200   200 

Wiedehopf 30-100   100 

Wiesenpieper 10-20   20 

Wiesenweihe 150-300 10-504 A 200 

Wintergoldhähnchen <5   5 

Zaunkönig nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Zeisig <10   10 

Ziegenmelker 5-10   40 

Zipzalp nicht in Gassner et al. 2010 enthalten 

Zippammer <10-25   25 

Zwergdommel 10-5014   50 

Zwergmöwe 20-40   200-K  
40 

Zwergralle 20-40   40 

Zwergschnäpper <10-20   20 

Zwergschnepfe   <10-15A 15 

Zwergschwan   100-200A 300-R 

Zwergseeschwalbe <10-50 30-40A 
200 (Kol.)U 

200-K 
50 

Zwergstrandläufer   60-100A 250-R 

Zwergtaucher 50-100   100 

1 Flade (1994, S.539ff). Hier soll ein grober Anhaltspunkt gegeben werden, ab welcher Entfernung die Annäherung 
eines Menschen (unentdeckt, zu Fuß) Fluchtreaktionen auslösen kann. 

2 Werte gelten für Wildvögel, halbzahme Tiere: <10 m 
3 Je nach Gewöhnung. 
4 Am Horst 
5 Am Horst 
6 Zum Teil sehr scheu! 
7 An Parkteichen z.T. <5 m 
8 Stadt- und Küstenpopulation 
9 Halbzahme Tiere z.B. in Städten <5 m 
10 Abhängig vom Jagddruck 
11 Werte gelten für das Offenland, in Städten unter 25-50 m 
12 Gewöhnung an Wege möglich 
13 Oft Pfahlstellung, nicht Flucht 
14 Zumindest Pfahlstellung 
15 Am Horst 
16 In Parks <5 bis 10 m 
17 Abhängig von der Höhe und Erreichbarkeit der Brutwand bzw. -höhlen 
18 Orientierungswerte gelten für die freie Landschaft, da Individuen der Art im Siedlungsbereich meist deutlich 

verringerte Flucht- bzw. Stördistanzen aufweisen. 
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A HOFMANN (1979, zit. in WÖSBE 1980, S.47). Fluchtdistanzen bei (vorsichtiger) Annäherung von Menschen; Ost-
frisiesche Inseln. 

B SMIT (1980, zit. in WOLFF et al. 1982, S.100). Fluchtdistanzen Nahrung suchender Vögel im Watt gegenüber 
Spaziergängern. 

C LAURSEN et al. (2005, S.15). Fluchtdistanzen für rastende Wasservögel im dänischen Wattenmeer. Die Angaben 
sind die Spanne des 95% Vertrauensintervalls bzw. die max. Fluchtdistanzen. 

D BAUER et al. (2005, S.368) 
E KUHK (1929, zit. in GLUTZ V. BLOTZHEIM et al. 1989, S.54). Fluchtdistanz brütender Vögel zu Menschen. 
F BRAUNEIS (2007, S.51). Mindestabstand, der bei ruhiger Beobachtung auf ausgewählten Wegen noch ok sei. 
G NOWALD (1999, S.73). Erhöhter Abstand zu Straßen während Straßenarbeiten. 
H MADSEN (1985, S.143). Fluchtdistanz gegenüber Autos und Menschen. 
I SPILLING (1998, S.88ff). Reaktionsdistanz gegenüber Spaziergängern allg. bzw. Anglern und Jägern. 
J HOLMES et al. (1993, S.463) Spanne und arithmetisches Mittel von Fluchtdistanzen in den USA bei Annäherung 

eines Fußgängers. 
K GLUTZ V. BLOTZHEIM et al. (1989, S.665). Fluchtdistanz des sitzenden Adlers/ Abstand eines Beobachters vom 

Horst, der ok ist. 
L BAUERSCHMITT (1998, S.31ff). Fluchtdistanz gegenüber Menschen bei besonderer Aktivierung (Balz, Herbst, 

Winter) 
M GLUTZ V. BLOTZHEIM et al. (1994, S.216). Fluchtdistanz bis zu weit über 100 m. 
N THIEL et al. (2008, S.88). Fluchtdistanzen im Winter. 
O STAATLICHE NATURSCHUTZVERWALTUNG BADEN-WÜRTTEMBERG (2006, S.36f, 44). Umkreis um den Horst, in 

dem während der Fortpflanzungszeit keine Störungen erfolgen dürfen, da dies erhebliche Beeinträchtigungen 
sein können. 

P SIEBOLTS (1998, S.272ff). Mittelwert der Auffliegedistanz einer Kolonie, bei der im Mittel 50% der Altvögel auf-
geflogen waren sowie empfohlener Abstand von beschilderten Pufferzonen zu Seeschwalbenkolonien. 

Q YALDEN & YALDEN (1989, S.49ff). Die durchschnittliche Entfernung, die in England bei Annäherung regelmäßig 
auch heftigere Alarmrufe auslöste sowie die max. Entfernung, bei der Warnrufe ausgelöst wurden. 

R SPILLING (1998, S.88ff). Durchschnittliche Distanz für "Auffliegen", "Weglaufen" und "Aufmerken" 
S REES et al. (2005, S.376). Der Abstand, bis zu dem die Singschwäne eine Annäherung duldeten ohne aufzufliegen 

für Fußgänger bzw. Landwirte sowie für Angler und Jäger sowie max. durchschnittliche Stördistanz eines Jahres. 
T RANDLER (2008, S.412) Ungefähre(r) Spanne und Maximalwert von Fluchtdistanzen bei Rabenkrähen in nicht 

urbanen (ländlichen) Räumen. 
U FLORE (1997, S.95). Selbst bei einem Abstand von etwa 200 m zur Seeschwalben-Kolonie führte das Aufsuchen 

der Beobachtungsorte durch den Untersuchenden mitunter zu Auffliegen der Brutvögel. 
V VAN DER WINDEN (2002, S.34). Auf die Kolonie zulaufende Fußgänger führen z.T. schon auf 500 m zu Alarmre-

aktionen; an anderen Kolonien reagieren Vögel selbst in einem Abstand von 50 m nicht auf Fußgänger, die auf 
dem Weg verbleiben.  

W HOLM & LAURSEN (2009, S.77ff). In einer Studie in Dänemark ermittelte Fluchtdistanzen im Brutgebiet bzw. Zone 
mit reduzierten Brutdichten. 

X COOKE (1980, S.86). Durchschnittliche Toleranzdistanz in ländlichen/ suburbanen Gebieten. 
Y FERNANDES-JURCIC et al. (2001, S.264). In städtischen Parks von Madrid ermittelte durchschnittliche Flucht-/ 

Stördistanz. 
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3.4 AH4: Klärung des Untersuchungsbedarfs  

Grundlage für die Ermittlung des Untersuchungsbedarfs ist die Auswertung der in Berlin allge-
mein verfügbaren Datengrundlagen zu Tier- und Pflanzenarten. Sind die Daten älter als fünf 
Jahre, liefern sie zunächst lediglich einen Hinweis auf ein Vorkommen und müssen ggf. durch 
weitere Untersuchungen (Habitatpotenzialanalyse, Untersuchungen im Gelände) oder Abfra-
gen bei den Naturschutzbehörden auf Aktualität überprüft werden. 

Tabelle A-6:  Potenziell relevante allgemein verfügbare Datengrundlagen 

Quelle Information (teilweise über FIS-Broker abrufbar) 

LaPro-Karte Zielartenverbreitung Derzeitige und potenzielle Kern- und Verbindungsflächen für 
die Berliner Zielarten  Ableitung von potenziell vorkommen-
den planungsrelevanten Zielarten 

Umweltatlas Karte 05.02.01 „Vege-
tation“ 

Vegetationstypen  Ableitung von potenziell vorkommenden 
planungsrelevanten Arten 

Umweltatlas Karte 05.08.01 „Bio-
toptypen“ (Ausgabe 2014) 

Biotope  Ableitung von potenziell vorkommenden planungs-
relevanten Arten 

Umweltatlas Karte 05.08.02 „Bio-
toptypen: Gesetzlich geschützte Bi-
otope“  
(Ausgabe 2014) 

Gesetzlich geschützte Biotope  Ableitung von potenziell vor-
kommenden planungsrelevanten Arten 

Umweltatlas Karte 05.08.03 „Le-
bensraumtypen gemäß FFH-Richtli-
nie“  
(Ausgabe 2014) 

FFH-LRT  Ableitung von potenziell vorkommenden pla-
nungsrelevanten Arten 

Umweltatlas Karte 5.05 „Bilanzie-
rung des Brutvogelbestandes“ 
(Ausgabe 1995) 

Anteil des Brutvogelartenbestandes (Ist-Wert) im Jahr 1994 an 
den zu erwartenden Leitartengruppen (Soll-Wert),  
Bewertung der Lebensräume aus vogelkundlicher Sicht 
 Ableitung von potenziell vorkommenden planungsrelevan-
ten Vogelarten (aber veraltete Daten) 

Umweltatlas Karte 5.05.1 „Wert 
nach "Rote Liste Arten" (Ausgabe 
1995) 

Darstellung der Anzahl von „Roten Liste-Vogelarten“ (Witt 
1991) je Kartierungsraster  Ableitung von potenziell vor-
kommenden planungsrelevanten Vogelarten (aber veraltete 
Daten) 

Ornitho.de Einheitliche, mit allen Facheinrichtungen abgestimmte Daten-
sammlung von Gelegenheitsbeobachtungen europäischer Vo-
gelarten (https://www.ornitho.de/) 

 

https://www.ornitho.de/
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Als weitere Quelle kann der Artenfinder Berlin (https://berlin.artenfinder.net/) herangezogen 
werden, der eine Datenbank darstellt, auf der Artenerfassungen von BürgerInnen und Exper-
tInnen dokumentiert werden. Die Daten werden durch Experten geprüft und freigegeben. Wei-
tere Quellen wie „Stadtwildtiere“ (https://stadtwildtiere.de/beobachtung/suchen) und „Naturgu-
cker“ (https://naturgucker.de/natur_.dll/Acm0EyqvrWl3fPvjVQr~37DqjrW/) können Falschmel-
dungen enthalten und sind daher nur mit Vorsicht zu verwenden. Auch Daten Dritter (z.B. der 
Naturschutzverbände), vorangegangene Gutachten (Kartierungen) oder Daten von Monito-
ring-Projekten können wertvolle Informationen liefern. 

Die vorhandenen Daten sind auf ihre Plausibilität, Verwendbarkeit und Qualität zu prüfen. Kri-
terien, dies zu bewerten sind insbesondere (WULFERT et al. 2018): 

• Die Daten sollten grundsätzlich nicht älter als 5 Jahre sein, um mit hinreichender Si-
cherheit von einem immer noch bestehenden Artvorkommen ausgehen zu können. 
Sind die Daten älter als 5 Jahre, liefern sie zunächst lediglich einen Hinweis auf ein 
Vorkommen und müssen ggf. durch weitere Untersuchungen (Habitatpotenzialana-
lyse, Untersuchungen im Gelände) oder Abfragen bei den Naturschutzbehörden auf 
Aktualität überprüft werden  

• Die Erfassungsmethoden sollten den aktuellen gängigen Standards der Fachliteratur 
entsprechen (vgl. auch AH 12). Außerdem ist zu differenzieren, ob die Daten qualitativ 
oder quantitativ erfasst wurden und dementsprechend zu bewerten. 

• Es ist die Qualität der Daten zu prüfen, d. h. ob es sich um indirekte (Spuren) oder 
direkte Nachweise (Lebendfang, Telemetrieortung) handelt und ob diese differenziert 
werden können. 

• Bei der stichprobenartigen Erfassung auf ausgewählten Probeflächen sowie bei Punkt-
nachweisen ist die Qualität der Daten entscheidend, um Analogieschlüsse für angren-
zende Gebiete gleicher Habitatausstattung bzw. den gesamten Untersuchungsraum 
ziehen zu können. Zusätzliche Informationen über die Nutzung des Gebiets, wie z.B. 
der Nachweis einer Fortpflanzungsstätte, sind von besonderer Bedeutung. 

• Die räumliche Auflösung der Daten spielt eine entscheidende Rolle für deren Nutzen 
bei der Bewertung des Planungsraums. So haben Rasterdaten lediglich eine geringe 
Aussagekraft, da mehrere Artvorkommen zusammengefasst werden und keine punkt-
genaue Verortung möglich ist. Direkte Punktnachweise haben dagegen eine sehr hohe 
Aussagekraft. 

Reichen die vorhandenen Daten aus dem Planungsraum zu den potenziell vorkommenden 
planungsrelevanten Arten nicht aus, um potenzielle Verletzungen der Verbotstatbestände zu 
beurteilen, ist eine Bestandsaufnahme erforderlich. 

Handelt es sich um ein eingriffsregelungspflichtiges Vorhaben, ist laut Berliner Leitfaden zur 
Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen die Berliner Biotoptypen-Kartierung heranzuzie-
hen, die auf Aktualität und den für den Planungszweck notwendigen Detaillierungsgrad zu 

https://berlin.artenfinder.net/
https://stadtwildtiere.de/beobachtung/suchen
https://naturgucker.de/natur_.dll/Acm0EyqvrWl3fPvjVQr%7E37DqjrW/
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prüfen ist (SENUVK 2020: 58f). Diese ermöglicht einen Überblick über vorhandene Habitatele-
mente relevanter Arten und gibt Hinweise auf das zu erwartende Artenspektrum. 

In Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde ist der Bedarf und der Umfang von 
Kartierungen für die im Plangebiet potenziell vorkommenden Artengruppen festzulegen. Die 
Auswahl der zu erfassenden Arten erfolgt daher zunächst ausschließlich innerhalb der Anhang 
IV-Arten und der europäischen Vogelarten, die entsprechend ihres potenziellen Vorkommens, 
ihrer Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens und ihrer potenziellen Be-
troffenheit selektiert werden. 

Bei paralleler Anwendung der Eingriffsregelung sollte darüber hinaus das zu untersuchende 
Artenspektrum mit den Anforderungen des Leitfadens zur Eingriffsregelung bezüglich der Er-
fassung national geschützter Arten berücksichtigt werden (vgl. SENUVK 2020, Kap. 4.1.4.1).  

Dabei sind die Untersuchungsräume und Kartiermethoden in Abhängigkeit von den erwarteten 
Wirkfaktoren und den potenziell vorkommenden Arten abzustimmen.  

Hinweise zu Kartiermethoden und Untersuchungszeiträumen können folgenden Standardwer-
ken entnommen werden: 

Quelle Download-Link (sofern verfügbar) 
Albrecht et al. 2013: artspezifisch geeignete 
Kartiermethoden und Erfassungszeiträume 

 

MKULNV 2017, Anhang 4: artspezifisch geeig-
nete Kartiermethoden (Methodensteckbriefe: 
7: Amphibien und Reptilien; 35: Fledermäuse; 
74: sonstige Säugetiere; 84: Insekten; 101: Vö-
gel) 

https://artenschutz.naturschutzinformatio-
nen.nrw.de/artenschutz/web/babel/me-
dia/mhbasp_anhang4_artspezifisch%20geeig-
nete%20kartiermethoden.pdf 

MKULNV 2017, Anhang 5: Artbezogene Erfas-
sungszeiträume für die Kartierung der planungs-
relevanten Tierarten. Anhang 5 a: Erfassungs-
zeiträume für Brut- und Rastvögel 

https://artenschutz.naturschutzinformatio-
nen.nrw.de/artenschutz/web/babel/me-
dia/mhbasp_anhang5a_voegel%20erfassungs-
zeitraeume.pdf 

MKULNV 2017, Anhang 5 b: Erfassungszeit-
räume für Säugetiere (einschließlich Fledermäu-
sen) 

https://artenschutz.naturschutzinformatio-
nen.nrw.de/artenschutz/web/babel/me-
dia/mhbasp_anhang5b_fledermaeuse%20erfas-
sungszeitraeume.pdf 

MKULNV 2017, Anhang 5 c: Erfassungszeit-
räume Amphibien und Reptilien 

https://artenschutz.naturschutzinformatio-
nen.nrw.de/artenschutz/web/babel/me-
dia/mhbasp_anhang5c_amph%20rept%20er-
fassungszeitraeume.pdf 

MKULNV 2017, Anhang 5 d: Erfassungszeit-
räume für Wirbellose 

https://artenschutz.naturschutzinformatio-
nen.nrw.de/artenschutz/web/babel/me-
dia/mhbasp_anhang5d_wirbellose%20erfas-
sungszeitraeume.pdf 

 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang4_artspezifisch%20geeignete%20kartiermethoden.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang4_artspezifisch%20geeignete%20kartiermethoden.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang4_artspezifisch%20geeignete%20kartiermethoden.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang4_artspezifisch%20geeignete%20kartiermethoden.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5a_voegel%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5a_voegel%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5a_voegel%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5a_voegel%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5b_fledermaeuse%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5b_fledermaeuse%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5b_fledermaeuse%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5b_fledermaeuse%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5c_amph%20rept%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5c_amph%20rept%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5c_amph%20rept%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5c_amph%20rept%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5d_wirbellose%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5d_wirbellose%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5d_wirbellose%20erfassungszeitraeume.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/mhbasp_anhang5d_wirbellose%20erfassungszeitraeume.pdf
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Geeignete Kartiermethoden für die in Berlin vorkommenden Arten des Anhang IV und europä-
ischen Vogelarten sind zudem in den Steckbriefen zu Artengruppen der AH 12 aufgeführt.  

Sind nicht behebbare Datenlücken vorhanden, sind diese kenntlich zu machen und ihre Rele-
vanz für das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung (in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Planungsebene) aufzuzeigen. 

Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, anstelle von Kartierungen in Abstimmung mit der zuständi-
gen Naturschutzbehörde eine worst-case-Betrachtung vorzunehmen. Dabei wird ein Vor-
kommen der Art unterstellt, ohne dass der tatsächliche Nachweis erbracht wurde. Dies kann 
beispielsweise dann ratsam sein, wenn für Arten sehr aufwändige Erfassungen erforderlich 
wären oder aus zeitlichen Gründen keine fachgerechte Erfassung mehr möglich ist.  

Vorteil der worst-case-Betrachtung ist, dass Kartierungen nicht erforderlich sind und die Pla-
nung unabhängig von Kartierzeiträumen vorgenommen werden kann.  

Nachteilig ist allerdings, dass bei der Beurteilung der Verbotstatbestände ein Vorkommen der 
Art angenommen werden muss. Zudem ist von den maximalen Wirkungen auszugehen. Kön-
nen bestimmte Wirkprozesse nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wer-
den, müssen sie unterstellt werden. Bei der Anwendung des „worst-case-Ansatzes" kann es 
daher dazu kommen, dass  

• das Eintreten der Verbotstatbestände nicht ausgeschlossen werden kann, 

• ein Ausschluss der Verbote nur in Verbindung mit geeigneten Vermeidungs- oder CEF-
Maßnahmen angenommen werden kann und somit Maßnahmen vorgesehen werden müs-
sen, die tatsächlich nicht erforderlich wären (da ein tatsächliches Vorkommen der Art nicht 
besteht), 

• ggf. die Ausnahmevoraussetzungen darzulegen sind. 
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3.5 AH5: Auswahl planungsrelevanter Arten/Relevanzprüfung 

Auswahl von artenschutzrechtlich relevanten Arten 

Prüfgegenstand in Bezug auf die artenschutzrechtlichen Verbote sind sämtliche Arten nach 
Anhang IV FFH-Richtlinie sowie sämtliche in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im 
Sinne des Artikels 1 der VS-Richtlinie, die innerhalb des Untersuchungsgebietes (potenziell) 
vorkommen. 

Die Ermittlung des Artenspektrums erfolgt auf der Grundlage einer Datenrecherche (Daten FIS 
Broker bzw. Umweltatlas Berlin, weitere Daten Dritter), ggf. ergänzt um art- bzw.- artengrup-
penbezogene Kartierungen (vgl. AH4).  

Relevanzprüfung  

Während die Anzahl der zu betrachtenden Anhang IV-Arten überschaubar ist, ist die Anzahl 
der zu betrachtenden Vogelarten sehr groß. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, für die Arten-
gruppe der Vögel eine Differenzierung hinsichtlich der Betrachtungstiefe bei der artenschutz-
rechtlichen Prüfung vorzunehmen. 

Für Vogelarten, die ubiquitär, weit verbreitet und ungefährdet sind, ist in der Regel eine allge-
meine gruppen- oder gildenbezogene Prüfung ausreichend, da in der Regel davon ausgegan-
gen werden kann, dass dauerhafte Beeinträchtigungen der Funktion der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sowie nachteilige Folgen für die lokale Population vorhabenbedingt nicht ausge-
löst werden können.  

Vogelarten, die differenziert und artspezifisch zu betrachten sind (Art-für-Art-Betrachtung), 
werden auch als planungsrelevante Arten bezeichnet. Als planungsrelevante Arten sind aus-
schließlich regelmäßige Brutvögel und ehemalige regelmäßige Brutvögel zu betrachten, wenn 
mit einem Wiederauftreten gerechnet werden kann. Zudem sind als Kriterien für die Planungs-
relevanz im Land Berlin die folgenden anzuwenden (vgl. auch Steiof 2020): 

• Vogelarten, die nach Anhang I VS-RL geschützt sind, 

• Vogelarten, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt sind, 

• Vogelarten, die gemäß der Roten Liste Berlin einen Gefährdungsgrad von 1, 2, 3 oder 
R aufweisen oder in der Vorwarnliste geführt werden (Status V), 

• Vogelarten, die gemäß der Roten Liste sowie der Liste der Brutvögel von Berlin (WITT 
& STEIOF 2013) einen Bestand ≤ 50 Revieren/Brutpaaren aufweisen oder kurzfristig 
starke Bestandsabnahmen bei einer Bestandsgröße von ≤ 100 Revieren/Brutpaaren 
zu erwarten sind (auch wenn keine Gefährdung vorliegt), 

• Vogelarten, die gemäß der Roten Liste Brandenburg einen Gefährdungsgrad aufwei-
sen (Status 1, 2, 3 oder R). 

Die Relevanzprüfung ist im Artenschutzfachbeitrag zu dokumentieren (vgl. AH 6). 
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Die nachfolgende Tabelle führt die im Land Berlin vorkommenden Vogelarten sowie die An-
hang IV-Arten auf. Für die Vogelarten wird zudem eine Einstufung der Planungsrelevanz nach 
den benannten Kriterien vorgenommen4.  

Tabelle A-7:  Übersicht über die im Land Berlin vorkommenden europäischen Vogelarten so-
wie Einordnung der Planungsrelevanz 

hellgrüne Markierung = planungsrelevant 
Gefährdungsgrad 0 = Bestand erloschen, 1 = vom Erlöschen bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 

R = extrem selten, geografische Restriktion, V = Vorwarnliste, Bestand zurückgehend 
Trend kurz zz = Zunahme um mind. 50 %, z = Zunahme um mind. 20, aber weniger als 50 %, o = 

Bestand stabil oder innerh. ± 20 % schwankend, a = Abnahme um mind. 20, aber 
weniger als 50 %, aa = Abnahme um mind. 50 % 

 

Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Anh. I  
VSRL 

streng  
geschützt 

RL 
BB 

RL  
Berlin * 

Trend kurz 
(20-25 J.) 

Rev. / BP 

Amsel 
(Turdus merula) 

   - o 34.000 -74.000 

Bachstelze 
(Motacilla alba) 

   V aa 100-200 

Bartmeise 
(Panurus biarmicus) 

  - -  0-3 

Baumfalke 
(Falco subbuteo) 

 EU: A 1 1 a 2-5 

Baumpieper 
(Anthus trivialis) 

  V 3 a 400-500 

Bekassine 
(Gallinago gallinago) 

 AV+ 1 2 o 5 

Beutelmeise 
(Remiz pendulinus) 

  V 3 aa 5-7 

Bindenkreuzschnabel 
(Loxia bifasciata) 

   -  zul. 1991 

Blaukehlchen  
(Luscinia svecica) x AV+ V 0 o 0-1 

Blaumeise 
(Parus caeruleus) 

   - a 37.000 - 55.000 

Blessralle 
(Fulica atra) 

   - o 300-600 

Bluthänfling 
(Carduelis cannabina) 

  3 3 a 110-130 

Brachpieper 
(Anthus campestris) x AV+ 1 1 aa 2-7 

Braunkehlchen 
(Saxicola rubetra) 

  2 3 o 30-50 

Buchfink 
(Fringilla coelebs) 

   - a 4.900 - 5.700 

Buntspecht 
(Dendrocopos major) 

   - o 2.200 - 3.200 

                                                

4 Die Einordnung der Planungsrelevanz erfolgte auf der Grundlage der Ausführungen nach Steiof 2020. In Abstimmung mit dem 
Autor wurden Änderungen vorgenommen, die in dem ursprünglichen Papier fälschlicherweise zugeordnet worden sind (Spros-
ser, Bartmeise). 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Anh. I  
VSRL 

streng  
geschützt 

RL 
BB 

RL  
Berlin * 

Trend kurz 
(20‐25 J.) 

Rev. / BP 

Dohle 
(Coloeus monedula) 

    2  1  aa  41 

Dorngrasmücke 
(Sylvia communis) 

      ‐  o  500‐800 

Drosselrohrsänger 
(Acrocephalus arundinaceus) 

 
AV+    ‐  o  160‐200 

Eichelhäher 
(Garrulus glandarius) 

      ‐  o  1.000 ‐ 1.400 

Eisvogel 
(Alcedo athis)  x  AV+    ‐  o  10‐25 

Elster 
(Pica pica) 

      ‐  a  3.900 ‐ 4.700 

Erlenzeisig 
(Carduelis spinuse) 

    3  ‐    0‐4 

Feldlerche 
(Alauda arvensis) 

    3  3  a  400‐500 

Feldschwirl 
(Locustella naevia) 

      V  o  80‐100 

Feldsperling 
(Passer montanus) 

    V      9.000 ‐ 10.000 

Fichtenkreuzschnabel 
(Loxia curvirostra) 

      ‐    0‐1 

Fischadler  
(Pandion haliaetus)  x  EU: A  ‐  0     

Fitis 
(Phylloscopus trochilus) 

      ‐  aa  500 ‐ 1.000 

Flussregenpfeifer 
(Charadrius dubius) 

 
AV+  1  1  aa  6‐10 

Flussseeschwalbe 
(Sterna hirundo)  x  AV+  3  0     

Flussuferläufer 
(Actitis hypoleucos)    AV+  3  0     

Gänsesäger  
(Mergus merganser) 

    3  0  o  1(2019) 

Gartenbaumläufer 
(Certhia brachydactyla) 

      ‐  zz  700 ‐ 1.300 

Gartengrasmücke 
(Sylvia borin) 

      ‐  o  700 ‐ 1.100 

Gartenrotschwanz 
(Phoenicurus phoenicurus) 

      ‐  zz  4.000 ‐ 5.000 

Gebirgsstelze 
(Motacilla cinerea) 

    V  ‐  zz  5‐10 

Gelbspötter 
(Hippolais icterina) 

    3  ‐    800 ‐ 1.300 

Gimpel 
(Pyrrhula pyrrhula) 

    V  3  a  5‐10 

Girlitz 
(Serinus serinus) 

      ‐  aa  200 ‐ 600 

Goldammer 
(Emberiza citrinella) 

      ‐  zz  450 ‐ 550 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Anh. I  
VSRL 

streng  
geschützt 

RL 
BB 

RL  
Berlin * 

Trend kurz 
(20-25 J.) 

Rev. / BP 

Grauammer 
(Emberiza calandra) 

 AV+  V zz 40-60 

Graugans 
(Anser anser) 

   - zz 65 

Graureiher 
(Ardea cinerea) 

  - - zz 300 

Grauschnäpper 
(Muscicapa striata) 

  V V o 200 - 400 

Grünfink 
(Carduelis chloris) 

   - a 25.000 - 45.000 

Grünlaubsänger 
(Phylloscopus trochiloides) 

   -  1 

Grünspecht 
(Picus viridis) 

 AV+  - a 170-210 

Habicht 
(Accipiter gentilis) 

 EU: A V - zz 90-100 

Haubenlerche 
(Galerida cristata) 

 AV+ 2 1 aa 20-30 

Haubenmeise 
(Parus cristatus) 

   - o 280 -330 

Haubentaucher 
(Podiceps cristatus) 

  2 - = 260-280 

Hausrotschwanz 
(Phoenicurus ochruros) 

   - o 4.000 - 6.000 

Haussperling 
(Passer domesticus) 

  - - o 11.000 - 130.000 

Heckenbraunelle 
(Prunella modularis) 

   - o 200 - 300 

Heidelerche 
(Lullula arborea) x AV+ V V o 60-80 

Höckerschwan 
(Cygnus olor) 

   - o 51 

Hohltaube 
(Columba oenas) 

   V z 15-25 

Jagdfasan 
(Phasianus colchicus) 

   - o 40-60 

Karmingimpel 
(Carpodacus erythrinus) 

   -  zul. 1989 

Kernbeißer 
(Coccothraustes coccothraus-
tes) 

 
  - o 350 - 700 

Kiebitz 
(Vanellus vanellus) 

 Av+ 2 1 aa 6-8 

Klappergrasmücke 
(Sylvia curruca) 

   - o 1.500 - 3.000 

Kleiber 
(Sitta europaea) 

   - o 2.900 - 4.200 

Kleinralle  
(Porzana parva) 

x AV+ 3 0  0-2 

Kleinspecht 
(Dryobates minor) 

   V aa 70-100 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Anh. I  
VSRL 

streng  
geschützt 

RL 
BB 

RL  
Berlin * 

Trend kurz 
(20-25 J.) 

Rev. / BP 

Knäkente 
(Anas querquedula) 

 EU: A 1 1 nb 0-3 

Kohlmeise 
(Parus major) 

   - o 28.000 - 41.000 

Kolkrabe 
(Corvus corax) 

   - zz 25-30 

Kormoran 
(Phalacrocorax carbo) 

  - - zz 250 

Kranich 
(Grus grus) x EU: A  - zz 3-10 

Krickente 
(Anas crecca)   3 -  0-1 

Kuckuck 
(Cuculus canorus)    V o 90-130 

Lachmöwe 
(Larus ridibundus)   V - zz 20-60 

Löffelente  
(Anas clypeata)   1 0  0-1 

Mauersegler 
(Apus apus)   - - o 18.000 - 24.000 

Mäusebussard 
(Buteo buteo)  EU: A V - o 40-60 

Mehlschwalbe 
(Delichon urbicom)   x - aa 3.500 - 4.500 

Misteldrossel 
(Turdus viscivorus)    - zz 8-15 

Mittelmeermöwe 
(Larus michahellis)   R -  Akt. 1-2 BP 

Mittelspecht 
(Dendrocopos medius) x AV+  - zz 370-430 

Mönchsgrasmücke 
(Sylvia atricapilla) 

   - zz 4.000 - 8.000 

Nachtigall 
(Luscinia megarhynchos) 

   - z 1.300 - 1.700 

Nebelkrähe 
(Corvus cornix) 

   - z 4.100 - 4.900 

Neuntöter 
(Lanis collurio) x  3 - z 150-250 

Ortolan 
(Emberiza hortulana) x AV+ 3 0   

Pirol 
(Oriolus oriolus)    3 a 60-90 

Rabenkrähe 
(Corvus corone)    -  1-3 

Raubwürger  
(Lanius excubitor)  AV+ V 0  zul. 1995 

Rauchschwalbe 
(Hirundo rustica)   V 3 aa 700-900 

Rebhuhn  
(Perdix perdix)   1 0  zul. 1996 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Anh. I  
VSRL 

streng  
geschützt 

RL 
BB 

RL  
Berlin * 

Trend kurz 
(20-25 J.) 

Rev. / BP 

Reiherente 
(Aythya fuligula)   V - a 40-60 

Ringeltaube 
(Columba palumbus)    - o 15.000 - 25.000 

Rohrammer 
(Emberiza schoeniclus)    - a 180-220 

Rohrdommel 
(Botaurus stellaris) x AV+ V 1 o 0-1 

Rohrschwirl 
(Locustella luscinioides)  AV+  - zz 10-15 

Rohrweihe 
(Circus aeruginosus) x EU: A 3 3 o 15-25 

Rotdrossel 
(Turdus iliacus)    -  zul. 1994 

Rothalstaucher 
(Podiceps grisegena)  AV+ 1 - z 9-18 

Rotkehlchen 
(Erithacus rubecula)    - o 4.400 - 6.600 

Rotmilan 
(Milvus milvus) x EU: A  1 aa 0-1 

Saatkrähe 
(Corvus frugilegus)   V 1 aa 30-70 

Schellente 
(Bucephala clangula)    - zz 2-7 

Schilfrohrsänger 
(Acrocephalus schoenobaenus)  AV+ 3 1 a 1-16 

Schlagschwirl 
(Locustella fluviatilis)   V - z 5-12 

Schleiereule 
(Tyto alba)  EU: A 1 1 aa 0-1 

Schnatterente 
(Anas strepera)    - zz 5-11 

Schwanzmeise 
(Aegithalos caudatus)    - o 200-400 

Schwarzhalstaucher 
(Podiceps nigricollis)  AV+ 1 -  0-2 

Schwarzkehlchen 
(Saxicola rubicola)    - zz 40-50 

Schwarzmilan 
(Milvus migrans) x EU: A  2 o 4-8 

Schwarzspecht 
(Dryocopus martius) x AV+  - o 60-90 

Seeadler 
(Haliaeetus albicilla) x EU: A  R z 1-2 

Silbermöwe 
(Larus argentatus)   - - zz 1-5 

Singdrossel 
(Turdus philomelos)    - o 2.000 – 2.500 

Sommergoldhähnchen 
(Regulus ignicapillus)    - zz 20-60 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Anh. I  
VSRL 

streng  
geschützt 

RL 
BB 

RL  
Berlin * 

Trend kurz 
(20-25 J.) 

Rev. / BP 

Sperber 
(Accipiter nisus)  EU: A 3 V zz 40-50 

Sperbergrasmücke 
(Sylvia nisoria) x AV+ 2 V o 30-60 

Sprosser 
(Luscinia luscinia)   V -  0-3 

Star 
(Sturnus vulgaris)    - a 16.000 - 32.000 

Steinkauz  
(Athene noctua)  EU: A 2 0   

Steinschmätzer 
(Oenanthe oenanthe)   1 2 a 30-60 

Steppenmöwe  
(Larus cachinnans)   R -  akt. 1-2 BP 

Stieglitz 
(Carduelis carduelis)    - o 800 - 1.600 

Stockente 
(Anas platyrhynchos)    - o 2.000 - 3.000 

Sturmmöwe 
(Larus canus)   - R nb 0-2 

Sumpfmeise 
(Parus palustris)    - o 70-110 

Sumpfrohrsänger 
(Acrocephalus palustris)    3 a 300-600 

Tafelente 
(Aythya ferina)   1 3 aa 3-9 

Tannenhäher 
(Nucifraga caryocatactes)    -  zul. 1978 

Tannenmeise 
(Parus ater)    - o 160-190 

Teichralle 
(Gallinula chloropus)  AV+  3 a 200-240 

Teichrohrsänger 
(Acrecephalus scirpaceus)    - z 400-600 

Trauerschnäpper 
(Ficedula hypoleuca)    - aa 700 - 1.500 

Trauerseeschwalbe 
(Chlidonias niger) x AV+ 3 3 o 40-50 

Türkentaube 
(Streptopelia decaocto) 

   V aa 20-50 

Tüpfelralle 
(Porzana porzana) 

x AV+ 1 0  0-1 

Turmfalke 
(Falco tinnunculus) 

 EU: A 3 - z 250-300 

Turteltaube 
(Streptopelia turtur) 

 AV+ 2 0   

Uferschwalbe 
(Riparia riparia) 

 AV+ 2 1 aa 20-50 

Wacholderdrossel 
(Turdus pillaris) 

   0  0-2 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Anh. I  
VSRL 

streng  
geschützt 

RL 
BB 

RL  
Berlin * 

Trend kurz 
(20-25 J.) 

Rev. / BP 

Wachtel 
(Coturnix coturnix) 

   3 z 4-12 

Wachtelkönig 
(Crex crex) x AV+ 2 2 o 1-10 

Waldbaumläufer 
(Certhia familiaris)    - a 400 - 1.000 

Waldkauz 
(Strix aluco)  EU: A  - a 60-80 

Waldlaubsänger 
(Phylloscopus sibilatrix)    - a 340 - 500 

Waldohreule 
(Asio otus)  EU: A  - o 20-35 

Waldschnepfe 
(Scolopax rusticola)    1 a 0-2 

Waldwasserläufer  
(Tringa ochropus)  AV+ V 0 -  

Wanderfalke 
(Falco peregrinus) x EU: A 3 2 z 2 

Wasserralle 
(Rallus aquaticus)   V V a 15-30 

Weidenmeise 
(Parus montanus)    2 a 30-60 

Weißstorch 
(Ciconia ciconia) x AV+ 3 1 o 1-3 

Wendehals 
(Jynx torquilla)  AV+ 2 3 o 30-40 

Wespenbussard 
(Pernis apivorus) x EU: A 3 2 o 6-10 

Wiedehopf 
(Upupa epops)  AV+ 3 0  0-1 

Wiesenpieper 
(Anthus pratensis)   2 1 aa 1-2 

Wiesenschafstelze 
(Motacilla flava)    1 aa 25-50 

Wintergoldhähnchen 
(Regulus regulus)   2 - o 40-60 

Zaunkönig 
(Troglodytes troglodytes)    - zz 1.000 - 1.600 

Ziegenmelker 
(Caprimulgus europaeus) x AV+ 3 0   

Zilpzalp 
(Phylloscopus collybita)    - o 800 - 1.600 

Zwergdommel 
(Ixobrychus minutus) x AV+ 3 3 zz 3-7 

Zwergschnäpper 
(Ficedual parva) x AV+ 3 - z 3-7 

Zwergtaucher 
(Tachybaptus ruficollis) 

 AV+ 3 V z 1-15 

* Rote Liste und Liste der Brutvögel von Berlin (2013). Stand: 15.11.2013 – sofern eine Aktualisierung der Roten 
Liste erfolgt, ist auch die Einstufung der Planungsrelevanz anzupassen 
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Tabelle A-8:  Übersicht über die im Land Berlin vorkommenden Anhang IV-Arten 

Gefährdungsgrad 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 
= gefährdet, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R = extrem selten, V = Vorwarn-
liste, D = Daten unzureichend, N = Nicht einstufbar, für die Gefährdungseinschätzung 
nicht geeignet * = ungefährdet 

Trend kurz ↓↓↓ = sehr starke Abnahme, ↓↓ = starke Abnahme, (↓) = Abnahme mäßig oder im 
Ausmaß unbekannt, = = gleich bleibend, ↑ = deutliche Zunahme, ? = Daten ungenü-
gend 

Sonstiges - = Art nicht aufgeführt 
 

Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Gefährdungsgrad nach Roter 
Liste Berlin* 

Trend kurz 
(20-25 Jahre) 

Amphibien 

Kammmolch 
(Triturus cristatus) 2 ↓↓ 

Kleiner Wasserfrosch 
(Pelophylax lessonae) 05  

Knoblauchkröte 
(Pelobates fuscus) 3 ↓↓ 

Kreuzkröte 
(Epidalea calamita) 1 = 

Moorfrosch 
(Rana arvalis) 3 ↓↓ 

Rotbauchunke 
(Bombina bombina) 1 (↓) 

Wechselkröte 
(Bufotes viridis) 2 (↓) 

Reptilien 

Mauereidechse 
(P0darcis muralis) - - 

Schlingnatter 
(Coronella austriaca) D ? 

Zauneidechse 
(Lacerta agilis) V (↓) 

Säugetiere - Fledermäuse 

Bechsteinfledermaus 
(Myotis bechsteinii) R  

Braunes Langohr 
(Plecotus auritus) 3  

Breitflügelfledermaus 
(Eptesicus serotinus) 3  

Fransenfledermaus 
(Myotis nattereri) 3  

Graues Langohr 
(Plecotus austriacus) R  

                                                

5 Der Kleine Wasserfrosch ist entgegen der Angabe in der Roten Liste in Berlin nicht ausgestorben und wird daher als pla-
nungsrelevante Art aufgeführt. 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Gefährdungsgrad nach Roter 
Liste Berlin* 

Trend kurz 
(20-25 Jahre) 

Große Bartfledermaus 
(Myotis brandtii) R  

Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) 3  

Großes Mausohr 
(Myotis myotis) 2  

Kleine Bartfledermaus 
(Myotis mystacinus) R  

Kleiner Abendsegler 
(Nyctalus leisleri) R  

Mückenfledermaus 
(Pipistrellus pygmaeus) -  

Nordfledermaus 
(Eptesicus nilssonii) N  

Rauhautfledermaus 
(Pipistrellus nathusii) 3  

Teichfledermaus 
(Myotis dasycneme) N  

Wasserfledermaus 
(Myotis daubentonii) 2  

Zweifarbfledermaus 
(Vespertilio murinus) 2  

Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus) 3  

Säugetiere - Sonstige 

Biber 
(Castor fiber) 1  

Fischotter 
(Lutra lutra) 1  

Käfer 

Eremit, Juchtenkäfer 
(Osmoderma eremita) 2 ↓↓ 

Heldbockkäfer, Großer Eichen-
bockkäfer 
(Cerambyx cerdo) 

1 = 

Schmetterlinge**   

Großer Feuerfalter 
(Lycaena dispar) 3 = 

Nachtkerzenschwärmer 
(Proserpinus proserpina) * = 

Libellen 

Asiatische Keiljungfer 
(Gomphus flavipes) 1 ? 

Große Moosjungfer 
(Leucorrhinia pectoralis) *  

Grüne Flussjungfer 
(Ophiogomphus cecilia) R ? 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Gefährdungsgrad nach Roter 
Liste Berlin* 

Trend kurz 
(20-25 Jahre) 

Grüne Mosaikjungfer 
(Aeshna viridis) 2 = 

Östliche Moosjungfer 
(Leucorrhinia albifrons) R  

Zierliche Moosjungfer 
(Leucorrhinia caudalis) R  

*Rote Listen der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere von Berlin  
Rote Liste und Gesamtartenliste der Lurche (Amphibia) (2017): Stand Dezember 2015 
Rote Liste und Gesamtartenliste der Kriechtiere (Reptilia) (2017): Stand: Dezember 2015 
Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (2005): Stand Dezember 2003 
Rote Liste und Gesamtartenliste der Blatthornkäfer (2017): Stand Februar 2016 
Rote Liste und Gesamtartenliste der Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) (2017): Stand Februar 2016 
Rote Liste und Gesamtarten der Schmetterlinge (2011) (Rote Liste Deutschland: Wirbellose) 
Rote Liste und Gesamtartenliste der Libellen (Odonata) (2017) Stand Juli 2017 
Rote Liste und Gesamtartenliste der etablierten Farn- und Blütenpflanzen (2018): Stand Januar 2018 (alle 
planungsrelevanten Pflanzenarten sind in Berlin ausgestorben und werden nicht aufgeführt) 
** Die Rote Liste für Schmetterlinge Berlins ist veraltet, so dass die Rote Liste Deutschlands berücksichtigt 
wurde: Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3 (2011): Wirbellose Tiere (Teil 
1) 
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3.6 AH6: Mustertabelle Relevanzprüfung 

Für die Dokumentation der Prüftiefe für die Vogelarten (artspezifische Prüfung oder gruppen-
bezogene Prüfung) ist die folgende Mustertabelle zu verwenden: 

Tabelle A-9:  Mustertabelle für die Relevanzprüfung 

Artname  
deutsch 

Artname  
wissenschaftl. 

Vorkom-
men im UR 

Kriterien zur Ermittlung  
der Prüftiefe 

Prüftiefe 

PV NW RLB: G RLB: T VRL KB 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Vorkommen im UR (Vorkommen im Untersuchungsraum): 

PV  Angabe, ob ein Vorkommen der jeweiligen Art innerhalb des Wirkbereiches der Planung potenziell 
möglich ist: X = ja; 0 = nein; Datenquelle aus der das Vorkommen abgeleitet wird  

NW  Angabe, ob die jeweilige Art innerhalb des Wirkbereiches der Planung nachgewiesen wurde: X = ja; 
0 = nein 

 

Kriterien zur Ermittlung der Prüftiefe (nur auszufüllen, sofern ein Vorkommen im UR anzunehmen ist): 

RLB: G  Angabe des Gefährdungsstatus nach Roter Liste Berlin 

RLB: T  Angabe der Trendangabe nach Roter Liste Berlin (kurzfristiger Trend) 

VRL Art nach Anhang I Vogelschutz-Richtlinie: X = ja; 0 = nein 

KB Koloniebrüter: X = ja; 0 = nein 

Prüftiefe  A = artspezifische Betrachtung (Art-für-Art); G= Gruppen- bzw. gildenbezogene Betrachtung 
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3.7 AH7: Beurteilung des Tötungsverbots 

Anwendungsbereich 

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tieren der besonders ge-
schützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Beispiele: 

• Tötung von Individuen durch die Zerstörung von Nestern oder Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten im Zuge der Beseitigung von Vegetation (bspw. im Zuge der Vorbereitungen 
der Baumaßnahme) 

• Tötung von Individuen durch Störungen (Lärm, Licht), die sich auf die Fortpflanzungs-
zeit auswirken und zu einer Aufgabe der Brut/Fortpflanzungsaktivität und somit zu einer 
Tötung der Jungtiere oder Entwicklungsformen führen (bspw. Nachtbauarbeiten im 
Nahbereich einer Wochenstube von Fledermäusen) 

• Mobile oder immobile Einrichtungen (Straßen, Glasfassaden, Windenergieanlagen 
etc.), die zu einer Kollision und Tötung von Individuen führen (insbesondere bei Zer-
schneidung faunistischer Verbindungswege) 

Prüfung des Verbotstatbestandes 

Bei der Prüfung des Verbotstatbestandes ist folgenden Fragen nachzugehen:  

• Werden Individuen einer besonders geschützten Art getötet oder verletzt? Wer-
den Entwicklungsformen der besonders geschützten Art aus der Natur beschä-
digt oder zerstört? 

• Kann die Tötung/Verletzung oder die Beschädigung/Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten durch geeignete Maßnahmen vermieden werden? 

• Wird das Verletzungs- oder Tötungsrisiko der besonders geschützten Art in sig-
nifikanter Weise erhöht? Kommt es zu einer deutlichen Steigerung des Verlet-
zungs- oder Tötungsrisikos, welches oberhalb der Gefahrenschwelle liegt, die 
mit dem allgemeinen Lebensrisiko vergleichbar ist?  

Bewertung des Verbotstatbestandes 

Eine Tötung im Sinne des Verbotstatbestandes liegt vor, sofern sich durch den Eingriff oder 
das Vorhaben das Risiko der Tötung oder Verletzung für Exemplare der betroffenen Art in 
signifikanter Weise erhöht. Das ist immer dann gegeben, wenn die Gefahrenschwelle des all-
gemeinen Lebensrisikos überschritten wird, Das allgemeine Lebensrisiko resultiert zum einen 
aus dem allgemeinen Naturgeschehen (bspw., durch natürliche Feinde), zum anderen aber 
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auch aus den Risiken, welchen die Individuen einer Art im vom Menschen durch Straßen, 
Energieleitungen, Windenergieanlagen etc. gestalteten Naturraum stets ausgesetzt sind.  

Das Tötungsverbot ist individuenbezogen zu prüfen. Dies bedeutet aber nicht, dass absehbare 
Einzelverluste notwendig den Verbotstatbestand verwirklichen, maßgeblich ist das Kriterium 
der Signifikanz. Ob eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos vorliegt ist unter Berück-
sichtigung der nachfolgenden Parameter zu beurteilen: 

• artspezifischen Aspekte bzw. Verhaltensweisen (bspw. Flugverhalten, Flughöhen, Ak-
tionsradien der Art, Mortalitäts- und Reproduktionsraten, etc.), 

• räumliche Aspekte (Verbreitung der Art im Raum, Anzahl der vorkommenden Indivi-
duen, Bedeutung der vorkommenden Habitate bzw. Habitatfunktionen), 

• vorhabenspezifische Aspekte (Vorhabentyp, Ausgestaltung des Vorhabens, Lage des 
Vorhabens zu den Artvorkommen). 

Tabelle A-10:  Arbeitshilfen zur Beurteilung der Signifikanz 

Arbeitshilfen zur Beurteilung der Signifikanz 

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

Wildlebende Tiere 

• Klassifizierungssystem für die Einstufung 
der Bedeutung zusätzlicher Mortalität auf 
Artniveau unter Berücksichtigung verschie-
dener populationsbiologischer und natur-
schutzfachlicher Parameter 

• Ermittlung, bei welchen seltenen, gefährde-
ten und populationsbiologisch „sensiblen“ 
Arten ggf. schon Verluste weniger Indivi-
duen naturschutzfachlich kritisch und pla-
nungsrelevant sind 

• Für Freileitungen, Straßen, Windenergiean-
lagen: 

• 5-stufige Bewertung des vorhabentypspezi-
fischen Tötungsrisikos der Arten  

• Bewertung von Tötungsrisiken anhand einer 
Einstufung des jeweiligen konstellationsspe-
zifischen Risikos im konkreten Einzelfall 

• Bernotat, D.; Dierschke, V. (2016): Überge-
ordnete Kriterien zur Bewertung der Morta-
lität wildlebender Tiere im Rahmen von Pro-
jekten und Eingriffen - 3. Fassung - Stand 
20.09.2016. 460 Seiten.  

• Download unter:  
http://www.gavia-ecorese-
arch.de/ref/pdf/Berno-
tat_Dierschke_2016.pdf  

Fledermäuse 

• Kollision von Fledermausindividuen mit 
dem Verkehr, Erheblichkeit aufgrund „signi-
fikanter Gefahrerhöhung“ 

• BMVBS (2011b): Arbeitshilfe Fledermäuse 
und Straßenverkehr. Entwurf 2011 

http://www.gavia-ecoresearch.de/ref/pdf/Bernotat_Dierschke_2016.pdf
http://www.gavia-ecoresearch.de/ref/pdf/Bernotat_Dierschke_2016.pdf
http://www.gavia-ecoresearch.de/ref/pdf/Bernotat_Dierschke_2016.pdf
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Arbeitshilfen zur Beurteilung der Signifikanz 

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

• Artbezogene Disposition der Fledermausar-
ten gegenüber Kollisionsgefahren (Tabelle 
8) 

Vögel 

• Abstandsempfehlungen für Windenergiean-
lagen zu avifaunistisch bedeutsamen Gebie-
ten sowie Brutplätzen besonders störemp-
findlicher oder durch Windenergieanlagen 
besonders gefährdeter Vogelarten  

• Mindestabstände der Windenergieanlagen 
zwischen Brutplatz bzw. Revierzentrum und 
geplanter WEA  

• Prüfbereiche für windenergieempfindliche 
Vogelarten (Radien um WEA innerhalb de-
rer zu prüfen ist, ob Nahrungshabitate, 
Schlafplätze oder andere wichtige Habitate 
der betreffenden Art (Artengruppe) vorhan-
den sind, die regelmäßig angeflogen wer-
den)  

• LAG-VSW (Länder-Arbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten) (2014): Abstandsemp-
fehlungen für Windenergieanlagen zu be-
deutsamen Vogellebensräumen sowie Brut-
plätzen ausgewählter Vogelarten, Berichte 
zum Vogelschutz 51: 15-142.  

• Download unter:  
http://www.vogelschutzwarten.de/down-
loads/lagvsw2015_abstand.pdf  

• Beschreibung von Gefahrenstellen bzw. As-
pekten, die zu erhöhten Kollisionsraten füh-
ren 

• Benennung von Schutz- und Hilfsmaßnah-
men bzw. vogelfreundlichen Lösungen 

• Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. 
Rössler (2012): Vogelfreundliches Bauen mit 
Glas und Licht. 2., überarbeitete Auflage. 
Schweizerische Vogelwarte Sempach. 
Download unter: https://vogelglas.vogel-
warte.ch/assets/files/broschue-
ren/voegel_glas_licht_2012.pdf  

• LfU Bayern (Hrsg.) (2019): Vogelschlag an 
Glasflächen. Überarbeitete Auflage von 
2010. Augsburg. Download unter: 
https://www.lfu.bayern.de/buer-
ger/doc/uw_106_vogelschlag_an_glasflae-
chen_vermeiden.pdf  

 

Vermeidung des Verbotseintritts 

• durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen (bspw. Vorbereitung/Räumung des Baufel-
des außerhalb der Brutzeit von Vögeln, Fang und Umsiedlung von Amphibien); vgl. 
weitergehend AH 10 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015_abstand.pdf
http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015_abstand.pdf
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf
https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_106_vogelschlag_an_glasflaechen_vermeiden.pdf
https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_106_vogelschlag_an_glasflaechen_vermeiden.pdf
https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_106_vogelschlag_an_glasflaechen_vermeiden.pdf
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3.8 AH8: Beurteilung des Störungsverbots 

Anwendungsbereich 

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten 
Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert. 

Beispiele: 

• Beunruhigung oder Scheuchwirkung von Arten durch akustische Reizauslöser (Schall), 
optische Reizauslöser (Bewegung, Licht, Reflektionen, Kulissenwirkung, Beleuchtung) 
oder Erschütterungen, die den Reproduktionserfolg reduzieren, 

• Beunruhigung oder Scheuchwirkung von Arten durch Zerschneidungswirkungen, die 
von technischen Bauwerken ausgehen (z.B. Silhouettenwirkung von Straßen- oder 
Bahndämmen) und zu einer Funktionsminderung des Habitats einer Art führen, 

• Störung in Folge der physischen Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten und ggf. weiterer, für das Vorkommen zwingend notwendiger Habitate (z.B. wenn 
Habitate nicht mehr oder anderswo zur Verfügung stehen und die dann notwendige 
Reorganisation (z.B. von Revieren bei territorial lebenden Arten) die betroffenen Indi-
viduen stresst, was zu einer Belastung der lokalen Population führen kann). 

Prüfung des Verbotstatbestandes 

Bei der Prüfung des Verbotstatbestandes ist folgenden Fragen nachzugehen:  

• Werden Individuen einer besonders geschützten Art gestört?  

• Wie ist die lokale Population, der die von den Störungen betroffenen Individuen 
angehören, abzugrenzen? 

• Ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen lokalen Po-
pulation zu erwarten, so dass eine erhebliche Störung vorliegt? 

• Kann eine erhebliche Störung unter Berücksichtigung von populationsstützen-
den Maßnahmen vermieden werden? 

Bewertung des Verbotstatbestandes 

Die Störung einzelner Individuen der geschützten Arten kann insbesondere durch akustische 
oder optische Signale infolge von Bewegung, Lärm, Licht oder durch Schadstoffe, aber auch 
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Verkleinerungen von Jagdhabitaten, die Unterbrechung von Flugrouten/Wanderbeziehungen 
oder Silhouettenwirkung ausgelöst werden (LANA 2010: 5; RUNGE et al. 2010, 22).  

Betrachtungsrelevant sind demnach Störreize, die absehbar in Veränderungen des Aktivitäts-
musters, einer Zunahme des Energieverbrauchs, Verringerung des Bruterfolgs, Meidung ge-
störter Gebiete, Abzug in gleichwertige oder ungünstige Gebiete oder Zunahme von Krankhei-
ten und Mortalität münden können.  

Die Störung ist nicht in Bezug zu einzelnen Lebensstätten, sondern in Bezug auf bestimmte 
Zeiten (Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten) zu be-
trachten.  

Für die Beurteilung, ob eine Störung im Sinne des Verbotstatbestandes vorliegt, ist zunächst 
die lokale Population der betroffenen Art abzugrenzen. Die Abgrenzung der lokalen Population 
ist unter Berücksichtigung der Autökologie der Art, ihrer Mobilität und ihrer Verteilung im Un-
tersuchungsraum vorzunehmen (art- und gebietsspezifische Abgrenzung). Gemäß LANA las-
sen sich die zwei folgenden Fallgruppen unterscheiden, für die eine ähnliche Abgrenzung der 
lokalen Population vorgenommen werden kann (LANA 2010: 6): 

• Lokale Population im Sinne ‚eines gut abgrenzbaren örtlichen Vorkommens‘  
Bei Arten mit einer punktuellen oder zerstreuten Verbreitung oder solchen mit lokalen 
Dichtezentren sollte sich die Abgrenzung an eher kleinräumigen Landschaftseinheiten 
orientieren (z.B. Waldgebiete, Grünlandkomplexe, Bachläufe) oder auch auf klar abge-
grenzte Schutzgebiete beziehen (z.B. Naturschutzgebiete, Natura-2000-Gebiete). 

• Lokale Population im Sinne „eines flächigen Vorkommens“   
Bei Arten mit einer flächigen Verbreitung sowie bei revierbildenden Arten mit großen 
Aktionsräumen kann die lokale Population auf den Bereich einer naturräumlichen 
Landschaftseinheit bezogen werden. Wo dies nicht möglich ist, können planerische 
Grenzen (Grenzen der Bezirke) zugrunde gelegt werden.  
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Tabelle A-11: Beispiele zur Abgrenzung der lokalen Population 

Lokale Population im Sinne „eines gut abgrenzba-
ren örtlichen Vorkommens“ 

Lokale Population im Sinne „eines flächigen Vor-
kommens“ 

Rohrdommel (Botaurus stallaris) Grauammer (Emberiza calandra) 

  
  

• meist einzeln, seltener mit 2-3 Exemplaren 
 lokale Population: Einzelvorkommen 

• gleichmäßig in der Landschaft, flächig verbreitete 
Vorkommen  

 lokale Population: sämtliche Brutpaare in natur-
räumlicher Landschaftseinheit oder planerischer 
Grenze (Bezirk) 

Lokale Population im Sinne „eines gut abgrenzba-
ren örtlichen Vorkommens“ 

Lokale Population im Sinne „eines flächigen Vor-
kommens“ 

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) Turmfalke (Falco tinnunculus) 

 

 

 

 

• Aktionsraum zwischen Laichgewässer und Land-
lebensraum: maximal 1,2 km, i.d.R. 400-600 m 

 lokale Population: besiedelter Gewässerverbund 
(Vorkommen eines Gewässerverbundes sind als 
lokale Population anzusehen, wenn dieses Gebiet 
mehr als 2.000 m vom nächsten besiedelten Be-
reich entfernt liegt oder von diesem durch un-
überwindbare Strukturen (verkehrsreiche Stra-
ßen, stark genutztes Ackerland u. ä.) getrennt ist) 

• gleichmäßig in der Landschaft verbreitetes Vor-
kommen mit großem Aktionsradius 

 lokale Population: sämtliche Brutpaare in natur-
räumlicher Landschaftseinheit oder planerischer 
Grenze (Bezirk)  

Ist die lokale Population abgegrenzt, ist zu beurteilen, ob eine erhebliche Störung vorliegt bzw. 
ob sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech-
tert. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes bzw. die Schwelle, ab der ein Verbotstatbe-
stand angenommen werden muss, ist anzunehmen, wenn sich die Störung nachteilig auf die 
Größe oder den Fortpflanzungserfolg bzw. die Überlebenschancen oder die Reproduktionsfä-
higkeit der lokalen Population auswirkt. Hierbei können die Kriterien der LANA zur Bestimmung 
des Erhaltungszustands (Habitatqualität, Zustand der Population, Beeinträchtigungen) heran-
gezogen werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch Veränderungen, die keinen 
Wechsel der Erhaltungszustandsstufe auslösen, bereits zu einer Verschlechterung des Erhal-
tungszustands führen können.  

© Josef Vorholt © Josef Vorholt 
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Die Beurteilung der Erheblichkeit kann in der Regel gut vorgenommen werden, wenn eine gute 
Datengrundlage zur lokalen Population vorhanden ist, was insbesondere bei einer kleinräumi-
gen, auf das konkrete Vorhaben bezogenen, pragmatischen Abgrenzung der lokalen Popula-
tion der Fall ist. Bei einer großflächigen Abgrenzung kann bereits die Beurteilung des Aus-
gangszustands auf Grund von Datenlücken Probleme aufwerfen. Zudem wird es für eine sach-
gerechte Beurteilung, insbesondere auch vor dem Hintergrund des Kriteriums der Beeinträch-
tigung, erforderlich sein, neben dem die Beurteilung auslösenden Vorhaben, auch weitere Vor-
haben oder Nutzungsänderungen zu berücksichtigen, deren Effekte in der Summe zu einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustands führen können. Der Bezugsraum ergibt sich dabei 
durch die Abgrenzung der lokalen Population. Eine kleinräumige Abgrenzung ist somit auch 
diesbezüglich vorteilhaft. 

Einen Sonderfall bei der Beurteilung des Störungsverbotes stellen Rast- und Zugvögel dar, da 
eine Abgrenzung der lokalen Population bei rastenden oder überwinternden Ansammlungen 
von Vögeln oft nicht möglich ist. Als lokale Population kann in diesen Fällen der Bestand eines 
Verbundes aus regelmäßig genutzten Rastplätzen betrachtet werden (z.B. Verbund regelmä-
ßig frequentierter Äsungsflächen des Kranichs oder Schlafplatz von Bläss- und Saatgänsen in 
einem See oder einem Teich(komplex)). 

Tabelle A-12: Arbeitshilfen zur Beurteilung des Störungsverbots 

Arbeitshilfen zur Beurteilung des Störungsverbots 

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

Arten des Anhang IV 

• artbezogene Informationen zu Ökologie und 
Lebenszyklus 

• artbezogene Informationen zur lokalen Po-
pulation und zur Gefährdung 

• BfN (Bundesamt für Naturschutz): Internet-
handbuch zu den Arten der FFH-Richtlinie 
Anhang IV 

• Download unter: 
http://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-
ffh-richtlinie.html 

Arten des Anhang IV und Vogelarten 

• artbezogene Informationen u.a. zur Gefähr-
dung und Beeinträchtigung 

• artbezogene Informationen zu Status und 
Habitat (u.a. Abgrenzung der Lokalpopula-
tion, wichtige Habitatelemente/Faktoren 
sowie räumliche Aspekte/Vernetzung) 

• artbezogene Informationen zu Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten (im „Steck-
brief“) 

• LANUV NRW (Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfa-
len): Fachinformationssystem “Geschützte 
Arten in NRW“ 

• Download unter: http://artenschutz.na-
turschutzinformationen.nrw.de/ar-
tenschutz/de/start 

 

http://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
http://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/start
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/start
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/start
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Arbeitshilfen zur Beurteilung des Störungsverbots 

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

• allgemeine Ausführungen zu Licht als Vogel- 
und Insektenfalle 

• technische Lösungen zur Vermeidung von 
Störungen durch Licht (technische und be-
triebliche Lösungen) 

• Schweizerische Vogelwarte Sempach: Vo-
gelfreundliches Bauen mit Glas und Licht 

• Download unter: https://www.ber-
lin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/natur-
schutz/artenschutz/freilandartenschutz/vo-
gelfreundliches-bauen-mit-glas-und-
licht/#Tiere 

• gruppenbezogene Darstellung der Auswir-
kungen von künstlichem Nachtlicht auf 
Tiere (Pflanzen, Wirbellose, Fische, Repti-
lien, Vögel, Säugetiere)  

• Beurteilung künstlicher Beleuchtung im 
Siedlungsraum 

• Vorschläge zu umweltverträglicher Beleuch-
tung 

• SWILD: Ökologische Auswirkungen künstli-
cher Beleuchtung 
kostenlos zu bestellen unter: 
http://www.helldunkel.ch/ 

Fledermäuse 

• Spezielle Fragen der Wirkungsbeurteilung 
von Straßen auf Fledermäuse, Orientie-
rungswerte für die Abgrenzung negativer 
Veränderungen  

• Störwirkungen durch verkehrsbedingten 
Schall (Lärm) 

• Störwirkungen durch verkehrsbedingten 
Lichteintrag 

• Flächenentzug und graduelle funktionale 
Entwertung von Flächen als Folge von Stö-
rungen (Beeinträchtigung von Quartieren 
und Nahrungshabitaten) 

• artbezogene Quartierspräferenz und Quar-
tierwechselverhalten (Tabelle 13) 

• Artbezogene Übersicht über die Jahresphä-
nologie der verschiedenen Fledermausarten 
(Abbildung 9) 

• BMVBS (2011b): Arbeitshilfe Fledermäuse 
und Straßenverkehr. Entwurf 2011 

Vögel 

http://www.helldunkel.ch/
https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/artenschutz/freilandartenschutz/vogelfreundliches-bauen-mit-glas-und-licht/#Tiere
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Arbeitshilfen zur Beurteilung des Störungsverbots 

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

• Wirkungsprognose der Störung von Vögeln 
an Straßen anhand von kritischen Schallpe-
geln, Effektdistanzen sowie von Fluchtdis-
tanzen und Störradien 

• Orientierungswerte für Arten mit hoher 
Lärmempfindlichkeit, Arten mit mittlerer 
Lärmempfindlichkeit, Arten mit lärmbedingt 
erhöhter Gefährdung durch Prädation, Ar-
ten mit schwacher Lärmempfindlichkeit, Ar-
ten ohne spezifisches Abstandsverhalten zu 
Straßen und Arten, für die der Verkehrslärm 
keine Relevanz besitzt, Rastvögel und Über-
winterungsgäste 

• GARNIEL, A.; MIERWALD, U; OJOWSKI, U.(2010): 
Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr. Be-
richt zum Forschungsprojekt FE 
02.286/2007/LRB "Entwicklung eines Hand-
lungsleitfadens für Vermeidung und Kom-
pensation verkehrsbedingter Wirkungen auf 
die Avifauna“ 

• Download unter: 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/An-
lage/StB/arbeitshilfe-voegel-und-strassen-
verkehr.pdf?__blob=publicationFile 

• Abstandsempfehlungen für Windenergiean-
lagen zu avifaunistisch bedeutsamen Gebie-
ten sowie Brutplätzen besonders störemp-
findlicher oder durch Windenergieanlagen 
besonders gefährdeter Vogelarten  

• Mindestabstände der Windenergieanlagen 
zwischen Brutplatz bzw. Revierzentrum und 
geplanter WEA  

• Prüfbereiche für windenergieempfindliche 
Vogelarten (Radien um WEA innerhalb de-
rer zu prüfen ist, ob Nahrungshabitate, 
Schlafplätze oder andere wichtige Habitate 
der betreffenden Art (Artengruppe) vorhan-
den sind, regelmäßig angeflogen werden)  

• LAG-VSW (Länder-Arbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten) (2014): Abstandsemp-
fehlungen für Windenergieanlagen zu be-
deutsamen Vogellebensräumen sowie Brut-
plätzen ausgewählter Vogelarten, Berichte 
zum Vogelschutz 51: 15-142.  

• Download unter: http://www.vogelschutz-
warten.de/downloads/lagvsw2015_ab-
stand.pdf  

 Vermeidung des Verbotseintritts 

• durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, die den Störungszeitraum beschränken 
(z.B. Bauzeitenregelung, Verlegung der Bautätigkeiten in verträgliche Zeitfenster), vgl. 
weitergehend AH 10 

• durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, die den Störungseintritt verhindern (z.B. 
Vermeidung von Zerschneidungswirkungen durch Vorsehen von Querungsbauwerken 
bei Straßen oder Einhalten von Abständen bei WEA), vgl. weitergehend AH 10 

• durch geeignete Maßnahmen, die eine Stützung der lokalen Population bewirken, so-
dass die Beeinträchtigungen unterhalb die Erheblichkeitsschwelle gesenkt werden 
(bspw. Schaffung von Nahrungshabitaten zur Stützung der Population); vgl. weiterge-
hend AH 11 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/arbeitshilfe-voegel-und-strassenverkehr.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/arbeitshilfe-voegel-und-strassenverkehr.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/arbeitshilfe-voegel-und-strassenverkehr.pdf?__blob=publicationFile
http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015_abstand.pdf
http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015_abstand.pdf
http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015_abstand.pdf
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3.9 AH9: Beurteilung des Verbots der Beschädigung bzw. Zerstörung 

Anwendungsbereich 

Nach §  44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild 
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören. 

Beispiele: 

• Beseitigung von Nisthabitaten oder Quartiersstandorten von Vögeln bzw. Fledermäu-
sen (Fällen von (Höhlen-)Bäumen für baumbrütende Vogelarten und Fledermäuse, Ro-
dung von Gehölzen für gebüschbrütende Vogelarten, Abriss oder Umbau von Gebäu-
den/Bauwerken für gebäudebewohnende Vogel- und Fledermausarten6), 

• Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Amphiben, direkt z.B. durch 
Überbauung von Laichhabitaten, indirekt z.B. durch die Unterbindung von Wanderbe-
ziehungen zwischen essentiellen Habitatbestandteilen 

• betriebsbedingt andauernde Störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Vö-
geln, die zu einer Aufgabe von Revieren führt (z.B. Beeinträchtigung der Brutvorkom-
men von Vögeln durch Geräuschemissionen von Straßen). 

Prüfung des Verbotstatbestandes 

Bei der Prüfung des Verbotstatbestandes ist folgenden Fragen nachzugehen:  

• Wie sind die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der im Untersuchungsraum vor-
kommenden besonders geschützten Arten abzugrenzen?  

• Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten einer besonders geschützten Art be-
schädigt oder zerstört? 

• Kann die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten werden (ggf. unter Berück-
sichtigung von CEF-Maßnahmen)? 

                                                
6 Hinsichtlich der Vorgaben und Regelungen bezüglich artenschutzrechtlicher Vorschriften im Zusammenhang mit Arten, die Ge-
bäude nutzen (insbesondere Turmfalke, Mauersegler, Hausrotschwanz, Haussperling, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Schleier-
eule sowie Zwerg- und Breitflügelfledermaus) vgl. die ausführlichen Informationen und Regelungen unter https://www.ber-
lin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/artenschutz/freilandartenschutz/artenschutz-an-gebaeuden/ 

 

https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/artenschutz/freilandartenschutz/artenschutz-an-gebaeuden/
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Bewertung des Verbotstatbestandes 

Zur Beurteilung des Zerstörungs- bzw. Beschädigungsverbotes ist es zunächst erforderlich, 
eine jeweilige Abgrenzung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte vorzunehmen. Gemäß LANA 
(2010: 7) ist folgendes Verständnis zugrunde zu legen: 

Fortpflanzungsstätte: Sämtliche Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des 
Fortpflanzungsgeschehens benötigt werden (z.B. Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststand-
orte, Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze, Eiablage-, Verpuppungs- und Schlupf-
plätze oder Areale, die von den Larven oder Jungen genutzt werden). 

Ruhestätte: Sämtliche Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht oder 
an die es sich zu Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht (z.B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, 
Sonnplätze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und Win-
terquartiere). 

Darüber hinaus sind folgende Aspekte bei der Abgrenzung zu berücksichtigen: 

• Unbesetzte Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten fallen unter den Schutz der Verbotstat-
bestände, wenn sie regelmäßig genutzt werden bzw. wenn die Arten mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit an die Lebensstätte zurückkehren (z.B. regelmäßig benutzte Brut-
plätze von Vogelarten, die während der winterlichen Abwesenheit von Zugvögeln un-
benutzt sind, Fledermausquartiere, die nicht ganzjährig als Schlaf- oder Ruheplatz die-
nen). 

• Bei Arten, die ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten regelmäßig wechseln und nicht 
erneut nutzen, gilt die Zerstörung oder Beschädigung einer Lebensstätte außerhalb 
der Nutzungszeiten nicht als Verstoß gegen die Verbote. 

• Bei Arten, die zwar ihre Nester, Baue o.ä., nicht aber ihre Reviere regelmäßig wech-
seln, wird ein Verstoß angenommen, wenn ganze, regelmäßig genutzte Reviere voll-
ständig beseitigt werden.   

• Nahrungshabitate, Jagdreviere sowie Wanderkorridore und Flugrouten fallen nicht un-
ter den Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten, sofern durch ihre Beschädigung 
nicht die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte vollständig entfällt (essentielle 
Habitatbestandteile). 

• Potenzielle Lebensstätten, d.h. nicht genutzte, sondern lediglich zur Nutzung geeig-
nete Fortpflanzungs- oder Ruhestätten fallen nicht unter den Schutz des Verbots (z.B. 
Acker- oder Grünlandflächen ohne aktuelle Nachweise von Offenlandarten).  

• Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätte temporär genutzt (bspw. baubedingten Abla-
gerungen, Abbruchkanten, Baugerüste etc.) ist zu unterscheiden, ob es sich um Arten 
handelt, die ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten regelmäßig wechseln und nicht er-
neut nutzen (s. o.) oder um Arten, die die entsprechenden Lebensstätten regelmäßig 
nutzen (s.o.). 
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Bezüglich der räumlichen Abgrenzung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ist eine artspezi-
fische Betrachtung erforderlich. Grundsätzlich können zwei Fallkonstellationen unterschieden 
werden (vgl. EU Kommission 2007: 50; LANA 2010: 7f): 

• Enge Auslegung des Begriffs der Fortpflanzungs- und Ruhestätte:  
Arten mit größeren Raumansprüchen, bei denen die Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
meist kleinere, klar abgrenzbare Örtlichkeiten innerhalb des weiträumigen Gesamtle-
bensraumes umfasst (bspw. der Horstbaum des Mäusebussards). 

• Weite Auslegung des Begriffs der Fortpflanzungs- und Ruhestätte:  
Arten mit vergleichsweise kleinen Aktionsradien bzw. Arten mit sich überschneidenden 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, bei denen das weitere Umfeld bei der räumlichen 
Abgrenzung mit einzubeziehen ist, so dass nicht mehr der einzelne Eiablage-, Verpup-
pungs- oder Versteckplatz als zu schützende Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu be-
trachten ist, sondern ein größeres Areal bis hin zum Gesamtlebensraum des Tieres 
(bspw. das gesamte Brutrevier der Nachtigall).  
 

Tabelle A-13: Beispiele zur Auslegung des Begriffs der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

„Weite“ Auslegung „Enge“ Auslegung 

Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
kleines Brutrevier mit essenziellen Nahrungshabita-
ten, reviertreu 

Habicht (Accipiter gentilis) 
reviertreu; mehrere Wechselhorste, die jahrweise 
verschiedentlich genutzt werden 

 

 

  
• Reviergröße: bis 3 ha 
 Fortpflanzungs- und Ruhestätte: Brutrevier (of-

fene Landschaften (v. a. Wiesen und Weiden, 
Feuchtwiesen) mit bodennaher Deckung und 
vielfältiger Kraut- oder Zwergstrauchschicht)  

• Bruthabitate: Waldinseln ab einer Größe von 1 
bis 2 ha 

• Jagdgebiet: 4 bis 10 km² 
 Fortpflanzungs- und Ruhestätte: genutztes Nist-

habitat (Gehölz) = Umkreis von 100 m um den ak-
tuell genutzten Horst/das Revierzentrum 

„Weite“ Auslegung „Enge“ Auslegung 

Wechselkröte (Bufo viridis) 
räumliche Überschneidung der Lebensstätten 

Grünspecht (Picus viridis) 
ortstreue Art mit regelmäßig genutzter Lebensstätte 

    

 

 Fortpflanzungsstätte: Laichgewässer inkl. direkter 
Uferzone (2-5 m) 

 Ruhestätte: Laichgewässer und Umkreis von max. 
1.000 m um Laichgewässer 

• Lebensraum: je nach Ergiebigkeit des Lebens-
raums von 3 bis >100 ha 

 Fortpflanzungs- und Ruhestätte: selbstgebaute  
oder fremde Baumhöhlen, verlassene Brut- und 
Überwinterungshöhlen anderer Spechte 

© Josef Vorholt 
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„Weite“ Auslegung „Enge“ Auslegung 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 
Wochenstubenverbund, mit essenziellen Nahrungs-
habitaten 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
Wochenstube, ohne essenzielle Nahrungshabitate 

 

 

  
• Jagdgebiet 3-100 ha, bis 1,5 km vom Quartier 

entfernt 
 Fortpflanzungsstätte: Waldareal mit Verbund von 

Quartieren und essenziellen Nahrungshabitaten 
im direkten Umfeld 

 Ruhestätte: unterirdisch in Stollen, Höhlen und 
Eis-Kellern, Brunnenschächten, Felsspalten 

• Jagdgebiet ca. 19 ha, 50m bis 2,5 km um Quartier 
 Fortpflanzungs- und Ruhestätte: Wochenstuben- 

und Paarungsquartiere in Spalten an und in Ge-
bäuden und ungestörtes Umfeld (oberirdisch in 
sehr engen Spalten in oder an Gebäuden (be-
dingt frostfrei), gelegentlich in unterirdischen 
Hohlräumen, räumlich getrennt von den Som-
merlebensräumen (bis > 50 km); Hangplatz zu-
züglich einer ungestörten (Schwarm-)Zone) 

1 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/ 

Das Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten für Ein-
griffe und Vorhaben für die europarechtlich geschützten Arten liegt nicht vor, wenn die ökolo-
gische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfüllt wird (in der Regel nur unter Berücksichtigung von CEF-Maßnahmen zu 
erreichen).  

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bezeichnet die Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Fortpflanzung und ungestörte Ruhephasen (RUNGE et al. 2010: 15). 
Bei der Betrachtung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind daher sämtliche Habitatfunktionen einzubeziehen, die 
für die betroffenen Individuen zur Fortpflanzung und für Ruhephasen überlebenswichtig sind 
(MKULNV 2013: 15).  

Der räumliche Zusammenhang bezieht sich auf Flächen, die in einer engen funktionalen 
Beziehung zur betroffenen Lebensstätte stehen und entsprechend dem artspezifischen Akti-
onsradius erreichbar sind. Insofern muss der räumliche Zusammenhang artspezifisch in Ab-
hängigkeit von der Mobilität der betroffenen Arten bzw. dem Aktionsradius im Einzelfall fach-
gutachterlich bestimmt werden.  

Kann eine Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht ausge-
schlossen werden, ist die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten in der 
Regel dann weiterhin erfüllt, wenn die erforderlichen Habitatstrukturen in gleicher Qualität und 
Größe erhalten bleiben bzw. nachgewiesen oder mit Sicherheit angenommen werden kann, 
dass es nicht zur Minderung des Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten des Indi-
viduums bzw. der Individuengruppe der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kom-
men kann (RUNGE et al. 2010: 15 f.). Dabei kann in der Regel nicht darauf verwiesen werden, 

© Gilles San Martin/Wikimedia 
  Commons, CC-BY-SA-2.01 
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dass potenziell geeignete Ersatzlebensräume außerhalb des Vorhaben- bzw. Plangebietes 
vorhanden sind. Dies wird nur der Fall sein, wenn nachweislich in ausreichendem Umfang 
geeignete Habitatflächen im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zur Verfügung stehen, 
die nicht durch andere Individuen besetzt sind. Bei der Beurteilung können jedoch CEF-Maß-
nahmen berücksichtigt werden (vgl. AH 11 zu Art und Umfang von CEF-Maßnahmen). 

Tabelle A-14: Arbeitshilfen zur Beurteilung des Beschädigungsverbots 

Arbeitshilfen zur Beurteilung des Beschädigungsverbots 

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

• artspezifische Informationen zu Fortpflan-
zungsstätten (räumliche Abgrenzung, wei-
tere essentielle Teilhabitate) 

• artspezifische Informationen zu Ruhestät-
ten (räumliche Abgrenzung, weitere essen-
tielle Teilhabitate) 

• artspezifische Aussagen zum räumlichem 
Zusammenhang (Abgrenzung der lokalen In-
dividuengemeinschaft) 

• artspezifische Kriterien zur Bewertung der 
ökologischen Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang 

• Runge, H., Simon, M. & Widdig, T. (2010): 
Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit 
von Maßnahmen des Artenschutzes bei Inf-
rastrukturvorhaben. FuE-Vorhaben im Rah-
men des Umwelt-forschungsplanes des 
Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des 
Bundesamtes für Naturschutz - FKZ 3507 82 
080, Endbericht, Hannover/Marburg.  

• Download unter: 
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/pla-
nung/eingriffsregelung/Doku-
mente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf  

• artbezogene Informationen zu Status und 
Habitat (u.a. Art und Abgrenzung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte, wichtige Habi-
tatelemente/Faktoren sowie räumliche As-
pekte/Vernetzung) 

• LANUV NRW (Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfa-
len): Fachinformationssystem “Geschützte 
Arten in NRW“ 

• verfügbar unter: https://artenschutz.natur-
schutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/start 

• Übersicht der Vogelarten mit Angaben zum 
Zeitraum der Nutzung der Fortpflanzungs-
stätte (Brutzeitraum), zu einmalig/regelmä-
ßig benutzten Brutplätzen und zum Bin-
dungsgrad an einen bestimmten Raumaus-
schnitt/eine Struktur (Orts-/Reviertreue) 
(Merkblatt 17) 

• BMVBS (Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Stadtentwicklung) (2011): Richtli-
nien für die landschaftspflegerische Begleit-
planung im Straßenbau (RLBP). Bonn. 

• Download unter: https://www.strassen-
bau.niedersachsen.de/startseite/ser-
vice/downloads/richtlinien-fuer-die-land-
schaftspflegerische-begleitplanung-im-stra-
enbau-rlbp-102703.html   

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/start
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/start
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/start
https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/service/downloads/richtlinien-fuer-die-landschaftspflegerische-begleitplanung-im-straenbau-rlbp-102703.html
https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/service/downloads/richtlinien-fuer-die-landschaftspflegerische-begleitplanung-im-straenbau-rlbp-102703.html
https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/service/downloads/richtlinien-fuer-die-landschaftspflegerische-begleitplanung-im-straenbau-rlbp-102703.html
https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/service/downloads/richtlinien-fuer-die-landschaftspflegerische-begleitplanung-im-straenbau-rlbp-102703.html
https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/service/downloads/richtlinien-fuer-die-landschaftspflegerische-begleitplanung-im-straenbau-rlbp-102703.html
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Arbeitshilfen zur Beurteilung des Beschädigungsverbots 

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

• Übersichtstabelle Angaben zur Abgrenzung 
der Fortpflanzungs- und Ruhestätte für die 
jeweilige Vogelart (Fassung vom 
08.11.2016), Download unter: 
http://www.lung.mv-regierung.de/da-
teien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf 

• LUNG (Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie Mecklenburg-Vorpommern) 
(2010): Leitfaden Artenschutz in Mecklen-
burg-Vorpommern. Hauptmodul Planfest-
stellung/Genehmigung. Bearbeitung: Froe-
lich & Sporbeck. 98 S. Potsdam.  

• Download unter: http://www.lung.mv-re-
gierung.de/dateien/ 
artenschutz_leitfaden_planfeststellung _ge-
nehmigung.pdf  

 

Vermeidung des Verbotseintritts 

• durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, die eine Beschädigung/Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten verhindern (räumliche Vermeidung, z.B. Aussparung 
konkret bekannter Nist-/Quartiersstandorte, Erhalt von Laichgewässern oder das Ein-
halten von Mindestabständen von WEA zu Brutvorkommen), vgl. weitergehend AH 10 

• Aufrechterhaltung von Wander- und Wechselbeziehungen, Vermeidung von Verinse-
lungen (z.B. durch das Vorsehen von Querungshilfen) oder Minderung der dauerhaften 
betriebsbedingten Beeinträchtigungen (Lärmschutz), vgl. weitergehend AH 10  

• CEF-Maßnahmen zum Erhalt der Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang, vgl. weitergehend AH 11 

http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf
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3.10 AH10: Planung von artenschutzrechtlich erforderlichen Vermeidungs-
maßnahmen 

In die Beurteilung, ob Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind, sind Maß-
nahmen zur Vermeidung einzubeziehen. Die Erforderlichkeit dieser Maßnahmen richtet sich 
nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen in der Regel am Projekt an. Sie 
führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit abgemil-
dert werden, dass möglichst keine verbotstatbeständliche Beeinträchtigung für die geschützte 
Art mehr erfolgt (z.B. Bauschutzmaßnahmen, Bauzeitenbeschränkungen).  

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über Vermeidungsmaßnahmen, die im Zuge der Be-
wertung der Verbotstatbestände erforderlich werden können. 

Tabelle A-15: Regelmäßig zu prüfende Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahme 
(Maßnahmenbeschreibung) 

Tö
tu

ng
 

St
ör

un
g 

Ze
rs

tö
ru

ng
/ 

Be
sc

hä
di

gu
ng

 

Zeitliche Begrenzung der Baufeldräumung 

(Baufeldräumung bspw. außerhalb der Aktivitätsphase, Brutzeit, zu Zeiten 
höchster Aktivität und geringer Revier-/Nest-Bindung) 

x   

Bauzeitenregelung 
(Bauzeitenbeschränkung bspw. durch Verlegung in verträgliche Zeitfenster, 
Bauzeitenverkürzungen etc.) 

x x  

Erhalt von Lebensräumen und Lebensstätten/räumliche Vermeidung 
(Vermeidung von Lebensraumverlust durch die räumliche Verlegung/Verlage-
rung des Eingriffes bzw. Verlegung der technischen Planung) 

x  x 

Querungshilfen 
(Bau von Querungshilfen bspw. Brückenbauwerken, Unterführungsbauwerke, 
Wild-/Grünbrücken, Fischtreppen, Fischpassagen zur Reduzierung von Trennef-
fekten bzw. Vernetzung von Lebensräumen zur Minderung von Isolationseffek-
ten bzw. Verkleinerung der verinselten Bereiche) 

x x x 

Leit-/Sperreinrichtungen/Schutzzäune 
(temporär während der Bauphase, aber auch um zu vorhandenen Querungshil-
fen zu führen) 

x   

Irritations-/Kollisionsschutz 
(Irritations- bzw. Kollisionsschutz bspw. durch Vogelschutzmarkierungen an 
Fensterfronten) 

x   

Vermeidung von Tierfallen 
(Vermeidung von Tierfallen bspw. durch Abzäunen von Baugruben etc.) x   
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Vermeidungsmaßnahme 
(Maßnahmenbeschreibung) 

Tö
tu

ng
 

St
ör

un
g 

Ze
rs

tö
ru

ng
/ 

Be
sc

hä
di

gu
ng

 

Abfangen/Absammeln (ggf. Umsiedeln) 
(Zielart wird gefangen/abgesammelt und ggf. zur Wiederansiedlung und Um-
siedlung auf eine vorher entsprechend aufgewertete Fläche verbracht) 

x  (x) 

Vergrämung 
(Zielart wird zur Auswanderung bewegt durch bspw. angepasstes Entfernen der 
Vegetation, dabei muss die Verfügbarkeit von Ausweichfläche in räumlicher 
Nähe gegeben sein) 

x   

Kontrollbegehungen 
(fachkundige Kontrolle von bspw. potentiellen Brutvorkommen/Quartieren im 
Eingriffsbereich) 

x   

Verschluss von Fledermausquartieren (Baumhöhlen oder Gebäude) oder 
Brutplätzen gebäudebrütender Vogelarten 
(Vermeidung der Wiederbesiedlung durch Verschließen der Einflugmöglichkeit, 
aber Belassen der Möglichkeit des Verlassens des Quartiers bei Fledermäusen) 

x   

Verwendung von spezieller Beleuchtung 
(Verwendung störungsarmer Beleuchtung wie bspw. warmweißer LED-Leucht-
mittel, Natriumdampf-Nieder-/Hochdrucklampen oder Wahl geeigneter Lam-
pengehäuse (Leuchtmittel im Gehäuse) mit Abstrahlrichtung nach unten), Be-
leuchtung generell auf das notwendige Maß  beschränken) 

 x  

Lärmschutzvorkehrungen 
(Vermeidung von Störungen oder einer Minderung der Habitatqualität durch 
bspw. Lärmschutzwände/-wälle, Abschirmung, schallarmer Fahrbahnbelag etc.) 

 x x 

Abstandshaltung (WEA) 
(Einhaltung eines Mindestabstands von WEA zu Brutvorkommen/Quartieren) x x x 

Abschaltalgorithmen (WEA) 
(Kurzfristige Betriebszeitenbeschränkung bspw. nächtliche Abschaltung der 
WEA) 

x x  
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3.11 AH11: Planung von artenschutzrechtlich erforderlichen CEF-Maßnah-
men 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gem. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG, auch CEF-Maß-
nahmen genannt, setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der geschützten Arten an. Sie 
dienen dazu, die Funktion der konkret betroffenen Lebensstätte bzw. für die betroffene lokale 
(Teil-)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu erhalten. Sie können auch im 
Sinne populationsstützender Maßnahmen bei der Bewertung des Störungsverbotes herange-
zogen werden. 

Die Maßnahmen müssen 

• artspezifisch ausgestaltet sein, 

• die ökologische Funktion ununterbrochen und dauerhaft sicherstellen, 

• spätestens zum Zeitpunkt der Beeinträchtigungen durch den Eingriff funktionsfä-
hig/wirksam sein, so dass es zu keinem Zeitpunkt zu einem Verlust der ökologischen 
Funktionalität der Lebensstätte kommt  

• einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat/zur betroffenen Le-
bensstätte der jeweiligen Art erkennen lassen (vgl. Tabelle A-17 und Tabelle A-18), 

• Verluste der ökologischen Funktionalität von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten in min-
destens vergleichbaren Dimensionen und Qualität ausgleichen (vgl. EU Kommission 
2007, 53; LANA 2010, 12; BMVBS 2011a, 31). 

Auf der Grundlage der artspezifischen Habitatanforderungen sind die folgenden Parameter für 
die CEF-Maßnahme festzulegen: 

• Maßnahmentyp, 

• Anforderungen an den Maßnahmenstandort, 

• Anforderungen an die funktionale Ausgestaltung einschließlich notwendiger Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen (bspw. angepasste Mahdtermine, Verjüngungsschnitte 
bei Gehölzstrukturen), 

• Anforderungen an den Umfang (Festlegung entsprechend der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten, die in mindestens vergleichbaren Dimensionen wiederherzu-
stellen sind; Grundlage für die Bestimmung des Umfangs der Maßnahme sind bspw. 
die Anzahl beschädigter oder zerstörter Reviere oder der Umfang der in Anspruch ge-
nommenen Lebensstätten).  

FCS-Maßnahmen, die im Falle der Ausnahmeprüfung gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG der Wah-
rung des Erhaltungszustands der jeweils betroffenen Art dienen, sind hinsichtlich des räumli-
chen Bezugs gelockert. Davon abgesehen weisen Sie mit CEF-Maßnahmen vergleichbare 
Anforderungen zu Maßnahmentyp und -standort, Umfang sowie ggf. der zeitlichen Umsetzung 
auf.   
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Für die Beurteilung, ob ein Verbot gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG durch eine vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme vermieden werden kann, ist eine genaue und ausführliche Beschreibung 
der Maßnahme unabdingbar.  

Für weitergehende Informationen und Hilfestellungen bei der Maßnahmenplanung vgl. AH12 
sowie die nachfolgende Auflistung von Arbeitshilfen. Für ausgewählte Maßnahmen und Arten 
mit besonderer Relevanz für das Land Berlin wurden zudem funktionale (Tabelle A-17) und 
räumliche Anforderungen (Tabelle A-18) zusammengestellt. Die dort beschriebenen Maßnah-
men sind – sofern sie der artenschutzrechtlichen Prognose zugrunde gelegt werden – stets im 
Zusammenhang mit den genannten Originalquellen zu entwickeln. 

Tabelle A-16: Arbeitshilfen zur Planung von CEF-Maßnahmen 

Arbeitshilfen zur Planung von CEF-Maßnahmen  

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

• Anforderung an die Funktionserfüllung so-
wie die Dimensionierung der Maßnahmen  

• Anforderungen an räumliche Aspekte sowie 
den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Maß-
nahme (möglichst kurze Entwicklungszei-
ten) 

• Anforderungen an die Wirksamkeit (Wahr-
scheinlichkeit der Wirksamkeit einer Maß-
nahme) 

• Artensteckbriefe incl. Beurteilung der artbe-
zogen geeigneten Maßnahmen hinsichtlich 
ihrer vorgezogenen Wirksamkeit 

• Runge, H., Simon, M. & Widdig, T. (2010): 
Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit 
von Maßnahmen des Artenschutzes bei Inf-
rastrukturvorhaben. FuE-Vorhaben im Rah-
men des Umweltforschungsplanes des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bun-
desamtes für Naturschutz. 

• Download unter: 
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/pla-
nung/eingriffsregelung/Doku-
mente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf 

• Artensteckbriefe mit artspezifischen sowie 
maßnahmenspezifischen Angaben: 

• Autökologische Angaben 

• Eignung/ Funktionserfüllung von Arten-
schutzmaßnahmen 

• Anforderungen an CEF-Maßnahmen (zeit-
lich, räumlich, funktionsspezifisch) 

• Hinweise zur Festlegung des Umfangs von 
Maßnahmen 

• MKULNV (Ministerium für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz) NRW (2013): Leitfaden „Wirk-
samkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für 
die Berücksichtigung artenschutzrechtlich 
erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-
Westfalen. 

• Download unter:  https://artenschutz.na-
turschutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/downloads 

• Steckbriefe zu den Arten der FFH-Richtlinie 
mit folgenden Angaben: 

• Verbreitung 

• Merkmale 

• BfN (o. J.): Internethandbuch zu den Arten 
der FFH-Richtlinie Anhang IV. 

• Download unter: https://ffh-an-
hang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richt-
linie.html 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
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Arbeitshilfen zur Planung von CEF-Maßnahmen  

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

• Lebensraum 

• Ökologie und Lebenszyklus 

• Lokale Population und Gefährdung 

• Erhaltungsmaßnahmen 

• Literatur 
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Tabelle A-17: Funktionale Anforderungen an CEF-Maßnahmen für ausgewählte Arten 

Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Maßnahmentyp Anforderungen  

Standort Habitatfunktion Umfang 

Feldlerche 
(Alauda arvensis) 

Entwicklungsmaßnahmen im 
Ackerland: 
Nutzungsextensivierung von In-
tensiväckern und Anlage von 
Ackerbrachen; Anlage von Feld-
lerchenfenstern bzw. -streifen; 
kleinteiligere Bewirtschaftung 
mit Ackerrandstreifen zwischen 
den Kulturenb; Anlage von 
Blühstreifen; keine Verwen-
dung von Insektiziden 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• offenes Gelände mit weitge-
hend freiem Horizont (aus-
reichender Abstand zu Verti-
kalstrukturen wie Einzelbäu-
men, Baumreihen, Feldge-
hölzen, Windenergieanlagen, 
Freileitungen, etc.)b 

• nicht entlang von frequen-
tierten (Feld-) Wegenb 

• Lerchenfenster nur in Kombi-
nation mit anderen Maßnah-
men  

• Kompensation von Verlust 
von Brut- und Nahrungshabi-
tatenb 

• möglichst nahe zu Artvor-
kommen (nicht weiter als 
2 km entfernt)b 

• Orientierungswerte pro Paar: 
Maßnahmenbedarf mind. im 
Verhältnis 1:1b 

• bei Funktionsverlust des Re-
viers: mind. Umfang der lokal 
ausgeprägten Reviergröße  

• bei streifenförmiger Anlage: 
Breite des Blühstreifen 
> 6 m, ideal: > 10 mb 

• bei Feldlerchenfenstern je ha 
mindestens 3 Stück mit je-
weils 20 m2; max. 10 Fenster 
pro / ha; > 25 m zu Feldrand, 
> 50 m zu Gehölzen, Gebäu-
den etc.; ideal in Schlägen ab 
5 ha Größeb 

Entwicklungsmaßnahmen im 
Grünland: 
Anlage von Extensivgrünlandb 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• offenes Gelände mit weitge-
hend freiem Horizont (aus-
reichender Abstand zu Verti-
kalstrukturen wie Einzelbäu-
men, Baumreihen, Feldge-
hölzen, Windenergieanlagen, 
Freileitungen, etc.)b 

• Kompensation von Verlust 
von Brut- und Nahrungshabi-
tatenb 

• Nähe zu Artvorkommen 
(< 2 km)b 

• Orientierungswerte pro Paar: 
Maßnahmenbedarf mind. im 
Verhältnis 1:1b 

• bei Funktionsverlust: mind. 
Umfang der lokal ausgepräg-
ten Reviergröße 

• bei streifenförmiger Anlage: 
Breite des Streifen > 6 m, 
ideal: > 10 mb 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Maßnahmentyp Anforderungen  

Standort Habitatfunktion Umfang 

• keine wüchsigen Standorte 
(mit im Saisonverlauf ge-
schlossener und dichter Ve-
getationsdecke > 20 cm 
Höhe)b 

Neuntöter 
(Lanius collurio) 

Anlage und Optimierung von 
Nisthabitaten: 
Nistmöglichkeiten durch geeig-
nete Gehölzbeständea, b 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• sonnenbestrahlte Flächen 
mit aufgelockerten, ab-
wechslungsreichen Busch- o-
der Heckenbestand und grö-
ßeren kurzrasigen und vege-
tationsfreien Flächena, b 

• ungehinderter Überblick 
über Revier und dessen nä-
here Umgebung, jedoch 
keine windexponierten Stan-
dorteb 

• > 25 m vom Waldrand ent-
ferntb 

• Kompensation von Verlust 
von Nisthabitatena, b 

• Verbund mit geeigneten 
Nahrungshabitatena, b 

• idealerweise im Umfeld von 
vorhandenen Artvorkom-
menb 

• Höhen der Nester: 0,2 bis 
8 m (Großteil bis 2 m)a 

• Orientierungswerte pro Paar: 
Maßnahmenbedarf mind. im 
Verhältnis 1:1b 

• bei Funktionsverlust: mind. 
Umfang der lokal ausgepräg-
ten Reviergröße 

• Länge einer Heckenstruktur 
pro Revier: 200 bis 250 m 

• Hecken (lineare Struktur): 
Heckenbreite: variierend 5 
bis 10 m; alle 50 m mit Lü-
cken; pro Paar mind. 5, bes-
ser 10 dichtbeastete Dorn-
sträucher mit mind. 1,5 m 
Höheb 



 

 

 Seite 79 

Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Maßnahmentyp Anforderungen  

Standort Habitatfunktion Umfang 

Anlage von zur Nestanlage ge-
eigneten Strukturen (Gestrüpp-
wälle, Reisighaufen): 
temporäre Schaffung von Nist-
habitatenb 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• sonnenbestrahlte Flächen 
mit aufgelockerten, ab-
wechslungsreichen Busch- o-
der Heckenbestand und grö-
ßeren kurzrasigen und vege-
tationsfreien Flächenb 

• ungehinderter Überblick 
über Revier und dessen nä-
here Umgebung, jedoch 
keine windexponierten Stan-
dorteb 

• > 25 m vom Waldrand ent-
ferntb 

• Kompensation von Verlust 
von Nisthabitatenb 

• Verbund mit geeigneten 
Nahrungshabitatenb 

• idealerweise im Umfeld von 
vorhandenen Artvorkom-
menb 

• Orientierungswerte pro Paar: 
dichte Verzweigung und 
> 1,5 m Höhe; pro Paar mind. 
5 Gestrüppwälle/Reisighau-
fenb 

Rohrweihe 
(Circus aerugino-
sus) 

Optimierung geeigneter Horst-
standorte: 
Anlage/Entwicklung/Optimie-
rung von Röhricht- und Schilf-
beständen bzw. Ufersäumenb 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• ausreichende Störungsarmut 
bzgl. Erholungsnutzungb 

• idealerweise vorhandene 
Röhrichtflächen oder Ufer-
säumeb 

• aktuell suboptimale Ausprä-
gung als Brutstandort, alter-

• Kompensation von Horst-
standortverlustenb 

• keine begründete Mengen- 
bzw. Größenangaben in Lite-
raturb 

• Röhrichte: > 0,5 ha; 3 Flä-
chen mit je > (50 bis ) 
100 qm oder entsprechend 
große Fläche; Breit: mind. 
(10 bis) 20 mb 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Maßnahmentyp Anforderungen  

Standort Habitatfunktion Umfang 

nativ standörtliche Voraus-
setzung zur Neuanlage von 
Röhrichtenb 

Entwicklung und Pflege von Ex-
tensivgrünland und Säumen: 
Bereitstellung von kleinsäuger-
reichen Nahrungshabitaten im 
Grünlandb 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• offene Standorte, keine Flä-
chen im Waldb 

• Potential zur Besiedlung 
durch Kleinnagerb 

• Kompensation von Verlust 
von Nahrungshabitatenb 

• möglichst zentral im Aktions-
raum der betroffenen Paareb 

• Orientierungswerte pro Paar: 
keine begründete Mengen- 
bzw. Größenangabe in Lite-
ratur; Maßnahmenbedarf 
mind. im Verhältnis 1:1, 
mind. 2 hab 

• streifenförmige Anlage: 
mind. 6 m, ideal > 10 mb 

Entwicklung und Pflege von Ex-
tensivacker und Brachen: 
Bereitstellung von günstigen, 
kleinsäuger- bis kleinvogelrei-
chen Nahrungshabitaten im 
Ackerb 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• vorzugsweise in ackergepräg-
ten Gebietenb 

• magere bis mittlere Böden, 
keine sehr nährstoffreichen 
Standorteb 

• offene Standorte, keine Flä-
chen im Waldb 

• Potential zur Besiedlung 
durch Kleinnagerb 

• keine Flächen mit starker 
Vorbelastung von „Problem-
kräutern“b 

• nicht entlang von frequen-
tierten (Feld-) Wegenb 

• Kompensation von Verlust 
von Nahrungshabitatenb 

• möglichst zentral im Aktions-
raum der betroffenen Paareb 

• kein Umbruch von Grünland 
für die Maßnahmeb 

• Orientierungswerte pro Paar: 
keine begründete Mengen- 
bzw. Größenangabe in Lite-
ratur; Maßnahmenbedarf 
mind. im Verhältnis 1:1, 
mind. 2 hab 

• streifenförmige Anlage: 
mind. 6 m, ideal > 10 mb 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Maßnahmentyp Anforderungen  

Standort Habitatfunktion Umfang 

Wachtel 

 

Entwicklungsmaßnahmen im 
Ackerland: 
Nutzungsextensivierung von In-
tensiväckern und Anlage von 
Ackerbrachenb 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• Gelände mit freiem Horizont; 
keine geschlossenen Verti-
kalkulissen in der Nähe bis 
200 m; bei näherer Lage soll 
das Gelände nach mind. 
2 Seiten hin großflächig offen 
seinb 

• nicht entlang von frequen-
tierten (Feld-) Wegenb 

• Kompensation von Verlust 
von Bruthabitatenb 

• keine Umwandlung von 
Grünlandb 

• Orientierungswerte pro Paar: 
Maßnahmenbedarf mind. im 
Verhältnis 1:1b 

• bei Funktionsverlust: mind. 
Umfang der lokal ausgepräg-
ten Reviergröße  

• streifenförmige Anlage: 
mind. 6 m, ideal > 10 mb 

Entwicklungsmaßnahmen im 
Grünland: 
Anlage von Extensivgrünlandb 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• Gelände mit freiem Horizont, 
keine geschlossenen Verti-
kalkulissen in der Nähe bis 
200 m; bei näherer Lage soll 
das Gelände nach mind. 
2 Seiten hin großflächig offen 
seinb 

• Standorte, auf denen sich in-
nerhalb Brutzeit keine sehr 
dichte und hohe Vegetation 
etabliert (keine wüchsigen, 
nährstoffreichen Standorte, 

• Kompensation von Verlust 
von Bruthabitatenb 

• Orientierungswerte pro Paar: 
Maßnahmenbedarf mind. im 
Verhältnis 1:1b 

• bei Funktionsverlust: mind. 
Umfang der lokal ausgepräg-
ten Reviergröße  

• streifenförmige Anlage: 
mind. 6 m, ideal > 10 md 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Maßnahmentyp Anforderungen  

Standort Habitatfunktion Umfang 

alternativ vorherige Ausma-
gerung)b 

Zauneidechse 
(Lacerta agilis) 

Schaffung zusätzlicher Lebens-
räume/Optimierung bestehen-
der Habitate: 
Schaffung essenzieller Teilhabi-
tate/Optimierungsmaßnah-
mena 

• geeignete südliche Expositi-
ona 

• Grundausstattung an benö-
tigten Strukturena 

• ausreichende Nahrungsver-
fügbarkeit bzw. Potential zur 
Entwicklunga 

 

Extensivierung der landwirt-
schaftlichen Nutzung: 
Anlage/Entwicklung von Exten-
sivgrünland, Entwicklung von 
mosaikartig bewachsene Stand-
orten mit vielen Versteckmög-
lichkeiten und Bodenlöchern 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• magere bis mesophile Stan-
dorteb 

• geeignete südliche Exposi-
tion (> 70 % der Fläche wär-
mebegünstigt)b 

• möglichst auf sandigem 
Grund oder über Kalkb 

• teilweise bzw. randlich be-
wachsenb 

• Kompensation von Lebens-
raumverlustenb 

• innerhalb des für das nächste 
Vorkommen gut erreichba-
ren Gebietes (500 m); beste-
hende Habitate umgeben  
oder verbindenb 

• Maßnahmenbedarf: mind. 
im Verhältnis 1:1b 

• optimale Habitatgröße: mehr 
als 2 ha; mind. 1 ha Offen-
landb 

• Extensivierungsstreifen: 
mind. > 3 m breitb 

Schaffung von Eiablage- und 
Ruheplätzen sowie Winterquar-
tieren: 
Ablage von Gehölzschnitt, der 
tlw. in den Boden einzuarbei-
ten ist, Anlage von  Trocken-
mauern/Sandaufschüttungen, 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• vegetationsfrei, gute Drai-
nageb 

• Erhalt oder Anlage von locke-
rem Erdreich in Nähe der 
Trockenmauernb 

• Schaffung von Eiablage- und 
Ruheplätzen sowie Winter-
quartierenb 

• Orientierungswerte pro loka-
lem Bestand: überlebens-
fähige Teilpopulation 30 Indi-
viduenb 

• Mauern: mind. im Verhältnis 
1:1; Auskofferung auf 1 m 
Tiefeb 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Maßnahmentyp Anforderungen  

Standort Habitatfunktion Umfang 

Anlage grabbarer sandiger Roh-
bodenstandorte)b, c 

• innerhalb des für das nächste 
Vorkommen gut erreichba-
ren Gebietes (500 m) zu be-
stehenden Habitatenb 

• in unmittelbarer Umgebung 
weitere Teillebensräumeb 

• Gehölzhaufen inkl. Sand-
kranz; Anlage von 5 Flächen 
pro ha mit grabbaren Sub-
strat bis mind. 10 cm Tiefe 
von jeweils 50 bis 100 qmb 

• Sonnenexponierte Totholz-
haufen, Baumstubben oder 
Wurzeltellerb 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Maßnahmentyp Anforderungen  

Standort Habitatfunktion Umfang 

Moorfrosch 
(Rana arvalis) 

Anlage von (Still-) Gewässern: 
Neuanlage von flachgründigen, 
sonnenexponierten, fischfreien 
Kleingewässern mit Verlan-
dungszone und vertikalen 
Strukturen im Gewässerb, c 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Gefah-
renquellenb 
• nährstoffarme und sehr 

nasse Standorteb 
• vorteilhaft ist die Lage in 

Waldnäheb 
• vielversprechend im Randbe-

reich alter Hochmoorreste 
mit Mischwasser (pH-Wert 
ca. 5)b 
• im Tagesverlauf lange Beson-

nung (70 % der Gesamtfläche 
besonnte Flachwasserzonen); 
windgeschützte Lageb 

• innerhalb des für das nächste 
Vorkommen gut erreichba-
ren Gebietes (für guten Maß-
nahmenerfolg bis zu 200 m)b 

• direkte Anbindung der Land-
lebensräume an die Laichge-
wässerb 

• angrenzendes Sommerhabi-
tat bis max. 1.000 mb 

• angrenzendes Winterhabitat 
mind. 1 ha große Waldflä-
cheb 

• meso- bis oligotrophge Ge-
wässer mit reicher Vegeta-
tion; pH-Wert des Gewässers 
> 4,5 (um ca. 5)b 

• Sauergrasrieden, nicht zu 
dichte Röhrichte und Pfeifen-
grasbeständenb 

• ca. 50 m breite Pufferzone 
um Gewässerb 

• Maßnahmenbedarf: mind. im 
Verhältnis 1:1b 
• Komplex aus zahlreichen 

(> 10) Kleingewässern oder 
einem großen (> 1 ha) Einzel-
gewässerb 

Optimierung des Landlebens-
raum: 
Anlage/Entwicklung von Exten-
sivgrünland auf feuchten und 
nassen Standortenb 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör und Gefah-
renquellenb 
• hoher Grundwasserspiegelb 

• innerhalb des für das nächste 
Vorkommen gut erreichba-
ren Gebietes (für guten Maß-
nahmenerfolg bis zu 200 m)b 

• Maßnahmenbedarf: mind. im 
Verhältnis 1:1b 
• Flächenbedarf: mehrere 

10 ha Gesamtlebensraumb 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Maßnahmentyp Anforderungen  

Standort Habitatfunktion Umfang 

• ungenutzte feuchte Gräben 
und Wegränder zur Ausbil-
dung von Saumstrukturen für 
Rückzugsmöglichkeitenb 

Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pi-
pistrellus) 

Neuschaffung von Sommer-
quartieren (an/in Gebäuden): 
Anlage von Spalten/Hohlräu-
men in störungsarmer Umge-
bunga, b, c 

• strukturreiche Lage der Ort-
schaften mit Anbindung an 
Leitstrukturena, b 

• entsprechend der verloren 
gehenden Struktur (Exposi-
tion, Besonnung, klimatische 
Gegebenheiten etc.)b 

• nach Süden oder Osten ex-
poniertb 

• Anflugöffnung nahe Haus-
ecke oder anderen auffälli-
gen Struktur an Gebäudeb 

• Nähe zu (alten) Baumgrup-
pen und/oder Gewässernb 

• Kompensation von Sommer-
quartierverlustenb 

• mind. in 3 m Höheb 
• Anbindung an sonstige Leit-

strukturenb 
• Vermeidung von Kollisions-

gefahrenb 
• kleinster Abstand zwischen 

Fledermauskästen nicht un-
ter 5 m (aufgrund möglicher 
Belegung durch territoriale 
Fledermausmännchen)b 

• Einzelfallentscheidungb 
• Orientierungswerte pro 

Quartierverlust: pro zu erset-
zendem Quartier mind. 
5 neue Quartierangeboteb 

• Fledermauskästen: Gruppen 
von 5 bis 10 Kästenb 

Neuschaffung und/oder Opti-
mierung von Winterquartieren 
(an/in Gebäuden): 
Einbau von Spaltenquartieren 
in Gebäuden, Brücken und ähn-
lichen Strukturena, b, c 

• relative Ungestörtheit des 
Einflugbereichs bzw. der nä-
heren Umgebunga, b 

• geschützter Exposition 
(schattig)4; mikroklimatische 
Eignung (min. Temp. 1 bis 
5,5 °C, Luftfeuchte 65 bis 
85 %)a 

• Spaltenreichtuma 

• Kompensation von Quartier-
verlustenb 

• Kästen in Gruppen von 
10 Stück mit mehreren Mo-
dellen in unterschiedlichen 
Höhen (> 3 bis 4 m)b 

• bis zu 30 Individuena 
• Kästengruppen von je 

10 Stückb 
• 3 Kästen im räumlichen Ver-

bundb 
• keine begründeten mengen- 

bzw. Größenangaben in Lite-
raturb 
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Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Maßnahmentyp Anforderungen  

Standort Habitatfunktion Umfang 

Erschließung/Optimierung von 
Jagdhabitaten: 
Anlage von linienhaften Ge-
hölz- und Leitstrukturena, b, c 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• nach Standortbedingungen 
ausgewähltes Pflanzgutb 

• im Idealfall schnellwüchsige 
Artenb 

• Erschließung zu vorhande-
nen oder zusätzlichen Jagd-
gebietenb 

• Ergänzung bereits bestehen-
der Strukturena 

• Orientierungswerte: keine 
unmittelbar begründbaren 
Mengen- bzw. Größenanga-
ben in Literatur; Einzelfallbe-
zogenb 

• Gehölzhöhe: 2 bis 3 mb 

Breitflügelfleder-
maus 
(Eptesicus seroti-
nus) 

Neuschaffung von quartierge-
eigneten Strukturen im Sied-
lungsbereich: 
Erweiterung des Quartierange-
botes im Siedlungsbereichb, c 

• einzelfallbezogen spezifische 
Rahmenbedingungenb 

• verschiedene Hangmöglich-
keiten entsprechend unter-
schiedlicher Präferenzen 
(temperaturabhängig)b 

• günstige Ab- und Anflugmög-
lichkeitenb 

• Kompensation von Quartier-
verlustenb 

• Schaffung mehrerer Zu-
gangsmöglichkeiten mit 
mind. 40 cm Breite und 
< 7 cm Höheb 

• einzelfallbezogen spezifische 
Rahmenbedingungenb 

• Orientierungswerte: je nach 
örtlicher Situation; keine un-
mittelbar begründete Men-
gen- bzw. Größenangaben in 
Literatur; Umfang muss sich 
an verloren gehenden Struk-
turen und Quartiereigen-
schaften orientierenb 

Anlage von linienhaften Ge-
hölzstrukturen: 
Optimierung der Erschließung 
von Jagdhabitatenb, c 

• ausreichende Entfernung zu 
potenziellen Stör- und Ge-
fahrenquellenb 

• bessere Erschließung von 
Jagdhabitatenb 

• verbindendes Element zwi-
schen Standort der Wochen-
stubenkolonie und günstigen 
Jagdhabitatenb 

• Orientierungswerte: je nach 
örtlicher Situation; keine un-
mittelbar begründete Men-
gen- bzw. Größenangabe in 
Literaturb 

• mind. > 0,5 km Länge pro 
Einzelmaßnahmeb 

Anlage von artenreichem Grün-
land (inkl. Brachflächen): 
Anlage, Wiederherstellung und 

• bevorzugt Feuchtgrünland, 
Auenbereiche oder Umfeld 
von Gewässernb 

• Ersatz von verloren gegange-
nen oder funktional entwer-
teten Nahrungshabitatenb 

• Orientierungswerte: keine 
unmittelbar begründete 
Mengen- bzw. Größenan-
gabe in Literaturb 



 

 

 Seite 87 

Art – deutsch 
(wissenschaftlich) 

Maßnahmentyp Anforderungen  

Standort Habitatfunktion Umfang 

langfristige Pflege von land-
schaftstypisch ausgeprägten ar-
tenreichen Grünlandberei-
chenb, c 

• nähe zur Kolonie/im Aktions-
raumb 

• mind. verloren gehende oder 
funktional entwertete Fläche 
(bei Anlage auf Biotopen au-
ßer Ackerflächen müssen Flä-
chenaufschläge beachtet 
werden)b 

• > 10 ha Flächeb 
• aus Teilflächen bestehende 

Maßnahme mit Gehölzstruk-
turen vernetzenb 

a RUNGE, H., SIMON, M. & WIDDIG, T. (2010) 
b LANUV NRW (o. J.) 
C BFN (o. J.) 
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Tabelle A-18:  Räumliche Anforderungen an CEF-Maßnahmen sowie populationsstützende 
Maßnahmen am Beispiel ausgewählter Arten 

Art – deutsch 
(wissenschaft-
lich) 

CEF-Maßnahmen (Abgrenzung lokale 
Individuengemeinschaft) 

Populationsstützende Maßnahme (lo-
kale Population) 

Feldlerche 
(Alauda arvensis) 

• aufgrund der Ortstreue im Regelfall in 
einem Umkreis von 2 kmb 

• flächige Verbreitung: naturräumliche 
Landschaftseinheiten oder planerische 
Grenzen (Bezirke)b 

Neuntöter 
(Lanius collurio) 

• Geeignete Teilhabitate (sofern diese 
deutlich räumlich von anderen geeig-
neten Habitatkomplexen getrennt 
sind) wie Hecken, Feldgehölze und 
Windwurfflächena 

• sofern Abgrenzung aufgrund besie-
delbaren und besiedelten Habitat-
komplexen nicht möglich, Abgren-
zung von Landschaftsausschnitten mit 
relativ homogener Ausprägung der Bi-
otop- bzw. Nutzungsstrukturen und 
geomorphologischen Standortvoraus-
setzungen (im engen funktionalen Zu-
sammenhang mit betroffener Lebens-
stätte)a 

• flächige Verbreitung: naturräumliche 
Landschaftseinheiten oder planerische 
Grenzen (Bezirke)b 

Rohrweihe 
(Circus  
aeruginosus) 

• Aktionsraum eines Paares (mehrere 
km²)b 

• Einzelvorkommenb 
• Vorkommen in einem Schutzgebietb 

Wachtel 
(Coturnix  
coturnix) 

• Aktionsraum eines Paares: 1 hab 
• Aktionsraum unverpaarte Individuen: 

2 bis 6 hab 

• flächige Verbreitung: naturräumliche 
Landschaftseinheiten oder planerische 
Grenzen (Bezirke)b 

Zauneidechse 
(Lacerta agilis) 

• alle Vorkommen eines räumlich klar 
abgegrenzten Gebietes nach Gelän-
debeschaffenheit und Strukturierung 
sind als lokale Population anzusehen; 
wenn dieses Gebiet mehr als 1.000 m 
vom nächsten besiedelten Bereich 
entfernt liegt oder von diesem durch 
unüberwindbare Strukturen (ver-
kehrsreiche Straßen, stark genutztes 
Ackerland u. ä.) getrennt ist, dann ist 
von einer schlechten Vernetzung der 
Vorkommen und somit von getrenn-
ten lokalen Populationen auszuge-
hena 

• alle Vorkommen eines räumlich klar 
abgegrenzten Gebietes nach Gelände-
beschaffenheit und Strukturierungb, c 

• Lokale Populationen sind räumlich 
mehr als 1.000 m voneinander ent-
ferntb, c 
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Art – deutsch 
(wissenschaft-
lich) 

CEF-Maßnahmen (Abgrenzung lokale 
Individuengemeinschaft) 

Populationsstützende Maßnahme (lo-
kale Population) 

Moorfrosch 
(Rana arvalis) 

• Aktionsradius: Vorkommen in Süd- 
und Westdeutland 500 m, Ost-
deutschland 1.000 mc 

• Reproduktionsgemeinschaft am/im 
Laichgewässer; ggf. einschließlich be-
nachbarter Vorkommen bis 1.000 m 
Entfernungb 

• Wanderungen innerhalb der Vorkom-
men im Bereich von 200 bis 350 mb 

• Wanderstrecken Jungtiere: bis zu 
1.200 m; Alttiere: selten mehr als 
500 mc 

• Süd- und Westdeutschland: aufgrund 
von meist isolierten Vorkommen Akti-
onsradius von 500 mc 

• Ostdeutschland: aufgrund von gut ver-
netzten Vorkommen bei besiedelten 
Gewässerverbund mit Entfernung von 
mehr als 100 mc 

Zwergfleder-
maus 
(Pipistrellus  
pipistrellus) 

• Wochenstubenphase: einzelne Weib-
chenkolonie (mit Jungtieren); auf eine 
Ortslage beschränkta 

• Individuengruppen in Paarungsquar-
tierena 

• Überwinterungsphase: anwesende 
Winterschlafgesellschafta 

• Gruppen von Fledermäusen, die in ei-
nem lokalen Maßstab eine räumlich ab-
grenzbare Funktionseinheit (zu be-
stimmten Jahreszeiten) bilden, die wie-
derum für die Art von Bedeutung ist 
(bspw. Wochenstuben/Quartierver-
bunde, Männchenvorkommen im Som-
mer; Winterquartier oder auf den 
Raum eng (etwa < 100 m) beieinander 
liegende Winterquartiere im Winter)c 

Breitflügelfle-
dermaus 
(Eptesicus  
serotinus) 

• Aktionsraum: durchschnittlich 4 bis 
16 km²; Jagdgebiete meist in Radius 
von 3.000 m um Quartierb 

• Gruppen von Fledermäusen, die in ei-
nem lokalen Maßstab eine räumlich ab-
grenzbare Funktionseinheit (zu be-
stimmten Jahreszeiten) bilden, die wie-
derum für die Art von Bedeutung ist 
(bspw. Wochenstuben/Quartierver-
bunde, Männchenvorkommen im Som-
mer; Winterquartier oder auf den 
Raum eng (etwa < 100 m) beieinander 
liegende Winterquartiere im Winter)c 

a RUNGE, H., SIMON, M. & WIDDIG, T. (2010) 
b LANUV NRW (o. J.) 
c BFN (o. J.) 
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3.12 AH12: Steckbriefe zu Artengruppen 

Nachfolgend finden sich Artensteckbriefe, die für die in Berlin vorkommenden Arten des An-
hang IV sowie die europäischen Vogelarten verschiedene Informationen zusammentragen, 
um insbesondere bei der Planung von Vermeidungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen Hilfestel-
lungen zu geben. Ergänzende Informationen sind den jeweils zitierten Originalquellen zu ent-
nehmen. Sofern Angaben zur Entwicklungsdauer der Maßnahmen angegeben sind, umfassen 
diese in Anlehnung an den Leitfaden des MKULNV (2013) die folgenden Zeiträume: 

• < 5 Jahre (0-5): kurzfristig 
• > 5-10 Jahre: mittelfristig 
• > 10 Jahre (langfristig) 

3.12.1 Steckbrief Vogelarten 

Vögel (Aves)  

in Berlin vorkommende planungsrelevante Vogelarten 

Gilden 

• Baumbrüter (Feldgehölze, Wälder, Einzelbäume) 
• Boden- bzw. Freinestbrüter in Gewässernähe 
• Bodenbrüter 
• Brutvögel der Sonderstandorte (z.B. Gebäude, Hochspannungsmasten, Straßenlaternen) 
• Gebüsch- oder Staudenbrüter 
• Halbhöhlen- und Nischenbrüter 
• Höhlen- oder Spaltenbrüter 
• Koloniebrüter 
• Schilf-/Röhrichtbrüter 

Erfassungsmethoden  

• Verhören, Sichtbeobachtung nach SÜDBECK et al. (2005) 
• Revierkartierung (siehe auch ALBRECHT et al. 2014) 
• Punkt-Stopp-Zählung 
• Linien-Kartierung 

• Ggf. Einsatz von Klangattrappen (gem. SÜDBECK et al. 2005)  
• Horst- bzw. Nestsuche von Großvögeln (ALBRECHT et al. 2014) 
• Lokalisation von Baumhöhlen (ALBRECHT et al. 2014) 
• Raumnutzungsbeobachtungen von Zug- und Rastvögeln (ALBRECHT et al. 2014) 

Artspezifische Informationen (Literaturangaben, Links) 

• ALBRECHT, K., HÖR, T., HENNING, F. W., TÖPFER-HOFMANN, G., GRÜNFELDER, C. (2014): Leistungsbe-
schreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträ-
gen und Artenschutzfachbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 02.0332/2011/LRB im Auftrag 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Schlussbericht 2014. 

• Artensteckbriefe des LANUV NRW: 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/liste_de 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/liste_de
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Vögel (Aves)  

• MKULNV NRW (2013): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung ar-
tenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen. Forschungsprojekt des MKULNV 
Nordrhein-Westfalen (Az: III-4 – 615.17.03.09). Bearb. FÖA Landschaftsplanung GmbH (Trier): BETTEN-
DORF, J., REUSER, R., JAHNS-LÜTTMANN, U., KLUßMANN, M., LÜTTMANN, J., BOSCH UND PARTENR GmbH: 
VAUT, L., Institut für Landschaftsökologie: WITTENBERG, R. 

• RUNGE, H. R., SIMON, M., WIDDIG, T., LOUIS, H. W. (2007): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von 
Maßnahmen des Artenschutzes bei infrastrukturvorhaben. Umweltforschungsplan 2007 – Forschungskenn-
ziffer 3507 82 080. 

• SÜDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T., SCHRÖDER, K., SUDFELDT, C. (2005): 
Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell. 

• Hinsichtlich Vorgaben und Regelungen bezüglich artenschutzrechtlicher Vorschriften im Zusammenhang 
mit Arten, die Gebäude nutzen (insbesondere Turmfalke, Mauersegler, Hausrotschwanz, Haussperling, 
Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Schleiereule sowie Zwerg- und Breitflügelfledermaus) vgl. die ausführli-
chen Informationen und Regelungen unter https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/natur-
schutz/artenschutz/freilandartenschutz/artenschutz-an-gebaeuden/  

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen im Zuge der Bauausführung: 
• Bauzeitenregelung: 

• Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit vom 30.09. bis 01.03. 
• Ggf. Verzicht auf das nächtliche Ausleuchten der Baustelle während der Brutzeit 

• Vergrämung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit (in Kombination mit CEF/FCS) 
• Entfernung relevanter Habitatstrukturen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
• Regelmäßige/dauerhafte Störung vor der Revierbesetzung (durch z.B. regelmäßiges Begehen der 

Flächen; ggf. Flatterbänder in Kombination mit Begehungen, Befahren) 

Weitere Vermeidungsmaßnahmen:  
• Maßnahmen an Gebäuden: Vorgaben zu Art und Umfang des Einsatzes von Glaselementen sowie von Sei-

len, bestimmten Aufbauten oder Verstrebungen an oder in einer baulichen Anlage zur Senkung des Verlet-
zungs- und Mortalitätsrisikos, Vogelschutzmarkierungen an Fensterfronten 

• Vorsehen von Lärmschutzvorrichtungen 
• Ggf. Ausweisen und Markieren von Horstschutzzonen 
• WEA: Einhaltung eines Mindestabstands von WEA zu Brutvorkommen; Vorsehen von Abschaltalgorithmen 

(kurzfristige Betriebszeitenbeschränkung); Gestaltung des Umfeldes der WEA 
• Kollisionsschutz/Überflughilfen an Straßen: Besonders kollisionsgefährdete (siehe GARNIEL & MIERWALD 

2010) und tief fliegende Vogelarten können bei Straßenbauprojekten durch Gehölzpflanzungen oder Kolli-
sionsschutzzäune/-wände vor dem Einfliegen in den Straßenverkehr geschützt werden. 

CEF-/FCS-Maßnahmen 

Mögliche Maßnahmen (Artengruppe allgemein): 
CEF-/FCS-Maßnahmen für Vogelarten konzentrieren sich i.d.R. auf die 
• Anlage/Entwicklung und Sicherung geeigneter Bruthabitate, 
• Anlage/Entwicklung und Sicherung geeigneter Nahrungshabitate, 
• Anlage/Entwicklung und Sicherung geeigneter Rasthabitate, 
• Ggf. Erhöhung des Brutplatzangebotes durch Nisthilfen 

Artspezifische Maßnahmen: 
Beispiele zu artbezogenen CEF-/FCS-Maßnahmen (mögliche Maßnahmen): 
• Anlage/Entwicklung und Sicherung geeigneter Bruthabitate: 

https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/artenschutz/freilandartenschutz/artenschutz-an-gebaeuden/
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Vögel (Aves)  

• Bodenbrüter (Baumpieper): Auflichtung von Wäldern/Waldrändern und Anlage von Krautsäumen 
• Boden- bzw. Freinestbrüter in Gewässernähe (Flussregenpfeifer): Entwicklung und Pflege von ve-

getationsarmen Flächen (Rohbodenstandorte) 
• Baumbrüter (Feldgehölze, Wälder, Einzelbäume) (z.B. Habicht), sowie Höhlen- und Spaltenbrüter 

(z.B. Schwarzspecht): Erhöhung des Erntealters/Nutzungsverzicht/Förderung von stehendem Tot-
holz 

• Schilf- und Röhrichtbrüter (z.B. Teichrohrsänger): Anlage und Entwicklung von Schilf und Röhricht 
• Gebüsch- oder Staudenbrüter (Neuntöter): Anlage von Gestrüppwällen und Reisighaufen 

• Anlage/Entwicklung und Sicherung geeigneter Nahrungshabitate: 
• Baumbrüter (Feldgehölze, Wälder, Einzelbäume) (z.B. Baumfalke), sowie Gebüsch- und Stauden-

brüter (z.B. Bluthänfling): Strukturierung ausgeräumter Offenlandschaften 
• Boden- bzw. Freinestbrüter in Gewässernähe (z.B. Stockente): Entwicklung und Pflege von Flach-

wasserbereichen und periodisch überschwemmtem Dauergrünland 
• Bodenbrüter (z.B. Feldlerche): Entwicklung und Pflege von Blühstreifen 
• Brutvögel der Sonderstandorte (z.B. Gebäude, Hochspannungsmasten) (z.B. Turmfalke): Entwick-

lung von Extensivacker und Brachen 
• Höhlen- und Spaltenbrüter (z.B. Grünspecht): Extensivgrünland 
• Koloniebrüter (z.B. Graureiher): Anlage fischreicher Kleingewässer 

• Anlage/Entwicklung und Sicherung geeigneter Rasthabitate: 
• Rastende Limikolen (z.B. Alpenstrandläufer, Bekassine): Anlage von flachen Kleingewässern mit 

Schlammufer 
• Zwergtaucher: Optimierung von Rastgewässern 
• Arktische Wildgänse: Aufwertung von Rastgebieten durch die Entnahme störender Gehölzreihen 

oder ein Vermindern von Störungen durch nutzungslenkende Maßnahmen (z.B. das Sperren von 
Wegen) 

• Erhöhung des Brutplatzangebotes durch Nisthilfen: 
• Brutvögel der Sonderstandorte (z.B. Gebäude, Hochspannungsmasten) (z.B. Wanderfalke): Anlage 

von Nisthilfen 
• Baumbrüter (Feldgehölze, Wälder, Einzelbäume) (z.B. Baumfalke), sowie Koloniebrüter (z.B. Grau-

reiher): Anlage von Kunsthorsten, (z.B. Feldsperling): Anlage von Nistkästen 
• Halbhöhlen- und Nischenbrüter (z.B. Mehlschwalbe): Anlage von Kunstnestern 
• Höhlen- oder Spaltenbrüter (z.B. Eisvogel): Schaffung künstlicher Brutwände/Anlage künstlicher 

Brutröhren 

Hinweise zum Monitoring 

• LANUV NRW 2019: Artenschutzmaßnahmen und Monitoring für Amphibien und Reptilien:  
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/amph_rept  

 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/amph_rept
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3.12.2 Steckbrief Amphibien 

Amphibien (Amphibia)  

in Berlin vorkommende Amphibienarten des Anhangs IV mit Gefährdungsstatus  

Art  
Kammmolch  
Kleiner Wasserfrosch 
Knoblauchkröte 
Kreuzkröte 
Moorfrosch 
Rotbauchunke 
Wechselkröte 

Wissenschaftlicher Artname 
Triturus cristatus  
Pelophylax lessonae 
Pelobates fuscus 
Epidalea calamita 
Rana arvalis 
Bombina bombina 
Bufotes viridis 

Rote Liste D 
 Kat.: V  
 Kat.: G 
 Kat.: 3 
 Kat.: V  
 Kat.: 3 
 Kat.: 2 
 Kat.: 3 

Rote Liste Berlin 
 Kat.: 2 
 Kat.: 0 
 Kat.: 3 
 Kat.: 1 
 Kat.: 3 
 Kat.: 1 
 Kat.: 2 

Erfassungsmethoden  

• Verhören, Sichtbeobachtung und Handfänge/Kescherfang 
• Amphibien allgemein: ALBRECHT et al. 2013, A 1 
• Vorgaben für einzelne Arten: MKULNV NRW 2017 (Kammmolch: Anhang 4, 1.3, Kleiner Wasserfrosch: 

Anhang 4, 1.4, Knoblauchkröte: Anhang 4, 1.5, Kreuzkröte: Anhang 4, 1.6, Laubfrosch: Anhang 4, 1.7, 
Moorfrosch: Anhang 4, 1.9, Wechselkröte: Anhang 4, 1.12) 

• Ausbringen künstlicher Verstecke (Kreuzkröte und Wechselkröte: ALBRECHT et al. 2013, A 2) 
• Wasserfallen (Kammmolch und andere Molcharten: ALBRECHT et al. 2013, A 3; Reusenfang Kammmolch, 

Kleiner Wasserfrosch und Knoblauchkröte: MKULNV NRW 2017, Anhang 4, 1.3, 1.4, 1.5) 
• Hydrophon (Knoblauchkröte: ALBRECHT et al. 2013, A 4) 
• Amphibienfangzaun (Amphibien allgemein: ALBRECHT et al. 2013, A 5; Kammmolch, Moorfrosch: MKULNV 

NRW 2017, Anhang 4, 1.3, 1.9) 
• Berliner Amphibienkartierung 2018: Konkrete Vorgaben(Richtwert und Mindestanforderung) für Kartie-

rer/innen zur Amphibienerfassung (https://www.stiftung-naturschutz.de/fileadmin/user_upload/pdf/Pub-
likationen/Amphibien_2018/Amphibienkartierung-Methodik_2018.pdf)  

Artspezifische Informationen (Literaturangaben, Links) 

• Amphibien in Berlin – Bestimmungshilfe: https://www.stiftung-naturschutz.de/fileadmin/user_up-
load/pdf/Faunenschutz/Amphibien_Bestimmungshilfe_2019.pdf 

• Artensteckbriefe im Internethandbuch des BfN (Anhang IV-Arten):  
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html 

• Artensteckbriefe des LANUV NRW: https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/arten/gruppe/amph_rept/liste 

• Artensteckbriefe des Bayerischen Landesamt für Umwelt: 
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ 

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen im Zuge der Bauausführung: 
• Verfüllen temporärer Gewässer, ggf. mit Umsiedlung von Tieren (FGSV 2017) 
• temporäre Schutzzäune (FGSV 2017) 
• Umsiedeln von Amphibienpopulationen in neu geschaffene oder vorhandene Lebensräume (FGSV 2017) 
• Sperr- und Leiteinrichtungen (bzgl. Straßen vgl. FGSV 2018) 

Weitere Vermeidungsmaßnahmen:  

https://www.stiftung-naturschutz.de/fileadmin/user_upload/pdf/Publikationen/Amphibien_2018/Amphibienkartierung-Methodik_2018.pdf
https://www.stiftung-naturschutz.de/fileadmin/user_upload/pdf/Publikationen/Amphibien_2018/Amphibienkartierung-Methodik_2018.pdf
https://www.stiftung-naturschutz.de/fileadmin/user_upload/pdf/Faunenschutz/Amphibien_Bestimmungshilfe_2019.pdf
https://www.stiftung-naturschutz.de/fileadmin/user_upload/pdf/Faunenschutz/Amphibien_Bestimmungshilfe_2019.pdf
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/liste
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/liste
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/
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Amphibien (Amphibia)  

• technische Vorgaben zur Vermeidung von Fallenwirkungen, z.B. für die Ausgestaltung bzw. Sicherung von 
Lichtschächten und Anlagen der Oberflächenentwässerung (Quelle?) 

• Vorsehen von Amphibiendurchlässen an Straßen (Kleintierdurchlässen) (FGSV 2018, Kap. 5.3.5 sowie An-
lage IV) 

• Vorsehen von Leit- und Sperreinrichtungen für Amphibien an Straßen (FGSV 2018, Kap. 6.4). 

CEF-/FCS-Maßnahmen 

Mögliche Maßnahmen (Artengruppe allgemein): 
CEF-/FCS-Maßnahmen für Amphibien konzentrieren sich i.d.R. auf die 
• Sicherung, Optimierung oder Neuanlage von Laichgewässern (Hinweise zur Anlage von Ersatzlaichgewäs-

sern finden sich in den M AQ, FGSV 2018), 
• Aufwertung von Sommer- und Winterlebensräumen,  
• Verbesserung der Wanderbeziehungen, Vernetzung von Lebensräumen  

Artspezifische Maßnahmen: 
Hinweise zu artbezogenen CEF-/FCS-Maßnahmen (mögliche Maßnahmen, Hinweise zur Herstellung, Ausfüh-
rung und Unterhaltung) liegen für folgende Arten vor: 
• Kammmolch:  

• Anlage von (Still)gewässern) (Eignung: hoch/sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010, 
MKULNV NRW 2013) 

• Gewässerpflege (Eignung: hoch/sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010, MKULNV 
NRW 2013) 

• Extensivierung des Landlebensraumes (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Anlage von Winterquartieren (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Entwicklung und Pflege von Extensivgrünland (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV 

NRW 2013) 
• Förderung naturnaher Waldentwicklung (liegendes Totholz)/Waldumbau (Eignung: hoch; Entwick-

lungsdauer: kurz - lang) (MKULNV NRW 2013) 
• Anlage von Gesteinsaufschüttungen oder Totholzhaufen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 

(MKULNV NRW 2013) 
• Umsiedlung (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Übergangsweise Gefangenschaftshaltung und -zucht (Eignung: hoch (keine eigenständige Maß-

nahme); Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Kleiner Wasserfrosch (MKULNV NRW 2013):  

• Anlage von (Still)gewässern (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) 
• Gewässerpflege (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Anlage/Entwicklung von Extensivgrünland/Heiden auf feuchten und nassen Standorten (Eignung: 

hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Stabilisierung des Grundwasserstandes/Wiedervernässung (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 

• Kreuzkröte (MKULNV NRW 2013):  
• Anlage von temporären (Still)gewässern (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Gewässerpflege (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Entwicklung von jungen Brachen/Anlage von vegetationsarmen Flächen/Strukturen/Steuerung der 

Sukzession (in Abbaugebieten und Industriebrachen) (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Anlage von Gesteinsaufschüttungen oder Totholzhaufen (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: 

kurz) 
• Wiederherstellung/Entwicklung der Überschwemmungsdynamik in Auenbereichen (Eignung: hoch; 

Entwicklungsdauer: kurz- mittel) 
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Amphibien (Amphibia)  

• Laubfrosch: 
• Anlage von (Still)gewässern (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013, 

RUNGE et al. 2010) 
• Gewässerpflege (Eignung: sehr hoch/hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013, RUNGE et 

al. 2010) 
• Stabilisierung des Grundwasserstandes/Wiedervernässung (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 

(MKULNV NRW 2013) 
• Extensivierung des Landlebensraumes (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Anlage von Winterquartieren (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Anlage/Entwicklung von Extensivgrünland (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 

2013) 
• Anlage von Gehölzen (im Offenland) (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV NRW 

2013) 
• Anlage von Hochstaudenfluren (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Nutzungsverzicht/Erhöhung des Erntealters in Altholzbeständen/Förderung von stehendem Totholz 

(Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV NRW 2013) 
• Umsiedlung (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Übergangsweise Gefangenschaftshaltung und –zucht (Eignung: hoch (keine eigenständige Maß-

nahme); Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Moorfrosch (MKULNV NRW 2013):  

• Anlage von (Still)gewässern (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Gewässerpflege (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Anlage/Entwicklung von Extensivgrünland auf feuchten und nassen Standorten (Eignung: hoch; Ent-

wicklungsdauer: kurz) 
• Stabilisierung des Grundwasserstandes/Wiedervernässung (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Förderung naturnaher Waldentwicklung/Waldumbau/Einbringen von Stubben und Totholz (Eignung: 

hoch; Entwicklungsdauer: kurz - lang) 
• Wechselkröte (MKULNV NRW 2013):  

• Anlage von (temporären) (Still)gewässern (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Gewässerpflege (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Entwicklung von jungen Brachen/Anlage von vegetationsarmen Flächen/Strukturen/Steuerung der 

Sukzession (in Abbaugebieten und Industriebrachen) (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Anlage von Gesteinsaufschüttungen (grob) oder Totholzhaufen (Eignung: sehr hoch; Entwicklungs-

dauer: kurz) 
• Wiederherstellung/Entwicklung der Überschwemmungsdynamik in Auenbereichen (Eignung: hoch; 

Entwicklungsdauer: kurz - mittel) 

Hinweise zum Monitoring 

• LANUV NRW 2019: Artenschutzmaßnahmen und Monitoring für Amphibien und Reptilien:  
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/amph_rept  

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/amph_rept
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3.12.3 Steckbrief Reptilien 

Reptilien (Reptilia)  

In Berlin vorkommende Reptilienarten des Anhangs IV mit Gefährdungsstatus  

Art  
Schlingnatter  
Zauneidechse 

Wissenschaftlicher Artname 
Coronella austriaca 
Lacerta agilis 

Rote Liste D 
 Kat.: 3 
 Kat.: V 

Rote Liste Berlin 
 Kat.: D  
 Kat.: V 

Erfassungsmethoden  

• Vorgaben für einzelne Arten (Kontrolle von Verstecken; Sichtbeobachtung und Fang von Individuen): 
MKULNV NRW 2017 (Schlingnatter: Anhang 4, 1.10, Zauneidechse: Anhang 4, 1.13) 

• Berliner Zauneidechsenkartierung 2018: Konkrete Vorgaben (Richtwert und Mindestanforderung) für Kar-
tierer/innen zur Zauneidechsenerfassung (https://www.stiftung-naturschutz.de/fileadmin/user_up-
load/pdf/Faunenschutz/Zauneidechsenkartierung-Methodik_2018.pdf ) 

Artspezifische Informationen (Literaturangaben, Links) 

• Artensteckbriefe im Internethandbuch des BfN (Anhang IV-Arten):  
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html 

• Artensteckbriefe des LANUV NRW: https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/arten/gruppe/amph_rept/liste 

• Artensteckbriefe des Bayerischen Landesamt für Umwelt: 
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ 

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen im Zuge der Bauausführung: 
• Temporäre Schutzzäune zur Vermeidung von Fallenwirkung an Pumpensümpfen und Fundamentgräben 

sowie zum Absperren von Baustellen, Baustelleneinrichtungen, Baustraßen und Lagerplätzen, ggf. verbun-
den mit der Umsiedlung von Tieren (FGSV 2017) 

• Umsiedeln von Reptilienpopulationen in vorhandene geeignete und noch unbesiedelte Lebensräume (FGSV 
2017) 

• Sperr- und Leiteinrichtungen (bzgl. Straßen vgl. FGSV 2018) 

Weitere Vermeidungsmaßnahmen:  
• technische Vorgaben zur Vermeidung von Fallenwirkungen, z.B. für die Ausgestaltung bzw. Sicherung von 

Lichtschächten und Anlagen der Oberflächenentwässerung 
• Vorsehen von Leit- und Sperreinrichtungen für Reptilien an Straßen (FGSV 2018, Kap. 6.4). 

CEF-/FCS-Maßnahmen 

Mögliche Maßnahmen (Artengruppe allgemein): 
CEF-/FCS-Maßnahmen für Reptilien konzentrieren sich i.d.R. auf  
• Sicherung, Optimierung oder Neuanlage bzw. Entwicklung von (Teil-)Lebensräumen  
• Umsiedlung 

https://www.stiftung-naturschutz.de/fileadmin/user_upload/pdf/Faunenschutz/Zauneidechsenkartierung-Methodik_2018.pdf
https://www.stiftung-naturschutz.de/fileadmin/user_upload/pdf/Faunenschutz/Zauneidechsenkartierung-Methodik_2018.pdf
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/liste
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/amph_rept/liste
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/
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Reptilien (Reptilia)  

Artspezifische Maßnahmen: 
Hinweise zu artbezogenen CEF-/FCS-Maßnahmen (mögliche Maßnahmen, Hinweise zur Herstellung, Ausfüh-
rung und Unterhaltung) liegen für folgende Arten vor: 
• Schlingnatter:  

• Optimierung oder Erweiterung bestehender Habitate (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
(RUNGE et al. 2010) 

• Förderung von Beutetieren (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Vergrämung/Anlockung in angrenzende aufgewertete Habitate (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: 

mittel) (RUNGE et al. 2010) 
• Umsiedlung (Eignung: keine; Entwicklungsdauer: mittel) (RUNGE et al. 2010) 
• Anlage/Entwicklung von Extensivgrünland/Anlage von Ackerbrachen/Entwicklung von Magerrasen 

und Heidegebieten (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Anlage von Trockenmauern, ggf. Lesesteinhaufen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV 

NRW 2013) 
• Steuerung der Sukzession (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 

• Zauneidechse:  
• Schaffung zusätzlicher Lebensräume (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 

2010) 
• Optimierung bestehender Habitate (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Extensivierung von Landwirtschaft (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Vergrämung/Anlockung in angrenzende aufgewertete Habitate (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: 

mittel) (RUNGE et al. 2010) 
• Umsiedlung (Eignung: gering; Entwicklungsdauer: mittel) (RUNGE et al. 2010) 
• Übergangsweise Gefangenschaftshaltung und -zucht (Eignung: hoch (keine eigenständige Maß-

nahme); Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Anlage/Entwicklung von Extensivgrünland/Entwicklung von Heideflächen (trockene Standorte)/Offen-

haltung/Entwicklung von Sandtrockenrasen und Halbtrockenrasen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: 
mittel) (MKULNV NRW 2013) 

• Anlage von sonnenexponierten Totholz-haufen, Baumstubben oder Wurzeltellern / Trockenmau-
ern/Anlage grabbarer sandiger Rohbodenstandorte (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
(MKULNV NRW 2013) 

• Steuerung der Sukzession (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 

Hinweise zum Monitoring 

• LANUV NRW 2019: Artenschutzmaßnahmen und Monitoring für Amphibien und Reptilien: https://arten-
schutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/amph_rept 

 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/amph_rept
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/amph_rept
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3.12.4 Steckbrief Säugetiere – Fledermäuse 

Fledermäuse (Microchiroptera)  

In Berlin vorkommende Fledermausarten des Anhangs IV mit Gefährdungsstatus  

Art  
Bechsteinfledermaus 
Braunes Langohr 
Breitflügelfledermaus 
Fransenfledermaus 
Graues Langohr 
Große Bartfledermaus 
Großer Abendsegler 
Großes Mausohr 
Kleine Bartfledermaus 
Kleiner Abendsegler 
Mopsfledermaus 
Mückenfledermaus 
Nordfledermaus 
Rauhautfledermaus 
Teichfledermaus 
Wasserfledermaus 
Zweifarbfledermaus 
Zwergfledermaus 

Wissenschaftlicher Artname 
Myotis bechsteinii 
Plecotus auratus 
Eptesicus serotinus 
Myotis nattereri 
Plecotus austriacus 
Myotis brandtii 
Nyctalus noctula 
Myotis myotis 
Myotis mystacinus 
Nyctalus leisleri 
Barbastella barbastellus 
Pipistrellus pygmaeus 
Eptesicus nilssonii 
Pipistrellus nathusii 
Myotis dasycneme 
Myotis daubentoniid 
Vespertilio murinus 
Pipistrellus pipistrellus 

Rote Liste D 
 Kat.: 2 
 Kat.: V 
 Kat.: G 
 Kat.: *  
 Kat.: 2 
 Kat.: V 
 Kat.: V 
 Kat.: V 
 Kat.: V 
 Kat.: D 
 Kat.: 2 
 Kat.: D 
 Kat.: G 
 Kat.: * 
 Kat.: D 
 Kat.: * 
 Kat.: D 
 Kat.: * 

Rote Liste Berlin 
 Kat.: R 
 Kat.: 3 
 Kat.: 3 
 Kat.: 3 
 Kat.: R 
 Kat.: R 
 Kat.: 3 
 Kat.: 2 
 Kat.: R 
 Kat.: R 
 Kat.: 0 
 Kat.:   
 Kat.: N 
 Kat.: 3 
 Kat.: N 
 Kat.: 2  
 Kat.: 2 
 Kat.: 3 

Erfassungsmethoden  

• Lokalisation von Baumhöhlen/Erhebung relevanter Habitatstrukturen in alten Wäldern (ALBRECHT et al. 
2013, V3 und V4) 

• Transektkartierung mit Ultraschalldetektor (ALBRECHT et al. 2013, FM1) 
• Stationäre Horchboxen (ALBRECHT et al. 2013, FM2) 
• Netzfang (ALBRECHT et al. 2013, FM3) 
• Erhebung von Quartieren in unterirdischen Hohlräumen, in Fledermaus- oder Vogelkästen sowie in Gebäu-

den (ALBRECHT et al. 2013, FM4) 
 

MKULNV NRW 2017 Anhang 4: Artspezifische geeignete Kartiermethoden für die Arten Bechsteinfledermaus, 
Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Graues Langohr, Große Bartfledermaus, Großer 
Abendsegler, Großes Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler, Mopsfledermaus, Mückenfleder-
maus, Nordfledermaus, Rauhautfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus 

MKULNV NRW 2017 Anhang 3: Fledermaus-Erfassungsmethoden: Tabellarische Methodenübersicht zur Erfas-
sung der relevanten Lebensraumfunktionen (Quartiere, Jagdhabitate, Flugrouten)und Methodenbeschreibun-
gen: 
• Detektor-Transektkartierung von essenziellen Jagdhabitaten (Methodenblatt 2.1) 
• Detektor-Transektkartierung von Flugrouten (Methodenblatt 2.2) 
• stationäre akustische Erfassung von Jagdhabitaten (Methodenblatt 2.3) 
• stationäre akustische Erfassung von Flugrouten (Methodenblatt 2.4) 
• detektorgestützte Sichtkontrolle (Methodenblatt 2.5) 
• Zählung an Gewässern (Methodenblatt 2.6) 
• Netzfang (Methodenblatt 2.7) 
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Fledermäuse (Microchiroptera)  

• Flugrouten-Telemetrie (Methodenblatt 2.8) 
• Quartiertelemetrie gebäude- und baumbewohnender Arten (Methodenblatt 2.9) 
• detektorgestützte Quartiersuche gebäude-bewohnender Arten (Methodenblatt 2.10) 
• detektorgestützte Quartiersuche baumbewohnender Arten (Methodenblatt 2.11) 
• Ausflugzählung baumbewohnender Arten (Methodenblatt 2.12) 
• Ausflugzählung gebäudebewohnender Arten (Methodenblatt 2.13) 
• Zählung im Quartier (Datenerhebung nach „Vilmer Kriterien“ (Methodenblatt 2.14) 
• Kastenkontrolle (Methodenblatt 2.15) 
• Aktionsraum-Telemetrie (Methodenblatt 2.16) 
• Baumhöhlenkartierung/Höhlenbaumkartierung (Methodenblatt 2.17) 
• Methodenkombination: akustische Langzeiterfassung vor Winterquartieren und Winterquartierkontrolle 

(Methodenblatt 2.18) 
• lichtschrankengesteuerte Fotofallenuntersuchung von Winterquartieren (Methodenblatt 2.19) 

Artspezifische Informationen (Literaturangaben, Links) 

• Artensteckbriefe im Internethandbuch des BfN (Anhang IV-Arten):  
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html 

• Artensteckbriefe des LANUV NRW: https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/liste  

• Artensteckbriefe des Bayerischen Landesamt für Umwelt: 
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ 

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen im Zuge der Bauausführung: 
• Überprüfen von Baumhöhlen im Baufeld auf Besatz, danach Verschließen, ggf. mit Einwegeverschluss (z.B. 

Folienreusen), um das Ausfliegen zu ermöglichen (die Mobilität ist im Regelfall bis Oktober gegeben (FGSV 
2017) 

• bei Nichtbesatz Baufeldfreimachung von Bäumen mit Höhlen in der Regel von Oktober bis Februar (FGSV 
2017)  

• bei schwer überprüfbaren Baumhöhlen, z.B. bei Totholzbäumen, erfolgt die Besatzkontrolle mittels akusti-
scher oder visueller Methoden, die Fällung erfolgt unmittelbar nach der Kontrolle und Feststellen des 
Nichtbesatzes (FGSV 2017) 

• Arbeiten an Brückenbauwerken mit Fledermausquartieren in der fledermausfreien Zeit, sofern nicht mög-
lich: Aufteilen der Arbeiten in Abschnitte, so dass immer ein Teil des Bauwerks als Ausweichquartier beste-
hen bleibt, während der andere Teil verschlossen wird und für die Arbeiten zur Verfügung steht (FGSV 
2017) 

• bei Flugrouten unter Brücken: Offenhalten eines Teils des Querschnitts während der Bauarbeiten für que-
rende Fledermäuse (FGSV 2017) 

• bei Inanspruchnahme von Leitstrukturen bzw. bei Kollisionsrisiko: Anlage von temporären und/oder dauer-
haften Leit- und Sperreinrichtungen (FGSV 2017), Hinweise zu Sperr- und Leiteinrichtungen vgl. FGSV 2018 

• Vermeiden von Nachtarbeiten mit Beleuchtung im Bereich von Quartieren lichtempfindlicher Arten, u.a. 
Wasserfledermaus und Großes Mausohr (BMVBS 2011b), zwischen dem 1. April und 15. Oktober, sofern 
nicht möglich: Abschirmen der Ein- und Ausflugbereiche von Quartieren vor Lichteinwirkung durch das An-
bringen von Lichtblenden (FGSV 2017) 

• Einsetzen entsprechender Beleuchtungstechnik, z.B. LED-Technik, bei der Baustellenbeleuchtung (FGSV 
2017) 

• Lichtkegel nach unten richten durch Anbringen von Lichtblenden (FGSV 2017) 

https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/liste
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/liste
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/
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Fledermäuse (Microchiroptera)  

Weitere Vermeidungsmaßnahmen:  
• Vorgaben zu Art und Umfang von Außenbeleuchtung an einer baulichen Anlage bzw. auf einem Grundstück 

in sensiblen Bereichen (z.B. Ausflugbereich einer Fledermauskolonie)  
• Vorsehen von Querungshilfen für Fledermäuse an Straßen (FGSV 2018, Kap. 5.3.3 sowie Anhang IV) 
• Vorsehen von Leit- und Sperreinrichtungen für Fledermäuse an Straßen (FGSV 2018, Kap. 6.3) 
• WEA: Einhaltung eines Mindestabstands von WEA zu Quartieren; Vorsehen von Abschaltalgorithmen 

(bspw. Abschaltung der WEA) 

CEF-/FCS-Maßnahmen 

Mögliche Maßnahmen (Artengruppe allgemein): 
CEF-/FCS-Maßnahmen für Fledermäuse konzentrieren sich i.d.R. auf  

• Neuschaffung oder Aufwertung von Sommer- und Winterquartieren  
• Aufwerten bzw. Neuanlage von Nahrungs-/Jagdhabitaten 
• Anlage von Leitstrukturen 

Artspezifische Maßnahmen: 
Hinweise zu artbezogenen CEF-/FCS-Maßnahmen (mögliche Maßnahmen, Hinweise zur Herstellung, Ausfüh-
rung und Unterhaltung) liegen für folgende Arten vor: 
• Bechsteinfledermaus:  

• Verbesserung des Quartierangebotes (Fledermauskästen) (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
(RUNGE et al. 2010) 

• Verbesserung des Quartierangebotes (Baumhöhlen) (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 
(RUNGE et al. 2010) 

• Neuschaffung und Verbesserung von Jagdhabitaten (Eignung: keine; Entwicklungsdauer: lang) (RUNGE 
et al. 2010) 

• Neuanlage und/oder Optimierung von Winterquartieren (Eignung: hoch (bei Neuanlage mittel); Ent-
wicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 

• Installation von Fledermauskästen (Eignung: gering – hoch (je nach Quartiernutzungstradition der Ko-
lonie); Entwicklungsdauer: kurz - lang) (MKULNV NRW 2013) 

• Anbohren von Bäumen bzw. Fräsen von Initialhöhlen (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz - lang) 
(MKULNV NRW 2013), in Berlin im Bestandsinnern bei Bäumen, die nicht der BaumSchVO unterliegen; 
Anbringen von Fledermauskästen an Gebäuden oder in Parkanlagen (MKULNV NRW 2013, je nach Art 
zu prüfen, z.B. Zwergledermaus Eignung: hoch, Entwicklungsdauer: kurz) 

• Sanierung von Winterquartieren (Eignung: mittel (FCS); Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 
2013) 

• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV 
NRW 2013) 

• Strukturanreicherung von Wäldern (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: je nach Maßnahmen-Subtyp 
kurz, mittel oder lang) (MKULNV NRW 2013) 

• Entwicklung/Förderung von Baumquartieren (Eignung: mittel bis hoch (je nach Maßnahmen-Subtyp); 
Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (LBM RP 2018) 

• Anlage von arten- und strukturreichen Waldinnen- und -außenmänteln (Verdichten von Waldrändern) 
(Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung anwendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 

• Braunes Langohr:  
• Installation von Fledermauskästen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Erweiterung des Quartierangebotes im Siedlungsbereich (Eignung: gering; Entwicklungsdauer: kurz) 

(MKULNV NRW 2013) 



 

 

 Seite 101 

Fledermäuse (Microchiroptera)  

• Sanierung von Winterquartieren (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV 

NRW 2013) 
• Anlage von arten- und strukturreichen Waldinnen- und -außenmänteln (Verdichten von Waldrändern) 

(Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV NRW 2013) 
• Strukturanreicherung von Wäldern (Eignung: mittel (je nach Maßnahmen-Subtyp); Entwicklungsdauer: 

je nach Maßnahmen-Subtyp kurz, mittel oder lang) (MKULNV NRW 2013) 
• Entwicklung/Förderung von Baumquartieren (Eignung: hoch bis mittel (je nach Maßnahmen-Subtyp); 

Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (LBM RP 2018) 
• Anbohren von Bäumen bzw. Fräsen von Initialhöhlen (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung an-

wendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 
• Breitflügelfledermaus:  

• Erweiterung des Quartierangebotes im Siedlungsbereich (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: k. A.) 
(MKULNV NRW 2013) 

• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV 
NRW 2013) 

• Anlage von artenreichem Grünland (inklusive Brachflächen) (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
(MKULNV NRW 2013) 

• Fransenfledermaus:  
• Installation von Fledermauskästen/Entwicklung/Förderung von Baumquartieren (Eignung: hoch – mit-

tel (je nach regionaler Nutzungstradition bzgl. Kastennutzung); Entwicklungsdauer: kurz - mittel) 
(MKULNV NRW 2013) 

• Schaffung von Quartieren in und an Gebäuden/Stallungen (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 
(MKULNV NRW 2013) 

• Sanierung von Winterquartieren (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 

2013) 
• Strukturanreicherung von Wäldern (Eignung: hoch bis mittel; Entwicklungsdauer: kurz - lang) (LBM RP 

2018) 
• Anbohren von Bäumen bzw. Fräsen von Initialhöhlen (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung an-

wendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 
• Anlage von arten- und strukturreichen Waldinnen- und außenmänteln (Verdichten von Waldrändern) 

(Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung anwendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 

• Entwicklung/Förderung von Baumquartieren (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung anwendbar, 
bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 

• Graues Langohr (LBM RP 2018): 
• Erweiterung des Quartierangebotes im Siedlungsbereich (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Sanierung von Winterquartieren (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) 
• Anlage von artenreichem Grünland (inklusive Brachflächen) (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - 

mittel) 
• Große Bartfledermaus: 

• Installation von Fledermauskästen (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Erweiterung des Quartierangebotes im Siedlungsbereich (Eignung: gering; Entwicklungsdauer: kurz) 

(MKULNV NRW 2013) 
• Anlage von Spaltenquartieren an Jagdkanzeln und -hütten (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 

(MKULNV NRW 2013) 
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• Sanierung von Winterquartieren (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV 

NRW 2013) 
• Strukturanreicherung von Wäldern (Eignung: mittel (je nach Maßnahmen-Subtyp auch hoch); Entwick-

lungsdauer: je nach Maßnahmen-Subtyp kurz, mittel oder lang) (MKULNV NRW 2013) 
• Strukturanreicherung von Wäldern, Anlage/Optimierung von Gewässern (Eignung: mittel (je nach 

Maßnahmen-Subtyp auch hoch); Entwicklungsdauer: je nach Maßnahmen-Subtyp kurz, mittel oder 
lang) (LBM RP 2018) 

• Anbohren von Bäumen bzw. Fräsen von Initialhöhlen (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung an-
wendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 

• Anlage von arten- und strukturreichen Waldinnen- und außenmänteln (Verdichten von Waldrändern) 
(Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung anwendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 

• Entwicklung/Förderung von Baumquartieren (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung anwendbar, 
bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 

• Neuschaffung von Spaltenquartieren an/in Gebäuden als (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung 
anwendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 
3) 

• Großer Abendsegler: 
• Installation von Fledermauskästen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Entwicklung/Förderung von Baumquartieren (Eignung: hoch – mittel (je nach Maßnahmen-Subtyp); 

Entwicklungsdauer: kurz - lang) (MKULNV NRW 2013) 
• Anbohren von Bäumen bzw. Fräsen von Initialhöhlen (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung an-

wendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 
• Neuschaffung von Spaltenquartieren an/in Gebäuden als Sommerquartier (Eignung: Maßnahme nach 

Einzelfallprüfung anwendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM 
RP 2018, Anlage 3) 

• Großes Mausohr:  
• Optimierung des Wochenstubenquartiers (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 

2010) 
• Umsiedlung von Kolonien (Eignung: keine; Entwicklungsdauer: lang) (RUNGE et al. 2010) 
• Schaffung eines temporären Ersatzquartiers (Sommerquartier) am Ort der Beeinträchtigung (Eignung: 

mittel; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Optimierung des Paarungsquartiers (in Gebäuden) (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE 

et al. 2010) 
• Neuschaffung und Erhalt von Paarungsquartieren im Wald (Fledermauskästen) (Eignung: hoch; Ent-

wicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Neuschaffung und Erhalt von Paarungsquartieren im Wald (Baumhöhlen) (Eignung: mittel; Entwick-

lungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Optimierung und/oder Neuanlage von Winterquartieren (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: 

kurz) (RUNGE et al. 2010) 
• Erweiterung des Quartierangebotes im Siedlungsbereich (Eignung: gering; Entwicklungsdauer: kurz) 

(MKULNV NRW 2013) 
• Installation von Fledermauskästen (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Sanierung von Winterquartieren (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV 

NRW 2013) 
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• Förderung von Hallenwäldern mit freiem Flugraum über dem Waldboden (Eignung: hoch; Entwick-
lungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 

• Anlage von artenreichem Grünland (inklusive Brachflächen) (Eignung: hoch (bei Notwendigkeit einer 
Ausmagerung mittelfristige Wirksamkeit beachten); Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (LBM RP 2018)  

• Kleine Bartfledermaus:  
• Erweiterung des Quartierangebotes im Siedlungsbereich (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 

(MKULNV NRW 2013) 
• Sanierung von Winterquartieren (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Installation von Fledermauskästen (Eignung: gering; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Anlage von Spaltenquartieren an Jagdkanzeln und -hütten (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 

(MKULNV NRW 2013) 
• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV 

NRW 2013) 
• Anlage von arten- und strukturreichen Waldinnen- und außenmänteln (Verdichten von Waldrändern) 

(Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV NRW 2013) 
• Strukturanreicherung von Wäldern, Anlage/Optimierung von Gewässern (Eignung: mittel (nicht emp-

fohlen; im Einzelfall jedoch hoch bis mittel, je nach Maßnahmen-Subtyp); Entwicklungsdauer: je nach 
Maßnahmentyp kurz, mittel oder lang) (LBM RP 2018) 

• Kleiner Abendsegler:  
• Installation von Fledermauskästen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Entwicklung/Förderung von Baumquartieren (Eignung: hoch – mittel (je nach Maßnahmen-Subtyp); 

Entwicklungsdauer: kurz - lang) (MKULNV NRW 2013) 
• Neuschaffung von Spaltenquartieren an/in Gebäuden als Sommerquartier (Eignung: mittel; Entwick-

lungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Strukturanreicherung von Wäldern (Eignung: mittel (ggf. auch hoch, je nach Maßnahmen-Subtyp); 

Entwicklungsdauer: je nach Maßnahmen-Subtyp kurz, mittel oder lang) (MKULNV NRW 2013) 
• Anbohren von Bäumen bzw. Fräsen von Initialhöhlen (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung an-

wendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 
• Mopsfledermaus (LBM RP 2018): 

• Installation von Fledermauskästen im Wald (Eignung: gering bis hoch (je nach Quartiernutzungstradi-
tion der Kolonie); Entwicklungsdauer: kurz oder lang) 

• Neuschaffung von Spaltenquartieren an/in Gebäuden (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Sanierung von Winterquartieren (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Strukturanreicherung von Wäldern (Eignung: mittel - hoch; Entwicklungsdauer: kurz - lang (je nach 

Maßnahmen-Subtyp)) 
• Entwicklung/Förderung von Baumquartieren (Eignung: hoch bis mittel (je nach Maßnahmen-Subtyp); 

Entwicklungsdauer: kurz - mittel)  
• Anlage von arten- und strukturreichen Waldinnen- und -außenmänteln (Eignung: Maßnahme nach 

Einzelfallprüfung anwendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (An-
lage 3) 

• Mückenfledermaus (LBM RP 2018): 
• Erweiterung des Quartierangebotes im Siedlungsbereich (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Wiederherstellung/Entwicklung der Überschwemmungsdynamik in Auenbereichen, Anlage/Entwick-

lung von Altarmen/Flutrinnen, Anlage/Entwicklung von Ufergehölz (Eignung: hoch; Entwicklungs-
dauer: kurz) 

• Anlage/Optimierung von Gewässern (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Strukturanreicherung von Wäldern (Eignung: gering - mittel; Entwicklungsdauer: je nach Maßnahmen-



 

 

 Seite 104 

Fledermäuse (Microchiroptera)  

Subtyp kurz, mittel oder lang) 
• Installation von Fledermauskästen (Eignung: gering - hoch (je nach Quartiernutzungstradition der Ko-

lonie); Entwicklungsdauer: kurz - lang) 
• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Anlage von Spaltenquartieren an Jagdkanzeln und -hütten (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprü-

fung anwendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (Anlage 3) 
• Rauhautfledermaus:  

• Installation von Fledermauskästen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Entwicklung/Förderung von Baumquartieren (Eignung: mittel (CEF-Maßnahme), hoch (FCS-Maß-

nahme); Entwicklungsdauer: kurz - lang) (MKULNV NRW 2013) 
• Anbohren von Bäumen bzw. Fräsen von Initialhöhlen (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung an-

wendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 
• Wasserfledermaus:  

• Installation von Fledermauskästen (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Entwicklung/Förderung von Baumquartieren (Eignung: hoch – mittel (je nach Maßnahmen-Subtyp); 

Entwicklungsdauer: kurz - lang) (MKULNV NRW 2013) 
• Anlage von Quartieren an/in gewässernahen Bauwerken (Eignung: mittel bis hoch (in Abhängigkeit ob 

eine Neuschaffung oder Sanierung bestehender Quartiere stattfindet); Entwicklungsdauer: kurz) 
(MKULNV NRW 2013) 

• Sanierung von Winterquartieren (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 
• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 

2013) 
• Anlage/Optimierung von Gewässern (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV NRW 

2013) 
• Anbohren von Bäumen bzw. Fräsen von Initialhöhlen (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung an-

wendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 3) 
• Zwergfledermaus: 

• Neuschaffung von Sommerquartieren (Eignung: sehr hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 
2010) 

• Neuschaffung und/oder Optimierung von Winterquartieren (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
(RUNGE et al. 2010) 

• Anlage von Leitstrukturen (Eignung: hoch (i.d.R. keine eigenständige Maßnahme); Entwicklungsdauer: 
kurz) (RUNGE et al. 2010) 

• Neuschaffung von Spaltenquartieren an/in Gebäuden als Sommerquartier (Eignung: hoch; Entwick-
lungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 

• Anlage von Spaltenquartieren an Jagdkanzeln und -hütten (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
(MKULNV NRW 2013) 

• Neuschaffung von Spaltenquartieren an/in Gebäuden als Winterquartier (Eignung: gering; Entwick-
lungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 

• Anlage von linienhaften Gehölzstrukturen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz - mittel) (MKULNV 
NRW 2013) 

• Anlage von arten- und strukturreichen Waldinnen- und außenmänteln (Verdichten von Waldrändern) 
(Eignung: mittel (Maßnahme ist im Allgemeinen aber nicht erforderlich/wird deswegen nur in Sonder-
fällen empfohlen); Entwicklungsdauer: kurz) (MKULNV NRW 2013) 

• Strukturanreicherung von Wäldern, Anlage/Optimierung von Gewässern (Eignung: mittel (je nach 
Maßnahmen-Subtyp) (Maßnahme ist im Allgemeinen aber nicht erforderlich/wird deswegen nur in 
Sonderfällen empfohlen); Entwicklungsdauer: je nach Maßnahmen-Subtyp kurz, mittel oder lang) 
(LBM RP 2018) 
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• Anlage von artenreichem Grünland (inklusive Brachflächen) (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprü-
fung anwendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, 
Anlage 3) 

• Anlage von Quartieren an/in gewässernahen Bauwerken (Eignung: Maßnahme nach Einzelfallprüfung 
anwendbar, bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirksamkeit vor) (LBM RP 2018, Anlage 
3) 

Hinweise zum Monitoring 

• LANUV NRW 2019: Artenschutzmaßnahmen und Monitoring für Säugetiere: https://artenschutz.natur-
schutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/saeugetiere  

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/saeugetiere
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/saeugetiere
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3.12.5 Steckbrief Säugetiere – Sonstige 

Säugetiere (Mammalia)  

In Berlin vorkommende Säugetierarten des Anhangs IV mit Gefährdungsstatus  

Art  
Biber 
Fischotter 

Wissenschaftlicher Artname 
Castor fiber 
Lutra lutra 

Rote Liste D 
 Kat.: V 
 Kat.: 3 

Rote Liste Berlin 
 Kat.: 1 
 Kat.: 1 

Erfassungsmethoden  

• Spurensuche entlang von Gewässern (Biber und Fischotter) (Albrecht et al. 2013: S 2) 
• Kartierung relevanter Strukturen am Luftbild und ggf. qualifizierte Bibernachweise (Biber) (MKULNV NRW 

2017, Anhang 4, 3.3) 
• Revierkartierung (Biber) (MKULNV NRW 2017, Anhang 4, 3.3) 
• Bestandsabschätzung über Spuren oder Sichtbeobachtungen (Biber) (MKULNV NRW 2017: Anhang 4, 3.3) 

Artspezifische Informationen (Literaturangaben, Links) 

• Artensteckbriefe im Internethandbuch des BfN (Anhang IV-Arten):  
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html 

• Artensteckbriefe des LANUV NRW: https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/liste 

• Artensteckbriefe des Bayerischen Landesamt für Umwelt: 
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ 

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen im Zuge der Bauausführung: 
• Bauzeitenbeschränkung unter Beachtung von tierartenspezifischen Lebensraumzyklen wie Winter-

ruhe, Jungenaufzucht (FGSV 2017) 
• Abgrenzen der Baustelle, Baustelleneinrichtungen, Baustraßen und Lagerplätzen (FGSV 2017) 
• Bauen in Abschnitten/Baufeldbeschränkung (FGSV 2017) 
• Absturzsicherung an steilwandigen Baugruben und Leitungsgräben mittels artspezifischer Zäune oder 

Abdeckungen (FGSV 2017) 
• Räumliche und zeitliche Begrenzung von Lärm-, Staub- und Lichteinwirkungen (FGSV 2017) 
• Abschirmen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Vernetzungskorridoren durch temporäre 

Schutzwände oder -zäune (FGSV 2017), Hinweise zu Sperr- und Leiteinrichtungen vgl. FGSV 2018 
• Aufwerten von Lebensstätten als Ausweichquartiere während der Bauphase (FGSV 2017) 
• Vergrämen von Einzeltieren aus dem Baustellenbereich (FGSV 2017) 
• bei Um- und Ausbaumaßnahmen vorhandene Schutzzäune umsetzen und ihre Funktion während der 

Bauzeit gewährleisten (FGSV 2017) 
• Aufrechterhalten von Tierwanderbeziehungen während der Bauzeit (FGSV 2017) 

Weitere Vermeidungsmaßnahmen:  
• Vorsehen von Querungshilfen an Straßen (FGSV 2018, Kap. 5.3.1 sowie Anlage IV) 
• Vorsehen von Leit- und Sperreinrichtungen für Säugetiere an Straßen (FGSV 2018, Kap. 6.2). 

https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/liste
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/liste
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/
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CEF-/FCS-Maßnahmen 

Mögliche Maßnahmen (Artengruppe allgemein): 
CEF-/FCS-Maßnahmen für Säugetiere konzentrieren sich i.d.R. auf  
• Neuanlage oder Wiederherstellung von Habitaten, Renaturierung/Optimierung von Gewässern 
• Verbesserung der Wanderbeziehungen, Vernetzung von Lebensräumen, Schaffung von Rückzugsbereichen 

und Tagesverstecken  

Artspezifische Maßnahmen: 
Hinweise zu artbezogenen CEF-/FCS-Maßnahmen (mögliche Maßnahmen, Hinweise zur Herstellung, Ausfüh-
rung und Unterhaltung) liegen für folgende Arten vor: 
• Biber (LBM RP 2018):  

• Naturnahe Gestaltung von Fließgewässerabschnitten/Anlage/Entwicklung von Ufergehölzen, Entwick-
lung von weichholzreichen Uferrandstreifen (Weiden mind. 30 %) (Eignung: mittel - hoch, Entwick-
lungsdauer: kurz - mittel, je nach Zustand der Gewässerstruktur) 

• Fischotter (RUNGE et al. 2010):  
• Gewässerrenaturierung (Eignung: sehr hoch (unter sehr komplexen Voraussetzungen, u.a. geringe Stö-

rungsfrequenz, kleinräumige Gliederung, Deckung, geringe  Zerschneidung, ausreichende Anzahl an 
Ruheplätzen und  Wurfbauten, Fischreichtum, Strukturvielfalt von Ufer und Gewässersohle und eine 
gute Wasserqualität); Entwicklungsdauer: kurz) 

• Anlage von Nahrungsteichen (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Strukturanreicherung (Tagesverstecke) (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Anlage künstlicher Baue (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 

Hinweise zum Monitoring 

• Notwendigkeit und Ausgestaltung des Monitorings sind im Einzelfall gutachterlich festzulegen 
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3.12.6 Steckbrief Käfer 

Käfer (Coleoptera)  

In Berlin vorkommende Käferarten des Anhangs IV mit Gefährdungsstatus  

Art  
Eremit/Juchtenkäfer 
Heldbock 

Wissenschaftlicher Artname 
Osmoderma eremita 
Cerambyx cerdo 

Rote Liste D 
 Kat.: 2 
 Kat.: 1 

Rote Liste Berlin 
 Kat.: 2 
 Kat.: 1 

Erfassungsmethoden  

• Strukturkartierung (ALBRECHT et al. 2013, XK1, XK2) 
• Brutbaumuntersuchung Heldbock (ALBRECHT et al. 2013, XK3) und Eremit (ALBRECHT et al. 2013, XK7; 

MKULNV NRW 2017, Anhang 4, 4.4) 
• Ermittlung potenzieller Brutbäume, Suche nach Kotpillen und Exoskelettreste (Eremit) (MKULNV NRW 

2017, Anhang 4, 4.4) 

Artspezifische Informationen (Literaturangaben, Links) 

• Artensteckbriefe im Internethandbuch des BfN (Anhang IV-Arten):  
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html 

• Artensteckbriefe des LANUV NRW: https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/arten/gruppe/kaefer/liste 

• Artensteckbriefe des Bayerischen Landesamt für Umwelt: 
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ 

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen im Zuge der Bauausführung: 
• keine 

Weitere Vermeidungsmaßnahmen:  
• Belassen von Hochstubben (bspw. Einbindung als gestalterische Elemente) 
• artgerechte Gestaltung von Querungsanlagen für wirbellose Tiere an Straßen (FGSV 2018, Kap. 5.3.7) 

CEF-/FCS-Maßnahmen 

Mögliche Maßnahmen (Artengruppe allgemein): 
CEF-/FCS-Maßnahmen für Käfer konzentrieren sich i.d.R. auf  

• Sicherung oder Neuanlage von (Teil-)Lebensräumen  

Artspezifische Maßnahmen: 
Hinweise zu artbezogenen CEF-/FCS-Maßnahmen (mögliche Maßnahmen, Hinweise zur Herstellung, Ausfüh-
rung und Unterhaltung) liegen für folgende Arten vor: 
• Eremit:  

• Anlage von Mulmhöhlen/künstlicher Mulmhöhlen für altholzbewohnende Käfer (RUNGE et al. 2010: 
Eignung: keine; Entwicklungsdauer: lang; LBM RP 2018: Eignung: gering, als FCS-Maßnahme nach Ein-
zelfallprüfung geeignet, nicht als CEF-Maßnahme geeignet; Entwicklungsdauer: mittel) 

• Umsetzen vom Eingriff betroffener Bruthabitate/Umsiedlung von Bruthöhlen (RUNGE et al. 2010: Eig-
nung: keine; Entwicklungsdauer: kurz; LBM RP 2018: Eignung: gering, nicht als CEF-Maßnahme geeig-
net; Entwicklungsdauer: kurz) 

• Nutzungsverzicht und Freistellung älterer starker Laubbäume, Förderung der Waldweide (Eignung: 

https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/kaefer/liste
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/kaefer/liste
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/


 

 

 Seite 109 

Käfer (Coleoptera)  

gering, als FCS-Maßnahme nach Einzelfallprüfung geeignet, nicht als CEF-Maßnahme geeignet; Ent-
wicklungsdauer: mittel - lang) (LBM RP 2018) 

• Heldbock (LBM RP 2018):  
• Umsiedlung von besiedelten Stammstücken (Eignung: gering, nicht als CEF-Maßnahme geeignet; Ent-

wicklungsdauer: kurz) 
• Nutzungsverzicht und Freistellung älterer starker Eichen, Förderung der Waldweide (Eignung: gering, 

als FCS-Maßnahme nach Einzelfallprüfung geeignet, nicht als CEF-Maßnahme geeignet; Entwicklungs-
dauer: mittel - lang, je nach Alter der Eichenbestände) 

Hinweise zum Monitoring 

• Notwendigkeit und Ausgestaltung des Monitorings sind im Einzelfall gutachterlich festzulegen 
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3.12.7 Steckbrief Schmetterlinge 

Schmetterlinge (Lepidoptera)  

In Berlin vorkommende Schmetterlingsarten des Anhangs IV mit Gefährdungsstatus  

Art  
Großer Feuerfalter 
Nachtkerzenschwärmer 

Wissenschaftlicher Artname 
Lycaena dispar 
Proserpinus proserpina 

Rote Liste D 
 Kat.: 3 
 Kat.: * 

Rote Liste Berlin 
  

Erfassungsmethoden  

• Eier- und Jungraupensuche (Großer Feuerfalter) (ALBRECHT et al. 2013, F8) 
• Raupensuche (Nachtkerzenschwärmer) (ALBRECHT et al. 2013, F 10) 
• Habitatpotenzialkartierung und Absuchen von Raupenwirtspflanzen (Nachtkerzenschwärmer) (MKULNV 

NRW 2017, Anhang 4, 4.8) 

Artspezifische Informationen (Literaturangaben, Links) 

• Artensteckbriefe im Internethandbuch des BfN (Anhang IV-Arten):  
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html 

• Artensteckbriefe des LANUV NRW: https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/liste 

• Artensteckbriefe des Bayerischen Landesamt für Umwelt: 
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ 

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen im Zuge der Bauausführung: 
• Einsatz von Natriumdampf-Niederdrucklampen und LED-Lampen (gelbes oder warmweißes Licht) (FGSV 

2017) 
• Einsatz von abschirmenden Lichtblenden (FGSV 2017) 
• Vermeidung von Bauarbeiten während der Nacht 

Weitere Vermeidungsmaßnahmen:  
• Vorgaben zu Art und Umfang von Außenbeleuchtung an einer baulichen Anlage bzw. auf einem Grundstück 

z.B. Vorsehen insektenfreundlicher Straßenbeleuchtung/Außenbeleuchtung (gelbes oder warmweißes Licht) 
• artgerechte Gestaltung von Querungsanlagen für wirbellose Tiere an Straßen (FGSV 2018, Kap. 5.3.7, Anlage 

4) 

CEF-/FCS-Maßnahmen 

Mögliche Maßnahmen (Artengruppe allgemein): 
CEF-/FCS-Maßnahmen für Schmetterlinge konzentrieren sich i.d.R. auf  
• Aufwertung oder Anlage von Lebensräumen  
• Einbringen von Futterpflanzen 
• Extensive Nutzung 

https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/liste
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/liste
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/
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Schmetterlinge (Lepidoptera)  

Artspezifische Maßnahmen: 
Hinweise zu artbezogenen CEF-/FCS-Maßnahmen (mögliche Maßnahmen, Hinweise zur Herstellung, Ausfüh-
rung und Unterhaltung) liegen für folgende Arten vor: 
• Großer Feuerfalter (LBM RP 2018):  

• Anlage/Entwicklung von Extensivgrünland/Feuchtwiesenbrachen durch Nutzungsmix aus extensiver 
Beweidung, extensiver Mahd, Rotationsmahd/Wechselbrache, extensive Unterhaltung von Ufer- und 
Wegrändern (Eignung: hoch, als Nutzungsmix als CEF-Maßnahme geeignet; Entwicklungsdauer: kurz) 

• Wiederherstellung/Entwicklung der Überschwemmungsdynamik in Auenbereichen, Rückbau von Ufer-
befestigungen (Eignung: mittel, nach Einzelfallprüfung als CEF-Maßnahme geeignet, als FCS-Maß-
nahme geeignet; Entwicklungsdauer: mittel - lang, je nach Zustand der Gewässerstruktur) 

• Nachtkerzenschwärmer (MKULNV NRW 2013):  
• Anlage von (feuchten) Hochstaudenfluren (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 
• Extensive Unterhaltung von Ufer- und Wegrändern sowie Bahndämmen (Eignung: mittel; Entwick-

lungsdauer: kurz) 
• Steuerung der Sukzession (Eignung: mittel; Entwicklungsdauer: kurz) 

Hinweise zum Monitoring 

• LANUV NRW 2019: Artenschutzmaßnahmen und Monitoring für Schmetterlinge (Nachtkerzenschwärmer): 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/schmetterlinge  

 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe/schmetterlinge
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3.12.8 Steckbrief Libellen 

Libellen (Odonata)  

In Berlin vorkommende Libellenarten des Anhangs IV mit Gefährdungsstatus  

Art  
Asiatische Keiljungfer 
Große Moosjungfer 
Grüne Flussjungfer 
Grüne Mosaikjungfer 
Östliche Moosjungfer 
Zierliche Moosjungfer 

Wissenschaftlicher Artname 
Gomphus flavipes 
Leucorrhinia pectoralis 
Ophiogomphus cecilia 
Aeshna viridis 
Leucorrhinia albifrons 
Leucorrhinia caudalis 

Rote Liste D 
 Kat.: * 
 Kat.: 3 
 Kat.: * 
 Kat.: 2 
 Kat.: 2 
 Kat.: 3 

Rote Liste Berlin 
 Kat.: 1 
 Kat.: * 
 Kat.: R 
 Kat.: 2 
 Kat.: R  
 Kat.: R 

Erfassungsmethoden  

• Sichtbeobachtung, Kescherfang und Exuviensuche (Libellen) (ALBRECHT et al. 2013: L1) 
• Erfassung von Exuvien und Imagines (Große Moosjungfer) (MKULNV NRW 2017, Anhang 4, 4.2) 

Artspezifische Informationen (Literaturangaben, Links) 

• Artensteckbriefe im Internethandbuch des BfN (Anhang IV-Arten):  
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html 

• Artensteckbriefe des LANUV NRW: https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/arten/gruppe/libellen/liste 

• Artensteckbriefe des Bayerischen Landesamt für Umwelt: 
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ 

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen im Zuge der Bauausführung: - 

Weitere Vermeidungsmaßnahmen:  
• artgerechte Gestaltung von Querungsanlagen für wirbellose Tiere an Straßen (FGSV 2018, Kap. 5.3.7, Anhang 

4) 

CEF-/FCS-Maßnahmen 

Mögliche Maßnahmen (Artengruppe allgemein): 
CEF-/FCS-Maßnahmen für Libellen konzentrieren sich i.d.R. auf  
• Neuanlage/Optimierung von Gewässerlebensräumen 

Artspezifische Maßnahmen: 
Hinweise zu artbezogenen CEF-/FCS-Maßnahmen (mögliche Maßnahmen, Hinweise zur Herstellung, Ausfüh-
rung und Unterhaltung) liegen für folgende Arten vor: 
• Asiatische Keiljungfer (LBM RP 2018):  

• Gewässersanierung durch Regulierung des Feinsubstrats, Rückbau von Uferbefestigungen/Freistellen 
beschatteter Gewässerstrukturen/Entbuschung , Extensive Gewässerunterhaltung (Eignung: hoch; 
Entwicklungsdauer: kurz) 

• Große Moosjungfer:  
• Neuanlage eines Gewässerkomplexes/Anlage von Stillgewässern (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: 

kurz) (RUNGE et al. 2010, LBM RP 2018) 
• Pflege potenziell geeigneter und aktuell besiedelter Gewässer/Pflege potenziell geeigneter und aktuell 

https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/libellen/liste
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/libellen/liste
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/
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Libellen (Odonata)  

besiedelter Gewässer durch Entlandung, Freistellen beschatteter Gewässerstrukturen, Entbuschung 
(Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010, LBM RP 2018) 

• Wiedervernässung entwässerter Moore oder ähnlicher entwässerter Standorte/Wiedervernässung 
(Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) (RUNGE et al. 2010, LBM RP 2018) 

• Entfernung von Fischbesatz/Regelung des Fischbesatzes (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 
(RUNGE et al. 2010, LBM RP 2018) 

• Grüne Flussjungfer (LBM RP 2018):  
• Gewässersanierung durch Regulierung des Feinsubstrats, Rückbau von Uferbefestigungen/Freistellen 

beschatteter Gewässerstrukturen/Entbuschung (Eignung: hoch; Entwicklungsdauer: kurz) 

Hinweise zum Monitoring 

• Notwendigkeit und Ausgestaltung des Monitorings sind im Einzelfall gutachterlich festzulegen. 
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3.13 AH13: Muster Prüfprotokoll artspezifische Prüfung 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

Schutzstatus 

☐ FFH-Anhang IV-Art 

☐ europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Berlin 

Einstufung Erhaltungszustand  

☐grün (günstig) 
☐gelb (unzureichend/ungünstig) 
☐ rot (schlecht/ungünstig) 

2. Charakterisierung und Vorkommen der Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Textliche Kurzbeschreibung mit allgemeinen Angaben zur Art, insbesondere  
- Lebensraumansprüche und notwendige Fläche bzgl. Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Winterquartieren 

etc. z.B. Reviergröße 
- Zeitraum von Fortpflanzung, Wanderung, Überwinterung etc. mit den jeweils spezifischen Habitatansprü-

chen 
- Lebensweise, z.B. Nistplatz- und ggf. Brutortstreue , regelmäßige Neuanlage von Nestern/Folgenutzung 

in nächster Brutperiode 
- Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen, die vom Vorhaben ausge-

hen könnten. 

 
Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen    potenziell möglich 

Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur:  
- Größe (Individuen/Population) und Bedeutung des Vorkommens (mit Angaben zur Erhebungsmethode 

bzw. Verweis auf Planunterlagen) 
- Lage zum Vorhaben 
- Art des Habitats (z.B. Jagdhabitat). 

Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen,  
(1.) welche Gegebenheiten (insb. Biotop-Strukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen, 
(2.) aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte. 

3. Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 Nr. 1 und 2 BNatSchG) 
 
Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose), ggf. Quantifizierung der Beeinträchtigung, z.B. An-
zahl der betroffenen Brutpaare/-reviere; Nennung der artspezifischen Maßnahmen und wie sie wirken, wel-
che Fang-, Tötungs- und Verletzungsrisiken vermieden werden oder bestehen bleiben. 
 

 Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung erforderlich: 
 … 
 … 

 
Tötungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

Artname deutsch (Artname wissenschaftlich) 
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Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
Textliche Kurzbeschreibung (Wirkungsprognose), ggf. Quantifizierung der Beeinträchtigung, z.B. Anzahl der 
betroffenen Brutpaare/-reviere; Nennung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Maßnahmen, die zur 
Vermeidung der Störwirkung/der Störfolgen herangezogen werden, Angaben zur  Wirksamkeit (Zeitpunkt, 
Plausibilität), Prognose, ob und ggf. warum sich durch Störung der Erhaltungszustand  der lokalen Popula-
tion nicht verschlechtert bzw. verschlechtert, ggf. Beschreibung des Erhaltungszustandes der lokalen Popu-
lation (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen; Merkmale der Lokalpopulation in An-
lehnung an die Kriterien der ABC-Bewertung nach SCHNITTER  ET AL 2006)  
Werden Tiere an ihren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten so stark gestört, dass diese für sie nicht mehr nutz-
bar sind, liegt eine Beschädigung vor, die unter der Prognose der Schädigungsverbote in 2.1 betrachtet 
wird. 
 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 … 
 … 

 
Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) 
 
Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose), ggf. Quantifizierung der Beeinträchtigung, z.B. An-
zahl der betroffenen Brutpaare/-reviere; Nennung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätte herangezogen werden, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität). 
Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein soll. 
Falls nein, Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung. 
 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 … 
 … 

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  erforderlich?   nein   Prüfung endet hiermit 
         ja (Pkt. 4 ff.) 

4. Prüfen der fachlichen Ausnahmevoraussetzungen (§ 45 Abs. 7 BNatSchG) (Die Ausführungen zu den 
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses und die Überprüfung  zumutbarer Alter-
nativen erfolgen in Kapitel 8.1 bzw. 8.2 des Artenschutzfachbeitrages) 

Erhaltungszustand der Populationen der Art 
 
Beschreibung des Erhaltungszustandes der Populationen auf übergeordneter Ebene (nach Angaben der Lan-
desnaturschutzverwaltung); Prognose, dass der Eingriff und die zur Vermeidung/Kompensation ergriffenen 
Maßnahmen (unter Berücksichtigung des Ausgangszustandes und der Entwicklungsprognose) den Erhal-
tungszustand auf lokaler Ebene (lokale Population) nicht soweit verschlechtern, dass die Population auf 
übergeordneter Ebene in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. 
bei ungünstiger Prognose:  Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands 
(FCS-Maßnahmen) auf Landesebene/auf lokaler Ebene:  
Auflistung von Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes;  Darstellung, wie die Maß-
nahmen im Populationskontext wirken; Aussage zur Zuverlässigkeit des Erfolgseintrittes, Referenzen (Quel-
len); bei Betroffenheit einer Art mit ungünstigem Erhaltungszustand: Darstellung, dass Entwicklung zu ei-
nem günstigen Erhaltungszustand weiterhin möglich ist 
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 Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes erforderlich: 
  … 
 … 

 
Ausnahmevoraussetzung erfüllt:  ja  nein 

 

3.14 AH14: Gruppen- bzw. gildenbezogene Prüfung Vogelarten 

Für Vogelarten, die ubiquitär, weit verbreitet und ungefährdet sind, ist in der Regel eine allge-
meine gruppen- oder gildenbezogene Prüfung ausreichend, da in der Regel davon ausgegan-
gen werden kann, dass dauerhafte Beeinträchtigungen der Funktion der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sowie nachteilige Folgen für die lokale Population vorhabenbedingt nicht ausge-
löst werden können.  

Für die artenschutzrechtliche Prüfung sind die Vogelarten in ökologische Gruppen (oder auch 
„Gilden“) einzuordnen, die in Bezug zu den Wirkfaktoren des Vorhabens gleichartige Betrof-
fenheiten vermuten lassen (vgl. Tabelle A-20). Ebenso können Nahrungsgäste und Durchzüg-
ler in zusammengefassten Artgruppen betrachtet werden. 

Die gruppenbezogene Prüfung kann mit Hilfe des Prüfprotokolls dokumentiert werden (vgl. AH 
13) oder in tabellarischer Form nach nachfolgendem Muster vorgenommen werden. 
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Tabelle A-19:  Tabellarische gruppen- bzw. gildenbezogene Prüfung von Vogelarten 

Artengruppe Zutreffen der Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 
(Tötungsverbot) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG  
(Störungsverbot) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG  
(Beschädigungsver-
bot) 

Vermeidungs- 
maßnahmen 

CEF-Maßnahmen 

 Ja/Nein 

kurze Bewertung und 
Begründung ggf. mit 
Bezug zu Vermei-
dungsmaßnahmen 

Ja/Nein 

kurze Bewertung und 
Begründung ggf. mit 
Bezug zu Vermei-
dungs- und/oder CEF-
Maßnahmen 

Ja/Nein 

kurze Bewertung und 
Begründung ggf. mit 
Bezug zu Vermei-
dungs- und/oder CEF-
Maßnahmen 

Auflistung ggf. erfor-
derlicher Vermei-
dungsmaßnahmen 

Auflistung ggf. erfor-
derlicher CEF-Maß-
nahmen 
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Tabelle A-20:  Zuordnung der Vogelarten zu Gilden 

fett = planungsrelevant 

Gilde Artname (deutsch) Artname (wissenschaftlich) 

Ba
um

br
üt

er
 

(F
el

dg
eh

öl
ze

, W
äl

de
r, 

Ei
nz

el
bä

um
e)

 

Baumfalke Falco subbuteo 
Bindenkreuzschnabel Loxia bifasciata 
Eichelhäher Garrulus glandarius 
Elster Pica pica 
Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra 
Gelbspötter Hippolais icterina 
Gimpel Pyrrhula pyrrhula 
Girlitz Serinus serinus 
Habicht Accipiter gentilis 
Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes 
Kolkrabe Corvus corax 
Mäusebussard Buteo buteo 
Misteldrossel Turdus viscivorus 
Nebelkrähe Corvus cornix 
Pirol Oriolus oriolus 
Rabenkrähe Corvus corone 
Ringeltaube Columba palumbus 
Rotdrossel Turdus iliacus 
Rotmilan Milvus milvus 
Schwarzmilan Milvus migrans 
Seeadler Haliaeetus albicilla 
Singdrossel Turdus philomelos 
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus 
Sperber Accipiter nisus 
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 
Stieglitz Carduelis carduelis 
Tannenhäher Nucifraga caryocatactes 
Türkentaube Streptopelia decaocto 
Wacholderdrossel Turdus pillaris 
Waldohreule Asio otus 
Wespenbussard Pernis apivorus 
Wintergoldhähnchen Regulus regulus 

Bo
de

n-
 b

zw
. F

re
in

es
tb

rü
te

r i
n 

G
ew

äs
se

rn
äh

e 

Bekassine Gallinago gallinago 
Blessralle Fulica atra 
Flussregenpfeifer Charadrius dubius 
Graugans Anser anser 
Haubentaucher Podiceps cristatus 
Höckerschwan Cygnus olor 
Kanadagans Branta canadensis 
Knäkente Anas querquedula 
Kranich Grus grus 
Krickente Anas crecca 
Löffelente Anas clypeata 
Mittelmeermöwe Larus michahellis 
Reiherente Aythya fuligula 
Rothalstaucher Podiceps grisegena 
Schnatterente Anas strepera 
Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 
Stockente Anas platyrhynchos 
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Gilde Artname (deutsch) Artname (wissenschaftlich) 
Tafelente Aythya ferina 
Teichralle Gallinula chloropus 
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 

Bo
de

nb
rü

te
r 

Baumpieper Anthus trivialis 
Brachpieper Anthus campestris 
Braunkehlchen Saxicola rubetra 
Feldlerche Alauda arvensis 
Feldschwirl Locustella naevia 
Fitis Phylloscopus trochilus 
Goldammer Emberiza citrinella 
Grauammer Emberiza calandra 
Grünlaubsänger Phylloscopus trochiloides 
Haubenlerche Galerida cristata 
Heidelerche Lullula arborea 
Jagdfasan Phasianus colchicus 
Kiebitz Vanellus vanellus 
Nachtigall Luscinia megarhynchos 
Rebhuhn Perdix perdix 
Schlagschwirl Locustella fluviatilis 
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 
Silbermöwe Larus argentatus 
Sprosser Luscinia luscinia 
Steinschmätzer Oennathe oenanthe 
Wachtel Coturnix coturnix 
Wachtelkönig Crex crex 
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 
Waldschnepfe Scolopax rusticola 
Wiesenpieper Anthus pratensis 
Wiesenschafstelze Motacilla flava 

Br
ut

vö
ge

l d
er

 
So

nd
er

st
an

do
rt

e 
(z

.B
. G

eb
äu

de
) 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 
Schleiereule Tyto alba 
Straßentaube Columba livia f. urbana 
Silbermöwe Larus argentatus 
Turmfalke Falco tinnunculus 
Wanderfalke  Falco peregrinus 
Weißstorch Ciconia ciconia 

G
eb

üs
ch

- o
de

r S
ta

ud
en

br
üt

er
 

 

Amsel Turdus merula 
Bluthänfling Carduelis cannabina 
Buchfink Fringilla coelebs 
Dorngrasmücke Sylvia communis 
Erlenzeisig Carduelis spinuse 
Gartengrasmücke Sylvia borin 
Grünfink Carduelis chloris 
Heckenbraunelle Prunella modularis 
Karmingimpel Carpodacus erythrinus 
Klappergrasmücke Sylvia curruca 
Kuckuck Culus canorus 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 
Neuntöter Lanis collurio 
Raubwürger Lanius excubitor 
Rohrammer Emberiza schoeniclus 
Rotkehlchen  Erithacus rubecula 



Leitfaden Artenschutz Berlin  
 

 

 Seite 120 

Gilde Artname (deutsch) Artname (wissenschaftlich) 
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes 
Zilpzalp Phylloscopus collybita 

Ha
lb

hö
hl

en
- 

un
d 

N
is

ch
en

-
br

üt
er

 

Bachstelze Motacilla alba 
Gebirgsstelze Motacilla cinerea 
Grauschnäpper Muscicapa striata 
Mauersegler Apus apus 
Mehlschwalbe Delichon urbicum 
Rauchschwalbe Hirundo rustica 

Hö
hl

en
- o

de
r S

pa
lte

nb
rü

te
r 

Blaumeise Parus caeruleus 
Buntspecht Dendrocopos major 
Dohle Coloeus monedula 
Eisvogel Alcedo athis 
Feldsperling Passer montanus 
Gänsesäger Mergus merganser 
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla 
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 
Grünspecht Picus viridis 
Halsbandsittich Psittacula krameri 
Haubenmeise Parus cristatus 
Haussperling Passer domesticus 
Hohltaube Columba oenas 
Kleiber Sitta europaea 
Kleinspecht Dryobates minor 
Kohlmeise Parus major 
Mandarinente Aix galericulata 
Mittelspecht Dendrocopos medius 
Schellente Bucephala clangula 
Schwanzmeise Aegithalos caudatus 
Schwarzspecht Dryocopus martius 
Star Sturnus vulgaris 
Sumpfmeise Parus palustris 
Tannenmeise Parus ater 
Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 
Waldbaumläufer Certhia familiaris 
Waldkauz Strix aluco 
Weidenmeise Parus montanus 
Wendehals Jynx torquilla 
Wiedehopf Upupa epops 
Zwergschnäpper Ficedula parva 

Ko
lo

ni
eb

rü
te

r 

Graureiher Ardea cinerea 
Kormoran Phalacrocorax carbo 
Lachmöwe Larus ridibundus 
Saatkrähe Corvus frugilegus 
Steppenmöwe Larus cachinnans 
Sturmmöwe Larus canus 
Trauerseeschwalbe Chlidonias niger 
Uferschwalbe Riparia riparia 
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Gilde Artname (deutsch) Artname (wissenschaftlich) 
Sc

hi
lf-

 /
 

Rö
hr

ic
ht

br
üt

er
 

Bartmeise  Panurus biarmicus 
Beutelmeise Remiz pendulinus 
Blaukehlchen Luscinia svecica 
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 
Kleinralle Porzana parva 
Rohrdommel Botaurus stellaris 
Rohrschwirl Locustella luscinioides 
Rohrweihe Circus aeruginosus 
Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 
Tüpfelralle Porzana porzana 
Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus 
Wasserralle Rallus aquaticus 
Zwergdommel Ixobrychus minutus 
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3.15 AH15: Anforderungen an die Darlegung der Ausnahmevoraussetzun-
gen 

Anwendungsbereich 

Werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst, kann von den zustän-
digen Behörden unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausnahme zugelassen werden. So-
weit der besondere Artenschutz auf der Ebene der Bauleitplanung geprüft wird und die Prüfung 
dabei die Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ergibt, kann nach verbreiteter 
Ansicht nicht bereits auf Planungsebene eine Ausnahme erteilt werden (OVG Greifswald, Be-
schluss vom 04.05.2017, Az.: 3 KM 152/17, juris, Rn. 43). Es besteht dann nur die Möglichkeit, 
in die objektive Ausnahmelage „hineinzuplanen“ (VGH Mannheim, Urteil vom 18.04.2018, Az.: 
5 S 2105/15, juris, Rn. 131). Hierfür müssen aller Voraussicht nach bei Umsetzung des Be-
bauungsplans die Ausnahmevoraussetzungen vorliegen. Ob dies der Fall ist, hat der Plange-
ber in eigener Verantwortung zu prüfen, wobei der Stellungnahme der zuständigen Natur-
schutzbehörde im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB ein besonderes 
Gewicht zukommt. 

Die Ausnahmevoraussetzungen, welche die zuständige (Naturschutz-)Behörde auf Genehmi-
gungsebene ebenso wie im Rahmen ihrer Stellungnahme auf Bebauungsplanebene zu prüfen 
hat, sind in § 45 Abs. 7 BNatSchG geregelt. Demnach können – sofern keine anderweitige 
Zuständigkeit geregelt ist – die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden 
von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen, sofern  

• das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und 

• zumutbare Alternativen, den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck an anderer Stelle 
ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind sowie 

• sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert. 

Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Die Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses erfordert 
eine differenzierte Betrachtung des jeweiligen Vorhabens. Folgende Fragestellungen sind zu 
beantworten: 

• Ist das Vorhaben im öffentlichen Interesse (z.B. Optimierung von Wirtschaftsstrukturen, 
Wohnungsbau, Infrastruktur für Verkehr, Wasser- und Energieversorgung)?  

• Liegen zwingende Gründe des öffentlichen Interesses vor?  
– Darlegung der gesetzlichen, planerischen und/oder verwaltungsinternen Ziele, 

aus denen sich die Interessen ableiten, 
– Darlegung der Prognosesicherheit, mit der das mit dem Vorhaben verfolgte Ziel 

tatsächlich auch eintritt, 
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– Darlegung des Bestands des mit dem Vorhaben verfolgten Ziels in zeitlicher 
Hinsicht, 

– differenzierte Darlegung bzw. qualitative und quantitative Beschreibung des tat-
sächlichen Bedarfs des öffentlichen Interesses. 

• Ist ein Überwiegen der zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses gegeben?  
– Für die Abwägungsentscheidung ist eine Gewichtung und Gegenüberstellung 

der artenschutzrechtlichen Beeinträchtigung mit den Gründen, die für das Vor-
haben sprechen, vorzunehmen. 

– Je schwerer die artenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen der jeweiligen Art 
durch ein Vorhaben wiegen, desto gewichtiger müssen die mit dem Vorhaben 
verfolgten öffentlichen Interessen sein. Bei schwerwiegenden Beeinträchtigun-
gen wird regelmäßig nur ein Vorhaben von langfristigem Interesse und grund-
legender Bedeutung für die nationale oder die europäische Gemeinschaft über-
wiegend sein. 

Prüfung von Alternativen 

Im Rahmen der Alternativenprüfung sind folgende Fragestellungen zu beantworten: 

• Welche Alternativen zum Vorhaben bestehen? 
– Das Vorhabenziel ist konkret zu bestimmen, da nur solche Alternativen zu be-

trachten sind, die die vom Vorhabenträger verfolgten Ziele verwirklichen kön-
nen (Abstriche am Grad der Zielerreichung sind zulässig).  

– Sind die Vorhabenziele definiert, kann die Auswahl der zu betrachtenden Alter-
nativen erfolgen. Denn sowohl der zu betrachtende Suchraum sowie die Art der 
zu betrachtenden Alternativen (Konzept-, Standort-, Ausführungsalternativen), 
werden über die Identifikation der wesentlichen Vorhabenziele bestimmt. 

• Vergleich der Alternativen unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange 
– Es ist ein abgeschichtetes Vorgehen zu empfehlen. Alternativen, welche ein-

deutig höhere Beeinträchtigungsrisiken für die artenschutzrechtlichen Belange 
verursachen als die Vorzugsvariante, können i.d.R. auf Basis einer Grobana-
lyse im Vorfeld ausgeschieden werden. Gleiches gilt für Varianten, die zwar 
unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten günstiger, aber unzweifelhaft un-
zumutbar sind, da ihre Nachteile offensichtlich außer Verhältnis zu den Vortei-
len für den Artenschutz stehen. In den übrigen, nicht eindeutig auf Basis einer 
Grobanalyse zu klärenden Fällen, ist die Betrachtung so weit zu vertiefen, bis 
hinreichende Klarheit über die entscheidungsrelevanten Sachverhalte besteht 
(vgl. u.a. SIMON et al. 2015, S. 14). 

– Vergleich der Alternativen unter Berücksichtigung geeigneter Kriterien (Häufig-
keit/Seltenheit der Art, Erhaltungszustand der Art, Regenerierbarkeit und dafür 
erforderlicher Zeitraum, Ausmaß des Verlustes maßgeblicher Habitatflächen, 
Ausmaß der Individuenverluste, Ausmaß projektbedingter Störungen von Tier-
arten) 
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• Prüfung der Zumutbarkeit 
– Bewertende Gegenüberstellung der für das Vorhaben streitenden Gründe mit 

den Beeinträchtigungen, so dass die Alternative gewählt werden kann, die unter 
Berücksichtigung artenschutzrechtlicher und sonstiger Belange die günstigste 
ist. 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

Maßstab zur Beurteilung einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 
der jeweils betroffenen Art ist der Erhaltungszustand im Land Berlin. Da für die artenschutz-
rechtlich relevanten Arten in der Regel keine Daten zum Erhaltungszustand im Land Berlin 
vorliegen, ist zu empfehlen zunächst die Auswirkungen auf die lokale Population einer Art zu 
betrachten, da deren Beeinträchtigung auf Grund des überschaubareren Raumbezugs besser 
zu bestimmen ist. In diesem Zusammenhang kann man ggf. auch auf Daten des Landes Bran-
denburg zurückgreifen. 

Fehlt es gänzlich an gesicherten Erkenntnissen über den Erhaltungszustand, ist im Zweifel 
von einem ungünstigen Erhaltungszustand auszugehen.   

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist dann gegeben, „wenn sich die Größe oder 
das Verbreitungsgebiet der betroffenen Populationen verringert, wenn die Größe oder Qualität 
ihres Habitats deutlich abnimmt oder wenn sich ihre Zukunftsaussichten deutlich verschlech-
tern“ (LANA 2010). 

Im Zuge der Beurteilung können dabei Maßnahmen zur Sicherung oder Verbesserung des 
Erhaltungszustandes vorgesehen werden (FCS-Maßnahmen). 

Zur Bewertung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population der jeweils be-
troffenen Art sind folgende Fragestellungen zu beantworten: 

• Wie ist die lokale Population der jeweils betroffenen Art abzugrenzen? 
– Sofern nicht im Zuge des Störungsverbotes eine Abgrenzung der lokalen Po-

pulation einer Art vorgenommen wurde, ist diese als erste Bezugsgröße zur 
Bewertung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes abzuleiten (Vorge-
hen vgl. AH8) 

• Kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ohne er-
gänzende Maßnahmen ausgeschlossen werden? 

– Sofern Verbotstatbestände und damit Beeinträchtigungen ausgelöst werden, 
empfiehlt es sich, den Nachweis der Nichtverschlechterung durch die Planung 
geeigneter FCS-Maßnahmen abzusichern. Im Einzelfall kann der Nachweis 
auch ohne die Planung und Durchführung entsprechender FCS-Maßnahmen 
gelingen (bspw. bei geringen artenschutzrechtlichen Betroffenheit, Betroffen-
heit einzelner Individuen ohne Einfluss auf die Stabilität der Population).  



Leitfaden Artenschutz Berlin  

 

 

 Seite 125 

• Falls nein: Welche fachlich geeigneten FCS-Maßnahmen können abgeleitet werden, 
um die Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population zu vermeiden und 
welche Anforderungen müssen diese erfüllen? 

– FCS-Maßnahmen müssen nicht zwingend an den betroffenen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten ansetzen und können daher räumlich flexibler ausgestaltet 
werden. 

– Die Beeinträchtigungen durch das Vorhaben müssen ausgeglichen werden 
(z.B. durch Habitaterweiterung oder -optimierung), die Maßnahmen müssen 
eine hohe Wirksamkeit aufweisen (vgl. AH11), gewährleisten, dass ein günsti-
ger Erhaltungszustand erreicht werden kann und überwiegend vor, bzw. spä-
testens mit Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten wirksam sein. 

Tabelle A-21: Arbeitshilfen zur Darlegung der Ausnahmevoraussetzungen 

Arbeitshilfen zur Darlegung der Ausnahmevoraussetzungen  

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

• Beschreibung der Inhalte und Anforderun-
gen an die Ausnahmevoraussetzungen 

• Darstellung von Beispielfällen 

EU Kommission (2007): Leitfaden zum strengen 
Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftli-
chem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 
92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Ver-
öffentlichungen der Europäischen Gemeinschaf-
ten.  

Download unter https://ec.europa.eu/environ-
ment/nature/conservation/spe-
cies/guidance/pdf/guidance_de.pdf 

• Grundlagen und Vorgehensweisen zum ar-
tenschutzrechtlichen Alternativenvergleich 

• Benennung von Kriterien für den Vergleich 
der Alternativen  

Simon, M., Runge, H., Schade, S. & Bernotat, D. 
(2015): Bewertung von Alternativen im Rahmen 
der Ausnahmeprüfung nach europäischem Ge-
biets- und Artenschutzrecht, FuE-Vorhaben im 
Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. Mar-
burg, Hannover. 

Download unter: https://www.bfn.de/filead-
min/BfN/service/Dokumente/skrip-
ten/Skript420_01.pdff 

• Übersicht über Rechtsprechung, Länderre-
gelungen und Literatur zu den einzelnen 
Tatbestandsvoraussetzungen der Aus-
nahme 

Wulfert, K. (2016): FFH-Abweichungsverfahren 
und artenschutzrechtliches Ausnahmeverfah-
ren. Untersuchung rechtlicher, naturschutzfach-
licher und planungspraktischer Anforderungen. 
Schriftenreihe des Fachgebiets Landschaftsent-
wicklung/Umwelt- und Planungsrecht 2, Kassel. 

 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_de.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_de.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_de.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript420_01.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript420_01.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript420_01.pdf
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3.16 AH16: Festlegung eines Monitorings 

Ableitung des Bedarfs für ein Monitoring 

Bei CEF-Maßnahmen besteht ein sehr hoher Anspruch an die Eignung und die Prognosesi-
cherheit hinsichtlich der Wirksamkeit der Maßnahmen. Sofern diese für die zu betrachtende 
Art ausreichend belegt ist und eine hohe Prognosesicherheit belegt werden kann (bspw. über 
Leitfäden, Literatur, etc.), ist die Durchführung eines Monitorings nicht erforderlich (vgl. auch 
MKULNV 2017: 31). 

In allen übrigen Fällen, in denen ein ausreichender Wirksamkeitsbeleg der CEF-Maßnahme 
nicht gegeben ist, ist es die Aufgabe eines Monitorings, im Rahmen einer „systematischen 
Überwachung von Vorgängen und Prozessen“ (MKULNV 2017: 26) die Wirksamkeit der ge-
wählten CEF-Maßnahme zu bestätigen. Die Überwachung gestattet es, bei einem uner-
wünschten Verlauf steuernd eingreifen zu können. Das Monitoring lässt sich als ein Instrument 
des Risikomanagements verstehen, mit dem die Wirksamkeit des Maßnahmenkonzeptes 
überwacht wird (ebd.).  

Anforderungen an ein Monitoring 

Im Rahmen eines Monitorings können verschiedene Wirksamkeitsbelege einer Maßnahme 
notwendig werden. Dabei handelt es sich um: 

• den Funktionsnachweis und 
• den Stabilitätsnachweis. 

Es ist zu klären, welche der beiden Nachweisarten erbracht werden muss und auf welche 
Weise dies gelingen kann (MKULNV 2017: 31).  

Für den Funktionsnachweis bzw. in einem maßnahmenbezogenen Monitoring ist zu prüfen 
und zu belegen, ob die Maßnahme die angestrebte Lebensraumfunktion erfüllt oder nicht. Im 
Wesentlichen handelt es sich bei dem maßnahmenbezogenen Monitoring um eine Struktur-
kontrolle.  

Ein Stabilitätsnachweis bzw. ein populationsbezogenes Monitoring kommt dann zur Anwen-
dung, wenn keine sichere Prognose möglich ist, ob die betroffene Art von den vorgesehenen 
Maßnahmen bzw. Strukturen profitiert. Darüber hinaus wird empfohlen ein populationsbezo-
genes Monitoring bei landesweit bedeutsamen Vorkommen sowie bei umfangreichen Maß-
nahmenkomplexen vorzusehen.  

Funktionsnachweis: 

Der Funktionsnachweis ist durch ein maßnahmenbezogenes Monitoring zu erbringen. In ei-
nem maßnahmenbezogenen Monitoring ist zu prüfen und zu belegen, ob die Maßnahme die 
angestrebte Lebensraumfunktion erfüllt oder nicht. Hierzu sind zunächst bestimmte Fragestel-
lungen zu überprüfen, die für die Festlegung der Zielzustände und -werte zu beantworten sind. 
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Maßnahmen, die einer regelmäßig wiederkehrende Pflege bedürfen, weisen dabei ein höhe-
res Risiko auf, die angestrebte Lebensraumfunktion nicht zu erfüllen (z.B. fehlerhafte Umset-
zung der Vorgaben zur Biotoppflege).  

Die Anzahl und Frequenz der Monitoring-Gänge ist artspezifisch festzulegen und wird von 
Maßnahme und Örtlichkeit beeinflusst. Hieraus resultieren die Anzahl von Überwachungster-
minen, der Zeitraum der Erfassung sowie die konkrete Methodik der Bestandserfassung. Wer-
den die definierten Zielzustände bzw. Zielwerte nicht erreicht, müssen Korrektur- und Vorsor-
gemaßnahmen (z.B. Änderung der Lage der Flächen, Anpassung des Pflegekonzeptes, Ver-
größerung der Maßnahmenfläche) vorgesehen werden. Das Monitoring ist beendet, sobald 
die zuvor festgelegten Zielzustände oder Zielwerte erreicht sind (MKULNV 2017: 27). 

In der Regel umfasst das maßnahmenbezogene Monitoring folgende Kontrollschritte 
(MKULNV 2017: 34 ff): 

• artspezifische Strukturkontrolle 
– 1. Kontrolle: im Zuge der Herstellungskontrolle 
– 2. Kontrolle: nach der Hälfte der maßnahmenspezifischen Entwicklungszeit7 
– 3. Kontrolle: am Ende der maßnahmenspezifischen Entwicklungszeit 

• Überprüfung der für die Wirksamkeit der Maßnahme relevanten Zielkriterien und Ziel-
werte durch die Kontrolle 

– der Standortqualität 
– der Flächengröße 
– des räumlichen Zusammenhangs mit den vom Vorhaben beeinträchtigten Flä-

chen 
– der Erreichbarkeit von Quell- und Nahrungshabitaten 
– der Übereinstimmung mit Erfahrungswerten zum jeweiligen Maßnahmentyp 

• Bewertung der Wirksamkeit (MKULNV 2017: Tabelle 6) 
– Entwicklungsziel erreicht: Zustand der Fläche ermöglicht ein Vorkommen der 

Zielarten 
– Entwicklungsziel absehbar: Zustand der Fläche ermöglicht kein Vorkommen 

der Zielarten, der Zielzustand wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht 
– Entwicklungsziel erreichbar: Zustand der Fläche ermöglicht kein Vorkommen 

der Zielarten, der Zielzustand ist grundsätzlich erreichbar 
– Entwicklungsziel nicht erreichbar: Zustand der Fläche ermöglicht kein Vorkom-

men der Zielarten. 

                                                

7 Entwicklungszeit weniger als ein Jahr = Beenden des Monitorings nach der 1. Erfolgreichen Strukturkontrolle; Entwicklungs-
zeit weniger als zwei Jahre = Durchführung eines weiteren Kontrollgangs; Entwicklungszeit zwei oder mehr Jahre = Durchfüh-
rung von zwei weiteren Kontrollgängen (MKULNV 2017: 35) 
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Stabilitätsnachweis: 

Der Stabilitätsnachweis ist durch ein populationsbezogenes Monitoring in Form einer artspe-
zifischen Bestandserhebung zu erbringen.  

Ein populationsbezogenes Monitoring umfasst immer auch ein maßnahmenbezogenes Moni-
toring und folgende Arbeitsschritte (MKULNV 2017: 39 ff): 

• artspezifische Bestandserfassung 
– 1. Ermittlung des Vorwertes der Maßnahmenfläche 
– 2. Bestandserfassung nach Abschluss des maßnahmenbezogenen Monito-

rings; eine spätere Kontrolle erfolgt, sofern die Zielarten eine Eingewöhnungs-
zeit benötigen (z.B. Nistkastenmaßnahmen, Winterquartiere von Amphibien) 

– 3. Stabilitätsnachweis im Abstand von 1 bis 3 Jahren nach der 2. Bestandser-
fassung, Bestätigung des Vorkommens der Zielart auf dem beabsichtigten Ziel-
niveau, in der Regel für die Dauer von bis zu 10 Jahren mit unterschiedlichen 
Untersuchungsturnussen 

• Überprüfung der für die Wirksamkeit der Maßnahme relevanten Zielkriterien und Ziel-
werte durch  

– Festlegung des Vorkommens einer Art als Gegenstand des Monitorings (bei 
abgrenzbaren Vorkommen in der Regel die lokale Population, bei flächigen Vor-
kommen das vom Vorhaben betroffene Vorkommen, vgl. MKULNV 2017: Ta-
belle 7) 

– Festlegung des Status der Art auf der Maßnahmenfläche (z.B. Reviernachweis, 
Nachweis der Nutzung, Kolonienachweis, vgl. MKULNV 2017: Tabelle 8) 

• Bewertung der Wirksamkeit 
– Entwicklungsziel erreicht: das Vorkommen der Zielart hat sich gegenüber der 

Situation vor Realisierung des Vorhabens beziehungsweise vor Realisierung 
der Maßnahmen nicht verschlechtert (Zielwert wurde zwei Mal ab der 2. Be-
standserfassung erreicht). 

Der Nachweis der Wirksamkeit erfolgt über art- und maßnahmenspezifische Kartierungen (vgl. 
MKULNV 2017: Tabelle 9). 

Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen 

Für den Fall, dass die Wirksamkeit der Maßnahme im Zuge des Monitorings nicht belegt wer-
den kann bzw. die Monitoring-Ergebnisse schlechter als der beabsichtigte Zielzustand sind, 
sind ergänzend zu den Monitoringvorgaben Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen festzulegen. 
Denkbar sind zum Beispiel die Erweiterung oder Änderung des ursprünglichen Maßnahmen-
konzeptes oder der Wechsel von Maßnahmenflächen. Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen 
müssen geeignet sein, bei Eintreten negativer Entwicklungen die prognostizierten Risiken 
wirksam auszuräumen. 
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Tabelle A-22: Arbeitshilfen zum Bedarf für und zur Anforderungen an ein Monitoring 

Arbeitshilfen zum Bedarf für und zu Anforderungen an ein Monitoring  

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

• Begriffsdefinitionen, rechtliche Rahmenbe-
dingungen und Methoden des Monitorings 

• Kontrolle von Maßnahmen im Verhältnis 
zum Monitoring im Risikomanagement 

• FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen) (2019): Hinweise zum 
Risikomanagement und Monitoring land-
schaftspflegerischer Maßnahmen im Stra-
ßenbau. FGSV Verlag GmbH; 
https://www.fgsv-verlag.de/ 

• Methodische Standards für das Monitoring 

• Zielsetzung des Monitorings und Anwen-
dungsbereich der Standards 

• Maßnahmenbezogenes Monitoring 

• Populationsbezogenes Monitoring ein-
schließlich Bewertung der Wirksamkeit und 
Kartiermethoden 

• MKULNV NRW (2017): Methodenhandbuch 
zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-West-
falen – Bestandserfassung und Monitoring. 
Bearb. FÖA Landschaftsplanung GmbH Trier 
& STERNA Kranenburg, BÖF Kassel. Schluss-
bericht zum Forschungsprojekt des 
MKULNV Nordrhein-Westfalen Az.: III-4 - 
615.17.03.13. 

• Download unter: https://artenschutz.natur-
schutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/downloads 

• Artensteckbriefe mit artspezifischen sowie 
maßnahmenspezifischen Angaben 

• Eignung/Funktionserfüllung von Arten-
schutzmaßnahmen 

• Anforderungen an CEF-Maßnahmen (zeit-
lich, räumlich, funktionsspezifisch) 

• Hinweise zur Festlegung des Umfangs von 
Maßnahmen 

• MKULNV NRW (2013): Leitfaden Wirksam-
keit von Artenschutzmaßnahmen für die Be-
rücksichtigung artenschutzrechtlich erfor-
derlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfa-
len. 

• Download unter: https://artenschutz.natur-
schutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/downloads 

• Anforderung an die Funktionserfüllung so-
wie die Dimensionierung der Maßnahmen  

• Anforderungen an räumliche Aspekte sowie 
den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Maß-
nahme (möglichst kurze Entwicklungszei-
ten) 

• Anforderungen an die Wirksamkeit (Wahr-
scheinlichkeit der Wirksamkeit einer Maß-
nahme) 

• Artensteckbriefe incl. Beurteilung der artbe-
zogen geeigneten Maßnahmen hinsichtlich 
ihrer vorgezogenen Wirksamkeit 

• RUNGE, H., SIMON, M. & WIDDIG, T. (2010): 
Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit 
von Maßnahmen des Artenschutzes bei Inf-
rastrukturvorhaben. FuE-Vorhaben im Rah-
men des Umweltforschungsplanes des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bun-
desamtes für Naturschutz. 

• Download unter: 
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/pla-
nung/eingriffsregelung/Doku-
mente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf  

https://www.fgsv-verlag.de/
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/FuE_CEF_Endbericht_RUNGE_01.pdf
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Arbeitshilfen zum Bedarf für und zu Anforderungen an ein Monitoring  

Relevante Inhalte Quelle/Bezug 

• Hinweise zum Monitoring mit Bezug zu ein-
zelnen Maßnahmen 
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3.17 AH17: Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 

Speziell für die CEF-Maßnahmen regelt § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG, dass diese Maßnah-
men festgelegt werden müssen. Dies gilt analog auch für alle Vermeidungs- und FCS-Maß-
nahmen. Ist auf Bebauungsplanebene ein artenschutzrechtlicher Konflikt absehbar und ist be-
absichtigt diesen Konflikt bereits auf der Ebene des Bebauungsplans (möglichst weitgehend) 
zu lösen, muss die Festlegung im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erfolgen. Ebenso wie 
die Maßnahmen nach der Eingriffsregelung können artenschutzrechtlich erforderliche Vermei-
dungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen zu diesem Zweck auf den Grundstücken, auf denen die 
Konflikte zu erwarten sind, oder an anderer Stelle sowohl im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans als auch in einem anderen Bebauungsplan festgesetzt werden. Hingegen ist eine Fest-
setzung nach § 9 Abs. 1a BauGB auf „von der Gemeinde bereitgestellten Flächen“ außerhalb 
des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans nur möglich, wenn die Maßnahmen zugleich 
dem Eingriffsausgleich nach § 1a Abs. 3 BauGB dienen. Auch die Zuordnung der Flächen und 
Maßnahmen zu den Eingriffsgrundstücken kann per Festsetzung nur erfolgen, wenn es sich 
zugleich um Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB handelt. 

Außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplanes kann analog zu § 1a Abs. 3 Satz 4 
BauGB eine Festlegung auch durch vertragliche Vereinbarung gemäß § 11 BauGB oder durch 
sonstige geeignete Maßnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen erfolgen 
(SENUVK 2020). 

Es stehen daher folgende Festlegungsmöglichkeiten zur Verfügung: 

• Festsetzungen im Bebauungsplan (gemäß § 9 Abs. 1 u. 2, ggf. auch Abs. 1a BauGB, vgl. 
Tabelle A 12), 

• vertragliche Regelungen (städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB), 

• sonstige Sicherungen auf vom Land Berlin bereitgestellten Flächen. 

Festsetzungen im Bebauungsplan 

§ 9 Abs. 1 bis 4 BauGB regelt abschließend, was in einem Bebauungsplan festgesetzt werden 
kann.  

Tabelle A-23:  Beispiele für Festsetzungen im Bebauungsplan mit Bezug zum Artenschutz  
(in Anlehnung an MWAW BADEN-WÜRTTEMBERG 2019) 

Festsetzungsmöglichkeit Rechtsgrundlage Bezug zum Artenschutz (Beispiele) 

Art und Maß sowie bestimmte 
weitere Vorgaben für die zuläs-
sigen baulichen Nutzungen 

§ 9 Abs. 1 Nrn. 1 ff. BauGB Etwa zur Minderung der von zu-
künftigen Gebäuden in einem Bau-
gebiet ausgehenden Störwirkungen 
auf angrenzende Flächen, ggf. auch 
zur Minderung von Tötungsrisiken 
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Festsetzungsmöglichkeit Rechtsgrundlage Bezug zum Artenschutz (Beispiele) 

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind, und deren 
Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB Etwa als erforderlicher Korridor für 
tages- oder jahreszeitliche Ortsver-
änderungen relevanter Tierarten o-
der als Abstands- und Pufferfläche 
zu sensiblen, angrenzenden Le-
bensstätten 

Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB Insbesondere zur Sicherung, Opti-
mierung oder Neuschaffung von 
Lebensstätten relevanter Tier- oder 
Pflanzenarten; auch Maßnahmen 
zum Schutz vor schädlichen Aus-
wirkungen von Glas und Licht 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten zugunsten der Allge-
meinheit o. a. zu belastende 
Flächen 

§  9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB Etwa zur Sicherung von Pflegemaß-
nahmen in ansonsten un- oder 
schwer zugänglichen Bereichen 

Bestimmte Anpflanzungen o-
der Zweckbindungen für Be-
pflanzungen oder für die Erhal-
tung verschiedener (Vegeta-
tions-)strukturen  für Flächen 
sowie für Teile baulicher Anla-
gen (Ausnahme landwirtschaft-
liche Nutzungen oder Wald) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB Etwa zur Minderung von Störwir-
kungen auf angrenzende Flächen, 
zur Minderung von Tötungsrisiken, 
ggf. auch zur Sicherung der „Durch-
wanderbarkeit“ von Bereichen ei-
nes Gebiets für Tierarten 

Zeitlicher Aufschub der Zuläs-
sigkeit bestimmter festgesetz-
ter Nutzungen bzw. Anlagen bis 
zum Eintritt bestimmter Um-
stände 

§ 9 Abs. 2 BauGB; so ge-
nannte „bedingte Bau-
rechte“ 

Etwa zur Sicherung der Funktions-
fähigkeit spezieller Maßnahmen im 
Ablauf einer Erschließung bzw. Be-
bauung (zeitliche Staffelung); so 
kann die Errichtung bestimmter 
Gebäude erst zulässig sein, wenn 
ein Ersatzhabitat geschaffen und 
die im Baufeld vorkommenden 
Tiere umgesetzt worden sind 

 

Vertragliche Regelungen 

Sollen artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen außerhalb von Bebauungsplangebieten 
(plangebietsextern) umgesetzt werden, kommen nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB städtebauli-
che Verträge als Festlegungsmöglichkeit in Betracht.   
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In ihnen erfolgt die rechtliche Sicherung der Umsetzung von Maßnahmen. Außerdem können 
detaillierte Regelungen für die praktische Umsetzung, Unterhaltung und Kontrolle der Maß-
nahmen aufgenommen werden (MWAW BADEN-WÜRTTEMBERG 2019). Durch einen städte-
baulichen Vertrag im Sinne des § 11 BauGB kann zudem die zeitliche Abfolge der Umsetzung 
artenschutzrechtlicher Maßnahmen vor Verwirklichung der Planung gesichert werden (SCHAR-
MER & BLESSING 2009). 

Daneben ist jedoch regelmäßig noch eine dingliche/grundbuchliche Sicherung der Flächen 
(z.B. durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten des Landes Berlin) erfor-
derlich, um auch für den Fall der Veräußerung des betreffenden Grundstücks noch ungehin-
derten Zugriff auf die Fläche zu haben. Eine Ausnahme von diesem Erfordernis besteht nur 
bei Flächen der öffentlichen Hand, da von Personen der öffentlichen Hand wegen deren un-
mittelbaren Bindung an Recht und Gesetz nach Art. 20 Abs. 3 GG angenommen werden kann, 
dass sie ihre Grundstücke nicht ohne Weitergabe der vertraglichen Bindung an Dritte veräu-
ßern werden. 

Sonstige geeignete Maßnahmen 

Die sonstigen geeigneten Maßnahmen nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB (zu deren Anwend-
barkeit auf das besondere Artenschutzrecht: VGH Kassel, Urteil vom 25.06.2009, Az.: 4 C 
1347/08.N, juris, Rn. 55) setzen voraus, dass die betreffende Maßnahme auf Flächen umge-
setzt wird, über welche die planende Gemeinde – hier letztlich das Land Berlin – verfügt, also 
Eigentümer ist oder eine dingliche Berechtigung (z.B. eine Grunddienstbarkeit, beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit, Nießbrauchsrecht) innehat. Darüber hinaus bedarf es einer wirksa-
men Selbstbindung des Bezirks, die betreffende Fläche zur Umsetzung einer bestimmten 
Maßnahme zu nutzen. Wirksam in diesem Sinne ist es, wenn der Bezirk durch eigene schrift-
liche Erklärung genau festlegt, auf welcher der in seiner Verfügungsbefugnis stehenden und 
von ihm zu diesem Zweck bereitgestellten Flächen und in welcher Weise das gesetzte natur-
schutzfachliche Ziel erreicht werden soll (vgl. VGH München, Urteil vom 30.03.2010, Az.: 8 N 
09.1861 u.a., juris, Rn. 64).  

Nebenbestimmungen auf der Ebene der Vorhabenzulassung 

Soweit artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen nicht bereits auf der Ebene des Bebau-
ungsplans umgesetzt werden müssen oder können, besteht die Möglichkeit einer Verlagerung 
dieser Maßnahmen auf die Ebene der Planumsetzung. Dies betrifft insbesondere zeitlich vo-
rübergehende Beeinträchtigungen bzw. temporäre Störungen von Tieren gemäß § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG. Hier ist es möglich, die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Anforderungen 
durch Beachtung von Bauzeitenregelungen etc. sicherzustellen. Bedarf das Vorhaben einer 
Genehmigung, in deren Rahmen auch das besondere Artenschutzrecht geprüft wird (z. B. der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung), werden diese Anforderungen ggf. durch Erlass 
entsprechender Nebenbestimmungen gewährleistet.  
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3.18 AH18: Mustertexte für einen städtebaulichen Vertrag zur Sicherung 
von Maßnahmen außerhalb des Baugrundstücks  

Städtebaulicher Vertrag  
gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zur Durchführung und dauerhaften  

Sicherung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen [bei Bedarf:] und Artenschutz-
maßnahmen 

zwischen 

dem Land Berlin, vertreten durch den Bezirk oder die für die Stadtentwicklung zuständige 
Senatsverwaltung…,  

Straße, PLZ, Ort (im Folgenden als „Land Berlin“ bezeichnet) 

und 

… [Name des Vorhabenträgers], vertreten durch …,  
Straße, PLZ, Ort (im Folgenden als „Vorhabenträger“ bezeichnet). 

Die Parteien schließen folgenden Vertrag: 

Präambel  
[optional] 

Der Bezirk … stellt derzeit den Bebauungsplan „…“ [konkrete Bezeichnung des Bebauungs-
plans] auf. Für die Eingriffe in Natur und Landschaft sind bei der Umsetzung des Bebauungs-
plans „…“ Ausgleichsmaßnahmen [bei Bedarf] und Artenschutzmaßnahmen umzusetzen. Zu 
diesem Zweck, konkret die Durchführung, die rechtliche Sicherung sowie die Kostenüber-
nahme der Maßnahmen durch den Vorhabenträger wird dieser Vertrag geschlossen.  

§ 1  
Gegenstand des Vertrags 

(1) Gegenstand dieses Vertrages sind die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen 
[bei Bedarf] und die Artenschutzmaßnahmen für den mit dem Bebauungsplan „…“ ver-
bundenen Eingriff in Natur und Landschaft. 

(2) Die Maßnahmen sind auf den in Anlage … zum Umweltbericht des Bebauungsplans 
„…“ dargestellten (Teil-)Flächen der Grundstücke Flurstück Nr. …, … und …, Flur … 
der Gemarkung …. zu verwirklichen. Für alle nicht im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „…“ liegenden (Teil-)Flächen liegt ein Antrag zum Grundbuchamt … auf Eintra-
gung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit nach § 1090 BGB zugunsten des 
Landes Berlin vor.  

§ 2  

Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen [bei Bedarf:] und der Artenschutzmaßnahmen 
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(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, für die Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft sowohl durch die Erschließung des Bebauungsplangebiets „…“ als auch durch 
die Umsetzung des Bebauungsplans „…“ im Übrigen die im Bebauungsplan festge-
setzten Ausgleichsmaßnahmen [bei Bedarf] und Artenschutzmaßnahmen sowie plan-
gebietsexternen Maßnahmen entsprechend den Vorgaben in Anlage … des Umwelt-
berichts umzusetzen und zu unterhalten.8  

(2) Mit der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen [bei Bedarf] und der Artenschutzmaß-
nahmen ist vor dem Beginn der Bau- und Erschließungsmaßnahmen zu beginnen. Die 
Ausgleichsmaßnahmen sind bis zur Bezugsfertigkeit des ersten Gebäudes [bei Be-
darf], die Artenschutzmaßnahmen bis zum Beginn der den jeweiligen arten-schutz-
rechtlichen Konflikt auslösenden Baumaßnahme abnahmefähig fertigzustellen. Soweit 
in Anlage … des Umweltberichts abweichende Fristen aufgeführt sind, gelten diese 
Fristen.  

(3) Die vorbezeichneten Maßnahmen sind für die Dauer von … Jahren ab deren Herstel-
lung zu unterhalten.9 

§ 3  
Kostenübernahme 

(1) Der Vorhabenträger trägt alle Kosten, die mit der Umsetzung und der Sicherung der 
Ausgleichsmaßnahmen [bei Bedarf] und der Artenschutzmaßnahmen verbunden sind. 

(2) Von der Einziehung eines Sicherheitsbetrages wird abgesehen. 

Oder: 

Der Vorhabenträger hat binnen … Tagen nach Wirksamwerden dieses Vertrages zu-
gunsten des Landes Berlin eine Sicherheit in Höhe von EUR … im Form einer selbst-
schuldnerischen Bankbürgschaft als Sicherheit für die Maßnahmenumsetzung zu er-
bringen. Davon entfallen EUR … auf die Maßnahmenherstellung und EUR … auf die 
Maßnahmenpflege und Unterhaltung. Das Land Berlin ist unverzüglich nach Erfüllung 
der unter § 2 und § 3 dieses Vertrages beschriebenen Verpflichtungen zur Rückgabe 
der Bankbürgschaft entsprechend des jeweils erfüllten Teils der Verpflichtungen an den 
Vorhabenträger verpflichtet. Den Nachweis der Erfüllung erbringt der Vorhabenträger 
durch die schriftliche Bestätigung der zuständigen Naturschutzbehörde.10  

§ 4  
Rechtsnachfolge 

                                                

8  Die Details (Maßnahmenzweck, Maßnahmenziel, Beschreibung der Umsetzung und Pflege/Unterhaltung, etwaiges Moni-
toringerfordernis, zeitliche Vorgaben, Abstimmung mit der uNB etc.) müssen im Umweltbericht – am besten in Gestalt von 
Maßnahmenblättern, wie sie in der Planfeststellung üblich sind, in einer Anlage zum Umweltbericht – dargelegt werden, so 
dass sie kontrolliert und ggf. vom Vertragspartner auch eingefordert werden können.  

9  Eine Unterhaltung von mehr als 25 Jahren erweist sich jedenfalls bei privaten Vorhabenträgern regelmäßig als unverhält-
nismäßig, weshalb die Frist auf maximal 25 Jahre zu begrenzen ist. 

10  Wahlweise kann der Nachweis auch durch ein Fachgutachten bzw. den Bericht entsprechend § 17 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG 
erbracht werden. 
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(1) Der Vorhabenträger ist berechtigt, mit Zustimmung des Landes Berlin die sich aus die-
sem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten einem anderen zu übertragen. 

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Rechte und 
Pflichten an seinen Rechtsnachfolger weiterzugeben. Er wird diesen außerdem ver-
pflichten, die von dem Vorhabenträger im Rahmen einer solchen Weitergabe übernom-
menen Verpflichtungen seinerseits an seine Rechtsnachfolger weiterzugeben. 

§ 5  
Haftungsausschluss 

(1) Aus diesem Vertrag entsteht dem Land Berlin keine Verpflichtung zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans. Eine Haftung des Landes Berlin für etwaige Aufwendungen des Vor-
habenträgers, die dieser im Hinblick auf die Aufstellung des Bebauungsplans tätigt, ist 
ausgeschlossen.  

(2) Für den Fall der Aufhebung des Bebauungsplans können keine Ansprüche gegen das 
Land Berlin geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass sich im Verlauf 
eines gerichtlichen Streitverfahrens die Unwirksamkeit des Bebauungsplans heraus-
stellt. Der Vorhabenträger ist im Falle der Unwirksamkeit des Bebauungsplans „…“ be-
rechtigt, von diesem Vertrag zurückzutreten. 

§ 6  
Vertragsänderungen 

Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform, sofern nicht weitergehende Formerfordernisse gemäß § 11 Abs. 3 BauGB 
erforderlich sind.  

§ 7  
Salvatorische Klausel 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Re-
gelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame 
Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages 
rechtlich entsprechen. 

§ 8  
Schlussbestimmungen 

(1) Der Vertrag wird wirksam, wenn die Rechtsverordnung über den Bebauungsplan „…“ 
in Kraft tritt. 

(2) Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die Vertragsparteien erhalten je eine Ausferti-
gung.   
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3.19 AH19: Nebenbestimmungen in der Baugenehmigung 

Da artenschutzrechtliche Sachverhalte einer Bebauung entgegenstehen können oder diese 
gegebenenfalls nur unter bestimmten Voraussetzungen (bspw. artenschutzrechtlich erforder-
liche Maßnahmen) ermöglichen, sind in solchen Fällen entsprechende Nebenbestimmungen 
erforderlich. Solche Nebenbestimmungen sind indes nur zulässig, soweit das besondere Ar-
tenschutzrecht zum Prüfprogramm im Baugenehmigungsverfahren gehört. Das ist nach der-
zeitiger Rechtslage nur bei Vorhaben im Außenbereich der Fall, weil das besondere Arten-
schutzrecht über § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB Bestandteil des im Baugenehmigungsver-
fahren stets zu prüfenden Bauplanungsrechts ist. 

Tabelle A-24:  Beispiele für Nebenbestimmungen in der Baugenehmigung mit Bezug zum Ar-
tenschutz (verändert nach MWAW BADEN-WÜRTTEMBERG 2019) 

Nebenbestimmungen Artenschutzrechtlicher Hintergrund 

Zeitliche Zulässigkeit baulicher Tätig-
keiten oder Abrisstätigkeiten an Ge-
bäuden sowie der Rodung von Ge-
hölzen etc. (Einschränkung bzw. 
Festlegung von Zeitfenstern) 

Vermeidung von Mortalitätsrisiken insbesondere von Vo-
gel- oder Fledermausarten in Gebäuden oder Gehölzen, 
auch z.B. von Amphibien- und Reptilienarten; Ziel ist, das 
Risiko für die Verwirklichung des Verbots von Tötung oder 
Verletzung wild lebender Tiere des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG möglichst unter die Signifikanzschwelle zu sen-
ken 

Baufreigabe erst nach Vorlage des 
Nachweises über die Fertigstellung 
und die Funktionsfähigkeit festgeleg-
ter Maßnahmen 

Sicherstellung der Erreichung einer Funktionsfähigkeit be-
stimmter Maßnahmenflächen, bei denen ein zeitlicher Vor-
lauf zur eigentlichen Bautätigkeit erforderlich ist.  
Beispiel: Ein erforderlicher Vegetationsbestand benötigt 
auf neuem Substrat eine bestimmte Aufwuchszeit 

Zulässige Art und zulässiger Umfang 
des Einsatzes von Glaselementen an 
einer baulichen Anlage 

Senkung von Verletzungs- und Mortalitätsrisiken insbeson-
dere von Vogelarten an der baulichen Anlage; Ziel ist, das 
Tötungsrisiko unter die artenschutzrechtlich entscheidende 
Signifikanzschwelle abzusenken (s. o.) 

Zulässige Art und zulässiger Umfang 
des Einsatzes von Seilen, bestimmter 
Aufbauten oder Verstrebungen an 
einer baulichen Anlage 

s.o. 

Zulässige Art und zulässiger Umfang 
von Außenbeleuchtung an einer bau-
lichen Anlage bzw. auf einem Grund-
stück 

Verhinderung artenschutzrelevanter Störwirkungen auf an-
grenzende Bereiche (außerhalb des Baugrundstücks) oder 
auf Teile des Baugrundstücks bzw. Teile der baulichen An-
lage selbst.  
Beispiel: Vermeidung der Beleuchtung eines Ausflugsberei-
ches einer Fledermauskolonie. 
Zugleich ggf. Senkung von Mortalitätsrisiken von Tieren, 
die mit Anlockwirkung von Licht verbunden sein können 
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Nebenbestimmungen Artenschutzrechtlicher Hintergrund 

Technische Vorgaben für die Ausge-
staltung bzw. Sicherung von Licht-
schächten und Anlagen der Oberflä-
chenentwässerung 

Vermeidung von Mortalitätsrisiken infolge möglicher Fal-
lenwirkung insbesondere auf Amphibienarten; im best-
möglichen Fall wird das Risiko unter die Signifikanzschwelle 
abgesenkt, ab der nicht mehr mit einer Verwirklichung des 
Verbots von Tötung oder Verletzung wild lebender Tiere 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu rechnen ist.  
Beispiel: Einfallöffnungen mit Schutzgitter oder Wiederaus-
stiegshilfen in Schächten 

Flächen, die von der Bebauung frei-
zuhalten sind und deren Nutzung 
bzw. erforderliche Pflege 

Sicherung oder Neuentwicklung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten betroffener Arten bzw. im Rahmen einer funk-
tionserhaltenden Maßnahme.  
Beispiel: Erhalt oder Herstellung von Zauneidechsen-Le-
bensräumen 

Anbringung oder Einbau einer be-
stimmten Anzahl spezifisch festge-
legter Nisthilfen/Tierquartiere 

Funktionserhalt insbesondere für betroffene Vogel- und 
Fledermausarten 

Durchführung bestimmter Funkti-
onskontrollen oder eines Monito-
rings und Vorlage entsprechender 
Berichte; ggf. mit Vorbehalt einer 
Nachbesserung 

Sicherstellung der Funktionserreichung artenschutzrecht-
lich erforderlicher/vorgeschriebener Maßnahmen 

Bedingungen und Auflagen 

Die erfolgreiche Umsetzung erforderlicher artenschutzrechtlicher Vermeidungs- bzw. vorgezo-
gener Ausgleichsmaßnahmen ist als Bedingung in die Baugenehmigung aufzunehmen. Falls 
FCS-Maßnahmen erforderlich sind, können diese als Auflage in die Baugenehmigung aufge-
nommen werden. 

Festzulegen sind: 

• Art der Maßnahme, 

• konkrete Standorte, 

• Zeitrahmen für die Realisierung der Maßnahme, 

• ggf. Zeitpunkt der Wirksamkeit der Maßnahmen (in Ausnahmefällen), 

• ggf. Vorgaben zur Unterhaltung/Pflege der Maßnahme. 

Falls ein Risikomanagement oder ein Monitoring erforderlich sind (vgl. AH16), ist ein Aufla-
genvorbehalt in die Baugenehmigung aufzunehmen. Ergänzend ist dann festzulegen: 
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• die Schwelle, ab der Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen voraussichtlich erforderlich 
sind sowie Beschreibung der Maßnahmen, 

• der zeitliche Rahmen für das Monitoring und 

• Untersuchungsmethoden. 

Besteht die Erforderlichkeit einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder einer Befreiung 
nach § 67 Abs. 2 BNatSchG, wird die Baugenehmigung mit einer aufschiebenden Bedingung 
erteilt. Erst wenn die Ausnahme oder die Befreiung von der zuständigen Naturschutzbehörde 
zugelassen bzw. gewährt wird, kann von der Baugenehmigung Gebrauch gemacht werden 
(MWEBWV NRW & MKULNV NRW 2010). 

Hinweise 

In jede Baugenehmigung sollte der Hinweis aufgenommen werden, dass der Bauherr/die Bau-
herrin verpflichtet ist, die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu be-
achten. Hierzu kann folgender Mustertext verwandt werden (in Anlehnung an MWEBWV NRW 
& MKULNV NRW 2010): 

Mustertext „Hinweis in der Baugenehmigung“ 

Der Bauherr/die Bauherrin darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ge-
regelten Verbote zum Artenschutz verstoßen, die unter anderem für alle europäisch geschütz-
ten Arten gelten (in Berlin für alle einheimischen Vogelarten (außer der verwilderten Form der 
Haustaube), alle Fledermausarten, Biber, Fischotter, Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, 
Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Moorfrosch, Rotbauchunke, Wechselkröte, 
Schlingnatter, Zauneidechse sowie für verschiedene Käferarten (Eremit, Heldbock), Schmet-
terlinge (Großer Feuerfalter, Nachtkerzenschwärmer) und Libellen (Asiatische Keiljungfer, 
Große Moosjungfer, Grüne Flussjungfer, Grüne Mosaikjungfer, Östliche Moosjungfer, Zierli-
che Moosjungfer).  

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen 
oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädi-
gen oder zu zerstören. 

Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften nach §§ 69 ff BNatSchG. 

Die zuständige Naturschutzbehörde kann unter Umständen eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 
BNatSchG gewähren, sofern eine unzumutbare Belastung vorliegt. 

Weitere Informationen: 

• im Internet auf den Seiten der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
(https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/artenschutz/)  

• bei den zuständigen Naturschutzbehörden 

https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/artenschutz/
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3.20 AH20: Mustertexte Bescheid Baustopp 

Der nachfolgende Musterbescheid betrifft die praktisch nicht seltene Situation, dass die Natur-
schutzbehörde – z.B. durch Beteiligung – von einem angezeigten oder genehmigten Bauvor-
haben erfährt und erkennt, dass das Bauvorhaben in Konflikt mit den artenschutzrechtlichen 
Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG steht. 

Adresse der Naturschutzbehörde 

Adresse des Empfängers 

Berlin, den … 

Unser Zeichen: … 

Sachbearbeiter*in: … 

Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 44 Abs. 1) 
Bauvorhaben … 
Hier: vorübergehende Baueinstellungsverfügung 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr …, 

ich erlasse gegen Sie folgenden Bescheid: 

1. Jegliche weitere Bautätigkeit an dem Bauvorhaben [konkrete Bezeichnung einfügen] 
einschließlich jeglicher geländewirksamer Vorbereitungsmaßnahmen ist sofort einzu-
stellen. 

2. Für den Fall der Zuwiderhandlung wird ein Zwangsgeld in Höhe von EUR …11 ange-
droht.  

3. Es steht Ihnen frei, durch Vorlage eines entsprechend dem Stand der ökologischen 
Wissenschaften erstellten biologischen Fachgutachtens nachzuweisen, dass im Wirk-
raum des Bauvorhabens keine europäischen Vogelarten und/oder Arten nach An-
hang IV der Richtlinie 92/43/EWG vorkommen bzw. durch das Vorhaben  

o kein über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes Tötungs- und 
Verletzungsrisiko für die Tiere geschaffen wird, 

o Tiere nicht in einer Weise gestört werden, die zu einer Verschlechterung 
des Erhaltungszustands der lokalen Population führt, 

o die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der vor-
genannten Arten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrt 
bleibt 

                                                

11  Das Zwangsgeld darf maximal EUR 50.000,00 betragen. 
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  bzw. all dies durch entsprechende, genau beschriebene Maßnahmen mit mindestens 
sehr hoher Prognosewahrscheinlichkeit sichergestellt ist. Reichen Sie ein solches Gut-
achten ein und reagiert meine Behörde hierauf nicht innerhalb von vier Wochen ab dem 
nachweisbaren Zugang des Gutachtens, wird dieser Bescheid gegenstandslos. 

4. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet. 

5. Für den Bescheid wird eine Gebühr in Höhe von … festgesetzt. 

Begründung 

I. 

Wiedergabe des Sachverhalts 

II. 

1. Die Naturschutzbehörde ist gemäß … sowohl örtlich als auch sachlich zuständig. 

2. Die vorübergehende Baueinstellungsverfügung beruht auf § 17 ASOG i. V. m. § 3 
Abs. 2 und § 44 Abs. 1 BNatSchG. Gemäß § 3 Abs. 2 BNatSchG überwachen die für Natur-
schutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden die Einhaltung der Vorschriften des Bun-
desnaturschutzgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und tref-
fen nach pflichtgemäßem Ermessen die im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen, um deren 
Einhaltung sicherzustellen. Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tie-
ren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören (eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert) sowie Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören.  

Ausführliche Darstellung, woraus sich im konkreten Fall ein hinreichender Verdacht eines dro-
henden Verstoßes gegen eines oder mehrere der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
ergibt 

Ein Einschreiten war hier schon deshalb geboten, weil hinter den Zugriffsverboten des § 44 
Abs. 1 BNatSchG in Bezug auf die europäischen Vogelarten und die Arten nach Anhang IV 
der Richtlinie 92/43/EWG europäisches Recht steht, das nach dem Grundsatz der loyalen Zu-
sammenarbeit gemäß Art. 4 Abs. 3 EUV effektiv durchgesetzt werden muss. Die vorüberge-
hende Baueinstellung ist auch das mildeste Mittel zur Sicherstellung des Ausbleibens der Ver-
wirklichung eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestands. Insbesondere bleibt es Ihnen 
unbenommen, die Artenschutzkonformität Ihres Vorhabens nachzuweisen. Durch die auflö-
sende Bedingung in Ziffer 3 wird auch eine zügige Bearbeitung gewährleistet bzw. steht es 
Ihnen nach Fristablauf wieder frei, Ihr Bauvorhaben zu realisieren. 

3. Sie sind auch richtiger Adressat dieser Anordnung.  



Leitfaden Artenschutz Berlin  

 

 

 Seite 142 

Begründen, insbesondere muss eine ordnungsgemäße Auswahl bei mehreren (potenziellen) 
Störern getroffen werden, wobei die Effektivität der Gefahrenabwehr das zentrale Entschei-
dungskriterium ist 

III. 

Die Androhung des Zwangsgeldes folgt § 8 VwVfG Bln i. V. m. § 3 Abs. 1, § 11 VwVG. Die 
Vollstreckungsvoraussetzungen liegen gemäß § 8 VwVfG Bln i. V. m. § 6 Abs. 1 VwVG vor, 
weil ich hinsichtlich dieses Bescheids den sofortigen Vollzug angeordnet habe. 

Begründung der Zwangsgeldhöhe  

IV. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung war hier angezeigt, weil andernfalls nicht sicherge-
stellt ist, dass keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. 

Dies näher begründen  

IV. 

Begründung der Kostenentscheidung 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch muss schriftlich oder in elektronischer Form, für Letzteres nach 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV12), oder zur Niederschrift bei der Behörde erhoben wer-
den, die den Bescheid erlassen hat.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag 

Unterschrift, Siegel 

                                                

12 Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 
24.11.2017 (BGBl. I S. 3803), zuletzt geändert durch Verordnung vom 09.02.2018 (BGBl. I S. 200). 
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Teil B  Weitergehende Informationen 

1 Einleitung 

Während Teil A dieses Leitfadens baukastenartig zu benutzende Checklisten und Arbeitshilfen 
zur Verfügung stellt, die die Erstellung und Prüfung artenschutzrechtlicher Fachbeiträge hand-
lungsorientiert unterstützen sollen, ermöglicht Teil B einen vertieften und zusammenhängen-
den Einblick in die Thematik.  

Mitarbeitern der Verwaltung und Fachgutachtern werden im Folgenden weiterführende Infor-
mationen zur Verfügung gestellt, die eine vertiefende Auseinandersetzung mit rechtlichen und 
fachlichen Aspekten der artenschutzrechtlichen Prüfung ermöglichen. Die Inhalte und Prüf-
schritte der artenschutzrechtlichen Prüfung werden daher im Folgenden umfassend und zu-
sammenhängend dargestellt. Dies hat die Konsequenz, dass sich Ausführungen in Teilen mit 
Inhalten der Arbeitshilfen doppeln. Überwiegend gehen die Ausführungen aber im Detaillie-
rungsgrad über die Inhalte von Teil A hinaus. 

2 Rechtliche Bestimmungen des besonderen Artenschutzes 
gemäß § 44 und § 45 BNatSchG 

Die Regelung des Naturschutzes und der Landschaftspflege obliegt gemäß Art. 74 Abs. 1 
Nr. 29 GG in erster Linie dem Bund. Während die Länder nach Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GG 
von den bundesrechtlich getroffenen Naturschutzbestimmungen in vielen Punkten abweichen 
dürfen, ist dies hinsichtlich des Rechts des Artenschutzes nicht der Fall. Das Artenschutzrecht 
erfährt im 5. Kapitel des Bundesnaturschutzgesetzes eine Regelung. Dort wird in den allge-
meinen (Abschnitt 2, §§ 39-43 BNatSchG) und in den besonderen Artenschutz (Abschnitt 3, 
§§ 44-47 BNatSchG) unterschieden.  

In der Praxis ungleich bedeutsamer ist jedoch der besondere Artenschutz. Zum besonderen 
Artenschutzrecht zählen zunächst die auf die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Exemplaren ge-
fährdeter Arten bezogenen Handelsregelungen. Fanden sich hierzu anfänglich noch Regelun-
gen im Bundesnaturschutzgesetz, hat schon früh durch die EU-Artenschutzverordnung (EG) 
Nr. 338/97 die ergänzend noch hinzutretende Verordnung (EG) Nr. 865/2006 eine EU-weite 
Vereinheitlichung stattgefunden. Das nationale Recht regelt in den §§ 44 ff. BNatSchG seither 
nur noch den direkten Zugriff auf Exemplare besonders geschützter Arten sowie die Zulässig-
keit des Besitzes und der Vermarktung von Tieren und Pflanzen besonders geschützter Arten, 
soweit dies nicht bereits europarechtlich abschließend geregelt ist. Welche Arten zu den be-
sonders geschützten gehören, definiert § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG.  

Gegenstand dieses Leitfadens sind lediglich die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
einschließlich der Privilegierungen, die diese durch die Regelung des § 44 Abs. 5 BNatSchG 
erfahren, sowie die Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten.  
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2.1 Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören (Nr. 1), 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-
heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Er-
haltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Nr. 2),  

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Nr. 3),  

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Nr. 4). 

Es handelt sich folglich um strikt zu beachtende Handlungsverbote. Die Beachtung der Ver-
bote kann gemäß § 3 Abs. 2 BNatSchG/§ 4 Abs. 1 Satz 2 NatSchG Bln durch entsprechende 
naturschutzbehördliche Anordnungen, z.B. die Verfügung eines Baustopps, durchgesetzt wer-
den. Verstöße gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG können darüber hinaus 
eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 Abs. 2 BNatSchG begründen und entsprechend geahndet 
werden. Handelt der Betreffende vorsätzlich oder leichtfertig, kommt außerdem gemäß § 71 
Abs. 1, § 71a BNatSchG eine Strafbarkeit in Betracht. Außerdem können artenschutzrechtli-
che Verstöße auch einen Umweltschaden im Sinne des § 19 BNatSchG begründen und 
dadurch insbesondere die strengen Sanierungspflichten nach Maßgabe des Umweltscha-
densgesetzes (USchadG) nach sich ziehen.  

Neben ihrer Eigenschaft als bußgeld- und strafbewehrte verhaltensbezogene repressive Ver-
bote fungieren die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG jedoch zugleich auch als Zulas-
sungsvoraussetzung in Genehmigungsverfahren. Auch in Planungsverfahren kann ihnen Be-
deutung zukommen.  

2.2 Anwendung in Planungsverfahren 

Das besondere Artenschutzrecht spielt regelmäßig bereits im Rahmen raumbezogener Pla-
nungen, insbesondere der Bauleitplanung, eine Rolle. Dabei bestehen zwischen der vorberei-
tenden und der verbindlichen Bauleitplanung Unterschiede. 
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2.2.1 Verbindliche Bauleitplanung 

Zum besonderen Artenschutz in der verbindlichen Bauleitplanung gibt es bereits mehrere Ge-
richtsentscheidungen. Darin wird nahezu durchgängig hervorgehoben, dass die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände auf die Verwirklichungshandlung bezogen sind, sodass sie für 
die Bauleitplanung lediglich mittelbare Bedeutung haben (OVG Münster, Urteil vom 
05.12.2017, Az.: 10 D 97/15.NE, juris, Rn. 63 m. w. N). Zum einen ist zu prüfen, ob die durch 
die Planung ermöglichten Eingriffe unabwendbar gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG verstoßen werden. Wäre dies der Fall, so wäre der Bebauungsplan nicht erforder-
lich im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB und folglich unwirksam (VGH Kassel, Urteil vom 
21.02.2008, Az.: 4 N 869/07, juris, Rn. 33 ff.; OVG Münster, Urteil vom 30.01.2009, Az.: 
7 D 11/08.NE, juris, Rn. 110 ff.). Dies erfordert im Planaufstellungsverfahren eine voraus-
schauende Ermittlung und Beurteilung, ob die in Aufstellung befindlichen Festsetzungen einen 
artenschutzrechtlichen Konflikt nach sich ziehen, der ihre Umsetzung dauerhaft unmöglich er-
scheinen lässt (BVerwG, Beschluss vom 25.08.1997, Az.: 4 NB 12.97, juris, Rn. 14). 

Die abschließende Lösung artenschutzrechtlicher Konflikte bereits auf Bebauungsplanebene 
ist vielfach nicht möglich, weshalb auf Genehmigungsebene regelmäßig selbst dann nochmals 
eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erfolgen muss, auch wenn das besondere Arten-
schutzrecht bereits auf Bebauungsplanebene geprüft wurde (OVG Münster, Urteil vom 
05.12.2017, Az.: 10 D 9715.NE, juris, Rn. 63; VGH München, Urteil vom 18.01.2017, Az.: 
15 N 14.2033, juris, Rn. 32). Dies liegt zum einen daran, dass zwischen Planerlass und Pla-
numsetzung regelmäßig größere Zeitabstände liegen, innerhalb derer sich die Verhältnisse 
wegen der natürlichen Dynamik entscheidungserheblich ändern können. Daraus ergeben sich 
Konsequenzen für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung: Je näher der Zeitpunkt liegt, zu 
dem die Umsetzung des Bebauungsplans zu erwarten ist, desto intensiver muss das beson-
dere Artenschutzrecht geprüft werden. Umgekehrt kann es bei unklarem Umsetzungszeitraum 
angezeigt sein, stärker die im Geltungsbereich liegenden Habitatpotenziale als die durch Kar-
tierungen aktuell feststellbaren Vorkommen besonders geschützter Arten in den Blick zu neh-
men.  

Des Weiteren handelt es sich bei der verbindlichen Bauleitplanung um Normsetzung, die 
grundsätzlich nur innerhalb des von § 9 BauGB gezogenen Rahmens stattfinden darf. Der 
Festsetzungskatalog des § 9 BauGB erlaubt indes lediglich Regelungen mit bodenrechtlicher 
Relevanz, also Bestimmungen, die mit der städtebaulichen oder sonstigen Nutzung von Grund 
und Boden zusammenhängen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 03.12.1998, Az.: 4 BN 24.49, ju-
ris, Rn. 5 f.). Demgemäß kann aus Artenschutzgründen auf der Basis von § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB zwar z.B. festgesetzt werden, in welchen zeitlichen Abständen eine bestimmte Fläche 
zu mähen ist, nicht möglich sind aber etwa Festsetzungen zur Bauphase wie die Anordnung 
einer ökologischen Baubegleitung, die Regelung von Betretungsverboten oder die Verpflich-
tung zur Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde. Solche Vorgaben ließen sich 
allenfalls im Wege eines städtebaulichen Vertrags rechtsverbindlich festlegen. Daneben bleibt 
lediglich das Mittel der Maßgabe bzw. des Hinweises, dem aber bei Bebauungsplänen keine 
Rechtsverbindlichkeit zukommt. 
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Soweit sich artenschutzrechtliche Konflikte nicht vermeiden lassen und Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Umsetzung der Planung voraussichtlich ausgelöst wer-
den, besteht schließlich die Möglichkeit, in eine objektiv etwaig gegebene Ausnahme- oder 
Befreiungslage „hineinzuplanen“. Dafür müssen nach vorausschauender Prüfung auf Ebene 
der Bauleitplanung die Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. die Be-
freiungsvoraussetzungen nach § 67 Abs. 2 BNatSchG bejaht werden können. Dies entbindet 
aber nicht davon, dass der Bauherr/die Bauherrin dann auf Genehmigungsebene auch tat-
sächlich die erforderliche Ausnahme oder Befreiung von der zuständigen Naturschutzbehörde 
erlangen muss.  

Nach alledem ist zu differenzieren:  

• Sowohl unter zeitlichen als auch unter modalen Gesichtspunkten lassen sich artenschutz-
rechtliche Konflikte auf der Bebauungsplanebene am besten noch beim vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan lösen. Zum einen bezieht sich dieser Bebauungsplan auf ein kon-
kretes und somit prüffähiges Vorhaben. Zum anderen setzt der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB zwingend den Abschluss eines Durchfüh-
rungsvertrages zwischen Vorhabenträger und planender Gemeinde voraus, wobei auch zu 
bestimmen ist, innerhalb welcher Frist das plangegenständliche Vorhaben durchgeführt 
werden muss. In der Regel handelt es sich dabei um kurze Fristen (ein bis fünf Jahre). Auf 
diese Weise wird eine ausreichende zeitliche Nähe zwischen Bebauungsplan und realem 
Baugeschehen hergestellt und können die Details zur Lösung artenschutzrechtlicher Kon-
flikte im Durchführungsvertrag geregelt werden. Wegen der Nähe des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans zur eigentlichen Vorhabenrealisierung können und sollten artenschutz-
rechtliche Konflikte regelmäßig bereits hier geprüft und bewältigt werden.  

• Das Gegenstück zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan bildet der reine Angebotsbe-
bauungsplan, mit dem bestimmte städtebauliche Entwicklungen angestoßen werden sol-
len (Angebotsbebauungsplan ohne Detailkenntnisse). Da hier zum Zeitpunkt des Planer-
lasses nicht bekannt ist, wer mit konkret welchem Vorhaben innerhalb welcher Zeit das 
durch den Bebauungsplan eröffnete Angebot annehmen wird, bleibt es in diesem Fall bei 
dem Grundsatz, dass etwaige artenschutzrechtliche Konflikte auf der Genehmigungs-
ebene gelöst werden müssen. Gleichwohl ist es vielfach sinnvoll und durch das Abwä-
gungsgebot im Einzelfall sogar erforderlich, auch beim reinen Angebotsbebauungsplan 
bereits Grundlagen für eine spätere Konfliktlösung zu schaffen, indem z.B. Flächen für 
etwaige spätere CEF-Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen gesichert werden. 
Abhängig ist dies davon, inwieweit gemessen am zu erwartenden Umsetzungszeitraum 
die sich dann bei Verwirklichung des Bebauungsplans stellenden artenschutzrechtlichen 
Konflikte bereits jetzt zuverlässig prognostiziert werden können oder sich die jetzt vorge-
sehenen Konfliktlösungen am Ende eher als Fehlplanung erweisen.  

• Gewissermaßen dazwischen liegt der Fall, dass ein oder mehrere konkrete Vorhaben An-
lass für die Aufstellung eines Bebauungsplans sind, aber gleichwohl nicht von dem Instru-
ment des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Gebrauch gemacht wird (Bebauungsplan 
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mit Detailkenntnissen). Je wahrscheinlicher hier eine zeitnahe Umsetzung des Plans ist 
und umso umfassender über städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB bereits vorhaben-
spezifische Konfliktlösungen möglich erscheinen, desto näher kommt diese Planung dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 BauGB und desto eher muss auch hier 
eine möglichst weitgehende Konfliktlösung bereits auf der Planungsebene erfolgen. 

Keinen Einfluss hat demgegenüber, ob der Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB aufgestellt wird bzw. es sich um einen Bebauungsplan nach den §§ 13a, 13b 
BauGB handelt oder nicht. Eine Freistellung oder sonstige Abweichungen von den Vorgaben 
des besonderen Artenschutzrechts sieht das Gesetz auch für diese Bebauungspläne nicht vor. 
Die Vorhaben, die auf der Basis solcher Bebauungspläne verwirklicht werden sollen, sind viel-
mehr wie jedes andere Bauvorhaben auch den Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
unterworfen, was die soeben dargestellten Konsequenzen für die verbindliche Bauleitplanung 
hat. 

2.2.2 Vorbereitende Bauleitplanung 

Ist bereits auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung eine (weitgehende) Lösung arten-
schutzrechtlicher Konflikte regelmäßig nur über Instrumente wie den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan bzw. einen mit städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB flankierten Ange-
botsbebauungsplan möglich, scheitert eine abschließende Lösung entsprechender Konflikte 
auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) erst recht. Zum ei-
nen ist hier die Zeitspanne zwischen Planerlass und tatsächlichem Baugeschehen noch weit-
aus größer (außer es handelt sich um die Änderung des Flächennutzungsplans parallel oder 
im Nachgang zu einem bestimmten Bebauungsplan). Zum anderen erlaubt vielfach allein 
schon die höhere Maßstabsebene weder die ausreichende Erkenntnis noch die abschließende 
Lösung etwaiger Konflikte mit lokalen Artenschutzverboten (vgl. KRÜßEMANN 2016: 78). Daher 
ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung in der Regel nur eine Potenzialabschätzung 
notwendig. Nur soweit sich der Flächennutzungsplan in Verbindlichkeit und Detailgrad bereits 
der verbindlichen Bauleitplanung oder sogar der späteren Zulassungsentscheidung annähert, 
können und müssen etwaige artenschutzrechtliche Problemlagen bereits auf dieser Planungs-
ebene weitgehend bewältigt werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn z.B. für Windener-
gieanlagen Konzentrationszonen mit Ausschlusswirkung nach außen gemäß § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB dargestellt werden sollen.  

Dabei ist jedoch zu beachten, dass § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB eine Rechtsverbindlichkeit nur 
nach außen, also lediglich hinsichtlich der Ausschlusswirkung solcher Darstellungen entfaltet, 
nicht aber auch nach innen. Ob die betreffende Nutzung innerhalb entsprechender Konzent-
rationszonen realisiert werden kann, ist damit folglich noch nicht abschließend beantwortet. 
Es ist deshalb auch bei Darstellungen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB grundsätzlich möglich, 
die artenschutzrechtliche Prüfung auf eine Potenzialabschätzung zu beschränken. Je weniger 
Flächen für die jeweilige Nutzung ausgewiesen werden, desto größer ist die Gefahr, dass der 
betreffenden Nutzung nicht in substanzieller Weise Raum verschafft wurde. Somit nähert sich 
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die Planung einer unzulässigen Verhinderungsplanung an, sofern sich nicht durch eine detail-
lierte artenschutzrechtliche Prüfung belegen lässt, dass die für die Konzentrationszonen vor-
gesehene Nutzung durchsetzbar ist. In diesem Fall muss sich der Plangeber vergewissern, 
dass sich die für die Konzentrationszonen vorgesehene Nutzung dort auch durchsetzen wird. 
Das bedingt eine bereits sehr detaillierte artenschutzrechtliche Prüfung.  

2.3 Anwendung in Genehmigungsverfahren 

Auch auf Genehmigungsebene fällt auf, dass es anders als beim europäischen Gebietsschutz-
recht oder der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum besonderen Artenschutz prak-
tisch keine Verfahrensregelungen gibt. Die Überwachung der Einhaltung der artenschutzrecht-
lichen Verbote ist vielmehr in erster Linie Aufgabe repressiven Verwaltungshandelns. Soweit 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren aber Zulassungsvoraussetzung auch ist, dass dem 
Vorhaben keine sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen oder hier kraft 
ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu be-
achten sind, ist das besondere Artenschutzrecht auch Gegenstand präventiver Rechtmäßig-
keitskontrolle. Es muss dann im Genehmigungsverfahren geprüft werden (vgl. BVerwG, Urteil 
vom 21.11.2013, Az.: 7 C 40.11, juris, Rn. 17). Aufgrund dieser verfahrensrechtlichen Einklei-
dung des besonderen Artenschutzrechts hängen das „Ob“ und das „Wie“ der artenschutzrecht-
lichen Prüfung entscheidend auch davon ab, in welchem verfahrensrechtlichen Kontext zu 
entscheiden ist. Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden:  

2.3.1 Fachrechtliche Zulassungen 

Planfeststellungsbedürftige Vorhaben sind im Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsver-
fahren umfassend auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu prüfen. Dies schließt das besondere Arten-
schutzrecht ein. Auch im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren (vgl. 
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG) oder im Zuge der Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse oder 
Bewilligungen (vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG) sind die Anforderungen nach sonstigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften und damit auch nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu prüfen. Hier erfolgt 
also jeweils eine umfassende artenschutzrechtliche Prüfung. 

Sollte eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 
BNatSchG erforderlich sein, so entscheidet im Planfeststellungsverfahren ausweislich § 1 
VwVfG Bln i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG hierüber die Planfeststellungsbehörde aufgrund 
der formellen Konzentration von Planfeststellungsbeschlüssen. Das Gleiche gilt gemäß 
§13 BImSchG im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nach § 6 oder 
§ 16 BImSchG; es entscheidet die zuständige Immissionsschutzbehörde. Im wasserrechtli-
chen Erlaubnis- oder Bewilligungsverfahren besteht hingegen keine Konzentrationswirkung. 
Hier muss – wie im Baugenehmigungsverfahren – die zuständige Naturschutzbehörde über 
die Ausnahme oder Befreiung entscheiden. In der Erlaubnis oder Bewilligung ist über entspre-
chende Nebenbestimmungen (vgl. Teil A 3.19) sicherzustellen, dass die Erlaubnis oder Bewil-
ligung nicht vollzogen werden kann, bevor die Ausnahme bzw. Befreiung erteilt worden ist. 
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2.3.2 Bauordnungsrecht 

Handelt es sich um ein nach § 61 BauO Bln verfahrensfreies Bauvorhaben, findet keine bau-
aufsichtliche Prüfung und damit grundsätzlich auch keine präventive naturschutzrechtliche 
Prüfung statt. Es handelt sich hierbei zwar stets um kleinere Bauvorhaben, die aber gleichwohl 
zum Teil artenschutzrechtliche Probleme aufwerfen können wie etwa der Austausch der Be-
dachung an einem von Fledermäusen bewohnten Bestandsgebäude. Da es in diesen Fällen 
an einem präventiven Kontrollinstrument fehlt, kann lediglich in geeigneter Form (z.B. auf einer 
Internetseite des Senats oder der Bezirke, auf der über Baugenehmigungserfordernisse und 
verfahrensfreie Bauvorhaben Auskunft erteilt wird) auf die Problematik aufmerksam gemacht 
werden und ein Hinweis auf die buß- und strafrechtlichen ebenso wie die umweltschadens-
rechtlichen Folgen eines Verstoßes gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen erfolgen. Aus 
Gründen des Bürokratieabbaus und der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung bei gleichzeitig 
effektiver Umsetzung des besonderen Artenschutzrechts sollten zudem naturschutzfachlich 
belastbare Kriterien erarbeitet werden, bei deren Vorliegen dem Bauherrn/der Bauherrin daher 
(auch) bei verfahrensfreien Bauvorhaben dringend die Abstimmung mit der Naturschutzbe-
hörde vor Maßnahmenumsetzung empfohlen wird (vgl. dazu Checkliste 9). 

Auch manche Bauvorhaben im Außenbereich sind gemäß § 61 BauO Bln verfahrensfrei. Dies 
betrifft z.B. kleinere Gebäude (höchstens 100 m² Brutto-Grundfläche), die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, Fahrgastunterstände, kleinere Masten, diverse ortsfeste 
Behälter, Aufschüttungen und Abgrabungen mit einer Höhe bzw. Tiefe bis zu 2 m und einer 
Grundfläche bis zu 300 m² sowie die Erneuerung bzw. den Austausch von Bauteilen an Be-
standsgebäuden, insbesondere der Außenwandbekleidung und der Bedachung. Soweit ein 
solches Bauvorhaben zugleich einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 Abs. 1 
BNatSchG darstellt und nicht von einer Behörde durchgeführt wird, bedarf es hierfür nach § 17 
Abs. 3 BNatSchG der naturschutzbehördlichen Genehmigung. Im Rahmen dieses Genehmi-
gungsverfahrens prüft die Naturschutzbehörde auch die Beachtung des Vermeidungsgebots 
des § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG und damit mittelbar auch die Beachtung der Zugriffsverbote 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Handelt es sich nicht um ein verfahrensfreies Bauvorhaben, ist hinsichtlich des weiteren Ver-
fahrens und des Erfordernisses einer artenschutzrechtlichen Prüfung zu differenzieren:  

Vorhaben im Außenbereich 

Bedarf das Vorhaben der Baugenehmigung, sind im Baugenehmigungsverfahren gemäß § 64 
Satz 1 Nr. 1 BauO Bln insbesondere die bauplanungsrechtlichen Vorschriften der §§ 29 bis 38 
BauGB zu prüfen. Gleiches gilt gemäß § 63 Satz 1 Nr. 1 BauO Bln für das vereinfachte Bau-
genehmigungsverfahren. Nach § 35 Abs. 1 bzw. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB dürfen 
Außenbereichsvorhaben u. a. den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nicht entgegenstehen bzw. diese nicht beeinträchtigen. Zu den Belangen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege im Sinne dieser Vorschrift gehören aber auch die Zugriffsverbote 
des besonderen Artenschutzrechts (BVerwG, Urteil vom 27.06.2013, Az.: 4 C 1.12, juris, 
Rn. 6). Damit zählt das besondere Artenschutzrecht hier zum obligatorischen Prüfprogramm. 
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Überdies verlangt § 18 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG, dass die zuständige Naturschutzbehörde ins 
Benehmen zu setzen ist, sie also am Genehmigungsverfahren beteiligt werden muss. 

Vorhaben im Innenbereich 

Im Innenbereich macht sich das nur eingeschränkte Prüfprogramm im öffentlichen Baurecht 
in artenschutzrechtlicher Hinsicht im Gegensatz zum Außenbereich nun bemerkbar. Sowohl 
im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren als auch im Baugenehmigungsverfahren ist die 
Einhaltung anderer öffentlich-rechtlicher Anforderungen – wie des besonderen Artenschutz-
rechts – nur zu prüfen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder ersetzt wird (§ 63 Satz 1 Nr. 3, § 64 Satz 1 Nr. 3 
BauO Bln). Eine solche Ersetzung erfolgt hinsichtlich des besonderen Artenschutzrechts indes 
nicht. Folglich findet hier grundsätzlich keine Prüfung des besonderen Artenschutzrechts statt.  

Anderes gilt auch dann nicht, wenn mit dem Bauvorhaben zugleich ein Eingriff in Natur und 
Landschaft verbunden ist; die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung findet hier nach § 18 
Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ebenfalls keine Anwendung, so dass im Innenbereich auch kein Ein-
griffsgenehmigungsverfahren nach § 17 Abs. 3 BNatSchG durchgeführt werden muss. Gemäß 
§ 18 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG ist aber zumindest bei der Errichtung neuer baulicher Anlagen 
die zuständige Behörde zu beteiligen. Auf diese Weise erhält die zuständige Naturschutzbe-
hörde Kenntnis von dem Bauvorhaben und kann bei Anhaltspunkten für einen artenschutz-
rechtlichen Konflikt entsprechende Maßnahmen nach § 3 Abs. 2 BNatSchG ergreifen, z.B. ei-
nen Baustopp aussprechen. Hingegen besteht bei bloßer Änderung oder Nutzungsänderung 
bereits bestehender baulicher Anlagen im Innenbereich gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG 
kein Erfordernis der Beteiligung der Naturschutzbehörde. Das Gleiche gilt, wenn es sich um 
einen Innenbereich kraft Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB handelt 
(vgl. § 18 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG). 

Ungeachtet dessen kann im Ausnahmefall dem Bauantrag jedoch mangels Realisierbarkeit 
des Bauvorhabens das Sachbescheidungsinteresse abgesprochen und er deswegen abge-
lehnt werden, wenn der Bauherr/die Bauherrin nicht entsprechende Unterlagen vorlegt; denn 
der Bauherr/die Bauherrin hat kein schutzwürdiges Interesse an der Genehmigung eines Vor-
habens, von dem ausgeschlossen ist, dass er es legal verwirklichen kann (OVG Koblenz, Urteil 
vom 22.10.2008, Az.: 8 A 10942/08.OVG, juris, Rn. 28 m. w. N.). Ein fehlendes Sachbeschei-
dungsinteresse kann indes nur dann angenommen werden, wenn ohne eine ins Einzelne ge-
hende Prüfung erkennbar ist, dass das baurechtlich an sich zu genehmigende Vorhaben we-
gen entgegenstehender sonstiger Vorschriften offensichtlich nicht verwirklicht werden darf 
(OVG Koblenz, a. a. O., Rn. 29). Erlaubt ist diesbezüglich also lediglich eine Evidenzkontrolle. 
Gleichwohl eröffnet das die Möglichkeit, naturschutzfachlich Kriterien zu entwickeln, bei deren 
Vorliegen ein artenschutzrechtlicher Konflikt mit hoher Wahrscheinlichkeit naheliegt. Ob diese 
(Anscheins-)Gefahr ausreicht, die Baugenehmigung mangels Sachbescheidungsinteresses 
letztendlich zu verweigern, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und birgt daher ge-
wisse Rechtsunsicherheiten. Zumindest aber sollte die Bauaufsichtsbehörde bei Vorliegen 
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dieser Kriterien den Bauherrn unverzüglich auf die Problematik aufmerksam machen und ihm 
eine Abstimmung mit der Naturschutzbehörde nahelegen, gern auch unter ihrer Moderation.  

Vorhaben im beplanten Bereich 

Soweit Vorhaben innerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans gemäß § 30 BauGB 
oder eines planreifen Bebauungsplanentwurfs gemäß § 33 BauGB der Baugenehmigung be-
dürfen, gilt grundsätzlich dasselbe wie bei Vorhaben im Innenbereich. In zwei Punkten beste-
hen allerdings Abweichungen zum Innenbereichsfall:  

• Zum einen wird hier gemäß § 63 Satz 1 Nr. 1 bzw. § 64 Satz 1 Nr. 1 BauO Bln i. V. m. § 30 
Abs. 1 bzw. § 33 Abs. 1 Nr. 2 BauGB u. a. geprüft, ob das Bauvorhaben den Festsetzun-
gen des (künftigen) Bebauungsplans widerspricht. Soweit also der jeweilige Bebauungs-
plan festsetzungswirksam dem besonderen Artenschutz Rechnung trägt, ist dies auch 
Prüfgegenstand im (vereinfachten) Baugenehmigungsverfahren.  

• Zum anderen muss nach § 18 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG bei Vorhaben nach den §§ 30 und 
33 BauGB die zuständige Naturschutzbehörde generell nicht beteiligt werden.  

Hinzu kommt, dass Bauvorhaben nach den §§ 30 und 33 BauGB ohnehin regelmäßig eine 
Genehmigungsfreistellung gemäß § 62 BauO Bln erfahren. Sie bedürfen dann lediglich noch 
der Anzeige. Damit ist das Instrument der präventiven Rechtmäßigkeitskontrolle hier stark ein-
geschränkt; die Beachtung des geltenden Rechts liegt vielmehr überwiegend in der Verant-
wortung des Bauherrn bzw. des von ihm beauftragten Entwurfsverfassers. Die auch hier ge-
mäß § 62 Abs. 3 Satz 1 BauO Bln notwendige Erstellung von Bauvorlagen erfordert indes an-
ders als bei den verfahrensfreien Bauvorhaben nach § 61 BauO Bln eine eingehende Ausei-
nandersetzung mit dem Bauvorhaben und dessen materiell-rechtlicher Zulässigkeit. Vor die-
sem Hintergrund werden in dieser Fallkonstellation über die Bußgeld- und Straftatbestände 
des § 69 Abs. 2 und § 71 Abs. 1, § 71a BNatSchG sowie die Verpflichtungen nach dem Um-
weltschadensgesetz i. V. m. § 19 BNatSchG stärkere „Anreize“ für den Bauherrn, zumindest 
aber für den Entwurfsverfasser geschaffen, von sich aus auf die Durchführung einer arten-
schutzrechtlichen Prüfung hinzuwirken und danach zu handeln, wenn Anhaltspunkte für arten-
schutzrechtliche Konflikte bestehen. Dabei kommt etwaigen Hinweisen im Bebauungsplan auf 
artenschutzrechtliche Problemlagen bzw. Prüferfordernisse eine besondere Bedeutung zu (s. 
Kap. 2.2.1).  

2.4 Privilegierung des § 44 Abs. 5 BNatSchG 

Das besondere Artenschutzrecht enthält hinsichtlich der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG eine Reihe von Privilegierungen. Dies betrifft die land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Bodennutzung (§ 44 Abs. 4 BNatSchG) und Zugriffe auf Tiere sowie Pflanzen be-
sonders geschützter Arten im Zusammenhang mit bestimmten Umweltprüfungen (§ 44 Abs. 6 
BNatSchG) ebenso wie die Umsetzung baulicher Vorhaben (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Gemäß 
§ 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG im An-
wendungsbereich des Absatzes 5 nur noch für diejenigen besonders geschützten Arten, die 



Leitfaden Artenschutz Berlin  

 

 

 Seite 152 

europäische Vogelarten sind, in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet werden oder zu den 
nationalen Verantwortungsarten entsprechend der noch nicht existenten Rechtsverordnung 
nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zählen.  

Des Weiteren sieht § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG für die unter den Absatz 5 der Vor-
schrift fallenden Beeinträchtigungen vor, dass ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verlet-
zungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben ist, wenn die Beeinträchtigung 
durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der 
betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der ge-
botenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Diese 2017 
ins Gesetz gekommene Neuregelung nimmt die bisherige ständige Rechtsprechung auf, wo-
nach bei nicht auf die Verletzung oder Tötung intendierten Handlungen nur dann Anlass zur 
Zurechnung einer Verletzung oder Tötung zum Vorhaben besteht, wenn dieses das Verlet-
zungs- oder Tötungsrisiko der im Vorhabenbereich vorkommenden besonders geschützten 
Arten in signifikanter Weise erhöht (BVerwG, Urteil vom 09.07.2009, Az.: 4 C 12.07, juris, 
Rn. 42). Eine signifikante Risikoerhöhung wird angenommen, wenn es um Tiere geht, die auf-
grund ihrer Verhaltensweisen gerade im Vorhabenbereich ungewöhnlich stark von den Risiken 
der vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen betroffen sind, diese Risiken sich auch durch die 
konkrete Ausgestaltung des Vorhabens einschließlich etwaiger Vermeidungsmaßnahmen 
nicht beherrschen lassen (BVerwG, Urteil vom 18.03.2009, Az.: 9 A 39.07, juris, Rn. 58) und 
es zu einer deutlichen Steigerung des Verletzungs- oder Tötungsrisikos kommt, die nicht mehr 
unterhalb der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich bleibt, der mit dem betreffenden Vor-
haben im Naturraum immer verbunden ist, vergleichbar dem allgemeinen Lebensrisiko auf-
grund des Naturgeschehens (BVerwG, Urteil vom 28.04.2016, Az.: 9 A 9.15, juris, Rn. 141). 
Dieser Ansatz gilt auch für baubedingte Individuenverluste (BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, 
Az.: 9 A 4.13, juris, Rn. 98 f.).  

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Nachstel-
lens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Ent-
wicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere 
vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder 
Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigun-
gen unvermeidbar sind.  

Für die unter § 44 Abs. 5 BNatSchG fallenden Beeinträchtigungen regelt Satz 2 Nr. 3 der Vor-
schrift, dass im Hinblick auf die in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Tierarten, die euro-
päischen Vogelarten und den nationalen Verantwortungsarten, ein Verstoß gegen das Verbot 
der Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
nicht vorliegt, wenn die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Gemäß § 44 
Abs. 5 Satz 3 BNatSchG können zu diesem Zwecke auch „vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men“ festgelegt werden. Rechtlich maßgebend ist hier mithin, dass die ökologische Funktion 
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– nicht notwendig die Substanz bzw. Integrität – der vorhabenbedingt beeinträchtigten Struk-
turen vollständig erhalten bleibt, was voraussetzt, dass entweder im jeweiligen Revier weitere 
geeignete Lebensstätten zur Verfügung stehen oder durch entsprechende Maßnahmen ohne 
zeitlichen Bruch bereitgestellt werden (BVerwG, Urteil vom 18.03.009, Az.: 9 A 39.07, juris, 
Rn. 67). Soweit § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG in diesem Zusammenhang von „vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen“ spricht, ist dies eine unglückliche Begriffswahl. Inhaltlich gehen diese 
Maßnahmen auf den von der EU-Kommission gebrauchten Begriff der measures to ensure the 
continuous ecological functionality – CEF-Measures zurück (EU-KOMMISSION 2007: Rn. 72 ff.). 
Es handelt sich hierbei mithin um funktionserhaltende Maßnahmen. Sie müssen artspezifisch 
sein und grundsätzlich mit Eintritt der Beeinträchtigung zur Verfügung stehen, damit die zeitli-
che Kontinuität der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte gesichert ist. 

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 4 BNatSchG gelten die Privilegierungen der Sätze 2 und 3 der Vor-
schrift entsprechend auch für Standorte besonders geschützter Pflanzen.  

Den Anwendungsbereich des § 44 Abs. 5 BNatSchG regelt hingegen Satz 1 der Vorschrift. 
Danach gelten die Privilegierungen der nachfolgenden Sätze für nach § 15 Abs. 1 BNatSchG 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 
Abs. 1 oder 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG. Anwendungsvoraussetzung ist folglich 
die Eröffnung des Anwendungsbereichs der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bzw. die 
Lage eines baulichen Vorhabens im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB oder im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans bzw. planreifen Bebauungsplanentwurfs entsprechend 
den §§ 30, 33 BauGB. Für die der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung unterliegenden 
Vorhaben wird darüber hinaus verlangt, dass das Vermeidungsgebot des § 15 Abs. 1 
BNatSchG beachtet wird.  

2.5 Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Lässt sich die Verwirklichung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG trotz aller 
zumutbarer Vermeidungsanstrengungen nicht vermeiden, kann dem betreffenden Vorhaben 
ggf. noch über eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zur Zulässigkeit verholfen werden. 
Hierfür müssen insgesamt drei Voraussetzungen vorliegen: 

2.5.1 Ausnahmegrund 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG sieht vor, dass die für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörden von den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen 
können 

• zur Abwehr erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-
schaftlicher Schäden (Nr. 1), 

• zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (Nr. 2),  
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• für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 
dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (Nr. 3), 

• im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 
Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Aus-
wirkungen auf die Umwelt (Nr. 4) oder  

• aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-
lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art (Nr. 5).  

„Im Einzelfall“ meint dabei bezogen auf das jeweils konfliktträchtige Vorhaben (VGH Mann-
heim, Urteil vom 23.09.2013, Az.: 3 S 284/11, juris, Rn. 374 a. E.).  

In der Planungs- und Genehmigungspraxis ist der zentrale Ausnahmegrund derjenige der 
zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 
Nr. 5 BNatSchG.  

2.5.2 Alternativenprüfung 

Gemäß § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG darf eine Ausnahme des Weiteren nur zugelassen wer-
den, wenn weniger beeinträchtigende zumutbare Alternativen nicht gegeben sind.  

2.5.3 Verschlechterungsverbot 

Schließlich verlangt § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG, dass sich der Erhaltungszustand der Po-
pulationen der betreffenden Art nicht verschlechtert sowie die weiteren Voraussetzungen des 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL gewahrt sind. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL spricht im Gegensatz zu § 45 
Abs. 7 Satz 2 BNatSchG und Art. 13 VRL nicht vom Ausbleiben von Verschlechterungen, son-
dern davon, dass die Populationen der Arten trotz der Ausnahme in einem günstigen Erhal-
tungszustand verweilen. Der EuGH hat diesbezüglich indes ausgeführt, dass eine Ausnahme 
nach Art. 16 Abs. 1 FFH-RL gleichwohl selbst dann in Betracht kommt, wenn sich die betref-
fende Art bereits in einem ungünstigen Erhaltungszustand befindet, sofern nur nachgewiesen 
werden kann, dass sich durch das Vorhaben der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter 
verschlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands nicht behindert 
wird (EuGH, Urteil vom 14.06.2007, Az.: C-342/05, EU:C:2007:341, Rn. 29, finnischer Wolf).  

2.6 Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 

Neben der Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG räumt § 67 Abs. 2 BNatSchG noch die 
Möglichkeit der Gewährung einer Befreiung ein. Voraussetzung einer solchen Befreiung ist, 
dass die Beachtung der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG im Einzelfall zu einer un-
zumutbaren Belastung führen würde. Eine unzumutbare Belastung liegt vor, wenn die Durch-
setzung der Verbotsvorschrift im Rahmen einer Abwägung der betroffenen (Grund-)Rechtspo-
sitionen mit den öffentlichen Interessen, die mit dem jeweiligen naturschutzrechtlichen Verbot 
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verfolgt werden, wegen der Besonderheit der Situation und der Schwere der verbotsbedingten 
Belastung unangemessen erscheint (GASSNER & HEUGEL 2010: Rn. 656).  

Erforderlich ist eine unangemessene bzw. unbillige Betroffenheit des Einzelnen in der Weise, 
dass ihm gleichsam ein Sonderopfer abgefordert wird (VG Halle (Saale), Urteil vom 
19.08.2010, Az.: 4 A 9/10, juris, Rn. 56; VG Minden, Urteil vom 22.10.2014, Az.: 11 K 3865/13, 
juris, Rn. 65). Dem Betroffenen muss ohne die Befreiung also ein Eingriff drohen, der trotz 
aller zumutbaren Vermeidungsanstrengungen seinem Eigentum die Privatnützigkeit nehmen 
würde. 

3 Verhältnis artenschutzrechtlicher Regelungen zu anderen 
Rechtsbereichen 

3.1 Allgemeiner Artenschutz gemäß § 39 BNatSchG 

Der allgemeine Artenschutz umfasst den für alle wild lebenden Tiere und Pflanzen geltenden 
Mindestschutz (§ 39 BNatSchG), die Bestimmungen über die invasiven Arten (§§ 40 ff. 
BNatSchG), den Vogelschutz an Energiefreileitungen (§ 41 BNatSchG), über Zoos (§ 42 
BNatSchG) und die Anzeigepflicht für Tiergehege (§ 43 BNatSchG). Er gilt mithin auch für die 
Besonders geschützten Arten.  

Praktisch bedeutsam ist vor allem der für alle wild lebenden Tiere und Pflanzen geltende Min-
destschutz. Gemäß § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

• wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten (Nr. 1), 

• wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu 
nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten 
(Nr. 2), 

• Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchti-
gen oder zu zerstören (Nr. 3). 

Diese Verbote stehen folglich jedoch unter dem Vorbehalt des „vernünftigen Grundes“. Dog-
matisch handelt es sich dabei um einen Rechtfertigungsgrund (MÜLLER-WALTER 2013: § 39 
Rn. 7). Dieser Rechtfertigungsgrund liegt jedenfalls dann vor, wenn die betreffende Handlung 
z.B. in Form einer Baugenehmigung ausdrücklich erlaubt oder aus sonstigen Gründen als so-
zialadäquat anzusehen ist (HEUGEL 2018b: § 39 Rn. 3). Das besondere Artenschutzrecht 
bleibt hiervon jedoch unberührt; von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ent-
bindet insbesondere nicht allein schon das Vorliegen eines vernünftigen Grundes.  

Darüber hinaus enthält § 39 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG weitere Vorgaben. Danach ist es verbo-
ten, 
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• die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und ungenutzten Grundflächen so-
wie an Hecken und Hängen abzubrennen oder nicht land-, forst- oder fischereiwirtschaft-
lich genutzte Flächen so zu behandeln, dass die Tier- oder Pflanzenwelt erheblich beein-
trächtigt wird (Nr. 1),  

• Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutz-
ten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der 
Zeit vom 1.3. bis zum 30.9. abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen oder zu beseiti-
gen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses 
der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen (Nr. 2),  

• Röhrichte in der Zeit vom 1.3. bis zum 30.9. zurückzuschneiden; außerhalb dieser Zeiten 
dürfen Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden (Nr. 3),  

• ständig wasserführende Gräben unter Einsatz von Grabenfräsen zu räumen, wenn 
dadurch der Naturhaushalt, insbesondere die Tierwelt erheblich beeinträchtigt wird (Nr. 4). 

§ 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG sieht hierzu jedoch zugleich einige Privilegierungen vor. So gel-
ten die Verbote des § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1-3 BNatSchG danach nicht für  

• behördlich angeordnete Maßnahmen (Nr. 1), 

• nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft (Nr. 3), 

• zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der 
Baumaßnahmen beseitigt werden muss (Nr. 4). 

Des Weiteren nimmt § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG Maßnahmen von den Verboten des 
Satzes 1 Nr. 1-3 aus, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer 
Zeit durchgeführt werden können, wenn sie behördlich durchgeführt werden (lit. a), behördlich 
zugelassen sind (lit. b) oder der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen (lit. c). Diesbe-
züglich ist allerdings schon dem Wortlaut nach zuvor eine Alternativenprüfung vorzunehmen; 
die betreffende Maßnahme ist nur zulässig, wenn sie – unter Beachtung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes – nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit erfolgen kann (LAU 2016: § 39 
Rn. 18). 

Wird gegen die Vorgaben nach § 39 Abs. 5 BNatSchG verstoßen, kann dies gemäß § 45 
Abs. 1 Nr. 2 NatSchG Bln tauglicher Klagegegenstand einer hiergegen gerichteten Natur-
schutzverbandsklage sein (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 19.07.2013, Az.: 
OVG 11 S 26.13, juris). 

§ 39 Abs. 6 BNatSchG untersagt es schließlich, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche 
Räume, die als Winterquartier von Fledermäusen dienen, in der Zeit vom 1.10. bis 31.3. auf-
zusuchen; dies gilt nicht für unaufschiebbare und nur wenig störende Handlungen sowie für 
touristisch erschlossene oder stark genutzte Bereiche. Die Vorschrift dient dem vorsorgenden 
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Schutz von Fledermäusen flankierend zu den Zugriffsverboten des besonderen Artenschutz-
rechts und erfasst nur Hohlräume, die zumindest teilweise unter der Erdoberfläche liegen 
(HEUGEL 2018b: § 39 Rn. 20).  

Praktisch bedeutsam ist auch der in den §§ 40 ff. BNatSchG geregelte Schutz der heimischen 
Flora und Fauna vor invasiven Arten. Die absichtliche Einfuhr bzw. das unbeabsichtigte Ein-
schleppen invasiver Arten gelten weltweit nach der Zerstörung von Lebensräumen als die 
zweitgrößte Gefährdungsursache für die biologische Vielfalt (KLINGENSTEIN et al. 2005: 14). 
Daher ist der Schutz vor invasiven Arten nicht nur ein internationales (vgl. Art. 8 lit. h der Con-
vention on Biological Diversity – CBD), sondern auch ein europäisches Anliegen, wie Art. 22 
lit. a und b FFH-RL (Richtlinie 92/43/EWG), Art. 11 VRL (Richtlinie 2009/147/EG) und vor al-
lem die IAS-VO (Verordnung (EU) Nr. 1143/2014) belegen. Auf die Details kann hier nicht 
näher eingegangen werden. Die §§ 40 ff. BNatSchG stellen indes zur Bewältigung der Prob-
lematik der Einfuhr bzw. des Einschleppens invasiver Arten eigene Instrumente zur Verfügung. 
Neben dem Erfordernis einer Genehmigung für das Ausbringen von Tieren und Pflanzen sind 
dies vor allem auch planerische Instrumente, insbesondere die Aktionsplanung nach § 40d 
BNatSchG.  

Soweit § 40 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG regelt, dass das Ausbringen von Pflanzen in der freien 
Natur, deren Art in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren 
nicht mehr vorkommt, sowie von Tieren der Genehmigung der zuständigen Behörde bedarf, 
wirft dies auch Fragen für das besondere Artenschutzrecht auf. Denn das Ausbringen von 
Tieren wird hiernach unabhängig davon unter Genehmigungsvorbehalt gestellt, ob das Tier 
gebietsfremd ist (KÖCK 2017: Rn. 45). Auch ist der Begriff des Ausbringens weit zu verstehen. 
Er umfasst jede Handlung, die ein Exemplar in den Freiraum außerhalb von Gebäuden über-
führt (KÖCK 2017: Rn. 39). Werden Tiere besonders geschützter Arten aus dem Baufeld in ein 
anderes Habitat verbracht, um sie vor Tötungen oder Verletzungen zu bewahren, handelt es 
sich mithin um das Ausbringen von Tieren. In diesen Fällen bedarf es mithin noch einer Ge-
nehmigung der unteren Naturschutzbehörde nach § 40 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG. 

3.2 Verhältnis zu anderen Prüfinstrumenten des Naturschutz- und Umwelt-
rechts 

Das besondere Artenschutzrecht ist eingebunden in eine Vielzahl weiterer naturschutzrechtli-
cher Instrumente. Zu nennen sind insbesondere der nationale sowie der europäische Gebiets-
schutz, der gesetzliche Biotopschutz und die Eingriffsregelung. Grundsätzlich stehen alle 
diese Schutzvorschriften selbstständig nebeneinander und müssen auch jeweils für sich in 
Planungs- und Zulassungsverfahren geprüft werden. Verzahnungen und Prüferleichterungen 
gibt es nur insoweit, wie dies ausdrücklich geregelt ist. So befreit bspw. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
von der artenschutzrechtlichen Prüfung der nur nach nationalem Recht besonders geschütz-
ten Arten, soweit das Vermeidungsgebot des § 15 Abs. 1 BNatSchG beachtet worden ist. Mög-
lich sind auch Überschneidungen bei landschaftspflegerischen Maßnahmen. Diese können 
mehreren Zwecken dienen, z.B. zugleich Artenschutzmaßnahmen sein, wenn sie die dafür 
jeweils erforderlichen Voraussetzungen erfüllen (vgl. § 15 Abs. 2 Satz 4 BNatSchG). 
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Dasselbe gilt hinsichtlich anderer rechtlicher Vorgaben, die außerhalb des Naturschutzrechts 
stehen, sich z.B. aus dem Wasserrecht, dem Waldrecht oder dem Immissionsschutzrecht er-
geben. Soweit nichts Anderweitiges geregelt ist, stehen all diese Vorgaben frei konkurrierend 
nebeneinander und müssen jeweils für sich geprüft werden. Subsidiär findet zudem das Um-
weltschadensrecht nach dem Umweltschadensgesetz Anwendung. Dieses sieht Informa-
tions-, Vermeidungs- und Sanierungspflichten für eingetretene und drohende Umweltschäden 
vor. Ein Umweltschaden kann dabei ausweislich § 2 Nr. 1 USchadG i V. m. § 19 BNatSchG 
auch durch die Beeinträchtigung europäischer Vogelarten sowie von Arten nach Anhang II und 
IV FFH-RL ausgelöst werden. 

4 Prüfgegenstand und Prüftiefe 

4.1 Arten mit besonderer und allgemeiner Planungsrelevanz 

Prüfgegenstand in Bezug auf die artenschutzrechtlichen Verbote sind zunächst sämtliche Ar-
ten nach Anhang IV FFH-Richtlinie sowie sämtliche in Europa natürlich vorkommende Vogel-
arten im Sinne des Artikels 1 der VS-Richtlinie, die im Land Berlin vorkommen bzw. verbreitet 
sind. Während die Anzahl der zu betrachtenden Anhang IV-Arten überschaubar ist, ist die 
Anzahl der zu betrachtenden Vogelarten sehr groß. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, für die 
Artengruppe der Vögel eine Differenzierung hinsichtlich der Betrachtungstiefe bei der arten-
schutzrechtlichen Prüfung vorzunehmen. 

Für Vogelarten, die ubiquitär, weit verbreitet und ungefährdet sind, ist in der Regel eine allge-
meine gruppen- oder gildenbezogene Prüfung ausreichend, da in der Regel davon ausgegan-
gen werden kann, dass dauerhafte Beeinträchtigungen der Funktion der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sowie nachteilige Folgen für die lokale Population vorhabenbedingt nicht ausge-
löst werden können.  

Vogelarten, die differenziert und artspezifisch zu betrachten sind (Art-für-Art-Betrachtung), 
werden auch als planungsrelevante Arten bezeichnet. Als planungsrelevante Arten kommen 
grundsätzlich ausschließlich regelmäßige Brutvögel (Arten mit der Statusangabe I) gemäß der 
Liste der Brutvögel Berlins (Witt & Steiof 2013) und ehemalige regelmäßige Brutvögel in Be-
tracht, wenn mit einem Wiederauftreten gerechnet werden kann. Kriterien hierfür sind vorhan-
dener potenziell geeigneter Lebensraum und positive oder zumindest gleichbleibende Be-
standsentwicklung bzw. Bestände von über 100 Revieren im Land Brandenburg. In Berlin un-
regelmäßige Brutvögel (Status II) werden bei Zutreffen derselben Kriterien berücksichtigt. Vom 
Menschen eingebrachte Arten (Neozoen, Status III) werden nicht betrachtet, da ihr Schutz kein 
Ziel des Naturschutzes ist. 

Als Kriterien für die Planungsrelevanz im Land Berlin sind die folgenden anzuwenden: 

• Vogelarten, die nach Anhang I VS-RL geschützt sind  
(Für diese Arten müssen die Mitgliedstaaten Schutzgebiete ausweisen; auf sie legt die 
VS-RL einen besonderen Schwerpunkt), 
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• Vogelarten, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt sind  
(Verstärkung des besonderen Schutzes), 

• Vogelarten, die gemäß der Roten Liste Berlin einen Gefährdungsgrad von 1, 2, 3 oder 
R aufweisen oder in der Vorwarnliste geführt werden (Status V)   
(Populationen befinden sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand oder bewegen 
sich auf diesen hin), 

• Vogelarten, die gemäß der Roten Liste sowie der Liste der Brutvögel von Berlin (Witt 
& Steiof 2013) einen Bestand ≤ 50 Revieren/Brutpaaren aufweisen oder kurzfristig 
starke Bestandsabnahmen bei einer Bestandsgröße von ≤ 100 Revieren/Brutpaaren 
zu erwarten sind (auch wenn keine Gefährdung vorliegt)  
(Bei seltenen Arten (≤ 50 Revieren/Brutpaaren) ist der Bestand bereits sehr klein; Ver-
luste auch einzelner Reviere können die Population schädigen. Arten mit kurzfristig 
starker Bestandsabnahme unterliegen meist einer drastischen Verschlechterung der 
Lebensräume, die bei niedriger Bestandsgröße zu einer Gefährdung führen kann. Der 
Schwellenwert von 100 Revieren/Brutpaaren wird hierbei pragmatisch gewählt: Die 
Grenzen der Kategorien der Roten Liste Berlin von „selten“ (≤ 50) erscheint hierfür zu 
niedrig, die von „mittelhäufig“ (≤ 500) als zu hoch), 

• Vogelarten, die gemäß der Roten Liste Brandenburg einen Gefährdungsgrad aufwei-
sen (Status 1, 2, 3 oder R)  
(Berücksichtigung der überregionalen Bestandssituation; Berlin liegt inmitten des Bun-
deslandes Brandenburg; bei Vorkommen dort gefährdeter Arten ist eine besondere 
Verantwortung gegeben; Arten der Vorwarnliste Brandenburgs werden nicht berück-
sichtigt, da deren Listungen auf Einflüsse von Land- und Forstwirtschaft zurückzufüh-
ren sein können, die in Berlin nicht wirksam sind.) 

Die Rote Liste Deutschlands wird nicht berücksichtigt, da deren Bewertung Einflüsse berück-
sichtigen muss, die auch weit außerhalb der Region Berlin-Brandenburg liegen können.  

Für die Art-für-Art-Betrachtungen bietet es sich an, die Prüfung anhand eines einheitlichen 
Prüfbogens vorzunehmen. Eine Übersicht über die im Land Berlin vorkommenden Anhang IV-
Arten und die europäischen Vogelarten sowie eine Einordnung der Planungsrelevanz findet 
sich in Arbeitshilfe AH5. 

4.2 Datengrundlagen für die artenschutzrechtliche Prüfung 

Grundlage für die Ermittlung des Untersuchungsbedarfs ist die Auswertung der in Berlin allge-
mein verfügbaren Datengrundlagen zu Tier- und Pflanzenarten.  

Als weitere Quellen können der Artenfinder Berlin (https://berlin.artenfinder.net/) sowie Daten 
Dritter (z.B. der Naturschutzverbände), vorangegangene Gutachten (Kartierungen) oder Daten 
von Monitoring-Projekten herangezogen werden. 

https://berlin.artenfinder.net/
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Die vorhandenen Daten sind auf ihre Plausibilität, Verwendbarkeit und Qualität zu prüfen (vgl. 
WULFERT et al. 2018). 

Reichen die vorhandenen Daten aus dem Planungsraum zu den potenziell vorkommenden 
planungsrelevanten Arten nicht aus, um potenzielle Verletzungen der Verbotstatbestände zu 
beurteilen, ist eine Bestandsaufnahme erforderlich. 

In Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde ist der Bedarf und der Umfang von 
Kartierungen für die im Plangebiet potenziell vorkommenden Artengruppen festzulegen. Die 
Auswahl der zu erfassenden Arten erfolgt daher zunächst ausschließlich innerhalb der Anhang 
IV-Arten und der europäischen Vogelarten, die entsprechend ihres potenziellen Vorkommens, 
ihrer Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens und ihrer potenziellen Be-
troffenheit selektiert werden. 

Dabei sind die Untersuchungsräume und Kartierungsmethoden in Abhängigkeit von den er-
warteten Wirkfaktoren und den potenziell vorkommenden Arten abzustimmen.  

Sind nicht behebbare Datenlücken vorhanden, sind diese kenntlich zu machen und ihre Rele-
vanz für das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung (in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Planungsebene) aufzuzeigen. 

In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, anstelle von Kartierungen in Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde eine worst-case-Betrachtung vorzunehmen. Dabei wird ein 
Vorkommen der Art unterstellt, ohne dass der tatsächliche Nachweis erbracht wurde. Dies 
kann beispielsweise dann ratsam sein, wenn für Arten sehr aufwändige Erfassungen erforder-
lich wären.  

Vorteil der worst-case-Betrachtung ist, dass Kartierungen nicht erforderlich sind und die Pla-
nung unabhängig von Kartierzeiträumen vorgenommen werden kann.  

Nachteilig ist allerdings, dass bei der Beurteilung der Verbotstatbestände ein Vorkommen der 
Art und somit auch eine Betroffenheit angenommen werden muss.  

Bei der Anwendung des „worst-case-Ansatzes" kommt es daher in der Regel häufiger dazu, 
dass  

• das Eintreten der Verbotstatbestände nicht ausgeschlossen werden kann, 

• ein Ausschluss der Verbote nur in Verbindung mit geeigneten Vermeidungs- oder CEF-
Maßnahmen angenommen werden kann und somit Maßnahmen vorgesehen werden müs-
sen, die tatsächlich nicht erforderlich wären (da ein tatsächliches Vorkommen der Art nicht 
besteht), 

• ggf. die Ausnahmetavoraussetzungen darzulegen sind. 
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5 Wirkfaktoren und Untersuchungsraum 

Für die Bewertung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sind neben den zu betrach-
tenden Arten auch die Wirkungen des Vorhabens in den Blick zu nehmen. In der artenschutz-
rechtlichen Prüfung sind daher die Wirkungen des Vorhabens bzw. der Plandarstellungen zu-
sammenzustellen.  

Neben einer Differenzierung in bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind bei der 
Zusammenstellung die direkten Wirkungen, die durch den Bereich des Vorhabens/der Vorha-
benbestandteile (bspw. Baustelleneinrichtungs-/Materiallager-/Deponieflächen, Baustraßen) 
bzw. die Festsetzungen des Plans entstehen, zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist zu be-
achten, dass bestimmte Wirkfaktoren auch über den eigentlichen Bereich des Vorhabens oder 
Plans hinausgehen können (erweiterter Wirkbereich). So müssen Auswirkungen auf die ge-
schützten Arten bspw. durch Lärm, Licht oder visuelle Effekte auch außerhalb des planeri-
schen Geltungsbereichs des Bebauungsplans beurteilt werden (vgl. Liste der regelmäßig auf-
tretenden Wirkfaktoren in AH2). 

Die Reichweite der Wirkungen ist für jeden der zu betrachtenden Wirkfaktoren im jeweiligen 
Einzelfall zu bestimmen. Die Reichweite der Wirkungen bestimmt daher gleichzeitig den zu 
betrachtenden Untersuchungsraum. 

6 Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

6.1 Tötungsverbot  

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es u.a. verboten, wild lebenden Tieren der besonders 
geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten (nachfolgend kurz 
Tötungsverbot). Wie bereits unter Kap. 2.4 ausgeführt, liegt nach § 45 Abs. 5 BNatSchG  das 
Tötungsverbot für die hier betrachteten Fallkonstellationen nicht vor, wenn die Beeinträchti-
gung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare 
der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der 
gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann.  

Bei der Prüfung des Verbotstatbestandes ist daher folgenden Fragen nachzugehen:  

• Werden Individuen einer besonders geschützten Art getötet oder verletzt? Wer-
den Entwicklungsformen der besonders geschützten Art aus der Natur beschä-
digt oder zerstört? 

• Kann die Tötung/Verletzung/Beschädigung/Zerstörung durch geeignete Maß-
nahmen vermieden werden? 

• Wird das Verletzungs- oder Tötungsrisiko der besonders geschützten Art in sig-
nifikanter Weise erhöht? Kommt es zu einer deutlichen Steigerung des Verlet-
zungs- oder Tötungsrisikos, welches oberhalb der Gefahrenschwelle liegt, die 
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mit dem allgemeinen Lebensrisiko bzw. dem Risiko, dem einzelne Exemplare im 
Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens (bspw. durch natürliche Feinde) 
stets ausgesetzt sind, vergleichbar ist? 

Bei den Vermeidungsmaßnahmen sind insbesondere bauwerks- bzw. baudurchführungsbe-
zogene Vorkehrungen zu berücksichtigen, die am Vorhaben bzw. an der geplanten An-
lage/Maßnahme ansetzen (vgl. weitergehend Kap. 7.1). Sofern Vermeidungsmaßnahmen bei 
der Beurteilung des Tötungsverbots berücksichtigt werden sollen, ist der Nachweis der Wirk-
samkeit der jeweiligen Maßnahmen erforderlich. 

Sofern sämtliche zumutbaren Möglichkeiten zur Vermeidung ausgeschöpft sind, ist der Maß-
stab der Signifikanz zu prüfen. Ob eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos vorliegt ist 
unter Berücksichtigung der nachfolgenden Parameter zu beurteilen (BICK & WULFERT 2017: 
348f.): 

• artspezifischen Aspekte bzw. Verhaltensweisen (bspw. Flugverhalten, Flughöhen, Ak-
tionsradien der Art, Mortalitäts- und Reproduktionsraten, etc.), 

• räumliche Aspekte (Verbreitung der Art im Raum, Anzahl der vorkommenden Indivi-
duen, Bedeutung der vorkommenden Habitate bzw. Habitatfunktionen), 

• vorhabenspezifische Aspekte (Vorhabentyp, Ausgestaltung des Vorhabens, Lage des 
Vorhabens zu den Artvorkommen). 

 
Neben der Tötung fällt auch das Fangen, z.B. die Bergung von Fledermaus-Individuen aus 
einer im Zuge der Baufeldvorbereitung und -räumung festgestellten Baumhöhle, unter den 
Verbotstatbestand. Gemäß § 44 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG liegt ein Verbot für nach 
§ 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Land-
schaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durch-
geführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nicht vor, 
wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 
auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-
nahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt wer-
den und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. Das Fangen im Zusammenhang mit 
Vermeidungs-, CEF- oder FCS-Maßnahmen fällt somit unter die Freistellungsregelung und 
stellt daher keinen Verbotstatbestand dar. 

6.2 Störungsverbot 

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist bei der Prüfung des Verbotstatbestandes folgenden Fra-
gen nachzugehen:  

• Werden Individuen einer streng geschützten Art oder europäischer Vogelarten 
gestört?  
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• Wie ist die lokale Population, dem die von den Störungen betroffenen Individuen 
angehören, abzugrenzen? 

• Ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen lokalen Po-
pulation zu erwarten, so dass eine erhebliche Störung vorliegt? 

• Kann eine erhebliche Störung unter Berücksichtigung von populationsstützen-
den Maßnahmen vermieden werden? 

Die Störung einzelner Individuen der geschützten Arten kann insbesondere durch akustische 
oder optische Signale infolge von Bewegung, Lärm, Licht oder durch Schadstoffe, aber auch 
Verkleinerungen von Jagdhabitaten, die Unterbrechung von Flugrouten oder Silhouettenwir-
kung ausgelöst werden (LANA 2010: 5; Runge et al. 2010, 22). Betrachtungsrelevant sind 
demnach Störreize, die absehbar in Veränderungen des Aktivitätsmusters, einer Zunahme des 
Energieverbrauchs, Verringerung des Vermehrungserfolgs, Meidung gestörter Gebiete, Abzug 
in gleichwertige oder ungünstige Gebiete oder Zunahme von Krankheiten und Mortalität mün-
den können. Die Störung ist nicht in Bezug zu einzelnen Lebensstätten, sondern in Bezug  auf 
bestimmte Zeiten (Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten) zu betrachten.  

Für die Beurteilung, ob eine Störung im Sinne des Verbotstatbestandes vorliegt, ist zunächst 
die lokale Population der betroffenen Art abzugrenzen. Die Abgrenzung der lokalen Population 
ist unter Berücksichtigung der Autökologie der Art, ihrer Mobilität und ihrer Verteilung im Un-
tersuchungsraum vorzunehmen (art- und gebietsspezifische Abgrenzung). Gemäß LANA las-
sen sich die zwei folgenden Fallgruppen unterscheiden, für die eine ähnliche Abgrenzung der 
lokalen Population vorgenommen werden kann (LANA 2010: 6): 

• Lokale Population im Sinne ‚eines gut abgrenzbaren örtlichen Vorkommens‘  
Bei Arten mit einer punktuellen oder zerstreuten Verbreitung oder solchen mit lokalen 
Dichtezentren sollte sich die Abgrenzung an eher kleinräumigen Landschaftseinheiten 
orientieren (z.B. Waldgebiete, Grünlandkomplexe, Bachläufe) oder auch auf klar ab-
grenzte Schutzgebiete beziehen (z.B. Naturschutzgebiete, Natura-2000-Gebiete). 

• Lokale Population im Sinne „eines flächigen Vorkommens“   
Bei Arten mit einer flächigen Verbreitung sowie bei revierbildenden Arten mit großen 
Aktionsräumen kann die lokale Population auf den Bereich einer naturräumlichen 
Landschaftseinheit bezogen werden. Wo dies nicht möglich ist, können planerische 
Grenzen (Grenzen der Bezirke) zugrunde gelegt werden.  
 

Ist die lokale Population abgegrenzt, ist zu beurteilen, ob eine erhebliche Störung vorliegt bzw. 
ob sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech-
tert. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes bzw. die Schwelle, ab der ein Verbotstatbe-
stand angenommen werden muss, ist anzunehmen, wenn sich die Störung nachteilig auf die 
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Größe oder den Fortpflanzungserfolg bzw. die Überlebenschancen oder die Reproduktionsfä-
higkeit der lokalen Population auswirkt. Hierbei können die Kriterien der LANA zur Bestimmung 
des Erhaltungszustands (Habitatqualität, Zustand der Population, Beeinträchtigungen) heran-
gezogen werden. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist nicht nur bei einem 
Wechsel der Erhaltungszustandsstufe der Population zu prognostizieren. Auch geringere Be-
einträchtigungen der genannten Kriterien können sich nachteilig auf den Erhaltungszustand 
der lokalen Population auswirken.   

Die Beurteilung der Erheblichkeit kann in der Regel gut vorgenommen werden, wenn eine gute 
Datengrundlage zur lokalen Population vorhanden ist, was insbesondere bei einer kleinräumi-
gen, auf das konkrete Vorhaben bezogenen, pragmatischen Abgrenzung der lokalen Popula-
tion der Fall ist. Bei einer großflächigen Abgrenzung kann bereits die Beurteilung des Aus-
gangszustands auf Grund von Datenlücken Probleme aufwerfen. Zudem wird es für eine sach-
gerechte Beurteilung, insbesondere auch vor dem Hintergrund des Kriteriums der Beeinträch-
tigung, erforderlich sein, neben dem die Beurteilung auslösenden Vorhaben, auch weitere Vor-
haben oder Nutzungsänderungen zu berücksichtigen, deren Effekte in der Summe zu einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustands führen können. Der Bezugsraum ergibt sich dabei 
durch die Abgrenzung der lokalen Population. Eine kleinräumige Abgrenzung ist somit auch 
diesbezüglich vorteilhaft. 

Sofern die erhebliche Störung nicht ausgeschlossen werden kann, ist zu prüfen, ob die Beein-
trächtigungen durch Maßnahmen, die eine Stützung der lokalen Population vorsehen, vermin-
dert werden können, so dass die Erheblichkeitsschwelle unterschritten wird. 

Zwischen dem Störungsverbot und dem Beschädigungs-/Zerstörungsverbot von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten bestehen Überschneidungen. Bei der Störung von Individuen an ihren 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist dann von der Beschädigung einer solchen Stätte auszu-
gehen, wenn die Wirkung auch nach Wegfall der Störung fortbesteht (z.B. Aufgabe der Quar-
tiertradition einer Fledermaus-Wochenstube) bzw. betriebsbedingt andauert (z.B. Beeinträch-
tigung der Brutvorkommen von Vögeln durch Geräuschemissionen von Straßen).  

6.3 Verbot der Zerstörung bzw. Beschädigung  

Bei der Prüfung des Verbotstatbestandes ist folgenden Fragen nachzugehen:  

• Wie sind die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der im Untersuchungsraum vor-
kommenden besonders geschützten Arten abzugrenzen?  

• Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten einer besonders geschützten Art be-
schädigt oder zerstört? 

• Kann die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten werden (ggf. unter Berück-
sichtigung von CEF-Maßnahmen)? 
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Zur Beurteilung des Zerstörungs- bzw. Beschädigungsverbotes ist es zunächst erforderlich, 
eine jeweilige Abgrenzung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte vorzunehmen. Gemäß LANA 
(2010: 7) ist folgendes Verständnis zugrunde zu legen: 

Fortpflanzungsstätte: Sämtliche Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des 
Fortpflanzungsgeschehens benötigt werden (z.B. Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststand-
orte, Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze, Eiablage-, Verpuppungs- und Schlupf-
plätze oder Areale, die von den Larven oder Jungen genutzt werden). 

Ruhestätte: Sämtliche Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht oder 
an die es sich zu Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht (z.B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, 
Sonnplätze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und Win-
terquartiere). 

Darüber hinaus sind folgende Aspekte bei der Abgrenzung zu berücksichtigen: 

• Unbesetzte Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten fallen unter den Schutz der Verbotstat-
bestände, wenn sie regelmäßig genutzt werden  bzw. wenn die Arten mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit an die Lebensstätte zurückkehren (z.B. regelmäßig benutzte Brut-
plätze von Vogelarten, die während der winterlichen Abwesenheit von Zugvögeln un-
benutzt sind, Fledermausquartiere, die nicht ganzjährig als Schlaf- oder Ruheplatz die-
nen). 

• Bei Arten, die ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten regelmäßig wechseln und nicht 
erneut nutzen, gilt die Zerstörung oder Beschädigung einer Lebensstätte außerhalb 
der Nutzungszeiten nicht als Verstoß gegen die Verbote. 

• Bei Arten, die zwar ihre Nester, Baue o.ä., nicht aber ihre Reviere regelmäßig wech-
seln, wird ein Verstoß angenommen, wenn ganze, regelmäßig genutzte Reviere voll-
ständig beseitigt werden.   

• Nahrungshabitate, Jagdreviere sowie Wanderkorridore und Flugrouten fallen nicht un-
ter den Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten, sofern durch ihre Beschädigung 
nicht die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte vollständig entfällt (essentielle 
Habitatbestandteile). 

• Potenzielle Lebensstätten, d.h. nicht genutzte, sondern lediglich zur Nutzung geeig-
nete Fortpflanzungs- oder Ruhestätten fallen nicht unter den Schutz des Verbots.  

• Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätte temporär genutzt (bspw. baubedingten Abla-
gerungen, Abbruchkanten, Baugerüste etc.) ist zu unterscheiden, ob es sich um Arten 
handelt, die ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten regelmäßig wechseln und nicht er-
neut nutzen (s. o.) oder um Arten, die die entsprechenden Lebensstätten regelmäßig 
nutzen (s.o.). 

Bezüglich der räumlichen Abgrenzung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ist eine artspezi-
fische Betrachtung erforderlich. Grundsätzlich können zwei Fallkonstellationen unterschieden 
werden (vgl.  EU Kommission 2007: 50; LANA 2010: 7f): 
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• Enge Auslegung des Begriffs der Fortpflanzungs- und Ruhestätte:  
Arten mit größeren Raumansprüchen, bei denen die Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
meist kleinere, klar abgrenzbare Örtlichkeiten innerhalb des weiträumigen Gesamtle-
bensraumes umfasst (bspw. der Horstbaum des Habichts und unmittelbare Umgebung 
des Horstes). 

• Weite Auslegung des Begriffs der Fortpflanzungs- und Ruhestätte:  
Arten mit vergleichsweise kleinen Aktionsradien bzw. Arten mit sich überschneidenden 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, bei denen das weitere Umfeld bei der räumlichen 
Abgrenzung mit einzubeziehen ist, so dass nicht mehr der einzelne Eiablage-, Verpup-
pungs- oder Versteckplatz als zu schützende Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu be-
trachten ist, sondern ein größeres Areal bis hin zum Gesamtlebensraum des Tieres 
(bspw. das gesamte Brutrevier der Nachtigall).  

 
Wie bereits unter Kap. 2.4 ausgeführt, liegt das Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten für Eingriffe und Vorhaben für die europarechtlich geschütz-
ten Arten nicht vor, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bezeichnet die Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Fortpflanzung und ungestörte Ruhephasen (Runge 2010: 15). Bei 
der Betrachtung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind daher sämtliche Habitatfunktionen einzubeziehen, die 
für die betroffenen Individuen zur Fortpflanzung und für Ruhephasen überlebenswichtig sind 
(MKULNV 2013: 15).  

Der räumliche Zusammenhang bezieht sich auf Flächen, die in einer engen funktionalen 
Beziehung zur betroffenen Lebensstätte stehen und entsprechend dem artspezifischen Akti-
onsradius erreichbar sind. Insofern muss der räumliche Zusammenhang artspezifisch in Ab-
hängigkeit von der Mobilität der betroffenen Arten bzw. dem Aktionsradius im Einzelfall fach-
gutachterlich bestimmt werden (vgl. weitergehend Kap. 7.2.3).  

Kann eine Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht ausge-
schlossen werden, ist die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten in der 
Regel dann weiterhin erfüllt, wenn die erforderlichen Habitatstrukturen in gleicher Qualität und 
Größe erhalten bleiben bzw. nachgewiesen oder mit Sicherheit angenommen werden kann, 
dass es nicht zur Minderung des Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten des Indi-
viduums bzw. der Individuengruppe der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kom-
men kann (Runge 2010: 15 f.). Dabei kann in der Regel nicht darauf verwiesen werden, dass 
potenziell geeignete Ersatzlebensräume außerhalb des Vorhaben- bzw. Plangebietes vorhan-
den sind. Dies wird nur der Fall sein, wenn nachweislich in ausreichendem Umfang geeignete 
Habitatflächen im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zur Verfügung stehen, die nicht 
durch andere Individuen besetzt sind. Bei der Beurteilung können jedoch CEF-Maßnahmen 
berücksichtigt werden (vgl. weitergehend Kap. 7.2). 
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7 Berücksichtigung von Maßnahmen bei der Beurteilung der 
Verbotstatbestände 

7.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Unter Vermeidungsmaßnahmen werden meist bauwerks- bzw. baudurchführungsbezogene 
Vorkehrungen verstanden, die am Vorhaben bzw. an der geplanten Anlage/Maßnahme anset-
zen (konstellationsspezifische Vermeidungsmaßnahmen). Sie führen dazu, dass Vorha-
benwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass keine 
erhebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt. Die Vermeidungsmaßnahmen sind zwar 
nicht explizit in § 44 BNatSchG geregelt, dass sie rechtlich zulässig und sogar geboten sind, 
ergibt sich aber bereits aus dem allgemeinen Vermeidungsgebot des § 15 Abs. 1 Satz 1 
BNatSchG. 

Die Vermeidungsmaßnahmen sind somit bei der Beurteilung sämtlicher Verbotstatbestände 
mit einzubeziehen. Aufgrund der Vorgaben nach § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 kommen sie insbe-
sondere beim Tötungsverbot in Betracht (bspw. die Räumung des Baufeldes außerhalb der 
Brutzeit zur Vermeidung der Tötung von Vogelarten durch baubedingte Flächeninanspruch-
nahmen oder die Errichtung von Amphibienschutzzäunen zur Vermeidung des Einwanderns 
in den Baubereich).  

Neben den konstellationsspezifischen Vermeidungsmaßnahmen kommen zur Vermeidung 
von Tötungen jedoch auch Maßnahmen in Betracht, die am Schutzgut ansetzen (schutzgut-
spezifische Vermeidungsmaßnahmen). So ist bspw. regelmäßig auch ein Abfangen und 
Umsiedeln von Tierarten vorzusehen. Da die abgefangenen Tiere in geeignete Habitate zu 
verbringen bzw. umzusiedeln sind, werden ggf. auch Maßnahmen oder Flächen für die Schaf-
fung dieser Habitate benötigt. Maßnahmen zur Schaffung oder Optimierung von Habitaten sind 
des Weiteren bei Vorhabentypen mit erhöhter Kollisionsgefahr (bspw. Windenergieanlagen) 
denkbar. Hierbei soll mithilfe von Maßnahmen zur Habitatoptimierung abseits der Vorhaben 
das Kollisionsrisiko der Individuen gesenkt werden, indem der Schwerpunkt der Brut- und 
Jagdaktivitäten auf Flächen abseits des jeweiligen Vorhabens umgelenkt wird; auch die Schaf-
fung künstlicher Nistmöglichkeiten kann sich in diesem Zusammenhang anbieten (vgl. weiter-
gehend FA WIND 2015: 55 ff.).  

Auch hinsichtlich des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kommen Vermei-
dungsmaßnahmen in Betracht, die am Schutzgut ansetzen. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ver-
bietet nicht jegliche Störung der streng geschützten Arten sowie der europäischen Vogelarten, 
sondern lediglich erhebliche Störungen. Eine verbotene Störung kann folglich auch dadurch 
vermieden werden, dass Maßnahmen zur Stützung der lokalen Population ergriffen werden, 
um eine Verschlechterung ihres Erhaltungszustands zu verhindern und so die vorhabenbe-
dingte Störung unter die Erheblichkeitsschwelle des § 44 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 BNatSchG 
zu senken (populationsstützende Maßnahmen). Für die populationsstützenden Maßnah-
men gelten vergleichbare Voraussetzungen wie für die CEF-Maßnahmen (vgl. Kap. 7.2). Je-
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doch bestehen gelockerte Anforderungen hinsichtlich der räumlichen und funktionalen As-
pekte, da die Maßnahmen innerhalb des räumlichen Umgriffs der lokalen Population durchge-
führt werden können und sich funktional nicht auf die Schaffung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten beschränken müssen. So wäre bspw. auch denkbar, die Population durch eine Ver-
besserung von Nahrungshabitaten zu stützen oder grundsätzliche Engpasssituationen aufzu-
heben (bspw. Verbesserung von Austauschbeziehungen). 

7.2 CEF-Maßnahmen 

7.2.1 Allgemeine Anforderungen  

Sofern erforderlich können bei der Beurteilung des Verbotstatbestandes der Beschädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(sogenannte CEF-Maßnahmen) berücksichtigt werden. Diese müssen  

• artspezifisch ausgestaltet sein, 

• die ökologische Funktion ununterbrochen und den erforderlichen Zeitraum sicherstel-
len, 

• spätestens zum Zeitpunkt der Beeinträchtigungen durch den Eingriff funktionsfä-
hig/wirksam sein, so dass es zu keinem Zeitpunkt zu einem Verlust der ökologischen 
Funktionalität der Lebensstätte kommt  

• einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat/zur betroffenen Le-
bensstätte erkennen lassen, 

• Verluste der ökologischen Funktionalität von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten in min-
destens vergleichbaren Dimensionen und Qualitäten ausgleichen (vgl. EU KOMMISSION 
2007, 53; LANA 2010, 12; BMVBS 2011a, 31). 

7.2.2 Funktionale Anforderungen 

Bei der Betrachtung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne 
des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind sämtliche Habitatfunktionen einzubeziehen, die für die be-
troffenen Individuen zur Fortpflanzung und für Ruhephasen überlebenswichtig sind (MKULNV 
2013: 15). Nur dann kann gewährleistet werden, dass es nicht zur Minderung des Fortpflan-
zungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten der lokalen Individuengemeinschaft kommt. 

Die funktionale Ausgestaltung ist maßgeblich für die Festlegung der Art bzw. des Maßnah-
mentyps als auch für die Festlegung von Qualität und Umfang der Maßnahme. Die entspre-
chenden Parameter sind daher artspezifisch festzulegen, so dass zunächst eine Auseinander-
setzung mit der Ökologie der jeweiligen Art bzw. den spezifischen Habitatanforderungen er-
forderlich wird. Habitatanforderungen, welche die Funktionserfüllung der spezifischen Maß-
nahme wesentlich bestimmen, können wichtige Habitatelemente/Faktoren (bspw. Flächenan-
teile relevanter Biotoptypen, Anzahl geeigneter Höhlenbäume, Anteil an Holzstubben, Totholz-
haufen, Anzahl geeigneter Eiablageplätze, Wasserqualität, mikroklimatische Gegebenheiten, 
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etc.) oder räumliche Aspekte (bspw. Entfernung zum nächsten Vorkommen und Eignung des 
Geländes zwischen den Vorkommen) sein (MKULNV 2013, 28). 

Auf der Grundlage der artspezifischen Habitatanforderungen sind daher die folgenden Para-
meter für die CEF-Maßnahme festzulegen: 

• Maßnahmentyp, 

• Anforderungen an den Maßnahmenstandort, 

• Anforderungen an die funktionale Ausgestaltung, 

• Anforderungen an den Umfang (Festlegung entsprechend der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten, die in mindestens vergleichbaren Dimensionen wiederherzu-
stellen sind; Grundlage für die Bestimmung des Umfangs der Maßnahme sind bspw. 
die Anzahl beschädigter oder zerstörter Reviere oder der Umfang der in Anspruch ge-
nommenen Lebensstätten).  

Die Ableitung des Umfangs einer Maßnahme ist in der Regel mit höherem Aufwand verbun-
den. So sind bspw. bei Vogelarten neben der Anzahl der beschädigten oder zerstörten Reviere 
auch bestehende Siedlungsdichten der Zielart auf der Maßnahmenfläche zu berücksichtigen. 
Bei sehr hochwertigen Lebensräumen im Bereich der Maßnahmenfläche kann es sein, dass 
die maximale Siedlungsdichte der Art bereits erreicht ist und eine weitere Aufwertung nicht zu 
einer Steigerung der Revierzahlen führt.  

Basierend auf den Angaben der Tabelle A-17 würde bspw. bei einer Betroffenheit der Feldler-
che auf Ackerflächen in Berlin/Brandenburg wie folgt vorgegangen:  

Auf Ackerflächen beträgt die Siedlungsdichte in Berlin/Brandenburg durchschnittlich 3,4 Re-
viere/10 ha (lokal ausgeprägte Reviergröße). Durch ein Vorhaben werden zwei Reviere der 
Art auf einer Ackerfläche beschädigt. Ziel ist daher, im räumlich funktionalen Zusammenhang 
im Bereich der betroffenen Ackerfläche und außerhalb etwaiger Störbereiche die Siedlungs-
dichte der Feldlerche lokal auf 5,4 Reviere/10 ha zu erhöhen. Diese Steigerung ist nicht unre-
alistisch, da die Art u.a. auf Acker Stilllegungsflächen 5,3 bis 9,2 Reviere/10 ha erreichen kann. 
An Hand einer Biotopkartierung kann in einem zweiten Schritt abgeschätzt werden, welche 
wertgebenden Strukturen (z.B. Säume in Form von Blühflächen) die vorhandene Siedlungs-
dichte ermöglichen und deren Flächenumfang bezogen auf 10 ha ermitteln. Beträgt der Um-
fang wertgebender Strukturen ca. 5.000 m2, würde man vergleichbare Lebensräume in Höhe 
von ca. 8.000 m2 entwickeln.  

Entwicklungsmaßnahmen im Ackerland gelten als unmittelbar nach Etablierung der Vegeta-
tion bzw. innerhalb der nächsten Brutperiode wirksam. Ein maßnahmenbezogenes Monitoring 
in Form von Strukturkontrollen ist unerlässlich, ein populationsbezogenes Monitoring ist nur in 
Einzelfällen (z.B. sehr umfängliches Maßnahmenkonzept, bedeutendes Vorkommen der Feld-
lerche) erforderlich. 

Entsprechende Angaben zu den beschriebenen Parametern liegen mit folgenden Fachkon-
ventionen vor: 
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• RUNGE, H., SIMON, M. & WIDDIG, T. (2010): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit 
von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben. FuE-Vorhaben im Rah-
men des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. 

• MKULNV (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz) NRW (2013): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die 
Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-West-
falen. 

• BFN (o. J.): Internethandbuch zu den Arten der FFH-Richtlinie Anhang IV.  

Die Arbeitshilfe 11 stellt die entsprechenden Anforderungen ausgehend vom Maßnahmentyp 
am Beispiel ausgewählter Arten zusammenfassend dar. Die Angaben können auch für andere 
artenschutzrechtliche Maßnahmen (populationsstützende Maßnahmen für die Störung; FCS-
Maßnahmen) herangezogen werden. Im Rahmen der jeweiligen artenschutzrechtlichen Prü-
fung ist zu kontrollieren, ob auch andere Maßnahmen zur Stützung der (lokalen) Population 
sinnvoll vorgenommen werden können. 

7.2.3 Räumliche Anforderungen 

Die räumlichen Anforderungen unterscheiden sich hinsichtlich der unterschiedlichen arten-
schutzrechtlichen Maßnahmen. 

CEF-Maßnahmen sind gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang zu den 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten des lokalen Bestands bzw. der lokalen Individu-
engemeinschaft vorzusehen. Nach RUNGE et al. umfasst der Raumbezug in der Regel nur 
Bereiche, die in einem engen räumlich-funktionalen Zusammenhang zu den betroffenen Be-
reichen stehen (bspw. der Kolonieaktionsraum bei Fledermäusen, bei revierbildenden Arten 
mit geringen Raumansprüchen die im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang als Revier-
standort geeigneten bzw. entwickelbaren Habitate). Ausnahmen können sich ggf. bei Metapo-
pulationen ergeben und bei Arten, die von Jahr zu Jahr wechselnde Standorte ihrer Fortpflan-
zungshabitate in einem bestimmten Landschaftsausschnitt nutzen. Zur Ableitung des räumli-
chen Zusammenhangs können dann insbesondere die artspezifischen Aktionsräume heran-
gezogen werden (RUNGE et al 2010: 16).  

Demzufolge ist der räumliche Zusammenhang artspezifisch zu bestimmen. Ausgehend von 
den artspezifischen Anforderungen definieren RUNGE et al. (2010: 17) folgende Beispiele für 
die Abgrenzung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang:  

• Bei Arten mit großen Raumansprüchen, bei denen die Fortpflanzungsstätte durch 
ein einzelnes Paar geprägt wird, wie beispielsweise bei der Rohrweihe, gilt es, die 
Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungsstätte für dieses einzelne Brutpaar aufrecht zu 
erhalten. Räumliche Bezugsbasis ist dabei der für das Brutgeschehen relevante Akti-
onsraum der Rohrweihe, wobei insbesondere der Neststandort einschließlich einer stö-
rungsarmen Ruhezone zu berücksichtigen ist. 
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• Bei vergleichsweise ortstreuen Brutvogelarten, wie z.B. einigen Wiesenbrütern, wel-
che relativ regelmäßig den selben Standort nutzen, nicht aber das selbe Nest, ist der 
genutzte und zusammenhängend abgrenzbare von Grünland dominierte Offenlandbe-
reich als Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang anzusehen. 

• Bei Arten, die von Jahr zu Jahr wechselnde Standorte ihrer spezifischen Fortpflan-
zungshabitate in einem größeren Landschaftsausschnitt nutzen, wie es bei bestimmten 
Zugvogelarten regelmäßig vorkommt, kann es erforderlich sein, den räumlichen Zu-
sammenhang der betroffenen Lebensstätte weiter abzugrenzen. Immer dann, wenn 
die primär anzustrebende Abgrenzung eines zusammenhängenden Habitatkomplexes 
daran scheitert, dass ein annähernd flächendeckendes oder lückenloses Habitatange-
bot und eine ebensolche Verbreitung vorliegen (z.B. bei Vogelarten des Offenlandes), 
ist in der Praxis eine künstliche Grenze für den räumlichen Zusammenhang zu wählen. 
Die beste Lösung bietet eine Orientierung an den artspezifischen Aktionsräumen und 
der naturräumlichen Ausstattung der Landschaft. So kann es zielführend sein, in flä-
chenhaft durch eine Art besiedelten Bereichen Landschaftseinheiten als Suchräume 
für die Maßnahmenlokalisierung abzugrenzen, welche sich durch eine relativ homo-
gene Ausprägung der Biotop- bzw. Nutzungsstrukturen und der geomorphologischen 
Standortvoraussetzungen auszeichnen, die aber noch in engem funktionalen Zusam-
menhang mit der betroffenen Lebensstätte stehen. 

• Bei Arten, bei denen das Fortpflanzungsgeschehen in Kolonien organisiert ist, wie 
dies bei den Fledermäusen der Fall ist, wird der räumliche Umgriff durch den zentralen 
Kolonieaktionsraum begrenzt. Zielsetzung muss es hier sein, die Fortpflanzungsfunk-
tionen der jeweils betroffenen Kolonie aufrecht zu erhalten.  

• Für Arten, die Metapopulationen bilden, wie beispielsweise der Dunkle Wiesenknopf-
Ameisenbläuling, bezieht sich der räumliche Zusammenhang der Fortpflanzungsstätte 
auf mehrere benachbarte Patches, zwischen denen ein regelmäßiger Austausch statt-
findet. 

• Bei Arten wie der Zauneidechse, bei denen eine exakte Unterscheidung in essenzi-
elle Habitatbestandteile wie Fortpflanzungs- und Ruhestätten und ergänzende Habi-
tatstrukturen, wie insbesondere Nahrungshabitate nur schwer möglich bzw. nicht 
zielführend ist, ist ein zusammenhängend abgrenzbarer Gesamtlebensraum mit Paa-
rungsplätzen und Eiablagehabitaten sowie den Tages- und Nachtverstecken im Som-
merlebensraum und dem Überwinterungsversteck als Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
im räumlichen Zusammenhang abzugrenzen. 

• Bei Rastvögeln wie z.B. Gänsen besteht die Ruhestätte aus den häufig traditionell 
genutzten Schlafplätzen sowie den essenziell und regelmäßig für die Nahrungssuche 
genutzten Flächen. Bei Eingriffen in die Nahrungshabitate ergibt sich der räumliche 
Zusammenhang aus dem für die Nahrungssuche genutzten Aktionsradius im Umfeld 
der Schlafplätze. Umgekehrt sind Eingriffe in die Schlafplätze im räumlichen Umfeld 
der geeigneten und regelmäßig genutzten Nahrungshabitate auszugleichen.    



Leitfaden Artenschutz Berlin  

 

 

 Seite 172 

Populationsstützende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Störungsverbot sind inner-
halb der Aktionsradien der lokalen Population vorzunehmen, die ebenfalls in Abhängigkeit von 
der Art abzugrenzen ist. 

7.3 Festlegung, Umsetzung und Sicherung von Maßnahmen 

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG müssen CEF-Maßnahmen „festgelegt“ werden, d. h. sie 
müssen dem Vorhabenträger rechtsverbindlich aufgegeben werden. Soweit sich das mit der 
Maßnahme verfolgte Ziel nicht allein durch Prozessschutz erreichen bzw. erhalten lässt und 
der Erhalt der ökologischen Funktion eine dauerhafte Pflege bzw. Unterhaltung erfordert 
(bspw. Mahd oder Beweidung), ist auch dies entsprechend festzulegen. Das Gleiche gilt auch 
hinsichtlich der sonstigen Artenschutzmaßnahmen; denn bei diesen muss ebenfalls sicherge-
stellt sein, dass sie auch tatsächlich umgesetzt und erhalten werden.  

Das Erfordernis der rechtlichen Sicherung und regelmäßig auch der Unterhaltung haben die 
Artenschutzmaßnahmen mit den Kompensationsmaßnahmen nach der Eingriffsregelung ge-
meinsam (vgl. § 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG). Soweit die dem besonderen Artenschutz die-
nenden Maßnahmen – wie häufig in der Praxis – multifunktional sind und zugleich dem Aus-
gleich und Ersatz nach der Eingriffsregelung dienen, müssen diese Maßnahmen ohnehin den 
sich aus der Eingriffsregelung ergebenden Anforderungen genügen. Nach MENGEL et al. 
(2018: 416) ist die Maßnahmenfläche bei einem dauerhaft in Naturhaushalt und Landschafts-
bild wirkenden Eingriff dauerhaft rechtlich zu sichern. Eine Begrenzung des Zeitraums der Si-
cherung der Maßnahmenfläche ist daher in aller Regel nur bei nicht dauerhaft wirksamen Ein-
griffen möglich. Hiervon sind jedoch dann Abstriche möglich, wenn die Maßnahmenfläche aus 
Verhältnismäßigkeitsgründen nicht mehr unterhalten/gepflegt werden muss, denn damit ent-
fällt der Grund für ihre spezifische rechtliche Sicherung. Strengere Voraussetzungen ergeben 
sich aus dem besonderen Artenschutzrecht nicht; denn anders als bei der Eingriffsregelung 
geht es hier nicht um die Wahrung einer ausgeglichenen ökologischen Gesamtbilanz, sondern 
um die Verhinderung des Eintritts artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bzw. die Erfül-
lung der Ausnahmevoraussetzungen. Die Artenschutzmaßnahmen müssen daher grundsätz-
lich solange wirksam sein und folglich auch für diesen Zeitraum rechtlich ausreichend gesi-
chert sein sowie ggf. unterhalten werden, wie ohne sie die Gefahr der Verwirklichung eines 
der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG besteht. Das für die Maßnahmen Anlass ge-
bende Vorhaben und seine Wirkungen in Bezug auf die Betroffenheit von Tieren und Pflanzen 
besonders geschützter Arten tritt aber mit zunehmendem Zeitablauf mehr und mehr in den 
Hintergrund und wird aufgrund der natürlichen Dynamik von anderen Kausalketten überlagert 
(FELLENBERG 2016: 750 f.). Ein ausreichender Kausalzusammenhang wird sich vielfach nicht 
über einen Zeitraum von mehr als 25 bis 30 Jahren begründen lassen (FELLENBERG 2016: 
754). 

Diesen Ausführungen folgend gilt auch für das Land Berlin, dass Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen im jeweils erforderlichen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu sichern sind. Der 
Unterhaltungszeitraum ist durch die zuständige Behörde im Zulassungsbescheid festzusetzen 
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[…]. Für die Pflegedauer wird aus Verhältnismäßigkeitsgründen die Konvention getroffen, die 
zeitliche Pflegeverpflichtung im Regelfall auf 25 Jahre zu begrenzen (SENUVK 2020: 16). Ar-
tenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen sind mit den Vermeidungs-, Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen (multifunktionale Kompensation) zu koordinieren (SENUVK 2020: 23). 

Hinsichtlich der Art und Weise der rechtlichen Sicherung kann ebenfalls auf die zur Eingriffs-
regelung entwickelten Grundsätze verwiesen werden. Das Erfordernis der rechtlichen Siche-
rung hat seinen Grund darin, dass der Maßnahmenerfolg nicht etwa dadurch vereitelt werden 
darf, dass der Eigentümer die Fläche veräußert und der neue Eigentümer hiermit anderes 
vorhat als sein Rechtsvorgänger. Gerade für den Veräußerungsfall muss also gewährleistet 
sein, dass die für die Fläche festgelegten Maßnahmen weiterhin umgesetzt werden können. 
Bei öffentlichen Trägern reicht wegen deren unmittelbarer Bindung an Recht und Gesetz in 
aller Regel aus, dass der Vorhabenträger die Maßnahmenfläche erwirbt. Dies belegt u. a. auch 
die Bestimmung des § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB. Bei privaten Trägern genügt der Flächener-
werb durch den Vorhabenträger hingegen meist nicht, weil Privatpersonen ohne weiterge-
hende Regelungen grundsätzlich nicht daran gehindert sind, ihr Eigentum zu veräußern.  

Wie auch § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG mit dem Erfordernis, dass die Maßnahmen „festge-
legt“ werden müssen, nahelegt, erscheint als das probates Mittel zunächst die Verankerung 
der Maßnahme in der den Eingriff zulassenden Genehmigung. Bei vorhabenbezogenen Ge-
nehmigungen handelt es sich in der Regel um dingliche Verwaltungsakte. Damit trifft die ge-
troffene Regelung nicht in erster Linie eine Person, sondern haftet dem betreffenden Grund-
stück an. Erhält ein Grundstückseigentümer beispielsweise eine Baugenehmigung und veräu-
ßert er danach sein Grundstück, kann sein Rechtsnachfolger gleichwohl auf der Basis dieser 
Baugenehmigung ein entsprechendes Gebäude errichten. Diese Veräußerungsbeständigkeit 
gilt nicht nur für den rechtseröffnenden Teil der Genehmigung, sondern auch für alle belasten-
den Nebenbestimmungen. Zu beachten ist jedoch, dass sich diese dingliche Wirkung nur auf 
die Grundstücke bezieht, die Regelungsgegenstand der jeweiligen Entscheidung sind. Außer-
halb der Planfeststellung beschränkt sich der Regelungsbereich behördlicher Zulassungsent-
scheidungen aber auf das Baugrundstück. Folglich ist eine rechtliche Sicherung von Arten-
schutzmaßnahmen (ebenso wie sonstigen landschaftspflegerischen Maßnahmen) durch Fest-
legung in der Genehmigung des Eingriffs selbst nur insoweit ausreichend, wie die Maßnahmen 
auf dem Baugrundstück umgesetzt werden sollen.  

Als weitere Möglichkeit der rechtlichen Sicherung nennt § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB für die Ab-
arbeitung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung den städtebaulichen Vertrag. Dieses Re-
gelungsmodell lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen, insbesondere können auch 
auf Genehmigungsebene vergleichbare öffentlich-rechtliche Verträge geschlossen werden 
(vgl. §§ 54 ff. VwVfG). Der Eigentümer der Maßnahmenfläche kann sich mithin durch öffent-
lich-rechtlichen Vertrag gegenüber der zuständigen Behörde (z.B. der Naturschutzbehörde) 
verpflichten, bestimmte Maßnahmen auf seinem Grundstück zu dulden bzw. durchzuführen. 
Verträge haben indes den Nachteil, dass sie nur zwischen den Vertragsparteien rechtsver-
bindlich sind. Veräußert also der Eigentümer der Maßnahmenfläche sein Grundstück, ist er 
zwar gegebenenfalls gegenüber seinem Vertragspartner schadensersatzpflichtig, gegenüber 
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dem neuen Eigentümer kann aber nicht die Duldung bzw. Durchführung der betreffenden Maß-
nahme eingefordert werden. Somit ist ergänzend zur vertraglichen Vereinbarung bei privaten 
Grundstückseigentümern noch eine dingliche Sicherung vorzunehmen. Probates Mittel der 
dinglichen Sicherung ist, soweit dem Grundstückseigentümer die Duldung einer bestimmten 
Maßnahme auferlegt wird, die beschränkte persönliche Dienstbarkeit gemäß § 1090 BGB und, 
soweit dem Grundstückseigner die Durchführung einer bestimmten Maßnahme auferlegt wird, 
die Reallast gemäß § 1105 BGB jeweils zugunsten des Rechtsträgers der zuständigen Be-
hörde. Zur rechtlichen Sicherung der aktiven Umsetzung von Maßnahmen sind aber auch 
Kombinationslösungen möglich und in der Praxis vielfach bewährter. So kann der Zugriff auf 
die betreffende Fläche durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit sichergestellt und für 
den aktiven Maßnahmenteil Sorge getragen werden, indem 

• der Vorhabenträger hierzu vertraglich verpflichtet wird und für den Fall der Zuwider-
handlung Sicherheit z.B. in Gestalt einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft leistet, 

• die Maßnahmendurchführung vertraglich geregelt einer Naturschutzvereinigung oder 
einer Stiftung mit entsprechendem Satzungszweck überlassen wird (sogenannte Trust-
lösung) oder  

• der Vorhabenträger einen Bewirtschafter mit der Maßnahmenumsetzung beauftragt. 

In der verbindlichen Bauleitplanung besteht zudem noch die Möglichkeit der rechtlichen Siche-
rung durch entsprechende Festsetzungen insbesondere nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. Deren 
Befolgung kann im Falle der Zuwiderhandlung auf der Basis einer solchen Festsetzung mit 
den Mitteln des Bauordnungsrechts durchgesetzt werden (vgl. VG Mainz, Urteil vom 
09.10.2019, Az.: 3 K 1248/18.MZ, verfügbar unter https://justiz.rlp.de/fileadmin/justiz/Ge-
richte/Fachgerichte/Verwaltungsgerichte/Mainz/Dokumente/Entscheidungen/3_K_1248-
18_MZ_Urteil_vom_09-10-2019_Rn.pdf).  

Insbesondere bei nur vorübergehenden Eingriffen, für die es auch nur einer zeitlich beschränk-
ten rechtlichen Sicherung bedarf, kann zur rechtlichen Sicherung auf Pachtverträge zurückge-
griffen werden. Pachtverträge entfalten aufgrund der Regelung des § 593b i. V. m. § 566 BGB 
eine quasi-dingliche Wirkung, so dass sie bei Veräußerung der Pachtfläche auch gegenüber 
dem Rechtsnachfolger wirken. Die Maßnahmenfläche muss im Falle der rechtlichen Sicherung 
durch Pachtvertrag an den Rechtsträger der zuständigen Behörde verpachtet werden und pa-
rallel sind entsprechende Bewirtschaftungsverträge mit denjenigen zu schließen, die die Maß-
nahmen dann tatsächlich durchführen bzw. unterhalten. Für einen Zeitraum von länger als 30 
Jahren kann mittels Pachtvertrages indes keine ausreichende Sicherung erreicht werden; 
denn gemäß § 594b Satz 1 BGB können Pachtverträge nach 30 Jahren ordentlich gekündigt 
werden.  

Unabhängig von der Art der rechtlichen Sicherung ist stets darauf zu achten, dass die durch-
zuführenden Maßnahmen einschließlich deren Unterhaltung ausreichend bestimmt sind. Un-
klarheiten gehen zulasten der Maßnahmenumsetzung und können damit den Eintritt arten-

https://justiz.rlp.de/fileadmin/justiz/Gerichte/Fachgerichte/Verwaltungsgerichte/Mainz/Dokumente/Entscheidungen/3_K_1248-18_MZ_Urteil_vom_09-10-2019_Rn.pdf
https://justiz.rlp.de/fileadmin/justiz/Gerichte/Fachgerichte/Verwaltungsgerichte/Mainz/Dokumente/Entscheidungen/3_K_1248-18_MZ_Urteil_vom_09-10-2019_Rn.pdf
https://justiz.rlp.de/fileadmin/justiz/Gerichte/Fachgerichte/Verwaltungsgerichte/Mainz/Dokumente/Entscheidungen/3_K_1248-18_MZ_Urteil_vom_09-10-2019_Rn.pdf
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schutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht wirksam verhindern. Soweit eine rechtliche Siche-
rung über entsprechende Grundbucheinträge erfolgen soll, verlangen bereits die grundbuch-
rechtlichen Vorschriften, das klar und präzise bestimmt wird, was geschuldet ist. Zugleich ist 
aber vor allem bei privaten Trägern darauf zu achten, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt 
wird. Danach kann dem Vorhabenträger nur auferlegt werden, was zu regeln für den Maßnah-
menerfolg unabdingbar ist. Folglich muss auf jeden Fall der Zielzustand präzise beschrieben 
werden. Des Weiteren müssen die Kriterien und Parameter, an denen der Zielzustand gemes-
sen werden soll, beschrieben werden. Soweit dabei an das Vorhandensein bestimmter Arten 
angeknüpft wird, also an einen bestimmten Besiedlungserfolg, muss beachtet werden, dass 
ein etwaiger Misserfolg auch auf externe, vom Vorhabenträger nicht zu beeinflussende Fakto-
ren zurückzuführen sein kann. Dem Vorhabenträger muss dann zumindest die Möglichkeit 
verbleiben, sich z.B. unter Verweis auf einen nachweislich generellen Einbruch der Bestands-
zahlen oder die fehlende Besiedlung von Referenzflächen, auf denen die Art in der Vergan-
genheit mehrfach nachgewiesen wurde, zu exkulpieren. Vor diesem Hintergrund kann es auch 
generell zweckmäßiger sein, den Zielzustand nur hinsichtlich der Beschaffenheit der Fläche 
zu beschreiben und den Maßnahmenerfolg nicht an einer konkreten Besiedelung festzuma-
chen. Hierauf kann vor allem dann abgestellt werden, wenn es um Maßnahmen geht, die in 
der Literatur als generell ausreichend wirksam anerkannt sind.  

Das „Wie“ der Maßnahmenumsetzung kann – und sollte aus Verhältnismäßigkeitsgründen – 
regelmäßig dem Vorhabenträger überlassen werden. Soweit jedoch eine bestimmte Bewirt-
schaftung der Fläche essenziell für den Maßnahmenerfolg ist, muss auch diese konkret fest-
gelegt werden. Empfehlenswert ist, wie in der Planfeststellung mit Maßnahmenblättern 
und -karten zu arbeiten, die den Zweck der Maßnahme, den Zielzustand sowie die notwendi-
gen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen ausführlich beschreiben. Diese Vorga-
ben können von der die Maßnahme festlegenden Nebenbestimmung bzw. vertraglichen Re-
gelung explizit in Bezug genommen werden. Nicht so verfahren werden kann, wenn die recht-
liche Sicherung der Maßnahmen durch Festsetzung in einem Bebauungsplan erfolgen soll.  

In diesem Fall muss eine Regelung durch Festsetzung erfolgen, wobei sich der Festsetzungs-
inhalt nur innerhalb des von § 9 BauGB gesetzten Rahmens bewegen darf. § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB erlaubt die Festsetzung nicht nur von Flächen zum Zwecke des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, sondern auch von konkreten Maßnahmen. Dies bietet in der Regel 
ausreichend Spielräume. Möglich ist darüber hinaus auch die Festsetzung eines sonstigen 
Sondergebiets „Artenschutz“ gemäß § 11 BauNVO. Für die sonstigen Sondergebiete besteht 
keine Bindung an den Festsetzungskatalog gemäß § 9 Abs. 1 BauGB; vielmehr hat hier der 
Plangeber über die Festsetzung der Zweckbestimmung des Gebiets viele Freiheiten. Beim 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB besteht sogar überhaupt keine Bin-
dung an § 9 Abs. 1 BauGB bzw. die Baunutzungsverordnung, sondern hier steht dem Plange-
ber ein Festsetzungsfindungsrecht zu.  

Allen Festsetzungen ist jedoch gemeinsam, dass es sich um Normsetzung im Rahmen der 
Bauleitplanung handelt (vgl. § 10 Abs. 1 BauGB). Die kommunale Bauleitplanung beschränkt 
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sich indes auf das Bodenrecht, also Regelungen mit Bezug zur Grundstücksnutzung. Für an-
dere, z.B. originär naturschutzrechtliche Regelungen fehlt den Städten und Gemeinden die 
Kompetenz. Demnach kann zwar festgesetzt werden, wie eine bestimmte Fläche herzurichten 
und zu erhalten ist einschließlich konkreter Vorgaben zur Bewirtschaftung. Nicht möglich ist 
jedoch, ein bestimmtes Verhalten, das nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Boden-
nutzung steht, festzusetzen wie beispielsweise Bauzeitenregelungen, das Erfordernis der Ab-
stimmung mit der Naturschutzbehörde, Art und Weise der Umsiedlung von Tieren und Pflan-
zen, insbesondere Maßgaben zum Abfang, sowie das Monitoring festgesetzter Maßnahmen. 
Für diese Details bedarf es begleitender Regelungen z.B. durch städtebaulichen Vertrag. Dies 
unterstreicht einmal mehr den Umstand, dass das besondere Artenschutzrecht häufig ab-
schließend erst auf Genehmigungsebene abgearbeitet werden kann und jede Regelung auf 
Ebene der Bauleitplanung systemimmanent vielfach unvollkommen bleiben (vgl. OVG Müns-
ter, Urteil vom 05.12.2017, Az.: 10 D 97/15.NE, juris, Rn. 84). Die abschließende Bewältigung 
möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte kann auf der Ebene des Bebauungsplans aber 
dadurch vorbereitet werden, dass in die Planurkunde ein Hinweisteil aufgenommen wird und 
hier auf die voraussichtlich zu beachtenden Maßgaben bei der Bauausführung etc. hingewie-
sen wird (siehe oben Teil A 1.1).  

7.4 Monitoring 

7.4.1 Begriffsdefinitionen und Abgrenzung zu Standardkontrollen 

Im Rahmen von Genehmigungsvorhaben ist es üblich, die fachlich vorgesehene Umsetzung 
von Maßnahmen sowie die notwendigen Pflegemaßnahmen (Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege) zu kontrollieren. Dies erfolgt zunächst über Herstellungskontrollen, die Art, Lage 
und Umfang der Maßnahme mit den Vorgaben u.a. der Genehmigungsunterlage abgleichen. 
Die anschließenden Pflege- und Funktionskontrollen dienen der Überprüfung, ob sich die Maß-
nahmen entsprechend des jeweils angestrebten Zielzustandes entwickeln. Bei Pflege- und 
Funktionskontrollen lassen sich allgemeine und spezielle (vertiefte) Kontrollen unterscheiden 
(FGSV 2019: 12). Ihre Anwendung hängt von dem prognostizierten Entwicklungsrisiko der 
Wirksamkeit einer Maßnahme ab und kann bereits für die Kontrolle vorgezogener Ausgleichs- 
und Vermeidungsmaßnahmen das Mittel der Wahl sein (maßnahmenbezogenes Monitoring).  

Besteht eine große Prognoseunsicherheit hinsichtlich der Wirksamkeit der Maßnahme ist die 
Durchführung eines populationsbezogenen Monitorings erforderlich. Ein Monitoring ist zusam-
men mit ergänzenden Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen Bestandteil des Risikomanage-
ments (MKULNV 2017: 26f). Nachfolgend werden die wichtigsten Begrifflichkeiten definiert. 
Die Definitionen beruhen auf den Vorgaben des FGSV (2019: 12, 48ff). 

Herstellungskontrolle: Prüfung der fachgerechten Herstellung einer Maßnahme im An-
schluss an die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 

Bei der Herstellungskontrolle werden neben der fachgerechten Herstellung Art, Lage, Umfang 
und zu beachtende Zeiten entsprechend der Vorgaben aus der Plangenehmigung bzw. bau-
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vertraglichen Regelungen überprüft. Kann die fachgerechte Herstellung nicht bestätigt wer-
den, erfolgen Nachbesserungen, ansonsten beginnt die Pflege oder Bewirtschaftung bzw. die 
Pflege- und Funktionskontrolle. 

Pflege- und Funktionskontrolle: Regelmäßige Prüfung der fachgerechten Pflege und 
Entwicklung einer Maßnahme im Zuge der Unterhaltungspflege 

Allgemeine Pflege- und Funktionskontrolle 

Die allgemeine Pflege- und Funktionskontrolle umfasst eine Strukturkontrolle, die überprüft, 
ob die für den Zielzustand maßgeblichen Strukturen (Pflegezustand der Maßnahmenfläche, 
sowie Anzahl, Verteilung und Ausprägung von Habitaten und Biotopstrukturen) vorhanden 
sind. In der Regel kommt sie dann zur Anwendung, wenn es sich um etablierte Maßnahmen 
mit ausreichend nachgewiesener Funktionsfähigkeit und einem geringen Entwicklungsrisiko 
handelt. Das betroffene Artenspektrum umfasst häufigere und weniger anspruchsvolle Arten, 
oftmals im Rahmen der Eingriffsregelung. Ein unzureichendes Prüfergebnis erfordert eine Op-
timierung oder Korrektur der Bewirtschaftung. 

Spezielle Pflege- und Funktionskontrolle 

Die spezielle Pflege- und Funktionskontrolle ist eine Zielzustandskontrolle, die die für den 
Maßnahmenerfolg zwingend erforderlichen Funktionen und Strukturen (standörtliche Voraus-
setzungen und ggf. Vorkommen repräsentativer Arten) überprüft. Sie kommt zur Anwendung, 
wenn ein erhöhtes Entwicklungsrisiko oder ein spezifisches Maßnahmenziel vorliegt. Oft wer-
den anspruchsvollere Arten betroffen (Gebiets- und Artenschutz), oder es handelt sich um 
komplexere Maßnahmen aus der Eingriffsregelung. Ein Risikomanagement ist nicht vorgese-
hen, die spezielle Pflege- und Funktionskontrolle kann aber Bestandteile des maßnahmenbe-
zogenen bzw. populationsökologischen Monitorings enthalten (Kontrolle des Vorkommens, 
der Nutzung und Verteilung von Zielarten). Ein unzureichendes Prüfergebnis erfordert ggf. zu-
sätzlich gezielte Maßnahmen zur Ansiedlung bzw. Ausbreitung der Zielart. 

Monitoring: Methode zur Erfassung von Entwicklungen in Natur und Landschaft 

Unter einem Monitoring versteht man die wiederholte Erfassung ausgewählter Parameter am 
selben Ort mit einer standardisierten Methode und in festgelegten Zeitintervallen. Ziel ist es, 
Entwicklungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu dokumentieren. 

Ein Monitoring ist nicht zwangsläufig Teil des Risikomanagements (siehe spezielle Pflege- und 
Funktionskontrolle). 

Monitoring im Risikomanagement 

Das Monitoring im Risikomanagement besteht aus Untersuchungen zum Nachweis der Wirk-
samkeit bzw. den darauf abzielenden Wirkungskontrollen (Prüfung der Eignung der Maß-
nahme, des Vorkommens, der Nutzung und Verteilung von Zielarten). Es kommt immer dann 
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zum Tragen, wenn genehmigungsrelevante Prognoseunsicherheiten auf der Zulassungs-
ebene bestehen. Der Wirksamkeitsnachweis der Maßnahme wird ggf. unter Verwendung von 
Korrekturmaßnahmen erbracht. Die Maßnahmen weisen ein hohes zulassungsrelevantes Ri-
siko auf, betreffen den Arten- oder Gebietsschutz und wurden als Risikomanagement mit Mo-
nitoring und Korrekturmaßnahmen festgelegt. Der Nachweis der Wirksamkeit ist eine Voraus-
setzung für den Beginn des Vorhabens. Das Monitoring erfüllt im Risikomanagement einer-
seits eine Kontrollfunktion (Prognostizierter Erfolg der Maßnahme ist eingetreten/nicht einge-
treten), andererseits eine Diagnosefunktion (Aufdecken der Gründe bei einem Mangel an Er-
folg) (FGSV 2019: 29). Ein negatives Ergebnis erfordert Korrektur- oder Vorsorgemaßnahmen 
oder Änderungen der Maßnahme. 

Wirksamkeit: Zielerreichung durch funktionale Ausgestaltung und Pflege/Unterhaltung 
von Maßnahmen über die Dauer der Maßnahme 

Die Wirksamkeit einer Maßnahme wird nicht allein über den Nachweis tatsächlicher Vorkom-
men belegt. Ausschlaggebend ist, dass durch die Habitate und Biotopstrukturen optimale Mög-
lichkeiten für eine Besiedlung geschaffen und erhalten werden. Die tatsächliche Besiedlung 
hängt von nicht beeinflussbaren Faktoren ab (z.B. menschliche Störung, die Maßnahme um-
gebende Landnutzung, Populationsdynamik der jeweiligen Art). 

Eine Bewertung der Wirksamkeit erfolgt im Zuge von Wirkungskontrollen, welche über den 
funktionellen Zustand einer Maßnahme Prognoseunsicherheiten ausräumen sollen. Wirkungs-
kontrollen werden im Kontext mit einer arten- und gebietsschutzrechtlichen Beweispflicht an-
gewendet und können auch ein Monitoring beinhalten. 

Risikomanagement: Instrument der Qualitätssicherung zum planerischen Umgang mit 
absehbaren genehmigungsrelevanten Unsicherheiten in besonderen Ausnahmefällen 

Das Risikomanagement ist die systematische Erfassung und Beurteilung von Risiken sowie 
die Steuerung von Gegenmaßnahmen insbesondere bei Prognoseunsicherheiten im Zusam-
menhang mit zulassungsrelevanten Beeinträchtigungen von geschützten Arten und Natura 
2000-Gebieten (RLBP 2011: 47). Ein Risikomanagement eröffnet die Möglichkeit, ein Vorha-
ben trotz Prognoseunsicherheiten unter bestimmten Voraussetzungen zu genehmigen. Im 
Rahmen des Risikomanagements geht es überwiegend um den möglichst sicheren Nachweis, 
dass eine Maßnahme Beeinträchtigungen des europäischen und national verankerten Ge-
biets- und Artenschutzes auch tatsächlich vermeidet oder deren Auswirkungen, ggf. vorgezo-
gen, kompensiert. 

Korrekturmaßnahmen: Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements, die anstelle 
oder optimierend, ergänzend zu einer festgesetzten Maßnahme treten, um die bisher 
nicht ausreichend erreichte Wirksamkeit zu erzielen 

Korrekturmaßnahmen werden im Rahmen der Planung von Projekten abgeleitet und neben 
dem Monitoring im Planfeststellungsbeschluss festgeschrieben. Sie werden u.a. umgesetzt, 
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wenn die Wirksamkeit einer Maßnahme nicht belegt werden konnte. Sie müssen geeignet 
sein, arten- und gebietsschutzrechtliche Risiken wirksam auszuräumen. 

7.4.2 Anforderungen an ein Monitoring 

Wirksamkeitsbelege können über ein maßnahmenbezogenes oder populationsbezogenes 
Monitoring erbracht werden. 

In einem maßnahmenbezogenen Monitoring ist zu prüfen und zu belegen, ob die Maß-
nahme die angestrebte Lebensraumfunktion erfüllt oder nicht. Hierzu sind zunächst bestimmte 
Fragestellungen zu überprüfen, die für die Festlegung der Zielzustände und -werte zu beant-
worten sind. Im Wesentlichen handelt es sich bei dem maßnahmenbezogenen Monitoring um 
eine Strukturkontrolle. Maßnahmen, die einer regelmäßig wiederkehrenden Pflege bedürfen, 
weisen dabei ein höheres Risiko auf, die angestrebte Lebensraumfunktion nicht zu erfüllen 
(z.B. fehlerhafte Umsetzung der Vorgaben zur Biotoppflege). 

Ein populationsbezogenes Monitoring kommt dann zur Anwendung, wenn keine sichere 
Prognose möglich ist, ob eine Maßnahme wirksam ist. Es wird überprüft, inwiefern das Vor-
kommen einer Art tatsächlich von den vorgesehenen Maßnahmen profitiert beziehungsweise 
die neue/verbesserte Lebensstätte tatsächlich angenommen wird (MKULNV 2017: 32). Dar-
über hinaus wird empfohlen ein populationsbezogenes Monitoring bei landesweit bedeutsa-
men Vorkommen sowie bei umfangreichen Maßnahmenkomplexen vorzusehen. 

Die Anzahl und Frequenz der Monitoring-Gänge ist artspezifisch festzulegen und wird von 
Maßnahme, Örtlichkeit und üblichen Populationsschwankungen einer Art beeinflusst. Die Po-
pulationsschwankungen sind vom Vorhaben unabhängig, bei Amphibien etwa von dem Witte-
rungsverlauf, dem Wasserstand in den Gewässern und gegebenenfalls Fischbesatz. So ist bei 
Amphibien ein möglichst langer Vorlauf des Monitorings vor Baubeginn anzustreben und wäh-
rend des Baus beziehungsweise nach der Realisierung ein jährliches Monitoring weiter zu 
führen, damit Tendenzen der Entwicklung überhaupt ableitbar sind (MKULNV 2017: 29). 

Aus den vorgenannten Parametern resultieren also die Anzahl von Überwachungsterminen, 
der Zeitraum der Erfassung sowie die konkrete Methodik der Bestandserfassung. Werden die 
definierten Zielzustände bzw. Zielwerte nicht erreicht, müssen Korrektur- und Vorsorgemaß-
nahmen (z.B. Änderung der Lage der Flächen, Anpassung des Pflegekonzeptes, Vergröße-
rung der Maßnahmenfläche) vorgesehen werden. Das Monitoring ist beendet, sobald die zuvor 
festgelegten Zielzustände oder Zielwerte erreicht sind (MKULNV 2017: 27). 

In der Regel umfasst das maßnahmenbezogene Monitoring folgende Kontrollschritte 
(MKULNV 2017: 34 ff): 

• artspezifische Strukturkontrolle 
– 1. Kontrolle: im Zuge der Herstellungskontrolle 
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– 2. Kontrolle: nach der Hälfte der maßnahmenspezifischen Entwicklungszeit13 
– 3. Kontrolle: am Ende der maßnahmenspezifischen Entwicklungszeit 

• Überprüfung der für die Wirksamkeit der Maßnahme relevanten Zielkriterien und Ziel-
werte durch die Kontrolle 

– der Standortqualität 
– der Flächengröße 
– des räumlichen Zusammenhangs mit den vom Vorhaben beeinträchtigten Flä-

chen 
– der Erreichbarkeit von Quell- und Nahrungshabitaten 
– der Übereinstimmung mit Erfahrungswerten zum jeweiligen Maßnahmentyp 

• Bewertung der Wirksamkeit (MKULNV 2017: Tabelle 6) 
– Entwicklungsziel erreicht: Zustand der Fläche ermöglicht ein Vorkommen der 

Zielarten 
– Entwicklungsziel absehbar: Zustand der Fläche ermöglicht kein Vorkommen 

der Zielarten, der Zielzustand wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht 
– Entwicklungsziel erreichbar: Zustand der Fläche ermöglicht kein Vorkommen 

der Zielarten, der Zielzustand ist grundsätzlich erreichbar 
– Entwicklungsziel nicht erreichbar: Zustand der Fläche ermöglicht kein Vorkom-

men der Zielarten. 

Bei einem hohen Kenntnisstand zur Ökologie der jeweiligen Art und zur Wirksamkeit der Maß-
nahme kann eine Funktionskontrolle ohne spezifische Bestandserfassung ausreichen und mit 
der ohnehin stattfindenden Pflege- und Funktionskontrolle übereinstimmen (MKULNV 2017: 
31). 

Ein populationsbezogenes Monitoring umfasst immer auch ein maßnahmenbezogenes Moni-
toring und folgende Arbeitsschritte (MKULNV 2017: 39 ff): 

• artspezifische Bestandserfassung 
– 1. artspezifische Bestandserfassung: Ermittlung des Vorwertes der Maßnah-

menfläche 
– 2. artspezifische Bestandserfassung: nach Abschluss des maßnahmenbezoge-

nen Monitorings; eine spätere Kontrolle erfolgt, sofern die Zielarten eine Einge-
wöhnungszeit benötigen (z.B. Nistkastenmaßnahmen, Winterquartiere von Am-
phibien) 

– 3. artspezifische Bestandserfassung (Stabilitätsnachweis): im Abstand von 1 
bis 3 Jahren nach der 2. Bestandserfassung, Bestätigung des Vorkommens der 
Zielart auf dem beabsichtigten Zielniveau, in der Regel für die Dauer von bis zu 
10 Jahren mit unterschiedlichen Untersuchungsturnussen 

                                                

13 Entwicklungszeit weniger als ein Jahr = Beenden des Monitorings nach der 1. erfolgreichen Strukturkontrolle; Entwicklungs-
zeit weniger als zwei Jahre = Durchführung eines weiteren Kontrollgangs; Entwicklungszeit zwei oder mehr Jahre = Durchfüh-
rung von zwei weiteren Kontrollgängen (MKULNV 2017: 35) 
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• Überprüfung der für die Wirksamkeit der Maßnahme relevanten Zielkriterien und Ziel-
werte durch  

– Festlegung des Vorkommens einer Art als Gegenstand des Monitorings (bei 
abgrenzbaren Vorkommen in der Regel die lokale Population, bei flächigen Vor-
kommen das vom Vorhaben betroffene Vorkommen, vgl. MKULNV 2017: Ta-
belle 7) 

– Festlegung des Status der Art auf der Maßnahmenfläche (z.B. Reviernachweis, 
Nachweis der Nutzung, Kolonienachweis, vgl. MKULNV 2017: Tabelle 8) 

• Bewertung der Wirksamkeit 
– Entwicklungsziel erreicht: das Vorkommen der Zielart hat sich gegenüber der 

Situation vor Realisierung des Vorhabens beziehungsweise vor Realisierung 
der Maßnahmen nicht verschlechtert (Zielwert wurde zwei Mal ab der 2. Be-
standserfassung erreicht). 

Der Nachweis der Wirksamkeit erfolgt über art- und maßnahmenspezifische Kartierungen (vgl. 
MKULNV 2017: Tabelle 9). 

7.5 Rückgriff auf Maßnahmen aus einem Ökokonto bzw. Flächenpool 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt Berlin und dem steigenden Bedarf insbesondere 
an neuen Wohnungen entwickelt die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
(SenUVK) auf gesamtstädtischer Ebene ein Ökokonto für das Land Berlin. Konzeptionelle und 
strategische Grundlage des Ökokontos ist die gesamtstädtische Ausgleichskonzeption des 
Landschafts- und Artenschutzprogramms Berlin. 

Die im Ökokonto bereitgestellten Flächen und Maßnahmen sollen in erster Linie den gesamt-
städtisch bedeutsamen Vorhaben, z.B. den großen Standorten des Wohnungsneubaus, zur 
Verfügung gestellt werden. Die Zuordnung dieser Flächen und Maßnahmen zu den einzelnen 
Eingriffsvorhaben nimmt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW) 
unter Beteiligung der SenUVK vor. 

Zulässigkeit der Bevorratung von Artenschutzmaßnahmen 

Eine wesentliche Zielstellung des Ökokontos ist es, Ausgleichsmaßnahmen nach der Eingriffs-
regelung ohne konkreten Vorhabenbezug vorgezogen umzusetzen. Dabei wird die Planung 
dieser Maßnahmen so gestaltet, dass sie auch zur Kompensation von Beeinträchtigungen eu-
roparechtlich geschützter Arten herangezogen werden kann und soll. Es ließe sich auch gar 
nicht verhindern, dass sich mit der Umsetzung dieser Maßnahmen das daran gebundene Ar-
tenspektrum einstellt. Eine Verknüpfung von vorgezogenen Maßnahmen der Eingriffsregelung 
mit einer Bevorratung von Artenschutzmaßnahmen für bestimmte Artengruppen ist daher fach-
lich sinnvoll und geboten. Im Ökokonto liegt der Schwerpunkt der Bevorratung von Arten-
schutzmaßnahmen auf Maßnahmen für volatile Arten. 
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Die Bevorratung von Artenschutzmaßnahmen ist durch Bundes- oder Landesrecht weder aus-
drücklich zugelassen noch ausdrücklich ausgeschlossen. Eine rechtliche Prüfung durch die 
Rechtsanwaltskanzlei Dolde, Mayen & Partner ergab die Möglichkeit, vorgezogene Arten-
schutzmaßnahmen auf der Grundlage der gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption bzw. des 
Berliner Ökokontos in bestimmten Fällen zulässig vorgezogen umzusetzen. Entscheidend ist, 
dass die bevorratenden Maßnahmen die gleiche Wirkung haben wie Kompensationsmaßnah-
men, die gleichzeitig mit oder nach der Handlung durchgeführt würden, die ohne diese Kom-
pensationsmaßnahme zur Erfüllung des Verbotstatbestandes führen würde bzw. die gleiche 
Wirkung wie FCS-Maßnahmen, die mit oder nach der den Verbotstastbestand erfüllenden 
Handlung durchgeführt würden (vgl. DOLDE 2021). 

Für nicht volatile Artengruppen, wie beispielsweise Amphibien und Reptilien, scheitern vorge-
zogene Artenschutzmaßnahmen häufig nicht an den zeitlichen, sondern an den erforderlichen 
räumlichen Voraussetzungen. Zudem sind vorgezogene Maßnahmen nicht möglich bzw. nicht 
sinnvoll, wenn Tiere umgesetzt werden müssen. Für zukünftig erforderliche kompensatorische 
Maßnahmen für Amphibien und Reptilien werden in der Flächenkulisse des Ökokontos aus 
diesen Gründen jedoch Flächen bereitgestellt (Flächenpool). Bei einem bloßen Flächenpool 
bestehen weder rechtliche noch fachliche Besonderheiten in Bezug auf CEF oder FCS Maß-
nahmen.  

Zuordnung bei multifunktionalen Wirkungen und multifunktionaler Überlagerung 

Die Maßnahmenplanung in einem Ökokonto erfolgt im Rahmen eines abgestimmten Gesamt-
konzeptes. Vielfach haben diese Maßnahmen multifunktionale Wirkungen. 

Es besteht die Möglichkeit die unterschiedlichen Wirkungen einer Maßnahme auch unter-
schiedlichen Vorhaben zuzuordnen. Die Reihenfolge der Zuordnung ist dabei ohne Belang. 

Dient z.B. eine vorgezogene Maßnahme zugleich der Aufwertung von Naturhaushalt bzw. 
Landschaftsbild nach der Eingriffsregelung als auch dem Artenschutz, ist eine Zuordnung der 
Maßnahme zur Vermeidung oder Kompensation der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
und eine Zuordnung derselben Maßnahme für ein anderes Vorhaben zur Kompensation von 
Eingriffen in Natur und Landschaft zulässig. 

In einer weiteren Fallkonstellation kann eine Maßnahme eine Kompensation für mehrere Arten 
bewirken (z.B. Entwicklungsmaßnahme im Ackerland für Feldlerche, Wachtel und Sumpfrohr-
sänger). Die jeweiligen Kompensationswirkungen für die einzelnen Arten können auch in die-
sem Fall unterschiedlichen Vorhabenträgern zugeordnet werden.  

Neben den Mehrfachwirkungen einer Maßnahme besteht weiterhin die Möglichkeit der „multi-
funktionalen Überlagerung“. In diesem Fall werden mehrere Maßnahmen für unterschiedliche 
Arten auf einer Fläche umgesetzt. Auch hier können die jeweiligen Kompensationswirkungen 
für die einzelnen Arten unterschiedlichen Vorhabenträgern zugeordnet werden. Vorausset-
zung ist, dass die Habitatfläche für die einzelnen Zielarten nicht verringert wird und es keine 
Zielkonflikte gibt.  
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Die Mehrfachzuordnung von Maßnahmen in Bezug auf ihre unterschiedlichen Wirkungen so-
wie die multifunktionale Überlagerung von Maßnahmen unterliegen fachlich sowie organisato-
risch hohen Anforderungen und sind nur in eingeschränkten Konstellationen möglich. Auch 
hier gilt: Entscheidend ist, dass die „auf Vorrat“ durchgeführten Maßnahmen die gleiche Wir-
kung haben wie Kompensationsmaßnahmen, die gleichzeitig mit oder nach der Handlung 
durchgeführt würden, die ohne diese Kompensationsmaßnahme zur Erfüllung des Verbotstat-
bestandes führen würden bzw. die gleiche Wirkung wie FCS-Maßnahmen, die mit oder nach 
der den Verbotstastbestand erfüllenden Handlung durchgeführt würden. Neben einem ent-
sprechenden Gesamtkonzept, aus dem die jeweiligen Maßnahmen transparent abgeleitet wer-
den, bedarf es deshalb einer individuellen Prüfung, ob dieses Vorgehen im konkreten Fall zu-
lässig und angemessen. ist. Die Zuordnung von Maßnahmen mit allen multifunktionalen Wir-
kungen zu nur einem Vorhabenträger wird grundsätzlich bevorzugt.  

Umsetzung des Ökokontos 

In der Flächenkulisse des Ökokontos, die durch einen Senatsbeschluss festgelegt ist, entwi-
ckelt die SenUVK für einzelne Flächenteile (Komplexflächen) Gesamtkonzepte mit natur-
schutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Maßnahmen und setzt diese soweit möglich um. 
Werden für die Aufstellung und Festsetzung eines Bebauungsplans artenschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahmen benötigt, können bereits umgesetzte bzw. begonnene arten-
schutzrechtliche Maßnahmen des Ökokontos, aber auch im Ökokonto vorgesehene, aber 
noch nicht umgesetzte Maßnahmen diesem Bebauungsplan als Kompensationsmaßnahmen 
zugeordnet werden. Diese Zuordnung erfolgt durch eine Verwaltungsvereinbarung zwischen 
der das Ökokonto führenden SenUVK und der den Bebauungsplan aufstellenden SenSW bzw. 
dem jeweiligen Bezirk. 

Eine Zuordnung mittels Festsetzungen im Bebauungsplan auf der Grundlage von § 9 Abs. 1a 
Satz 2 BauGB kann nicht erfolgen, da diese Bestimmung nur für Ausgleichsmaßnahmen im 
Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gilt. Die einzelnen Maßnahmen und de-
ren Zuordnung werden im Ökokonto dokumentiert. 

Die Kosten der bevorrateten Kompensationsmaßnahme sind dem Vorhabenträger aufzuerle-
gen. Dies kann über einen städtebaulichen Vertrag erfolgen. Erwirbt der Vorhabenträger das 
Baugrundstück von der öffentlichen Hand, können die Kosten für die artenschutzrechtliche 
Maßnahme auch bei der Bemessung des Kaufpreises berücksichtigt werden. In den Fällen, in 
denen eine artenschutzrechtliche Genehmigung nach §  45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist, 
nimmt die Genehmigung auf die zugeordnete Kompensationsmaßnahme Bezug. 
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8 Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

8.1 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses  

Für die Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses macht 
es Sinn, zwischen den einzelnen Merkmalen des Tatbestandes zu differenzieren. 

Öffentliche Interessen sind alle Interessen gleich welcher Art, mit Ausnahme lediglich rein 
privater Belange (OVG Koblenz, Urteil vom 08.07.2009, 8 C 10399/08.OVG, juris, Rn. 207). 
Das Vorhaben muss auch nicht unmittelbar aus Gründen des öffentlichen Interesses durchge-
führt werden; es reicht aus, dass es für seine Zulassung bzw. Verwirklichung Gründe des öf-
fentlichen Interesses wie etwa die Förderung oder Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur gibt (OVG Magdeburg, Beschluss vom 03.01.2017, Az.: 2 M 118/16, juris, Rn. 21). 

Zwingend ist ein Grund, wenn seine Verfolgung einem von Vernunft und Verantwortungsbe-
wusstsein geleitetem staatlichem Handeln entspricht (BVerwG, Urteil vom 27.01.2000, Az.: 
4 C 2.99, juris, Rn. 39). Dies verlangt, dass die für das Vorhaben streitenden öffentlichen In-
teressen einen hinreichenden Ortsbezug haben müssen, ihre Verwirklichung also auf be-
stimmte Standortmerkmale angewiesen ist (OVG Magdeburg, Beschluss vom 03.01.2017, 
Az.: 2 M 118/16, juris, Rn. 22). Des Weiteren setzt das voraus, dass das jeweils verfolgte öf-
fentliche Interesse im Sinne eines Bedarfs zumindest mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit auch 
wirklich besteht (OVG Münster, Urteil vom 31.05.2011, Az.: 20 D 80/05.AK, juris, Rn. 28). Die 
diesbezüglich vom Antragsteller vorgebrachten Angaben müssen mindestens durch Erfah-
rungswissen abgesichert sein (BVerwG, Urteil vom 12.03.2008, Az.: 9 A 3.06, juris, Rn. 160). 

Die zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses müssen schließlich überwiegen. Das ist 
der Fall, wenn sie in nachvollziehender Abwägung den Belangen des Artenschutzes vorgehen 
(BVerwG, Urteil vom 09.07.2009, Az.: 4 C 12.07, juris, Rn. 13). Dabei hängt das Gewicht, mit 
dem das Artenschutzinteresse in die Abwägung einzustellen ist, vom Ausmaß der vorhaben-
bedingten Beeinträchtigungen ab; erforderlich ist eine Beurteilung dieser Beeinträchtigung in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht (BVerwG, Beschluss vom 14.04.2011, Az.: 4 B 77.09, 
juris, Rn. 74). Betrifft die Ausnahme mehrere Beeinträchtigungen, die dieselbe Art betreffen, 
so sind die Ausnahmevoraussetzungen in einer Gesamtschau der artenschutzwidrigen Beein-
trächtigungen zu prüfen, weil sich nur so das für den Ausnahmegrund zu berücksichtigende 
Gewicht der Beeinträchtigungen und deren Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen dieser Art sachgerecht erfassen lassen (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, Az.: 
9 A 12.10, juris, Rn. 146).  

Auch die dem Artenschutzbelang gegenübergestellten zwingenden Gründe des öffentlichen 
Interesses bedürfen grundsätzlich einer Beurteilung in qualitativer und quantitativer Hinsicht. 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass je weniger sicher die Erreichung der mit dem Vorhaben 
verfolgten Ziele ist, desto geringer wiegt auch das öffentliche Interesse an dem Vorhaben und 
desto konkreter und verbindlicher müssen die das Vorhaben stützenden rechtlichen Zielvor-
gaben (z.B. durch einen Bebauungsplan) sein, wenn ihm trotz des unsicheren Bedarfs ein 
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hohes Gewicht beigemessen werden soll (BVerwG, Urteil vom 09.07.2009, Az.: 4 C 12.07, 
juris, Rn. 17).  

8.2 Prüfung von Alternativen 

Als Alternative kommen zunächst alle Vorhabenvarianten in Betracht, mit denen sich die kon-
kret verfolgten Ziele noch – wenn auch unter gewissen Abstrichen am Zielerfüllungsgrad – 
verwirklichen lassen (BVerwG, Urteil vom 17.01.2007, Az.: 9 A 20.05, juris, Rn. 143). Maß-
geblich sind auch bloße Teilziele, soweit sie an den zur Ausnahme befähigenden Gründen 
teilhaben (BVerwG, Beschluss vom 03.06.2010, Az.: 4 B 54.09, juris, Rn. 9; BVerwG, Urteil 
vom 15.01.2004, Az.: 4 A 11.02, juris, Rn. 42). Von einer Alternative kann folglich nicht mehr 
die Rede sein, wenn sie auf ein anderes Projekt hinausläuft, weil die vom Vorhabenträger in 
zulässiger Weise verfolgten Ziele nicht mehr verwirklicht werden könnten (BVerwG, Urteil vom 
09.07.2009, Az.: 4 C 12.07, juris, Rn. 33). Bleibt aber das jeweilige Ziel(-Bündel) als solches 
erreichbar, so sind Abstriche am Grad der Zielvollkommenheit als typische Folge des Gebots, 
Alternativen zu nutzen, hinnehmbar (BVerwG, Urteil vom 17.05.2002, Az.: 4 A 28.01, juris, 
Rn. 26).  

Als vorzugswürdig können sich des Weiteren nur solche Alternativen erweisen, die zumutbar 
sind. Zumutbar sind nur diejenigen Alternativen, deren Verwirklichungsaufwand – auch unter 
Berücksichtigung naturschutzexterner Gründe – nicht außer Verhältnis zu dem mit ihnen er-
reichbaren Gewinn für den Naturschutz steht (BVerwG, Urteil vom 17.05.2002, Az.: 4 A 28.01, 
juris, Rn. 37).  

Der Vorhabenträger kann daher z.B. nicht auf Alternativen verwiesen werden, die mit erhebli-
chen Mehrkosten verbunden sind. Keine Alternative im Sinne des § 45 Abs. 7 Satz 2 
BNatSchG sind auch solche Lösungen, hinsichtlich derer sich die Zugriffsverbote des beson-
deren Artenschutzrechts oder andere Schutzvorschriften als ebenso wirksame Zulassungs-
sperre erweisen (BVerwG, Beschluss vom 14.04.2011, Az.: 4 B 77.09, juris, Rn. 71). Ebenfalls 
als Hindernis kann sich erweisen, wenn der Vorhabenträger über die benötigten Flächen am 
Alternativstandort nicht verfügt und auch absehbar nicht verfügen wird (GELLERMANN 2016: 
17). Nicht gehört wird der Vorhabenträger hingegen mit gegen Alternativlösungen sprechen-
den Gründen, die er selbst herbeigeführt hat, indem er sich etwa vertraglich vor Genehmi-
gungserteilung zu bestimmten Leistungen verpflichtet hat (OVG Magdeburg, Beschluss vom 
03.01.2017, Az.: 2 M 118/16, juris, Rn. 29). Das Gleiche gilt, wenn der eigentliche Vorhaben-
träger eine Mittelsperson vorschaltet, an deren Person Alternativen scheitern (OVG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 26.02.2015, Az.: OVG 11 S 3.15, juris, Rn. 19).  

Die Alternativenprüfung verlangt überdies nicht, dass sämtliche in die nähere Auswahl kom-
menden Vorhabenvarianten einer detaillierten Untersuchung, womöglich sogar einer vollstän-
digen artenschutzrechtlichen Prüfung zu unterziehen sind. Ausreichend ist regelmäßig viel-
mehr eine Grobanalyse, wobei die zu beschaffenden Informationen nach Lage der Dinge nur 
so genau und vollständig sein müssen, dass eine entsprechende Vorauswahl getroffen werden 
kann (VGH Mannheim, Urteil vom 23.09.2013, Az.: 3 S 284/11, juris, Rn. 380). 
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8.3 Verschlechterung des Erhaltungszustands 

Der dritte Tatbestand der Ausnahmeregelungen nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG verlangt, 
dass sich der Erhaltungszustand der Populationen der betreffenden Art nicht verschlechtert. 
Maßstab ist dabei nicht die lokale Population (wie bei dem Störungsverbot im Sinne des § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG), als Konvention hat sich in der Praxis das Abstellen auf den Erhal-
tungszustand der Art im jeweiligen Bundesland bewährt. Da die Beurteilung, ob sich einzelne 
Vorhaben auf den übergeordneten Erhaltungszustand der betreffenden Population auswirken 
in der Regel schwierig ist, bietet es sich an, zunächst die Beeinträchtigungen auf die lokale 
Population zu erfassen. Lediglich wenn sich das Vorhaben in Bezug auf die lokale Population 
nicht neutral verhält, ist ergänzend eine weiträumigere Betrachtung vorzunehmen (BVerwG, 
Beschluss vom 03.06.2010, Az.: 4 B 54.09, juris, Rn. 26).  

Nach den Ausführungen der LANA ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes immer 
dann anzunehmen, „wenn sich die Größe oder das Verbreitungsgebiet der betroffenen Popu-
lationen verringert, wenn die Größe oder Qualität ihres Habitats deutlich abnimmt oder wenn 
sich ihre Zukunftsaussichten deutlich verschlechtern.“14 Zur Beurteilung der Verschlechterung 
nimmt die LANA Bezug auf das Ampel-Bewertungsverfahren, weist jedoch gleichzeitig darauf 
hin, dass eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes auch ohne Veränderung der Wert-
stufe vorliegen kann15. 

Im Zuge der Beurteilung können Maßnahmen zur Sicherung oder Verbesserung des Erhal-
tungszustandes vorgesehen werden (sogenannte FCS-Maßnahmen), um eine Ausnahme zu 
ermöglichen. Ziel der FCS-Maßnahmen ist es, die Beeinträchtigungen, derentwegen die Aus-
nahme erteilt wird, vollständig zu kompensieren, um auf diese Weise der vorgenannten Vo-
raussetzung zu genügen; denn der EuGH hat bereits bestätigt, dass einer Ausnahme nichts 
entgegensteht, wenn sich das in Rede stehende Vorhaben im Hinblick auf den Erhaltungszu-
stand der Art letztlich als neutral erweist (EuGH, Urteil vom 14.06.2007, Az.: C-342/05, 
EU:C:2007:341, Rn. 29, finnischer Wolf). Es handelt sich mithin um rein kompensatorische 
Maßnahmen.  

Da die Maßnahmen nicht an den betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ansetzen müs-
sen, können sie räumlich flexibler ausgestaltet werden als die CEF-Maßnahmen. Auch hin-
sichtlich des Funktionsbezugs ist eine flexiblere Ausgestaltung der Maßnahmen möglich, da 
diese nicht zwingend betroffene Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wiederherstellen müssen. 
So wäre bspw. auch denkbar, die Population durch eine Verbesserung von Nahrungshabitaten 
zu stützen. So führen bspw. die Richtlinien zur landschaftspflegerischen Begleitplanung des 
BMVBS aus, dass für die FCS-Maßnahmen auch Maßnahmen in Betracht kommen, die grund-
sätzliche Engpasssituationen aufheben (bspw. Verbesserung von Austauschbeziehungen zwi-
schen Teilpopulationen, sofern diese bspw. durch Barrieren nur noch vermindert stattfinden 

                                                

14 LANA 2010, 16; vgl. auch MUNLV NRW 2010, 10. 
15 LANA 2010, 17. 
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können und somit zu einer Schwächung der Vitalität der Population führen) (BMVBS 2009: 
MB 25, 2). Gemäß EU-KOMMISSION müssen die Maßnahmen 

• die negativen Auswirkungen der Tätigkeit (auf Populationsebene) unter den spezifi-
schen Bedingungen wettmachen,  

• erfolgversprechend sein und auf bewährten Praktiken fundieren,  

• garantieren, dass eine Art einen günstigen Erhaltungszustand erreichen wird und  

• möglichst schon vor oder spätestens zum Zeitpunkt der Zerstörung einer Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätte Wirkung zeigen (EU KOMMISSION 2007, 70f.).  

Ob eine gewisse zeitliche Verzögerung hinsichtlich der Funktionsfähigkeit akzeptiert werden 
kann, hängt gemäß EU-Kommission von der Art und ihrem Habitat ab (EU-KOMMISSION 2007, 
70). Auch mit Blick auf die Zielsetzung der FCS-Maßnahmen kann die Frage, zu welchem 
Zeitpunkt die Wirksamkeit der FCS-Maßnahme gegeben sein muss, ausschließlich artspezi-
fisch sowie in Abhängigkeit von den vorliegenden Beeinträchtigungen im Einzelfall beantwortet 
werden. So sind auch für FCS-Maßnahmen Fälle denkbar, in denen die Wirksamkeit bereits 
mit dem Zeitpunkt der Beeinträchtigungen gegeben sein muss, um ausschließen zu können, 
dass vorübergehende Funktionsverminderungen eine irreversible Auswirkung auf den Erhal-
tungszustand der Art haben (wenn bspw. Habitate der Art zerstört werden, die den einzigen 
guten Fortpflanzungslebensraum innerhalb der Metapopulation darstellen oder ein so großer 
Teil der Population zerstört wird, dass eine Regeneration nicht mehr möglich ist) (WULFERT 
2016: 277). Können irreversible Schäden ausgeschlossen werden, so kann in Abhängigkeit 
von den betroffenen Habitaten und Arten durchaus eine gewisse Verzögerung zwischen Ein-
griffszeitpunkt und voller Wirksamkeit einer FCS-Maßnahme akzeptiert werden (ebd.).  
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